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1. Zaubereiund Herenprozesse.

Einst in derZeit der altenGermanenwarendieRiesenmitwuchtigen
Schritten bodenerschütterndüber das Land gegangen,gewaltigeBewohner
der Höhen,verschlagenund vertraut mit Ränkenund geheimemWissenund
unzuverlässigim Wort und Versprechen.Unter der Erde, in Klüftenund
dnrchSchluchtenschlüpftendie hurtigenZwerge,häßlichvon Gestalt, aber
werkgewandtund schlauund vielerKünsteMeister. Heimlichin derNacht
schlichendie Maren in die Wohnungender Menschen,die im Banne des
Schlafes lagen, setztensichals entsetzlicheScheusaleauf die Wehrlosen,
stecktenihnen,damit sie nichtschreienkonnten, ihre lang hängendeZunge
tief in den Hals und belastetenunter fürchterlichemDruck,unter demder
Blutumlaufstockte,die Brust oder gabensichder Wollusthin. Durchdie
Wälder glitten die Waldfrauen und Unholden,die alle Schreckendes
unwirtbarenForstes um sichsammelten,gespenstischdurchdieNachtjagend,
durchdie Lust fahrenddenWanderererschrecktenoderhinausbrechendschad-
gierig, bosheitsfrohüber den harmlosenAckerbauerheillosenSpruch und
Zauberwarfen,seinViehschlugen,seineSaat mit Unwettervernichteten,sein
Weib siechmachten. Endlichfuhrenim Sturm die Seelen Abgeschiedener
daher und erschrecktenim gräulichenSpuk selbstden mutigstenMann.

Die Riesenwichenaus dieser unheimlichenGesellschaftzuerst,nicht
vor den SchwertschlägentodesmutigerRitter dahinsinkend,sondernvor der
sichanbahnendenKulturzerrinnend; nur die Sage, später das Märchen
bewahrtedie Erinnerung an die göttertrotzendenWesen. Die ungefüge»
Gestalten ertrugen nicht den Blick aus klaremMenschenauge.Länger
hieltensichdie Zwerge,die sichin ihrenSchlupfwinkelnversteckenkonnten,
aber die Scharen,die einst in unzählbarenMengenihre Königeumgaben,
schrumpftenzusammenzu kleinenFamilien, die sich auch dem Christen-
glaubenbeugten,oderzu einzelnengrämlichenGesellen,bis anchdieseendlich
vor demLichteder Aufklärungzerrannen.

Von den Maren erzähltheutenur uochdas Sprüchwort (Ick denk,
mi ritt de Mnrd. Plagt hei di örre ritt hei di?). Aber der Glaube an
den Gespensterspukund an die unheimlicheMacht der Hexen hat sich in
nnsermVolke gehaltenbis auf denheutigenTag. Die Spukgestaltensind
mehrharmloserArt und beschränkensichdarauf, in der Nacht zu poltern
und Menschenzu erschrecken,ohne ihnen Schaden zn tun. Aber die
Hexenhabenangeblichihre Freude nachwie vor daran, die Nächstenzu
schädigenmit Krankheit,Vieh zu töten oder Saat zu zerstören.

Beyer, Zauberei und Hexenprozesie. 1
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Der Aberglaubeist älter als jeder Götterglaube, denn er entspringt

der Furcht des Menschenvvr der unverstandenenNatur und demStreben,

deren rätselhafte und verborgeneKräfte sich zu deuteu und wvmöglich
untertänig zu machen. Er entsteht also mit den erstenMenschen,und
jedesmal,wenn ein Menschgeborenwird, wird nochheutezugleichmit ihm

die Neigungzum Aberglaubengeboren. Da die heidnischenReligionen
alle auf der Anschauungder Völker über die Naturkräftegegründetsind,

so sind sie dem Aberglaubenverwandt, wenigstenstreten beide nicht in
Widerspruchzu einander und bekämpfensichnicht. Das Verhältnis äudert
sich,sobalddie heidnischeGötterlehredurchdie geoffeubarteReligion ver-
drängt wird. Der Aberglaubeverschwindetdamit nicht, denn durch die
neue Religion wird die Naturkenntnis des Menschennicht gehoben,es
bleibendie uralten Rätsel, und es erhält sich die Furcht vvr dem Über-
natürlichen,trotzdemdas Gottvertrauen wesentlichgestärktwird. Nur daß
dieseFurcht nichtmehr so schmählichknechtet. Wo der Glaube lebendig
wird, weichtderAberglaubemehr zurück,aber der ducktsichnur und liegt
immer auf dem Sprunge, über den Glauben herzufallen und seinerHerr
zu werden; wenn der Glaube in einemVolkeirrt und die Gemüter nicht
mehr befriedigt,schnelltsein Gegnerhervor und bietet sich als wertvoller
Ersatzau. Stets machtdie geoffenbarteReligion den Kampf gegen den
Aberglaubenzur heiligenPflicht, aber im Grunde ist sie zur Ausrottung
uicht fähig, höchstenszur Zurückdrängung.Den» uur in der zunehmenden
Kenntnis über die Vorgängein der Natur hat der Aberglaubedenstärkeren
Gegner, er würde völlig weichen,wenn die Menschheitjemals völlig die
Natur in allen Regungen und Kräften ergründen und verstehenkönnte.
Da das aber dem Menschen,der selbst einen Teil dieser Natur bildet,
nichtmöglichist, so wird auchder Aberglaubebleibenund nur in neuer
verfeinerterForm auftreten, so lange Menschenauf Erden sind. Moses
brachteseinemVolkedie OffenbarungvomSinai, aber es hatte nochharte
Herzenund wollte oft lieber deinAberglauben,der ihm vonseinenBeruh-
rangen mit deinHeidentumsher bequemerlag, sichzuneigen. Darum zur
Beugungdes rohen Widerstandessprach2. Mos. 22, ^2 das harte Wort:
„Die Zauberinnensollstdu nicht leben lassen." 3. Moses 20,27 befahl:
„Wenn ein Maun oder Weib ein WahrsageroderZeichendeuterseinwird,
die sollendesTodessterben,man soll sie steinigen,ihr Blut seiauf ihnen."
Mit derselbenErbarmungslosigkeitwie gegendieZauberer sollteman gegen
alle, die fremdenGötzendienten,vorgehen. Der Herrscher,der schonnngs-
los so Tauseudeopferteund ganzeStädte ausrottete, wurde als fromm
gepriesen. Dagegenvon ChristuserzähltLucas 9, 55, daß er seineJünger,
als sie mit diesemalttestameutlicheuZorneseifereinen Samariter-Flecken
verbrennenwollten,bedrohteund sprach:„Wissetihr nicht, welchesGeistes
Kinder ihr seid? Des MenschenSohn ist nicht gekommen,der Menschen
Seelen zu verderben,sondernzu erhalten."

Als die mittelalterlicheKircheunter der Herrschbegierdeund Selbst-
suchtderPäpste im totenChristentumeallmählicherstarrte, da sprangwieder
der Aberglaubehervor, und diePriester selbstwecktenihn und bildeten ihn



aus, trugen teuflischeGedankenin ihn hinein nnd leitetendie ihrerObhut
anvertraute»Scharen zu den scheußlichstenund traurigstenVerirruugen,
die die ganzeGeschichtekennt,zumWahne,daßeinMenschmitdemTeufel
ein Bündnis errichten,sichihmzur Erreichungvon Vorteilenergeben,gar
init ihmUnzuchttreibenkönnte.Es begannendieHexenverfolguugen,durchdie
eiue verdorbeneKircheihre Hohlheitverdecken,ihre toten Werkegleichsam
neu auffrischenwollte. Sie vergaß,welchesGeistesKind sie sein sollte.
Ließ sie auchnichtgeradeFeuer vomHimmelfallen,wie einst Elias tat,
so verbrauchtesie doch ganzeWälder zu Scheiterhaufen,vernichtetedas
Glückvou MillionenharmloserMenschenund ließ bei diesemWerk oft
verödeteOrtschaftenhinter sich,bei denenals traurigesDenkmalder Jnqni-
sitiondie verkohltenBrandpfahlezu Hundertenstanden.

Und als durchden großenJammer des dreißigjährigenKrieges bei
Unzähligender Glaubean Gott erschüttertwurde, da sprang der Aber-
glaube wieder allmächtighervor und drängte zum Glauben an den
Teufel. Abermalsbeganndas Hexenbrennen,bis es nach einemhalben
Jahrhundert endlichin sichselbstausbrannte.

Das MecklenburgerLand standbei diesemheillosenWesennicht int
Vordergrunde,aber leider auchnichtgeradezurück. Die Nachrichtenvon
Hexenprozessenfehlennicht. Im Anhang A kann ich eine Reihe von
Prozessenoder Untersuchungenanführen,die in dem Abschnittvon 1582
bis 1698 in Mecklenburgangestelltwurden. Es würdenichtschwersein,
aus deu Archivendie Beispielezu mehren, aber die angefügtenwerden
genügen,denn im Grunde durchziehtalle ein Geist, und es kehrteinähn-
licherVerlauf immerwieder. Um die HerausbildungdiesesKraters des
Aberglaubenszu begreife»,ist es nötig, das Augenmerkauf deu Aber-
glaubenin seinenerstenAnfängenzu lenkenund ihn durchseineeinzelnen
Abschnittehindurchzu verfolgen. Man darf wohl sagen,daß zum Hexen-
aberglanbenhinauf eine Reihe von Vorstufenführt.

Die unterstelag in des BauernAlltags-Lebenund -Sitte. Dorthin
gehörtendie Dinge,die so zu sagen zum tägliche»Hausgebrauchdienten,
das Beachte»bestimmterTage, die glückbringendoder verderblichsein
konnten,die Kenntnis der EigenschaftengewisserPflanzen nnd ihrer ver-
borgenenKräfte,dieDeutungvonProphezeihungendurchTiereoderNatur-
erscheinuugen,die Beachtungder Heiligkeitdes Brotes, des Salzes und
dergl. m. Es gab gewiß fein Haus iit Mecklenburg,in welchemman
während der Zwölften Wäschevornahm, keine Hausfrau ließ in der
JohannisnachtLeinenauf der Bleicheliegen, auch den mutigstenMann
durchschauertees, wenn am Abendoder in der Nachtdie Enle bei seinem
Hauseanhaltendrief. Die Eltern lehrtendie Kinder, daß sie das Brod
nichtumgekehrtauf den Tischlegendürften,daß man eine Eierschalenicht
unzerdrücktans demTeller liegenlassensollte,alle freutensich,wenn sich
die Katzeputzteoder ein Messer,das vom Tischefiel, in der Diele stecken
blieb, weil Besuchin Aussichtstand. Diese allgemeineVerbreitung bei
Hochund Niedrigist das Merkmal, daß hier die unterste,unbedeutendste
und harmlosesteStufe sichvorfindet. Hin und wieder wandte sich ein
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Fürst gegendieseabergläubischenSitten, ein Prediger eiferte dagegenvon

der Kanzel,aber Fürst und Prediger waren selbstihnenunterworfen;und

Ernstlichesist wohl niemals dagegenunternommen.

Nochharmlos, aber dochschonbedenklicherist die ZweiteStufe; die

meistenMecklenburgermachten sich über deren Bedeutung keine tieferen

Gedanken,aber sie zögertendoch, sie zu betreten; auch wenn sich ihnen

dazu Gelegenheitbot, wandten die großen Massen sich ab und hielte»
zurück. Es handelt sichum das Stilleu und Böten, das allerdingsdem
Nächstenzu Gute, keinemzum Nachteilgetriebenwurde; aber geradedes¬
wegen, weil es schonheimlichmußte angestelltwerden, wenn es helfen
sollte,war die Beschäftigungdamit nicht recht geheuer. Trotzdemgab es
nochsehr viele Wissende,die ihreKunst von denEltern geerbthattenoder,
vorwitzignach höherer Weisheit verlangend, sich von den Eingeweihten
lehren ließen oder gar den Drang besaßen,mächtiger,stärker zu sein als
der Dorfgenosseund ihn so von sich abhängig zu machen. Die Bräuche
waren, wie man alsbald sehenwird, völlig unschädlich,aber es solltefür
ein rechtesChristengemütdochkränkendsein, daß der Name Gottes so viel
uunützlichdabei geführt wurde, und daß der Stiller eigentlicheiu Leiden,
das Gott schickte,in einer Weise,die trotzGebrauchdes göttliche»Namens
mit drängeuderGewalt »»d mit Zwang gegen Gott vorging, beseitigen
wollte. Wo deshalb in einer Gemeindedem Pastor jemand, der sichmit
Stillen und Böteu abg-lb, bekanntwurde, da sollte er mit kirchlichen
Strafmitteln gegen ihn einschreitenund ihn nötigen, Abtuuug der
heidnischenGränel anzugelobenund seinen guten Vorsatz durch öffentliche
Kircheubußevor der geärgertenGemeindezu offenbare!?. Dabei gab es
dann natürlichwiederPastoren, die sichselbstin: Notfalle stilleu ließen.
Niemals hat sichdas Volk wirklichüberzeugenlassen,daß solcherharmlose
Brauch, der dem NächstenNutzenschaffensollte,gottlos sei. Ungernauch
ließen sichdie Wissendenihr Geheimnisabdrängenoder ablocke». Gabe»
sie es für Geld weiter, so verlor es seineKraft, wurde es allzuverbreitet,
dann glaubteman nicht daran. Also ein Geheimniß mußte es uuigeben;
meistenserst verstandsichjemand im Hexenprozeß»nter der Folter oder
bei der Kirchenvisitationgegenüberden: Superintendentenund vor vielen
Zeugen,derenZuverlässigkeituichtzu bestreitenwar, zur Herbetuugseines
Spruches. Wer heutesolcheSprüche sammelnwill, kannsienochimVolks-
gebrauchfinden. Ihr Ursprungliegt im Dunkeln, sicherlichstammen die
meistenaus der mittelalterlichenkatholische»Zeit, aber die Anregungzu
ihrer Bildung gab natürlich die aus der Germaueuzeit mit herüber
genommeneFreude an: geheimenWissen,und vielleichtsindeinigeSprüche,
die schonunsereAltvordern kannten, nur einer Unibilduug unterworfen,
wie ja die missionierendeKirchees liebte, an Stelle der alten Götter ihre
christlichenHeiligenzu setzen.

Bei einer Visitationder GemeindeLübseebei Rehna 1603 wurde
Folgendesin das Protokollaufgenommen(Jahrbücherf. meckl.GeschichteII,
Seite 186):
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„Freidageschegehemit bötenvnd segnenumb, vnd wollesichdavon
nichtabmanenlassen. Ist Vorbescheidenvnd ob sie es wollgestanden,daß
sie zu dem Schörbnckvnd Bosserath wüste mitt segnen,vnd vomHerrn
Superintendenten ernstlichvnd hartt darumbgestrasfetvnd dauon abzu-
stehenermahnetvnd bedrowetworden,So ist sie dochvestdabeigeblieben,
das es eitel gute wortt waren, vnd thetekeinesündedmnU,sondernhülsse
den leuten,hatt anchmüssendie wortt, so siegebrauchet?,sagen,wiefolget:

„DemleidigenSchörbnck(oderBosse)schalso wehegeschehn,
„Wen he dem minschensin Fleschsreth,
„Sien Knakengnaget,sin blott sücht,
„Alß idt der Jungfern Marien leitt ist,
„Wan de minschevf enensonnabentdi schoschmeret,
„Vff enen sondachtor möhlenföhret
„Vnd vff enennachmittagkton eidenschweret."
Es ist aber ihr mit ernsteeingeredet,das sie angelobethernachnicht

mehrzn thun." —
In einemHexenprozessevom Jahre 1630 (Jahrb. II S. 107) giebt

ein Mädchenan, gegenZahnschmerzdieseWorte gebrauchtzu haben:
De hilligeS. Jost tochäner dat mehr
Vnd wehnedeso sehr.
„Jost, wat schaddy?"
,,„O Here mine thenendohn my we!""
„Jost, ickwill se dy segnen."
De wormefind negen:
De söte worm, de griseworm, de grawe worm,
De brnne worm,de Witteworm, de rodeworm:
Alle de icknichtbenömenkann,
De schalde Her Christbenömen.
Nehmetjy water in den Mnndt
Vnd sphetde wormevp den grnndt.
im Nahmendes Vaters, Sohns vnd hilligenGeists.
Amen."—

Im Jahre 1646 war in Reinshagen jemand berüchtigt,daß er
bötenkonnte,er hatte es sögar öffentlichgetrieben. Er wurde genötigt,
sein „Bot" anzugeben.

„HörstuWorin, Worm.
Du bist ein gnth Worm.
Bistn grau oder bistnblau,
Bistu witt oder bistu roth
Sollstu dichumbkehrenund werdentobt."

Im Namendes Vaters, des Sohnes und des heiligenGeistes.
„Weil dieserMensches vor keineSünde gehalten, ist er ernstlich

vermahnet,davon abzulassenund diesertwegenöffentlichKirchenbußezn
thuu."

„In einem Hexenprozeßvom Jahre 1590 (siehe AnhangA, 9)heißt es:
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„Bussen (böten) fönte sie auch, wan Jrgents dem Viehe das leib

entzweigewesen,hatte sie es mit jhrem rechtenarme gemessen,de» Ell»

bogeniu der Mitte vs den Ruggen gesetzet,vnd gesagt:

Dem leib ist dir entzwei,
Helfe dir der Herr Jesus Christ.

Vnd ferner:
Vom leden tho leden,
tho rechtenstedeu
tho rechterbort,
Als; de lew Herr I. Christ von der Jungfruem Maria geborenwart.
In nomineTrinitatis.

Item für das Herzspannhatte sie ein erb küssen genommen,daransf
ein Menschgestorben,dasselbehatte sie laboranti cordiacomorbo für die
Brust gehaltenvnd gesagt:

Herzspan,schämedich.
Das erbküssenjaget dich.
Herzspanseigedich.
Maria Gotts Mutter bussetdich.
In nomine Patris u. s. w.

So were es bessergewordeu,hette vielenleutheudarmit geholfen."
In einemHexenprozeßvom Jahre 1659 (AnhangA, 27). Gegen

Gebrechenund Krankheiten:
Der Fund, den ich hier finde,
De schallverstuveuund verschwinde.

Oder:
Feuersglut, du sollt stille stahn,
Und nicht weiter gahn.
Im Namen n. s. w.

Wer voneinemTier gebissenist, legt (nachFreudius,Gewisseussrageu,
Frage 329.—) die Hand auf die Wundeund spricht:

Stelpns ist vom Himmelgefallen
DieseKrankheithaben die Hirten gefunden,
Ohne Hände gesammelt,
Ohne Feuer gekocht,
Ohue Zähne gefressen.

ÄhnlicheSegen gebrauchtederBauer gegenUngeziefer,der Hirte für
feilt Vieh, der Schmied(zugleichTierarzt) für Pferde; mau machtedamit
Ratten und Mäuse unschädlich,sichertedie Schafhürden gegenEinbrechen
der Wölfe, stillte Blut und Brandwunden und kalten Brand, vertrieb
Fieber, Rose, Flechten, Kopfweh,Hühneraugenund Warzen, sorgte für
Sicherheitder Stallungen, half zum guten Schuß auf das Wild und so
fort. Hin und wiederbrauchteman zu den Worten das Anhauchenoder
das Überstreichenmit der Hand. Schauerlicherist es, daß man jemanden
zu einer Leicheführt und bei dem Segen ihm mit der toten Hand über
den Schadenfährt. Man verstand das Suchteubrechen(indemmau Holz
von siebenerleiZweigen brach und auf das Wasserwarf) und Suchten-
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messen(indemman Krankeder Längenachab- und der Breite nachum-
maß). Das Vaterunser,der Glaube,dieWorteMaria, Adonai,Jehovah,
Engelmann,Jesus, die Namen der Apostel,der heiligendrei Könige,der
Evangelisten,die füuf WundenChristi, die siebenWorte am Kreuz, die
Kreuzesüberschrift,der Anfangdes Johannes-Evangelinmsn. s. w. (Freu-
dius, Gewissensfragen)werdenzum Segen benutzt und helfen besonders
gegen Nachtschaden,d. h. Schaden, die von Zauberern zugefügtsind.
Schließlichmaghier nochbemerktwerden,daß, wenneinKrankerimHause
war, man wohl vor demKachelofenknieendmit gefaltetenHändenbetete.
(DieseSache ist hentevergessenbis auf den fadenSpruch beim Pfaud-
auslösen:Abeu,Abeu,ickbäd di an, giwstdu mi keinengaudenMann,
büd ickdi in Lewennichwedderan.").—

Auf der dritten Stufe betretenwir den Kreis derjenigenBräuche,
die keinemGuten zu nahe tun, wohl aber den Bösenschädigensollten.
Hauptsächlichgalt es hier, geheimeBosheit an das Licht zn bringen.
Überallwar das Land vollerRäuber, DiebeundLandstreicher.Räuberübten
rohosseubareGewalt,undmankonnteGewaltdagegensetzen,aberdenehrlichen
Gemüternwar es ein sehr drückenderGedanke,wenn irgendwoein Dieb-
stahl geschehenwar, dessenUrhebermau inmitten des eigenenWohnortes
vermutenmußte, jedochnicht feststellenkonnte. Der Landstreicherstahl
wohl ein Pferd und jagte auf diesemdavon; da wardieErbitterunggroß,
daß man den Flüchtigennichtfassenkonnte. Eine Anzeigebei derObrig-
keit,die über größereBezirkehin nachjagenlassensollte,kammeistenszn
spät. Selbst mußteder Mann sichund sein Hans schützen;reichteseine
und seinerGenossenMachtnichtaus, so versuchteman gern, den Dieb
sestzustelleudurchgeheimeMittel, die aber nun schouetwas Unheimliches
an sichhatten und durchausnichtharmlos waren. Im Gegenteilwar der
Versuchder Anwendunggefährlich,denn wenn man ihn nichtrichtigan-
stellte,Mißgriffebeging,so konnteleichtein Unschuldiger,einer ans der
eigenenSippschaftin schlimmenVerdachtgeraten. Das Gerichtdurftevon
dem ErfolgesolcherVersucheniemalsetwas erfahren,das Dorf mußtesichgegenden durchdie WahrsagereioffenbartenDieb selbsthelfenund ihn in
Bann tun oder mit Gewalt so lauge anfassenoder bedrohen,bis er den
Platz räumte. Denn das Gerichtbelegtejeden,der diegefährlichenMittel
zum Wahrsagengebrauchte,mit bedeutendenStrafen. Den Freien traf es
mit Landesverweisung,den Leibeigenenmit Gefängnis oder schwerer
körperlicherZüchtigung. Das ist auchwohl der Grund, daß die meisten
dieserMittel ans demVolksgebrauchverschwundensind. Der Landes-
katechismus(aus demJahre 1717) sprichtuochvou Sieblaufen, Krystall-
sehen,Festmachen,aber die wenigstenErklärer wissenheute mit diesen
veraltetenAngabenetwas anzufangen,sie schleppensie nur wieBallastmit.
Schon im Jahre 1840 konnteMnsaens (Jahrb. V) das Sieblaufen und
Krystallfeheunichtmehr richtigbeschreiben.Er glaubte, daß man in den
Rand eines geerbtenSiebes die Spitzen einer Erbscheerestechenmüßte,
dann damit an einen dunklenOrt gehen;zweischoukonfirmiertePersonen
beiderleiGeschlechtssollten die so hergerichteteZaubermaschineaufheben,
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indemsie jede de» Mittelfinger der rechten Hand unter einen Ring der

Schere legten. Nun fragte eine Person die andere: Im Namen Gottes

des Vaters, des Sohnes und des heiligenGeistesfrage ich dich, sage die
Wahrheitund lüge nicht,wer hat das it. s,w. gestohlen? Hat es Johann

gethan? Fritz? Peter? Beim Nennen des Verdächtigenglitt der Ring

ab, und das Sieb fiel nieder. — Diese Beschreibungist, wie ich glauben
möchte,unrichtig, sie erscheintals der Versuch einer Rekonstruktiondes
Vergessenenaus demnochbekanntenGebrauchdes Erbschlüssels heraus.
Da wurde alles tatsächlichso angestellt, nachdemman denErbschlusselbis
über den Bart hinein in eine Erbbibel und zwar in das Evangelium
Johannis gestecktund darin befestigthatte, indemman die Bibel durch
die Klammern(Knippen)schloßoder mit Band festzusammenhielt.Beim
Namen des Diebes drehte sich der mit den Mittelfingern getragene
Schlüssel. Nur war zu beachten,daß die beidenPersonensichgegenüber-
standenunddieFinger von entgegengesetztenSeiten durchdenRing gesteckt
hatten. Das Sieblaufen (oder Siebdrehen)geschah(nachFreudius) so,
daß ein Erbsiebans eine von einer Person gehalteneZange gelegtwurde.
Eine zweitePerson standdaneben und legte den Finger an den Rand.
Man zähltedieNamenderVerdächtigenauf, und beimSchuldigenrutschte
das Sieb auf der Zange, drehtesichalso etwas. Auchdas Krystallsehen
beschreibtMusaenswahrscheinlichschonnichtmehrganzrichtig. Es handelte
sichnichtum ein Prisma, auf dessenFlächeein Gesichteingeschliffenwar
(der Besitzerließ angeblichdann den Bestohlenendurchdas Glas, das er
nichtaus der Hand gab, sehen,damiter aus der Ähnlichkeitdes geschauten
Gesichtesden Dieb erkennenkönnte). Vielmehr brauchteman dabei ein
rundes krystallenesGlas, das, nachdemeine Messe(oder Segen) darüber
gelesenwar, in einem seidenenTuche aufbewahrt werden mußte. Ein
keuscherKuabewurde, indem man ihn in das Glas schauenließ, befragt
über den Dieb, er sah natürlichGesichterund solltenun einen Bekannten
daraus erkennen. Ähnlichzeigteman den Dieb in einemSpiegel oder in
einer gläsernenSchale mit Wasser. Auchdas hierund da erwähnteKäse-
schreibenund -essen(das ich leider nichtnäherbeschriebengefunden)brachte
den Dieb heraus. EinenPferdediebkonnteman auf folgendeWeiseherbei-
schaffen:Etwas vom Geschirr, in dem das gestohlenePferd sich jüngst
schwitziggezogen,mußte nian im Feuer verbrennen,dabei wurden drei
Brote besondersgesetzt. DieseBrote wendetensich um. Und gerade so
mußte der Dieb sichumwendenund wiederkommen.Das Brot gab man
hernachden Armen.

Eine fürchterlicheKunst war es, einemDiebe ein Auge auszu-
schmieden. Ein wissenderDorfschmiedallein brachtees fertig, indem er
drei Sonntage hintereinander(oder gar am Eharfreitage)vor Sonneuanf-
gang unter FernhaltungallerZuschauer,also bei verschlossenenTüren fort-
währendNägel schmiedeteund einen Spruch dazu raunte. Es drängtesich
zum Schluß ein Nagel aus dem Auge des Diebes hervor und trieb es
aus. — Mit Hülfe des vom Diebe in derNähe des Hauses hiuterlaffeuen
Fußabdruckes konnteman aber auchzum Ziele kommen. Man trieb
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unter einemSpruch int NamenGottes einenNageldurchdeuFußabdruck
in den Boden. Das war so gut, als ob man demDiebe diesen Nagel
selbstiu den Fuß gestochenhätte. Er hinkte und wurde seinFußleiden
nichteher los, als bis er bekannthatte und der Nagel aus der Fußspur
gezogenwar.

Um einemKindeKrankheitabnehmenzu lassen, breitete man am
Freitagmorgenvor Sonnenaufgangund ehedie Glockengeläutet wurden,
beimKirchhofeauf einemKreuzwegedieWindeldesKindesaufdemPflaster
oder dem Sande aus. Nahm jemanddieseWindelauf, sogingdieKrank-
heit auf ihu über, aber das Kiud genas.

Auchgegendie Mittel der Towerschen(Zauberinnen)gab es allerlei
Rat. Hatte eineTowerscheein Stück Vieh besprochen,daß es krankwar,
so kochteman Haare des Tieres über demHerde. Das quälte dann die
Towerscheselbst,daß sie angelaufenkam,um etwas zu entleihen. Man
durfte ihr aber nichts geben. Und diesesbekannteGegenmittelveranlaßte
den Pastor Scheudinszu demRat, ruchbarbösenLeutenüberhauptniemals
zu gestatte»,in Keller,Kücheoder Kammerzu gehenoder in Hauswinkel
zu kriechen,niemals solchenLeutenetwas zn geben(dennsiebegehrtennicht
ans Not, sondernum Gelegenheitzu finden, demGeber etwas auzutun),
allerdingsauchniemalsetwasals Geschenkanzunehmen,nichtBrod, Trank,
Obst und dergl. Es giug auchwohl an, Hexenso langezu prügeln,bis
sie einemdas Angetane abnahmen. Am bestenwar es natürlich,sichund
seineKindergegenBehexungvon vornehereinzn sichern,zu demZweck
nützteder Anfangdes Johannis-Evangeliums,auf Papier geschriebenund
am Halsegetragen.

Wahrhaftschaurigist der Verkehrmit den Toten. Der Wahrsager
besorgteinenTotenkopf,den er zum Redenbringenkann, und besonnene
Leutedringendarum auf eine Verordnung,daß niemandeinenToteukopf
im Hausehabensoll, als allein ein Medicns. Um einenPferdediebzur
Wiederbringungdes Pferdes zu veranlassen,gräbt man am Kopfendedes
letzbegrabenenToten ein Lochin das Grab und beschwörthineinrufenddeu
Toten. Dann legt man in das LochetwasvondemGeschirrdesPferdes.
Der Dieb wird von dem Toten gezwungendas Gestohlenezurückzu
bringen.— Daß solcherVerkehrmit den Toten möglichsei, bestätigen
kundigeLeute, sie sagen, man höre manchmal,wie die Toten in ihren
Gräbern schmatzenwie eine Sau, wenn sie frißt, indem die Gestorbenen
an sichselbstfressen. Man soll solchesGrab aufgrabenund deu Kopfmit
dem Spaten abstechen.—

Den Übergangzur nächstenStufe bildendieSchwarzkünstler,die mit
ihrer Zauberei dem Menschenetwas vorgaukeln,die Sinne verblenden,
schädlicheThiere besprechen,Schlangenbeschwören,daß sie voneinemOrte
fortziehen. Es giebtauchGarbenleger,die die erstenGarben von dem
Felde unter absonderlichenWortenund Gebärdenso in dieScheunelegen,
daß Wieselund Mäuse nur in diesekriechen,alle andernaber verschonen.
Die FliegenbannerschlageneinenKreis an der Wand und steckeneinen
Pfriemenins Zentrum, so ziehenalle Fliegen ans der Stube in solchen



- 10 —

Kreis. MancheLeute könnenSchlösseraufblasenoder fest(unverwundbar)
machen. Wenn man einen jungen Raben über demNeste an einemroten

Faden aufhängt,dann holt der alte Rabe einenStein aus deinMeer, der

dieEigenschafthat, unsichtbarzu machen. Er stecktihndemJungen in den
Schnabel;derlauerndeMenschbemächtigtsichdes Steines. — Im Kopfder
jüngstenSchwalbe,welchevonder altenmorgenszuerstgefüttertwird, ist ei»
Stein. Läßt mandiesenin Gold fassenund berührt mit ihm einSchloß, so
springt es auf. — Mit dem Blute einer schwarzenKatzebestreichtman in
aller drei Teufels Namen einenFahnenstock.Mau kanndann ein Fähnlein
Knechteschaffen,wenn man spricht: „Ich lade denTeufel mitReitern und
Pferden, mit Harnischund Büchsenwohl staffirt, daß sie mir nachfolgen
dieserFahne und tun, was ich befehle." Man beseitigtdie Knechtewieder,
wenn man die Fahne in einenGraben wirft, davonläuftund sagt: „Bleib
da, du unreiner Geist, und kommenicht eher wieder, bis ich oie Stange
wiederaufhebe."— Man bewirkt, daß eine Büchse nicht losgeht, wenn
man sagt: „Ich besprechedie Buchsemit Kraut und Lot,

Im NamenJesu Christi mit seinenfünf Wundenrot,
Daß du nicht eher los gehest,
Bis die Mutter Jesu ihren andern Sohn gebäret."

Jemand wird ein nie fehlenderFreischütz,wenn er ein Kruzifix macht, es
unter einen Altar legt und drei Sonntage den Segen des Herrn darüber
sprechenläßt, dannes durchschießtund sichdabei deniTeufel gelobt. Über-
Hauptmuß alles in des Teufels Namen angestelltwerden. — Man wird
leichterkennen,daß diese Künste nicht aus dem mecklenburgischemVolke
heraus entstanden,sonderndurchZauberbücher,die allerdingsreichlichver-
breitet waren, eingeführtfind (Anhang A, 2).

Mit dem Betreten der vierten Stufe kommenwir den Hexen schon
ziemlichnahe, das Volkhat hieroft jenenbedenklichenTitel ausgeteilt,denn
es handeltsichum die wohlüberlegteBeschädigungdes Nächstenin der
Absicht,ihm Böses zu tun, und in der Freude an solchemWerk. Das
Gerichtaber sondertein seinenUrteilen auchdieseGruppe nochscharfab
und verdammteden überführten Missetäter nur zur Hinrichtungmit dem
Schwerte. Es war nämlich nicht angenommen,daß jeder, der mit bos-
hastemZauberwerkumging,auch schonohneWeitereseinenBund mit dem
Teufelmüßte gemachthaben, vielmehrgenügtedas Erlernen von Brauch
und Spruch, um die Fähigkeitzum Ausüben der Missetatenzu geben.

Es ist anzunehmen,daß diese boshafte Zauberkunstin Mecklenburg
ziemlichverbreitetund gekanntwar. Ob die böseZauberin wirklichKraft
zum Zauber« hatte, dieFragewird heute niemandmehr stellen;daß sie in
manchenFällen, wo der Angezaubertevou demVorgehengegenihn erfuhr,
durchdie Angstund den festenGlanben an das heilloseWerkwirklichden
Erfolg hatte, daß manchersichhinquälte, fortwährendquienteund verging
wie der Tag, liegt auf der Hand. Aber daß dieZauberinnen einst an die
Wirksamkeitglaubten und die Bräuche wirklich anwandte», steht außer
allerFrage Damit istdann allerdingsauchdie Verurteilungausgesprochen,
denn nicht immer in magnis, aber stets in malis voluisse sat est. Es
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handeltsichnichtumeineflüchtigeZornesaufwallung,sondernmitBeharrung
in böserAbsichtuud um ernstlichenVersuchzur Ausführung. Was die
Weiber— denn um diesehandeltees sichin ersterLinieundzwarmeistens
um ältere — zu solchenHandlungentrieb, bleibt demMenschenkenner
nichtunklar. In manchenaltenWeibernkannsicheineunglaublicheMasse
von Bosheit ansammeln. Der Ärger, daß sie nichtmehrdieRolle spielen
konntenwie einst, Verbitterungüber die Zurücksetzungund Mißachtung
wegender Häßlichkeitdes abgearbeitetenAlters, Neid über glücklichere
Jugeud, über sorglosereLebensfreude,über gesichertesDasein, Rachsucht
wegenabsichtlicheroder vermeintlicherKränkungundSchädigungdurchden
Stärkeren,Haß gegenden Feind, Schadenfreudebei aller Not, die einen
andern traf, endlichreine, niederträchtigeBosheit und Lust am Gemeinen
und Schlechten—alle dieseDinge wurdenin Zeitender Verwirrung,Not,
Vergewaltigungund Unterdrückimgnochweit mehr entfesseltals heute.
Mau kann wohl sagen, daß manches alte Weib, das heute in
ruhigerenaufgeklärtenZeiten und gesicherterLebenslageundhöheremStande
seineGalle heimlichgegendenNächstenausspritzt,weitniedrigernochsteht,
wie die Towersche,die ihren Guß ernstheimlichvor die Tür ihres Tod-
feiudes,der sie geprügelthatte, ohne daß er Strafe zu fürchtenbrauchte,
ausgoß.

Voran stehenin der Reihe die Towerschen,Wa erhexeu,Wetter-
macherinnen. Man scharrt irgendwo in der Erde eine Grube, schüttet
Wasserhinein,umziehtdie Grube mit Zeichen, rührt um und murmelt
seinenSpruch dazu, dann kannmanUnwetterschaffen,dieErntehoffnuugeu
ganzerDorfflurenmit einemSchlage vernichten. Der Kundigeruft so
Blitz und Donner, Wirbelwindund Platzregenund Hagel nachBelieben
herbei. Manchesollenes auchverstandenhaben,durchKochenund durch
den von ihrem Herde aufsteigendenQualm das Wetterzu schaffen. Ein
Weib streut ein gewissesPulver mit dem Winde über die Saat ihres
Gegnersund verfluchtdabei die Frucht. Gegen alle solcheMaßregeln
schütztman sichdurchden Wettersegen,und insbesonderebrichtdas Läuten
der heiligenKirchenglockendie ruchlosenAnschläge.

Es giebt auchWeiber, die die Nahrungsmitteldurchihren Spruch
beschädigen,durchihren Brauchentwendenkönnen. So entführensie aus
der VorratskammerButter, Käseund Eier. Sie nehmeneiner Kuh die
Milch, währenddieseauf der Weideoder im Stalle ist, sie selbstaber zu
Hausesichbefinden,indemsie an einem Zapfen im Türpfosten, einem
Handtuch,einemdürren Stockstrippenoder melken. Den: Bier nehmen
sie die Gähre durchDinge, die sie unter den Bottich legen, die Milch
gerinnt nichtzumKäsenoder derRahm buttert nicht— alles die Schuld
jener Weiber. Heimlichsalben sie Türen, Bänke und Stühle, graben
giftigeKräuter an Kreuz-und Scheidewegen,unter Häusernund Zimmern
und Schwellenein. Zuweilenkönnensie schondurchdenbösenBlickallein,
durchbloßesAnsehen,Anhauchen,AnrührenVerderbenüberMenschenund
Vieh bringen. Sie bindenden Kühendas Maul, daß sie au vollerKrippe
nichtfressenkönnen,vergiftendie Weide,streuenPestpulverauf den Weg.
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Es haben Weiber Kohle», krummeNägel, Holz, Nadeln, Haar, Messer,

Lappen, grüne Zweige des Tannenbaums in den Leib gezaubert, durch
Erbrechenoder sonstwiekommenspäter dieseDinge zum Vorschein. Und

es ist sehr schwer,sichdagegenzu schützen,auchfrommeMenschensind so

angegriffen. Wenn man morgens sofort betet, istmanetwas gesichert,aber

iver ohneGebet in derFrühe aus demHause geht, kann bezaubertwerden.
Darum legen es die Weiber darauf au, einen Menschenmorgens eiligst
aus dem Hausezu locken,so daß er sein Gebet vergißt Einer frommen
Frau haftetedie übergeworfeneZauberei nur in sofernan, als ihr längere
Zeit beim Kämmenaus den Haaren oder beimBewegenans denKleidern
Funkensprangen,wie in einer Schmiede-Esse,aber der Zauber vermochte
nicht tiefer einzudringen. Die Prediger und obrigkeitlichenPersonen, die
ihr Amt vou Gott tragen, sind am meisten geschützt Dem Theologen
Simon Pauli in Rostock,der gegendie Zauberei eifrig stritt, wurden oft
Zettel auf die Kanzelgelegt, er sollenicht gesund sein Haus wiedersehen,
wenn er mit seinemEifern nicht aufhörte. Aber es ist ihm, trotzdemer
fortfuhr, nichts geschehen.

Fürchterlichsind die Zanbertränke. Ein Weib richtet ihrem
Schwiegersohne,der sie einmal braun und blau geprügelthat, einenTrunk
zu, zu dem sie Wassernimmt, mit dem ein toter Mensch gewaschenist,
darin werdenzwei faule Eier geschlagen.Das Gemischerhält er in Bier.
Mau bereitetauchwohl ein Pulver von Addern, Schlangen und Qnad-
poggen(Kröten)und thnt es seinemGegner in Bier, Koventoder sonstin
ein Getränk. Die Gifttierewerden,um das Pulver zu gewinnen,getrocknet
und auf der Pfeffermühlezermahlen. Ein Weib reibt eine getrocknete
Schlangezwischenden Fingern entzwei, mischt das Pulver mit Wöden-
duukswurzeln(Wasserschierling,cicuta virosa) und giebt das Gemischin
Bier ein.

Ein in Mecklenburgoft angewandtesMittel sind dieGüsse. Man
richtet ein Gebräu aus Poggen, Addernund Schlangen her nud gießt es
vor der Haustür des Feindes oder vor der Stalltiir zum Viehhaus aus;
oder es wird eine Mischungaus Seus, Mohnsamen, Schwefel nnd dem
eigenenUrin bereitet. Egedietzen(Eidechsen),Spinnen u. f. w sind auch
gut zu verwenden. Der Guß wird in aller Teufel Namen ausgeschüttet
(am bestenan einemDonnerstag, sagt ein Weib, weil sie dann des
Teufels stets mächtiggewesen). Wer darüber geht, der verlahmtund ver-
quient alsbald und muß au langsamen, qualvollenLeiden sterben. Man
formte auchwohl eine Menschenfiguraus Wachs und taufte sie auf den
Nameneines Feindes. Wenn man sie nun mit Nadeln durchstachoder
krümmtenud lähmteoder gar am Feuer briet, so fügte man denselben
Schadendem Gehaßtenzu. Man soll auch Wachsbilder, die mit Nadeln
durchstochenwaren, hier und da unter der Schwelle des Hauses, in dem
ein Krankerlag, gefundenhaben; nachdemmau die Nadeln herausgezogen
hatte, wurde der Menschgesund. Statt solcherBilder wurden auch andere
Gegenstände,Knochen,Samen u. s. w. als Zauber unter der Schwelle
vergraben.
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Der Liebestraukaus Haaren,die unter derAchselgewachsenund mit
Schweiß getränkt sind, ist allgemeinbekanntund mag harmlos genug
gewesenseilt. Aber von raffinierterTückezeugtderVersuch,einemjungen
Paare denKindersegenzu rauben. Dazu giebtes drei verschiedeneMittel.
Entwederversenktman einenGrapen, in den mancherleiZanbergethanist,
in ein Lochans dem Hauptwegezum Hauseoderman schürztein Geflecht
aus drei künstlichenKnotenund bringt es am Bett unter, oderman nimmt
ein Hängeschloß,steckteinenLappenvomHemdederBraut in dieÖffnung,
drücktdas Schloß im Augenblick,wenndie Einsegnungder jungenLeute
erfolgt,zu, verschließtes und wirft es in den Hausbrunnen. Nicht eher
wird die junge Frau fruchtbar,als bis das Schloß aus demWasserge-
schöpft,das Geflechtbeseitigtoder der Grapeu ausgegrabenist. Kinder-
losenEheleuten wurde also geraten, den Sod vollständigausräumenzu
lassen,vielleichtdaß dabei der Zauber beseitigtwurde. Daß böseWeiber
auchdas Gebärenerschwerenkönnen,verstehtsichvon selbst.

Was soll man nachall solchenScheußlichkeitennochdavonsagen,daß
solcheWeiberaucheineuMenschengeradezubesessenoder irrsinnigmachen
könnenund der Kindermordestets verdächtigsind. Denn sie brauchendas
Blut unschuldigerKindleinzumTrinken. Sie könneneineserhenktenDiebes
Finger so zurichten,daß er wie ein Licht brennt. Zünden sie ihn des
Nachtsan und gehendamit im Hauseherum, so kann niemanderwachen,
auchkannkeinersolchesLichtauslöschen,als sie allein. —

Ohne Frage wird der Verdachtden Menschennahe gelegt, daß so
fürchterlicheMacht und so gefährlichesWissendie Zauberinnennichtohne
großenEinsatzgewinnenkönnen. Wenigstenswird dabei ein Vertragmit
demTenfel vorauszusetzensein oder (da vondemeigentlichenVertrage,der
mit Blut nachder Weisedes Faust schriftlichaufgesetztwird, bei demdie
Möglichkeitder Lösung oder der Betrügung des Höllenfürstenbleibt,
meistens nur in den Sagen und Märchengeredetwird, nicht so sehrin
den Prozessen,wo zuweilen diese schriftlichenVerträge direkt in Abrede
genommenwerden)vielmehr eine Hingabe an den Tenfel nachLeibund
Seele. Dadurcheigentlichwird ein Weib zu einer Hexe. Wir kommen
zu der letztenStufe, von der man nur «och zum Scheiterhanfetthinüber¬
treten kann. Auchüber demHexenprozeßstand geschrieben:„Die ihr hier
eintretet,laßt zurückallesHoffen."Nur daß derTeufelnichtin die Ange-
klagten,sondernin die Richterund die Rechtspflegegefahrenwar. Wenn
irgendwo,kannman hier von satanischerVerblendungreden. Doch mag
die genauereErörterungder Frage nachSchuld oderUnschuldder Hexen
nochverschobenwerden,bis wir ihr Wesennnd den gegensie angestellten
Prozeß genauerkennengelernt haben.

Von Hexenim engernSinne darf man nur reden,wenn einMeusch
durchHülfe des Teufelsund in Verbindungmit demSatan und Hingabe
an dessenMacht die Fähigkeitgewonnenhat, GottesSchöpfungauderszu
gebrauchen,als Gott selbstverordnethat,unterMißbrauchgöttlichenNamens.
Er verleugnete,um zur Machtzu kommen,dendreieinigenGott, verfluchte
sein Reich,nahm den Teufel als Gott au, war einFeiud derSakramente,
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und genoßdas Abendmahlnur zumSchein, um das Brod aus dem Munde
zu nehmenund demTeufelzu geben,daßer es mit Füßen trete. Die Hexen
entsagtenihrem Taufbunde,versprachenihre Kinder noch im Mutterleibe
demSatan und tauften siespäter in des Teufels Namen. Zuweilentaufte
auchder Teufel selbst, natürlich im Gegensatzgegen die Gottestaufeohne
alles Gepränge bei einemWässerlein, wo die Kinder geradewaren, in
einemFahrgeleise,einer Miftpfütze. Von manchenHebammensagteman,
daß sie die Kinder gleich -lach der Geburt in die Höhe hoben, so dem
Teufel darbotenund dann mit einemNadelstichin das Haupt töteten, so
daß es keinBlut gab. Daher soviel totgeboreneKinder. Die Hexen
benutztenihre Macht, um Menschenund Vieh zu schädigen,dieGüter sogar
ihrer nächstenVerwandtenzu zerstören,Unschuldigein Verdachtzu bringen
u. s, w.

Ein Menschkamzu so tiefemFall, indem ihn sein Vorwitz trieb,
Geheimnissezu lernen, die, wie er gemerkt,ein Anderer kannte,oder durch
Verführung,indem eine Hexeeinemandern Weibe versprach,sie mächtig
zu machen,auchreichund fähig, sichan Widersachernzu rächen,oder endlich
durchVersuchungendesSatans selbst. Man mußtealsosehrängstlichgegen-
über allen sonderbarenErscheinungensein, niemalswar man sicher,ob der
Teufel nicht in Verkleidungnahte. So spann zu Wilster in Holsteineine
Frau, eine Maus erschienund lief auf das Spinnrad. Die Frau ver-
wundertesichund glaubte,es sei eine gewöhnlicheMaus, bis sie entdeckte,
daß das Garn auf der Spule kleinzerschnittenwar und wie zerhacktaus-
einandersiel. Darauf wurdedenLeutenim Hause dieLeinwandim Kasten,
das Kleid am Riegel, ja am Leibezerschnitten. Man erkanntenun, daß
sichhier der Teufel in Gestalteiner Maus umtrieb, und viele Prediger in
HolsteinriefenGott fleißigau, daß er solchesUnglückabwende,woraufGott
demBösensteuerte. Hättedamals das Weib die Gefahr nichtgleicherkannt,
so hätteder BöseseineWegezu ihm gefunden.Denn wennman demTeufel
einenFinger bietet, so nimmt er gleichdie ganzeHand.

Giebt ein Weib der Verführungdurcheiue Hexesich hin, so wird
sie zunächstdem Teufel, der natürlichgleichbei der Hand ist, angetraut,
Zu demZweckhält ihr der Teufel eiueu weißenStock, eine abgeschälte
Weidenrute,hin, sie faßt ihn mit der Rechten,legt zweiFinger derLinken
auf ihre Brust und sagt:

„Ick fat an disseuWittenStock,
Dormit verlat ickunfern Herre Gott."

Die ZauderndebedrohtderTeufel und treibt siesoohneZeit zur Besinnung
vorwärts. Der Teufelnimmtvon ihr ein Pfand, einenRing oderdergleichen
und giebtdafür als Gegeupfaudein Geldstück,ein Petfchieru s. w. Sie
darf in Zukunftsichals Hexenicht mehr mit ihrem Taufnamen nennen,
sondernerhält einen Hexennamenfür die Zusammenkünfte,an ihre Wieder-
geburt soll sie sichnichtmehr erinnern. Endlichdrücktihr der Teufel als
Zeichendes abgeschlossenenBundes ein Mal auf. Er giebt ihr etwa ein
Ding wie eine Spinne, das er aus einerSchachtelholt, in die linkeHand
und drücktes darin entzwei,bindet eiu Tuch darüber und läßt sie noch
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einmaldem,der drobensitzt lGott darf sie vor demTeufel nicht mehr
nennen)absagenund abschwören.Es macht sich nun in der Hand ein
Fleckenbemerkbaroder eine unempfindlicheStelle, die nicht wieder ver-
schwindet.Ein solchesStigma oderTeufelsmalist ein besonderesHexen-
zeichen,das dauerndverbindet,der TeufelstempeltdieSeinigen gleichsam
ab, fürchtend,sie könntenihm wieder abspenstiggemachtwerden. Solche
Zeichenfindensichauchwohl hinter denOhren,zwischendenLefzen,unter
denAugenbrauen,aufoderunterderAchsel,anderBrustoderHüfte.DieStelle
isteinwenigerhaben,wegenderNarbehüglicht,ganzohneBlut, unempfindlich,
so daß man mit einer Nadel hineinstechenkann,ohne daß der Betroffene
es merkt. Zuweilenfindensich auch fchwarzeStrichlein oder Fleckchen
au Stirn, Augenoder sonstwo,die man nicht abwaschenkann, zuweilen
Zeichenin Gestalteines Krötenfußes. (VielleichtuntersuchtderLeserdieser
Zeilen sicheinmalauf solcheZeichenhin).

Da die Zahl der TeufelLegionist, fo setztMeisterUriau wohleinen
seinerUntergebenenals Stellvertreter ein. Der erscheintdann je nach
Gelegenheitin mannigfacherKleidungund Gestalt. Einmal kommter wie
ein kleinesKind, demdieHexeüberdenKopfstrakt,einmalals nichtgroßer
schwarzerMann in Lederkollerund grauemRock,einer gehtganz schwarz,
mit schwarzemHut und schwarzenFedern drauf, ein anderergrau; er hat
manchmal„tolle" Händeund Füße wie Pferdefüße, hat aber auch wohl
einen buntenSammetrockmit Streifen und graue Strümpfe, hat Hände
und Füße rund wieBärenklauen,ist ein anmutigerJüngling, erscheintals
haarichterMann, Jäger oder Bote.

GerufenwirdermitdenbekanntenNamen,heißtwohlAuerhahn(Urian),
Droos, aber er trägt auchfeinereNamen,Heinrich,Joachim,David,Hans
und hört sichgerneso uennen.

Mit diesemTeufel tritt die Hexeiu scheußlicheBuhlschaftein. (Ist
ein Mann vom Teufel zumHexenmeistergewonnen,so verwandeltsichder
böseGeist in ein Weib.) Die Beschreibungensind derart, daß siesichhier
nichtwiedergebenlassen, Charakteristischist, daß derTeufelmeistensganz
kalt und hart ist, was der erfahreneRichterleicht damiterklärt, daß der
Teufel selbstkeinenLeibhat, sondernihn vonGehenktenoderSelbstmördern
annimmt. Aus dieserVermischungentspringenSprößlinge. In einigen
Fällen sind es Würmeroder Schlangen,in anderenFällenKinder,die an
der Mutter Brust saugen. Das ist allerdingsverwirrend, dennder
Teufel kann nachder Lehreder Protestantensich nicht fortpflanzen,man
nimmt gern au, daß er Wechselbälge(Kielkröpfe)unterschiebt,vielleichthat
er auchirgendein Kind entwendet,das er der Hexebringt.

Alle Hexen haben gemeinsameFeiern hier und dort, meistenszu
Walpurgis, Johannis oderJakobi, >voes lustighergeht. Sie fahrendahin,
indemsie sichmit einer Salbe am ganzenLeibe einschmieren;die Knnst
derZubereitunglehrtderTeufel. Mau nimmtuacheinerAussagebestimmte
Öle, Mohnsaftund Stechapfeldazu, nachanderenaber Dulldill,Dullkrut,
schwarzesBilsenkraut. Sie rufen: „Obenaus und nirgends««." Dann
fahren sie dahin auf Spinnrocken,Gabeln,Besen,schwarzenHunden,Böcken
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und Ofenkrücken.Der Ort der Zusammenkunftist nichtimmer der Blocks-

berg, sondernauchoft nur ein Berg in der Nachbarschaft.Wer sie sehe»

will, muß sichunter einBrett stellen,das von einemSarge genommenist.

Damit ihre Männer nicht merken, daß sie entwichensind, lassensieans

diesetiefenSchlaffallen, indem sie die rechteHand mit der Salbe schmieren

und dann ihnen an das Ohr greifen. Ihnen an die Seite legen sie ein

Kopfkissen,einen Besenoder einen Strohwisch.
Alle müssen dem Teufel berichtenvon ihren Thaten, denn sie sind

verpflichtet,jeden Tag etwas Böses zu thnn, und haben sie keine andere

Gelegenheit,so müssensie wenigstenseinen Topf zerbrechen. Sind sie zu

saumseliggewesen,so prügelt der Teufel sie, und die andern Hexenlachen

sie ans. Er giebtihnennen'eGewalt zumSchadentunund läßt denBund

erneuernunter einer Ceremonie,bei der die Hexeihm das Gegenteil des

Mundes küßt. Es folgt ein größeres Gelage bei Nahrungsmitteln,die die

Hexen zusammengestohlenhaben ans den Häusern der Menschen,die am

Sonntag, ohneden Segen abzuwarten,ans der Kirchegegangensind. Es

darf indessenkeinBrod und keinSalz dabei sein, die Gefäßesindschmutzig.

Dann folgt die Musikuud eilt schamloserTanz, und alles endigt in gräu-

licherOrgie.
Solches Blockbergs-Festwurde z. B. von denHexenbei Röbelab-

gehalten. Alle RöbelschenHexen — und ihre Zahl war nicht klein—

ritten auf einemschwarzenSchafbockhin, tanzten dort mit demTeufeluud

speistengestohleneSachen. Bei dieserGelegenheithatte eineMutter ihre

eigene Tochter mitgenommen, um sie einem Teufel anzutrauen. Die

Hexenaus Teterowwarenauchrecht lustigerNatur, sie sprangen aus Wal-

purgisabendum denstädtischenPranger auf demMarkt, währendvor ihnen

her der Satau auf einemSeile tanzte, denselbenAbend fuhren sie von

dannen nachdem Blocksberguud tanzten dann nach der Rückkehrnochein-

mal um den Pranger. Anderswotanzten sie in irgend einer»Hause,eine

unter ihnen strichdie große Baßfiedel. Auchritten sie neun mit einander
auf einemPferde in demStalle, in welchemsie ihren Tanz abhieltenund
richtetendas Tier dabei so zu, das es zu Grunde ging.

Der Teufel, froh (wenn er überhaupt froh sein kann), daß er sein
Reich abermals um Untertanenvermehrthat, ist willig, sichfür alleniög-
liehenDienstedenHexenzur Verfügungzu stellen. Nicht nur, daßsiedie
obenerwähntenBräuchealler Stufen, alsohauptsächlichStillen, Wahrsagen,
Zaubertränkebereiten,WachsbilderuudGüsseanfertigen,Wettermachenund
Produkteschädigenaus dein Grnnde verstehen, sie gebrauchenden Teufel
als Bote» und Werkzeug,sendenihn aus, um eine Kuh zn erwürgen,ein
Pferd lahm, eine Ziege fchorfichtzu machen und Kinder zu töten; wenn
jemandder HexekeinBrot leihenwill, siebedrohtund wegjagt,ihr aus ihrem
Garten Früchte stiehlt, sie schlägt,weil sie als Hirtin ihm ein Schaf ver-
hütet hat, sie schilt, ihr nur int Wege ist, flngs ruft sie den Teufel und
läßt durchihn Böses zufügen, wie sie es sich raffiniert ausdenkt. Der
Teufel dient ihr, indemer ihr zum eigenenGebrauchKorn von diesem
oder jenemBoden holt, Eier aus fremdemHühnerstallund Geld verschafft.
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Bringt er es ihr persönlich,so ist es freilichnur wenig,meistenszählt es
nachSchillingen. Manchmalverzehrter selbst sogar die Vorräte, die er
gebrachthat. Aber er hat ein Mittel, zuweilengrößerePosten an Korn
oder Geld mit einemMale zuzuwenden.WenigstensbehauptenZeugeu
in einemProzeß, daß sie dreimal in einemJahre gesehen,wie bei Nacht
ein starkesFeuer, vorn wie ein Kopf,hintenmit einemSchwanz zu der
BezichtigtenHaus gefahren,sichdarauf niedergelassenund verschwunden.
Sie wußtensichnichtzu helfen. Das beschwörendeWort gegendenDrachen
heißt nämlich:

Ick beswördi, Alf, Alf,
Du hestOgeu as'u Kalf,
'u Rückenas'u Deigtrog.
Wis mi bittenHerrn sinenHof.

(Man sollangeblichauchdadurch,daßmanihn verhöhnt,ihnsoärgernkönnen,
daß er berstetund seinenInhalt, Geld oder Korn geradeherunterschüttet.)

Nicht immerzeigt sichder Teufel den Hexen von der angenehmen
Seite, er prügelt und mißhandeltsieoft ganz erbärmlich,wenn sie nicht
nach seinem Sinn tun. Mißlingt ihnen das Wettermachen,weil
Gott es nichtzulassenwill, dann wird derTeufel ärgerlich,tut so, als ob
sie seineWeisungennichtrichtigbefolgthätten. Einer Hexe wollten auf
ihre WindmühlekeineMahlgästekommen,weil dort die Säcke angeblich
nichtzusackenwollten. Sie brauchte,um sichzu rächen,ein Mittel, aber
nicht in rechterWeise, worauf der Teufel ihr die Mühle ganz zerriß.
Freilichkommtes auchvor, daß eine Hexeden Teufel prügelt, wenn er
geradeuichtLust hat, ihr zu dienen,und ihn so zwingt.

Gegenüber so fürchterlichenGefahren steht ein harmloserMensch
ziemlich preisgegeben da. Der Fromme wird niemals aus dem
Hause an einem Morgen gehen, er habe denn gebetet. Der Vor-
fichtigeunternimmtnie eine Reisevor dem Hahnenkrähen. Denn sobald
der Hahn in der Frühe kräht, muß der Teufel und jeder unsaubereGeist
entweichen.Der Mutige kommtwie überall, so auchhier ani bestenweg;
er begegnetdemTeufel mitVerachtungundHohn undSpott. „Du Dreck-
teufet", sagter im entscheidendenAugenblick,„duGauch,du Pechschmecker,
Schwefelfresser,Höllenbrand,stinkenderBock,leichtfertigerGast,Feuerklotz."
SolcheVerachtungkannderTeufel, dervonHochmutstrotzt,uichtvertragen,
er weichtalso zurück. Auch ist der Teufel zum Glücknicht allmächtig.
Er kann nichtstun, was mit schöpferischemAktzusammenhängt,kannalso
Alte nicht jung machen,einenMann nichtin ein Weib verwandeln,Häß-
lichenicht schönmachen(sonstwärendie meistenHexen nicht so häßlich),
nicht Weisheitgeben,nichtvomTode erweckenu. s. w.

Ein Bund mit demTeufelkann, so sehrer auchdie Hexen berückt
und bestrickt,ohneFrage wieder durch rechteBuße aufgehobenwerden.
Der Teufel seinerseitshält ja auchden Bund nicht, weil er oft statt der
versprochenenSchätzeSachenzurückläßt,die sichbald in Mist, Scherben
und Knochenverwandeln. Das Hexenzeichenbindetnichtunbedingt,denn
der Teufel hat kein Zeichenerhalten, die Sache ist durchaus einseitig

Beyer, Zauberei und Hexenprozesse. 2
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angelegt. Die Bekehrungist äußerst schwer,wie z, B. eineHexegeäußert

hat: „Wenn sie es nicht könnte,wollte sie es nochlernen." Aberes steht

offenbarallein bei Gott, ob er eine Reuige wieder annehmen will, und

Gott ist barmherzig. Man soll also die Hexen nicht verzweifelnlasse».

Freilich entgehensie auchdurchdie tiefsteReue der weltlichenStrafe nicht.

Denn eine überführteHexemuß, auch wenn sie niemals einen Menschen

geschädigt,nur allein mit dem Teufel Buhlschaft getrieben hat, wegen

ihres unerhörtenHauptverbrechensunter allen Umständenauf demScheiter-

hausensterben.

Der Verlauf eines nach aller Ordnung geführten Prozesses soll in

Folgendemdargelegtwerden, jedochist zn beachten,daß in den seltensten

Fällen von demRichter alle Regeln beobachtetwurden, es herrschtegroße
Willkür.

Einst in katholischerZeit reisten die Inquisitoren von Ort zu Ort.

Bei ihrer AnkunftkouutejederBeliebige,auch der größteSchuft, auch ei»

notorisch EhrloserAnzeige gegen eine Person als Hexe erstatten. Die
Bezichtigtewurdeeingezogen,verhört,torquiert,gerichtet. De» Denunzianten
wurde von den KetzerrichternGeld versprochen,es war alles getan, um
der Ruchlosigkeitund UngerechtigkeitTor uud Tür zu offnen, und sicher
war niemand vor der Anzeige, nicht Jugend, Sta»d, Wohltätigkeitssi»»
schütztenvor Verdacht,ja diewahrhaftBarmherzige»itnbFromme»wurden
gern mißtrauischangesehen,weil sie ja ihr finsteresTreibe» hinter einem
guten Deckmantelverbergenko»»te».

Das war i» der protestantischenZeit anders geworden. Immerhin
lauerte dieGefahr nochallerOrten, denn die Luft war vollvonHexendunst;
der niederfahrendeBlitz traf freilich meistens schonberüchtigtePersonen.
Überall trieb ja der Vorwitzoder sonst irgend eine AbsichteinzelneWeiber
zur Beschäftigungmit Stillen, Wahrsagen und anderer heimlicheruud
unheimlicherKunst. Manchergebrauchtesie, jeder fürchtetesie, für gewöhn-
lichging man ihnen gern aus dem Wege. Jetzt wurde eiu Ort läugereZeit
hindurchvorn Unglückbetroffen,einzelnebeliebtePersonen erkranktenan
einemLeiden,dessenArt ungewöhnlichund unerklärlichwar, oderes starben
auf einen? Bauernhofe rasch uach eiuauder mehrere Häupter Vieh an
merkwürdigerKrankheit. Es bedurfteauch nur des Unwillens oder der
Angsteines einzelnenBefallenen,seiner lauten Beschwerdenund Anklage»,
so war die Vorbedingungzum Prozeß gegeben. Zwei Weiber prügeln
sich,die eine brichtin die Worte aus: „Dor schölendi drei Dnwels vör
Halen."Oder ein Hirte hütet seineHerde, gegenAbend bricht ein Wolf
ein, der Hirte wirft mit dem Beile nach ihm, sofort spürt er Schmerzen
im Leibeuud fällt um, so daß man ihn nach Hause bringen muß. Im
Bette hat er große Schmerzenund gebärdetsich, als wäre er vom Teufel
besessen. Laut schreit er endlich,daß er behext sei, und zwar nennt er
deutlicheiu Weib, das sichmit Böten in allerlei Fällen bei Menschenund
Vieh längst abgegebenhat. Dieses hat einstStreitigkeitenmit ihm gehabt,
Haß auf ihn geworfenund ihm etlicheMale in Wut deu Teufel iu den
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Leib geflucht. Nun behauptetder Hirte, das Weib habe Genossinnen,
die er namhaft macht, zu Hülfe genommenund ihm so seineLeidenan-
gehext.

Ein Pastor hat einen der Pfarre leibeigenenBauern, dessenWeib
längst im Verdachtder Zaubereisteht. DiesenBauern erzürntder Pastor
dadurch,daß er ihm uicht vor Gerichthat Beistandleistenwollen. Als
der Pastor am Morgen aufstehenwillund sichzur Predigt rüsten,verspürt
er plötzlichgroßenSchmerz im rechtenSchenkel,so daß er garnichtgehen
kannund sichtragen lassenmuß. Er schicktnun zu obigemWeibeund
droht ihr, wenn siedas Leidenihm nichtabnähme,würdeer gegensiemit
gerichtlicherKlage vorgehen. Da verschwindetdas Leidenplötzlich,und er
kannsichbewegenwie zuvor. Nichtsdestowenigerbringt der Pastorsiezur
Anzeigeals Hexe.

Bauern haben viel Schadenam Vieh erlitten, sienennendeutlichein
Weib als Schuldigeund forderndenAmtmannzumEinschreitenauf. Das
Weib flieht, kommterst nach geraumerZeit zurück,worauf die Bauern,
die gehört haben, daß es sichabermalszur Flucht rüstet, zugreifenundes
in Haft abliefern. (Alle Beispiele sind aus deu im Anhangegegebenen
Prozeßaktengenommenund dort genauernachzulesen).

Es kommtauchvor, daß ein einzelnerMann vor demRichtererscheint
und geradezudie Anklageerhebt,daß er oder einer seinerAngehörigenvon
jenemWeibebehextsei.

Freilichentstehtnun die ersteSchwierigkeit. Um demvorzubeugen,
daß leichtsinnigerWeise gänzlich Schuldlose verdächtigtund angeklagt
werden, die später, nachdemdem Gerichtegroße Kosten erwachsensind,
wiederentlassenwerden,muß der AnklägerKautionstellenfür dieWahrheit
seinerBehauptung. Er wird es sichalso wohl vorherüberlegen,bevorer
auftritt; der Arme hat aber nur dem Auscheinenachdie Unmöglichkeitan-
znklagen,deun wiederholtmachendie Bauern einesDorfes, die insgesamt
eine Hexezu fürchtenhaben,gemeinsameSache und treten geschlossenals
Anklägerans, indemsie die Kaution unter sichaufbringen.

Eiue zweiteErschwerungliegt darin, daß unter Umständendie Un-
kostendes Prozesses,jedenfalls(bei einer Verurteilung)die der Exekution
die einzelnenDörfer selbstzu tragen haben. (Frendins Frage 395). Die
Pfarrakten von Wangelinberichtenz. B. daß, um einen Hexenprozeßan-
stellen zu können,die Kosten durch Subsriptiou aufgebrachtsind. Der
Pastor veranstaltetsie,nachdemder Landesherrsie ausdrücklicherlaubthat.

Sobald es einemWeibekundwurde, was ihmdrohe,wußtees, daß
es verloren war, wenn es der Tortur unterworfenwürde. Nichtselten
ergriff es in Todesangst die Flucht, dann irrte es, von der Liebe zur
Heimatgezogen,von derFremdeabgestoßen,in nichtzu großerEntfernung
umher, wartete wohl auf die Zeit, daß die Aufregung sichlegensollte
und kehrte später zurück. So fiel es doch seinemSchicksaleschließlich
anheim. Man bedenke,um das Traurige der Lage solcherFlüchtigenzu
ermessen,daß sie meistensalt, also nicht mehr arbeitsfähigwaren, oder
von Mann und Kindern sichlosreißen mußten, und, was geradezuent-

2*
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schlichist, daß unter den Dingen, die ein Weib als Hexe verdächtigen,
obenanals Merkmalsteht, daß solchePersonen gern umherziehenund es
nicht lange an einemOrte aushalten können. Wohin sie kam, wurde die
Ärmstemißtrauischangesehen.Es kamauchvor, daß man ihr nachtrachtete

(z. B. nach Pommer», mit dem auchhinsichtlichflüchtigerLeibeigenerein
Auslieferungsvertragbestand)und sie iu der Fremde inhaftierenließ.

Bis zum Jahre 1649 war es Brauch, mit einer Verdächtigendie
Wasserprobe vorzunehmen. Der zugerufene Henker oder Fron ent-
kleidetedas Weib vollständigund zwar iu Gegenwart aller, die zusehen
wollten,und es war selbstverständlich,daß sichstetseinegroßeVersammlung
einfand. Dann band er dem Weibe den rechtenDaumen an den linken
großen Zeh und den linkenDaumen an den rechtengroßenZeh, so daß
ein Kreuzentstand,und ließ es an einemlangen, starkenStricke ins Wasser,
um, wenn das Weib auf den Grund sinkenwürde, es wiederherausholen
zu können.Ging es unter, so war es schuldlos,schwammes oben, sowar
es schuldig. Man sollte annehmen,daß ein Menschin solcherLage stets
untergehen müßte. Indessen heißt es ausdrücklichbei einemFall „Ist
darauf den 22. dieseszu mittageanfs Wassergesetzt,und hat oben geflossen,
welchesjedermauuigklichangesehen."

War das Gefängnis nicht unbedingt fest und sicher,dann mußten
bei den Ämtern die Bauern, in den Städten die Bürger Tag und Nacht
die Wacheübernehmen,das war keineangenehmeAufgabe, zumal man ja
nie wissenkonnte,was solchesWeib schondurchseineuBlick au Schaden
tun konnte.

Es galt nun die Zeugen zu verhören. Meistens konnten diese
nur wenig Belastendes,nichts Beweisendesaussagen. Da sind manche
in ähnlicher Weise wie der Kläger verlahmt; manche haben, was
noch am meisten belastet, die Hexe bei nächtlichemTun beobachtet,
wissen,daß sie mit Zauberwerkumgegangen,daß sie mit einer Dohleoder
Krähe im Garten gesprochen. Manche bezeugen,daß längst ein böses
Gerücht der Angeklagtennachgegangen.Es wagteiner zn sagen,daß das
Weib seinesBruders fünf Kinder in der Geburt mit Zauberei umgebracht
hätte (nichtselten sind Hebammenals Hexenverdächtig). Abermals sagt
jemand, er wüßte, daß die AngeklagteöffentlichHexe gescholtensei, ohne
sichdagegenzu verteidigen. Alle Zeugen sind vorschriftsmäßighöchlichst
zur Wahrheitermahnt,nichts aus Neid und Haß, sondern alles mit Fleiß
und Ernst auszusagen. Schließlichwerden sie vereidigt. Ist ihre Zahl
auchgroß, so ist erklärlicherWeisenichts Durchschlageudesfestgestellt,und
wenn man nichtsweiterherausbringt,muß das Weib eigentlichfrei gelassen
werden.

Aber der Richter hat Erfahrung in dergleichenSachen und weiß
geschicktweiternStoff zu sammeln. Verdachtsmomentegiebt es in Fülle.

Das Weib hat etliche Tage vor ihrer Inhaftierung deu Richter
dringendgebeten,dafür Sorge zu tragen, daß ihre Sache mit dem Kläger¬
in Güte beigelegtwerde.— Zwei Bauern, die dem Weibeihre Untugend
vorgehalten,sind von Stund an krankgewordenund nach großenMartern
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gestorben,—Drei Bauern, die des WeibesSchweineundGänsegepfändet,
wiees Brauchist, werdensofortkrankund könnenwederlebennochsterben.
— Auf eineHochzeithat das Weib etwas mitgenommen,das sie im Busen
trug. Daraus ist das Paket entfallen, von einem Schwein gefressen,
das sofortdaran krepierte.— Die Frau hat mit andernverkehrt,die schon
als Hexenverbrannt sind. — Eine eingezogeneund überführteHexehat
beim Verhör auf sie bekannt,daß sie sie das Hexengelehrtoder sie auf
dem Blocksbergegesehen. (Freilichsolldas bald nichtmehrins Gewicht
fallen, weil ja hinter solcherAussageder leidigeSatan steckenkann,aber
in der Masse ist es dochzu beachten).— Es ist nachgewiesen,daß ein
Weib,als ihr Sohn ins Gefängnisgeführtwar, drei lebendigeBienenin
einer Nußschalehatte und sie ihm aufzuessengab, weil er dann auf der
Folter nicht zu viel aussagte. — Ein Weib hat sich allzugenau
mit einer tiefschwarzenHündin beschäftigt— Verwandte (oder gar
Eltern) des Weibessind als Zaubererüberführt. — Endlichist höchstbe-
deutlich,daß der Henkerein Hexenmalgesundenhat. Er hat demWeibe
die Haare am ganzenKörper abgeschorenund nun mit einer Nadel, die
einenFiuger lang und überall gleichmaßigdicksein soll, geprickelt,bis er
eine Stelle entdeckte,in die er hineinstechenkonnte,ohne daß das Weib
etwas merkte. (AberFrendins verdammtschonsolchesHaarabscheerenals
schamlosund teuflisch.Auchschienihm die Auffindungeines Males nichts
sicherbeweisend).— Man hat gesehen,daß das Weib KrötenoderUnken
in Häfen hielt, daß es einen Stab mit einer Salbe schmierte.Hernach
konnte eine Kuh, die damit von ihr geschlagenwurde, nur rote Milch
geben.—

War das Weibvermögend,so verschafftees sichin solchenNotlagen
einen Advokatenals Beistand, aber nicht immerfand sichein solcher,er
war auch von Hexenfurchtbeeinflußt,begegneteallerlei Schwierigkeiten,
folltenichtohneZeugenmit demWeiberedenund solltekeineAbschriften
vom Protokoll, das man bei allen Aussagenaufnehmenmußte, erhalten.
Oft bliebendie AngeklagtenohneVerteidiger.

Glücklicherweisewaren die Zeiten, wo es unbedingtgefährlichwar,
sich einer Hexe anzunehmenund für ihre Freisprechungzu sorgen, in
Mecklenburgvorbei. Früher in katholischenZeiten und noch lange in
katholischenGegendenwar jeder eifrigeVerteidigeralsbald verdächtig,daß
er auchzum Hexenbundegehöreund vom Tenfel abgeordnetsei, einWeib
zu retten, aber schon1594 traten bei einemTeterower Prozeß die Ge-
schwisterder Angeklagtennachdrücklichfür ihre Schwesterein, weil sie
unschuldigsei, ja sie beschwertensichbei der juristischenFakultät in Rostock
geradezuüber die Richter, gingenalso zum Angriffüber, behaupteten,es
seivondiesenmit Unrechtgegendie Schwesterpeinlichverfahren,undstellten
den Antrag auf Entlassungund Entschädigung,weil ihre Schwestereinen
lahmen Danmeu davongetragen,schließlichsetztensie die Entlassung,und
zwar ohne alle Kaution,durch. Auchin Lübz eifertenAngehörige1606
gegendie Richterund erhobenAnschuldigungengegensie, setztenauchdie
Freilassungdurch.
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Aber wo fanden sichimmer so treue Verwandteund Freunde? In

den meistenFällen stand ein Weib völlig verlassenda und war den Miß-

brauchen,die beim Prozeß vorkamen,preisgegeben.*) Oft war das Ge-

fängnis im Kellerfürchterlich,ungeheizt. Der Henker,demdaran lag, daß

es zur Folter und zur Hinrichtungkam (er erhielt gauz bedeutendbezahlt,

z. B. für jeden Grad der Tortur 5 M., für das Anholenund Wegbringen

eines Juquisiten 2 M., für das Brennen 10 M. n. s. w. Sein Knecht
erhieltnochbesonderenLohn),benahmsichäußerstrohund wandtebetrügerische
Kniffeund abergläubischeMittel an, nnd das bei einemProzeß, in de»,
der Aberglaubenverfolgt wurde. Er zog einem Weibe ihre Kleider ans
und andere an; hatte er ein leinenes Hemd, das an einem Tage fertig
gewordenwar durchBrechen,Schwingen,Hecheln,Spinnen, Weben,Nähen,
so brachtedas das Weib zum Bekenntnis. Er ließ es unter der Tortur
nicht deu Erdboden berühren, faßte es nicht von vorn, sondern von
hinten an. Besondersgern beschorer es, weil seiner Meinung nach sich
der Teufel unter den Haaren verbarg. Er soll sogarmit seiner Suchnadel
nur scheinbargetupfthaben, es war überhauptuicht geraten, ihn eine eigne
Snchnadel benutzenzu lassen. Man wollte michbehaupten,daß er es
verstände,durchdieArt, wie er ein Weib der Wasserprobeunterwarf, das
Schwimmenzn bewirken.

Leider waren auch die Richter oft ungeduldigund wünschten,den
Prozeß rechtraschzn Ende zu bringen. Ihre Gründe sind seltsamgenug.
Sie behaupteten,es kostesonstzu viel Geld, auchwürdendie Bürger aufsässig
und wollteu die Wachenicht mehr übernehmen,weil es zur Ernte gehe
und sie andereszu thun hätten. Nichtsdestowenigerverschicktensie in un-
sicheruFällen die Akten gern an eine juristischeFakultät, um deren Er-
kenntniseinzuholen,und das war oft für die Angeklagtendie günstigere
Wendung. Denn die Fakultät prüfte mehr unbefangendie Aussagenund
Verdachtsgründeund erkannte oft auf Freilassung gegen Kaution und
Ursehde oder auf weitere, genauere Nachforschungen,freilich auch auf
Tortur und Brand, gern auf vorläufigeTerrition. Dabei wurde die Ver-
balterrition von der Realterritiou unterschieden. Bei ersterer versuchte
man das Weib zu ängstigen,um es zum Gestäuduis zu bringen; der
Henker zeigte die Folterinstrumenteauf Geheiß des Amtmanns eines
nachdem andern vor, erklärteihrenGebrauchund ihre Wirkungumständlich
uud tat dann so, als ob er mit der Folter beginnenwollte. Bei letzterer
wurde der erste Grad der Tortur, die Daumenschraube,schouwirklichau-
gewandt. Aber solche Territion wurde entschlossenvon den Weibern
ausgehalten.

Falls indessenauf Tortur erkanntwurde, wurden die vorzulegenden
Fragen festgestellt,meistens kamen sie auf dasselbehinaus. Von wem,
wann, wo und wie die Frau die Zauberei gelernt, ob sie dabei Gott ver-
leugnet und mit dem Teufel einen Bund gemachtnnd mit welchenWorten

*) „Weile N. auf P. (erat inquisiti nomen) beständig bekannt hat nnd er
nur ein armer Kerl gewesen, so hat man auch ihn gesänglich mit einzuziehen,
kein Bedenken getragen." Tornoviiis, de Feudis Mecklenburgicis II, S. 235.
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und Bräuchendas geschah;ob der Satan oftmit ihr gebuhlthätte; ob sie
mit Zaubereian Vieh und MenschenSchadengetan; wen sie die Zan-
berei gelehrt hätte. (Weiter ausgeführte Fragen, wie sie gegen
Endeder Hexenprozessegesetzlichfestgestelltwurden,giebtderAnhangB 3).

Endlichschrittman zur Tortur. Diesesollteerfolgenim Beiseinder
Richterund des ProtokollführerssowiemehrererBeisitzer. So findenwir
1590 in Groß-Wüstenfeldeeine Foltersitzungabgehaltenim Gewölbe
zwischenbeiden Fallbrücken vor dem Hause in Gegenwartmehrerer
Herrn, wie Schmeker,Bassewitz,Lowtzown. s. w. Und dochhandeltes
sichnichtetwa um eine hervorragendePerson, sondernum ein ganz altes,
armes Weibleiu. Der VorsitzendeGerichtsherr,also in diesemFalle der
Gutsherr Matthias Schmeker,leitet die gräulicheHandlung. In Röbel
wird die Hexevon demRathause,wo das Verhörgewesen,auf die Fro-
nerei gebracht,um gefoltertzu werden.

Aus deu Aktengehtnur ausnahmsweisehervor,wie gefoltertwurde,
welcheMittel angewandtwurden, wie weit man ging. Es wird nur
erwähnt,ob mit mäßigerpeinlicherFrage vorgegangenodermit gründlicher,
fast scheintes, als ob der ProtokollantselbstGrauen empfundenhätte,das
Furchtbareniederzuschreiben.Es maguns aberein Zeitgenosse,derPastor
Scheudiusaus Knppentin,seineGedankenüber die Sacheklar legen. Er
sagt etwa Folgendes: Man kannder Tortur als Hülfsmittel,ein richtiges
Geständnis zu erlangen, nicht immer trauen, weil einigePersonen hart
sind,andere,z. B- Weiber,sehrschwach. Man darf demGeständnisnur
glauben, wenn der Richter durch anderweitigeNachforschungendie Be-
stätigungerlangt, besondersunter Umständen,welcheein Unschuldigernicht
wissenkann. OhnewichtigsteGründesollteüberhauptnichtgefoltertwerden,
denn die Folter ist gar schrecklich.Man treibt die Gliederauseinander,
zwingtdie Augenaus demKopf, die Gelenkeaus den Spannadern und
hebt die Schulterscheibeaus. Manchesind so lebenslangverkrüppelt,andere
sind zerrissenund geschändet,daß der Henkersie bei der Hinrichtungnicht
entkleidendurfte, in der Sorge, es möchtendie Menschensehen,wie uu-
christlichsie zugerichtet,und sichan ihm vergreifen. Die Schmerzensind
so groß, daß man sie kaumeine halbe Viertelstundeaushaltenkann. Und
dochfoltern die mildestenRichtereine ganzeStnnde, von den strengenzu
schweigen.Nochfürchterlicherist es, wenndie Tortur uach einer Weile
erneuertwird. Man hat die Gefoltertennichtzum Schlaf kommenlassen,
sie durchStacheln wieder aufgeweckt,ihnen scharfegesalzeneSpeisen ge-
geben,dazu Trank mit Heringslake. Die Fragestellungwar außerdemeine
ganz verwerfliche: „Keimstdu uicht die und die als Hexe?"— „Ich
weiß nichtsBöses gegensie." „Zieh stärkeran, Henker." „Ja, ja, laß
ab, ich habe sie auf dem Blocksbergegesehen."— Die Henkerblasenzu
und sagen,sie wolltenauchgleichaufhören,sobaldmanbekenne,sonstaber
würden sie es nochzehnmalschärfermachen. „Denn das ist heutigen
TageseinGesinde,welchessichfrewet,wennes Gelegenheitgiebteinznfahen
und zu foltern. Daher lassensichöffentlichdie Henkerverlauten: Wann
die Obrigkeitnicht schleunigerforteyle iu Hexensachen,müßtensie davon
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ziehen, Heltenbischerihr eigen Geld verzehrtund eingebüsset,weren mit

großenVerheissnngenvon vorigen Dienstengebrachtwordenund wollenun

nichts erfolgen." In der Tortur bekennendie Gemartertendie unsinnigsten

Dinge, später widerrufen sie oft oder bekennendemBeichtvater,sie hätten

falschausgesagt,aber könnten nicht widerrufen, weil man sie dann von

nenemfoltern würde; sie würden also nicht widerrufen, wenn sie selbst

auchihre Seligkeit verscherzenwürden. Sie beschwörendann wohl den

Pastor, erst nach ihrem Tode ihre Unschuldzu offenbaren, weil sie die

Marter nicht aushalten könnten.— So Freudius.
Wenn ein Weib längere Zeit widerstand, so war es der Satan, der

sie stärkte(sieheAnhang A, 4), verfielsie in Ohnmachtund Schlaf, aber-

mals sah man, daß der Satan sie unterstützte.Bekanntejemand von vorn-

herein, der sichverlorengab und der Folter entgehenwollte, so konnteein

Richtersageu,das sei verdächtig,man müsseerst wissen,ob alle Aussagen

auchwirklichwahr wären, also dochfoltern lassen.

Empörendwar, daß man Standespersonen,Fürsten,Adlige,Doktoren,

Licenziaten, Hauptleute uud Offiziere, Superintendenten und Pastore

nicht foltern durfte. Auchdie Richterund Senatoren waren sicher. Sonst

hätte es geschehenkönnen,daß eine Gefolterte solcheStandesperfonenbe-

zichtigthätte als Genossen.Wir sagen,es wäre diesenerst recht die Folter

gut gewesen,weil dann wahrscheinlicheher mit der Scheußlichkeitauf-
gehörtwäre.

Als Realterritiongalt, wie obengesagt,die Daumenschraube.Langsam
fchrobman zu, ja nichtüberstürzend,bis nach etwa 20 Minuten das Blut
herausspritzte.Der nächsteund meistangewandteGrad führtzudenSchienen-
schränken(anderswo spanischeStiefel genannt). Schienbein und Wade
wurdenzwischenEisenplattengelegtund dann langsamzusammengeschroben,
bis die Knochenkrachten. Die wenigstenließen es weiter kommen,jeder
Widerstandwar meistensjetzt schongebrochen. In Anhang A, 26 ist ein
Fall hartnäckigerenWiderstandesbeschrieben.Ein jungesWeibIlse Mittags
wurde durchdie ersteFolter allerdingsentmutigtund gestanddie Hexerei
ein. Nachgehendswiderriefsie und sagtevor Zeugenaus, wenn siegewußt
hätte, daß sie nicht mehr Pein in der Folter erführe und nur zweimal
hätte dran sollen,dann sollte keinerans ihr etwas herausgebrachthaben.
Man strecktesie also uach einigerZeit zum dritten Mal auf die Folter-
bank,sie hielt herzhaftaus, fiel schließlichin tiefe Ohnmacht. Mau legte
Feuer an sie, aber sie merktees nicht. Als sie wieder zu sichkam, blieb
sie festbei ihrer Unschuldsbeteuerung.Die Richterholten ein Greisswalder
Erkenntnisein, und diesesbestimmtedas Fortschreitenzur weiterenTortur.
Sie starb, ohne ein Bekenntnisabgelegtzu haben.

Die fürchterlicheAngstvor dem bekanntenSchicksalbewirktees oft,
daß arme Weiber sich, sobald sie ihre Gefährdung merkten, ertränkten,
andereerhängtensich im Gefängnisse;eine sehr alte, aber offenbarent-
schlosseneFrau, die keinen andern Ausweg sah, weil sie stets von den
Bauern im Gefängnissebewachtwurde, verweigertezu essenund zu trinken
und sagte geradezu,sie würde nicht einmal das Abendmahlnehmen, wenn
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sie auchsterbenmüßte. Eine ganzeWochehungertesie sichso hin, nahm
nichtfür einenHellerBrod zu sichund so starbsie(AnhangA, 13). Nicht
einmalden Leichnamwollten die Richter von der Strafe frei lassen,nur
waren sie sichnicht sicher,ob man ihn verbrennenoderverscharrensollte
und wer das zu tun habe. Aber hier entschieddie Fakultät, daß dem
Leichnamein christlichesBegräbniszu gönnensei.

Der meistenWeiberWiderstandwar, wie bemerkt,bald gebrochen,
und sie schrien,daß sie alles bekennenwollten. Dann begannder Richter
seine Fragen vorzulegen,das Ergebnis des Jnquirierens wurde nieder-
geschrieben.(Mau findet solcheBekenntnissein Anlage A, 1, 2, 9 und
20). Man konntein dieserLage alles hören,was man wollte. Offenbar
lag es rein in der Fragestellungdes Richters, wohin ausschließlichdie
Antwortenlaufen sollten. Nachdem Gesetzewar indessendiesesersteBe-
kenntnis unmittelbar in der Folter nicht bindend. Es mußte au einer
andernStelle außerhalbder Folterkammerund unter FernseindesHenkers
später,wenn die Unglücklichesich etwas erholt hatte, ihr nocheinmalvor
Zeugen Punkt für Punkt vorgehaltenwerden, damit sie es nocheinmal
bestätige. Das war die Urgicht, und diesehatte Gültigkeitund Beweis-
kraft. Man findetdann in den Protokollenausdrücklichbemerkt,daß die
Angeklagtegutwillig bekannthabe!

Es bliebnur nochdas Letzteübrig, der Gang hinauszum Scheiter-
Haufen. Bis dahin wurde das arme Weib durch mehrerePastore auf
den Tod vorbereitet,meisteusstarb es reumütig, nachGenuß des Abend-
mahls, aber blieb bis zuletzt bei seinen Aussagen, aus dem oben
angegebenenGrunde. Der Henker band es draußen an den Brand-
pfähl und häufte das Holz ringsum auf. Im günstigenFalle war eine
Erdrosselungam Pfahle gestattetzur Abkürzungder Leiden,oder mau be-
willigtedem WeibeeinenPulversackum den Hals. Sobald die Flamme
aufloderte,tötete die Explosiondas Opfer.

Und die Gegendatmeteauf, daß sie von einer Hexe, die langege-
wütet hatte, befreitwar.

Glücklicherweise,so wollen wir hinzufügen,waren die Zeiten vorbei,
wo jeder,der iu die Hand des Richters fiel unter demVerdacht,als sei
er ein Zauberer, verlorenwar. Der Richterstand unter Verantwortung
und war durchausnichtmehr ein um so größererWohltäter, je mehrer
verbrannte.

Unter den Anlagenwird man eine Reihe vonFällen finden,wo auf
leichtereStrafen erkanntwurde,den brandlustigenBauern zum Trotz. So
wollte» 1616 die Bauern aus Brüz (AnhangA, 22) durchauseineFrau
bezichtige».Diesefloh, kamnacheinigerZeit zurück,wurde in Goldberg
verhörtund entlassen,wolltewiederfortziehenund wurdedurchdieBauern
gegriffenund eingebracht. Sie stürzte sichauf demWege von der Zug¬
brückedes fürstlichenHauses in den Graben, um sichzu ertränken. Bei
der Untersuchungund dem Zeugenverhörgestandsie, daß sie mit dem
Küsterin Brüz Unzuchtgetriebenhabe,weiternichts. Sie wurdeterriert,
aber ohneErfolg. Alle obigenEreignissezogensichoffenbarzur höchsten
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VerdächtigungnachdamaligerAnsichtznsammen. Aber Rostockentschied,

daß das Weib als Hexenicht verdächtigsei. Die Bauern machtendarüber

Lärm, weil sie sichnicht der dauerndenGefahr der Hexennäheaussetzen

wollten,sie drangendarauf, von andersivoein Erkenntniseinzuholen,und

die Aktengingenan den Schöppenstuhlnach Magdeburgs Dieserentschied

geradegegenRostock. Der gewissenhafteBeamte zu Goldbergaber wollte

sichnicht dabei beruhigenund schicktedie Akten nocheinmal fort, diesmal

nachGreifswald, und dieses entschiedsich für die RostockerAnsicht. So

wurde das Weib wohl wegenseinerUnzuchtbestraft, aber entging dem

Scheiterhaufen.ÄhnlicheBeispielewird man beider Durchsichtder Anlagen

nochmehrfachfinden.
Von dem dargelegtenHexenwesenscharfzu scheidenist das Wesen

der Besessenen, überdas hiernur einigeBemerkungenhinzugefügtwerden

sollen. Besonnenehielten schondamalsBesessenheitfür Krankheit,Siechtum

oderIrrsinn, es gababerauchMenschen,dieselbstdiesesGebietzumBetrüge

benutzten.Z. B- redeteeine Frau mit ihrem Sohn ab, er sollesichbesessen

stellen, sie wolle dann aus Rachsuchtgegen ihren Mann sagen, er habe

sein eigen Kind verfluchtund verwünscht. Die echte Besessenheitzu

erkennenwar schwer. Bei Nachforschungenstellte man wohl fest, daß

der Besessenevorher schrecklicheTräumegehabt,daß man um ihn schauerliche

Geräuschegehörthatte,offenbarvomanklopfendenSatan. Im Paroxysmus

redeteer vonSachen,die er gar nichtwissenkonnte,von künftigenDingen,

uuter Anwendungeiner fremdenSprache. Er verfluchtedeu Herrn oder

besserder Teufel in ihm fluchte,dennman konntedie Stimme des Teufels

von seiuernatürlichengenau unterscheiden.ZuweilenzeigtesichderTeufel

auf dem Munde als Mücke,Fliege, in der Stube als Hummel, Rabe,

Kuckuck.Der BesesseuekouutekörperlichGewaltigesleistenund hattegroße

Stärke. Vor dem Namen Jesn empfander Ekel, litt offenbar viel Qnal

und Pein im Anfall und wußtehernachvon nichts. — Daß der Besessene
Weihwasser,Kerzen,Kreuzeszeichenfürchtete,nahm natürlichim lutherischen

Lande keiner mehr an.
Dieserunsicherzu bestimmendenund schwerzu bekämpfendenKrank-

heit gegenüberstürzteder gewöhnlicheMann sichHals über Kopf wieder

in den tiefstenAberglauben. Es drängten sich sogar einzelnean den
Besessenenund versuchten, ein Gespräch mit dem Teufel in ihm
anzufangen,uud sehr gern erforschteman von ihm, wer in der Gegend

zaubernund hexenkönnte. Gustav Adolf berührtein einemErlaß an die
Superintendenten im Jahre 1666 März 13 diesescheußlicheSitte und
verbotsie. Der lutherischePastor sollte dem BesessenengegenüberBe-
sonnenheit,Ernst und Mut zeigen. Manche Unbesonnenenbehaupteten
freilich,die wahre Kirchesei von demTeufelam meistenangefeindet,darum

seienin lutherischenGemeindenmehr Besesseneals in den katholischen,sie
waren also stolz auf einen Fall in ihrer Gemeinde,aber der verständige
Pastor verwarfsolcheAnsicht.Er duldetekeinabergläubischesMittel, sondern
versuchtemit ernster Andacht,Gesangund Gebet zu helfen. Er versäumte
auchnichtzu raten, daß man erfahrneÄrzte befrage,litt keineMißhandlung,
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fein Fesselnder Besessenen(wenn sie nichternstlichgefährlichwaren), bat
andereGemeindenum Fürbitte und ging demTeufel dann mit Mut zu
Leibe. SchonLuther hatte als großerPsychologegeraten,keineZeremonien
und Geprängezn machen,weildas demHochmutedesTeufelskitzele,sondern
ihm niit Verachtungzu begegnen. Es gehörtesicherlicheine großeFestig-
keit im Glaubenund ernsteMannskraft dazu, mit demTeufel, den man
leibhaftiganwesendglaubte, den Kampf aufzunehmen.Man siegteaber
gewiß gegenden krankhaftenZnstandnur auf solcheWeise,jedesängstliche
Wesen, alle Zaghaftigkeit,alle Umständlichkeitwirkte anreizendauf das
Übel. Jni AnhangeA, 33 und 34 sind zwei, allerdingsnur kurz be-
schriebeneFälle angeführt,derenersternochmit demHexenwesenZusammen-
hang sucht.

Die Frage, aus welchenStänden in Mecklenburgvornehmlichdie
Hexenhervorgingen,erledigtsichnachdem bisher Dargelegtenleicht. In
katholischenGegenden,z. B. in Bamberg und Würzburg, Trier und
Paderborn warenBischöfeund Fürsten geschäftig,mit Hülfe der Jesuiten
das Luthertumauszurotten,der Satz, daß derProtestantismusdie Länder
mit Hexenfülle, war dort anerkannt. (Soldan, HexenprozesseS. 379).
So machtees sich von selbst, daß bei den dort währenddes dreißig-
jährigen Krieges geführten Hexenprozessendie wohlhabendenKlassen,
derenVermögenzugleichkousiseiertwerdenkonnte,mit Vorliebeals Opfer
erkorenwurden. Die Sache lohnte sich in dreifacherBeziehung,man
dämpftedas frischausstrebendeLuthertum,man erschloßStröme Geldes
und zugleichschiendas Vorgehenwohltuendfür das Volk,das dieHexen
los wurde. Da darf es uns nicht Wunder nehmen, wenndie Scheiter
loderten für alle Altersklassen(Kinderunter 10 Jahren und abgelebte
Männer), beideGeschlechter,Gelehrteund Ungelehrte,Geistlicheuud Laien.
Aber in Mecklenburgtraf das Schicksalbesondersden NiedernStand.
Allerdingssagt Frendins, daß es Hexereiin allen Ständen gab. „Ich
könntesolcheunterschiedlichenennen,die ich in Klöstern,Dörfern,Schlössern
und Städten gefunden. Weil aber etlichenichtvielenbekanntsind, etliche
auchnochlebenund sichvielleichtbekehrenmöchten,will ichihresNamens
verschonen.Man erstehethieraus, daß nichtnur arme und alte Bürgers-
und Banern-Weiberzur Zauberei tüchtiguud geneigt sind, wie etliche
meinen, sondern auch die großen Hansen und Adelheitenunter dieselbe
Fahne sichbegeben." Er denktaber wohl wenigeran Hexenim engern
Sinne, als vielmehran Leute, die überhaupt mit dem Zauberwesensich
abgeben. Andernfallshätte ja der Pastor Freudius sichdurchsein Ge-
wissenverpflichtetsehenmüssen,diesePest desmenschlichenGeschlechtesden
Gerichtenzur Verfolgungzn überweisen.— Westphahl(S. 226) sagt,daß
bis 1676 hin der Hexenglaubeso sehr Mecklenburgheimsuchte,daß auch
Dieuer des göttlichenWortes verbranntwurden,weil sie von Hexenan-
gegebenwaren. Aber für dieseBehauptungfehlen mir weitereBelege;
nachdem Eindruck,den ich bei meinenNachforschungengewonnen,möchte
ich dieSacheanstehenlassen,bis die betreffendenProzessebekanntgeworden
sind. Die höherenStände stecktenentschiedenbis über die Ohren im Aber¬
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glauben,vor den gröbernAusschreitungenauf diesemGebiete bewahrtesie

die Erziehung,vor den direktenAngriffendurchdie Folter, ohne die über-

Hauptniemals Hexenverbrannt wären, sichertesie ihr Stand.

Die Frage, ob alle Weiber, die als Hexenverbrannt wurde», völlig

unschuldiggewesen,ist oft besprochen.Es handelt sichnatürlichnicht um

die Annahme der Möglichkeitder Buhlschaft mit de», Satan und dgl.

Immerhin kann ma» an der Frage, wie es denn möglichwar, daß die

Weiberüberhauptals Hexenangesehenwurden, nicht flüchtigvorübergehen.

Ganz gewißlag zuweilenböswilligeAnschuldigung,die rein ausgedacht

war, vor. Als z. B. ein Stallknechtdas ihm anvertraute Pferd (Anhang

A, 26) vernachlässigthatte, so schober, als er zur Verantwortunggezogen

wurde, die Schuld auf Hexen; in die Enge getriebenmit Fragen, mußte

er dannweiterlügen, daß er siegesehenhabe,endlichauchdie Namennennen

Wie gern ein Schurkedurch die Ausrede, er sei bei seinem Verbrechen

offenbar behext gewesen,sich zu retten suchte,zeigt Anhang A, 32; im

Jahre 1612 giebt eilt wegen Bigamie und Dieberei Angeschuldigteran,

daß er seiner Ehefrau gram geworden,weil man ihm etwas beigebracht

habe. Auchandere Fälle in den Beilagen weisenaus dieseBosheit hin.

Bei der Leichtgläubigkeitder Massenwar ja eine Verdächtigunggar bequem

gemacht. Es kommtvor, daß eine Person, die ihre Schwiegerelternmit

Rattenkrautvergiftethat, um unnützeEsser los zu werden, behauptet,eine

Alte habe ihr das Mittel empfohlen,sie habe aber nicht gewußt, daß es

so schlimmeFolgen hätte. Ihre Behauptung beschwörtsie und geht

frei aus.
Anhang A, 25 liegt ein Fall vor, der augenscheinlichmacht,daß die

Bekenntnisseder Angeklagtenaus krankhafterStiminnng entsprungensind.

WelcherArt die Krankheit (die gegen Ende des Berichtes ausdrücklich

erwähntwird) gewesen,ob EpilepsieoderHysterieoder dgl., ist leider nicht

zu ersehen.
WeitausdiemeistenHexensinddurchAussagenvon Gefoltertenin der

Tortur bezichtigtund daraufhin in Anspruchgenommen.Es ist nichtnötig,

dieBelegedafüranzuführen,fastjederProzeßziehtwegensolcherBezichtigungen

einenandernnachsich,es reihen sichso die Glieder einerKette aneinander.

(Vergl. Teterow, Anhang A, 10). — Man darf aber anchnicht unbedingt

in Abredenehmen,daß oft die Schuld bei den Weibern selbstlag. Sie

sorgtendafür, daß sie hinreichendanrüchig waren. Es war nicht selten,

daß ihnen uubezweifelbarEhebruchund Unzucht nachgewiesenwurde, und

zwar anch durchGeständnis des andern Teils. Ein lehrreichesBeispiel

über bodenloseGemeinheiteiner Kupplerin zeigt bei genaueremZusehen

Nr. 31. Wer die Darlegung unbefangenliest, wird sofort merken,daß

man eine arme schwachsinnigePerson vor sichhat. Das Mädchen(dessen

Angabennichtalle wiedergegebenwerdenkonnten)scheintstattlichund be-

gehrenswertgewesenzu sein. Es bekannteohne Tortur und aus freien

StückenseineBuhlschaftenvom zwölftenJahre an. Es ist aber ganzklar,

daß eine Kupplerin seine Einfalt mißbrauchte,ihm Männer zuführte;

um der Entdeckungvorzubeugenund die Neugierde der Einfältigen zu
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reizen, sagte sie, es seienTeufel. Damit war siegesichert,daß das Mädchen

nicht selbstdie Sache verriet.
Daß ferner die Weiber wesentlicheNeigung zur Befassungmit aber-

gläubischenMitteln haben, ist eine Erfahrung, die schonMoses kannteund
die so alt ist, wie die Menschheit. Darüber ist auch oben genug gesagt.

Immerhin darf mau also annehmen, daß der Bauer oder die Dorf-
fchaft beim Nachforschen,von wem wohl das plötzlich hereingebrochene
Unglückstamme, sich nicht einfach durch ein häßliches Aussehen, sondern
durch Erfahrung auf eine bestimmtePerson hinleiten ließ. In diesen
Zeiten, wo der Blitz jeden Augenblickherabfahren konnte, sich noch mit
Liebhaberei verbotenenKünsten hingeben, hieß selbstdas Verderbenherbei-

ziehen.
Sicherlich wird beim Lesen der Anlagen sich die Frage aufdrängen,

ob denn einige Weiber selbst von sichgeglaubthätten, daß sieHexenwären.
Es giebt hier natürlich nur Mutmaßungen. Man hat allerlei darüber
geschrieben,daß einmal eine Hexe sich in Gegenwart von Zeugen gesalbt

hätte, dann in tiefen Schlaf gefallen wäre, während dessendie Zeugen ge-
treulich bei ihr gewachthätten. Als sie wieder zu sich gekommen,soll sie
dann erzählt haben, daß sie anf dem Blocksberge gewesensei, und genau
ausgeführt, was sie dort alles erlebt habe. So wollte man darlegen, daß

die Hexensalbe ein betäubendes Mittel (etwa wie Opium und Haschisch)
gewesen,so daß die Phantasie die Hauptarbeit übernommenhabe. Das ist
unhaltbar und beweistnur das Bemühen aufzuklären, wie die Weiber zu
ihren eingehendenBekenntnissenin der Tortur gekommenseien.

Gewiß wird es Weiber gegeben haben, die neugierig genug waren,
von andern das Hexen lernen zu wollen. Auch mögen etliche gegenüber
Gesimulugsgeuossinuensich mit dem Vorzuge, daß sieHexenseien, törichter
Weise gerühmt haben, wobei sie freilichnur prahlten und logen, ohneirgend
welcheErfahrung zu besitzen. (Ich erinnere an das Sprichwort: Ii willt
juch woll dat Hexen lihren). Es wäre auch möglich, daß bei zu tiefem
Versenkenin den Gegenstand ein Weib in wüstem Traum des Nachts den
Teufel bei sich sah. Aber das alles erklärt das Geständnis der Hexennicht
iin mindesten.

Wir müssen vielniehr annehmen, daß die Richter diese Be-
kenntnisseihrer Opfer selbst schufen. Daß die Protokolle nicht die Frage-
stellung ganz genau wieder geben, ist leicht ersichtlich,wir hören mehr den
protokollierendenNotar, als de» Richter und das Weib. War des letzteren
Widerstand völlig gebrochenund es ganz willenlos gemacht,so konnteman
aus ihm herausholen, was man wollte. Es bedurftenur der Frage: „Hast
du nicht?" um sofort ein Ja ja zu erzielen. Der Richter aber war über
das, was Hexenwesenanlangte, ans Druckschriftenaller Art unterrichtet.
Earpzov z. B. gab im Jahre 1635 sein Pratica nova rerum criminalium
heraus, die furchtbares Verderbe» anrichtete. Auch soust wurden besondere
Hexenprozessegern in Flugschriften veröffentlicht. Im Grunde tragen sie
alle dasselbe Gepräge, und die Hauptbekeu»t»ifseder Hexe» habe» i»
Frankreich, Süd- Mittel- n»d Norddentschland,überall iu Europa über¬
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raschendeÄhnlichkeit,das beweist, daß ein Richter vom andern lernt, was

er herauszubringen habe. Wo loeale Abweichungen, besondere Ereignisse

berührt werden, hat die Ortskenntnis des Richters nachgeholfen,z. B. daß

diesem eine Kuh, jenem ein Pferd in rätselhafter Weise krepiert war. Es

fiel ihm ein die Hexe zu fragen, ob sie nicht auch daran schuldsei. Wo

aber die Hexen aus sich bemerkenswerte Einzelheiten aufstellen, ist nur

bewiesen, daß sie Einbildungskraft besitzen oder besser, daß sie sich früher

auch mit Lektüre oder mit Erzählungen von Hexengeschichtenbeschäftigt

haben und nun hervorbringen, was sie sichmit reger Teilnahme eingeprägt

haben. Sie selbst wissen ganz genau, worauf es bei Hexerei ankommt.

Ist das Dargelegte richtig, so ergiebt sich, daß mit Beschränkungder

richterlichenWillkür und mit scharfer Zurechtstellungund Formulierung der

Fragen auch die Hexenbekenntnissemehr zusammenschrumpfenmüssen, so

mit auchdie Anregungen zu neuen Prozessen verschwinden. Es erübrigt also

noch,kurz auf die Geschichteder Hexenverfolgungenim evangelischenMecklen-

bürg einzugehen.
Die mittelalterliche Kirche, die in wahnsinniger Verblendung zur Ehre

des Gottes, der die Liebe ist, hunderttausende unglücklicherMenschen auf

die Scheiterhaufen brachte, nur weil diese nicht glauben konnten, was man

an Menscheusatzuugenihnen darbot, hat sich auch mit der Ausbildung des
Hexenwahnes und mit den Hexenverfolgungen ein Denkmal der Schande

gesetzt,das niemals verfallen wird. Es ist nicht übertrieben, daß man in

der wütenden Gier, das ganze Hexenwesenauszurotten, hier und da Ort-
schafteufast menschenleermachte. Der Ruhm, dieses Werk in die richtige

Bahu geleitet zu haben, gebührt dem Papste Juuoeenz VIII, der am

5. December 1484 die Bulle Summis desiderantes affectibus erließ. Ans

solcher Grundlage schrieb dann der Dominikaner Jakob Sprenger 1489

seinenHexenhammer,die Dominikanerbewiesensichauchhier als Domini canes,

als sie mit solchen Waffen in der Hand an die Aufspürung der Hexen

gingen. Sie brachten in den Volksaberglauben allmählich jenes ganz neue
Moment hinein, daß die Hexen in Verbindung mit dem Teufel treten,

beideTeile einen Bund schließen,miteinander Buhlschaft treiben, und stellen

teuflische Freuden als die hin, die allein die Wollust und die Gier der
Hexen stillen können. Diese Art, die Hexen anzuschauen, hat nicht das

Volk in sich, sondern die Kirche hat sie künstlich im Volke groß gezogen

und ausgebildet, indem sie eine Fülle von verschiedenenÜberlieferungen
zusammeuschmolzund mit grausiger Phantasie ergänzte. Als später der
Hexen-Aberglaube mehr und mehr zusammenschrumpfte,verloren sich diese
Züge bezeichnenderWeise zuerst, kein Mensch glaubt heute uoch an die
Fahrt nach den?Blocksberg und die Teusel-Orgieu, aber deu Glauben, daß
es Weiber giebt, die im BesitzeunheimlichenWissens den Nächstenschädigen,
bewahrt mau aus der Germanenzeit her im Volke noch bis zu dieser
Stunde, wenngleichdie meisten Gläubigen sich hüten, von ihren Gedanken
zu sprechen,weil sie — sich schämen. (Ich entsinne mich sehr wohl eines
alten Mannes, der einem höher Gestellten drohte, er wollte „ein mal wat
bruken, dat hei au em deukeu still.")



- 31 -

Der Wandel in der Anschauung über das Hexenwesenist in dem
Werke der Befreiung der Geister begründet, das durch die Reformation an-
gebahnt wurde.

Luthers Jugend fällt in die Zeit, wo der Hexenhammerdie ver-
dächtigen Weiber massenhaft zermalmte, aber wir können guten Mutes
sagen, daß er, obgleich er vom Glauben an das Dasein der Hexen sich
nicht frei machen konnte, gegen die rohe Gewalt Abneigung hegte. Er
hatte Neigung anzunehmen, daß die Hauptsachen,die man vom Bündnisse
mit dem Teufel u. s. w. erzählte, allein in den Phantasien der Hexen be-
ruhe. Als in katholischenLanden die Scheiterhaufendicht gereihetrauchten
und die geistlichenRichter sich ihre Seligkeit znrechtbrennenwollten, fand
der Mann, der gegen offenbare Volksschädenam wenigsten ein Blatt vor
den Mund nahm, niemals Veranlassung, gegen die Hexen zu schreibenund
zu ihrer Verfolgung aufzurufen. Sein Kampf galt mehr dem Tenfel.
Wo dieser ihm seiner Meinung nach unter äußern Zeichenhindernd in
den Weg trat, da hatte Luther Verachtung und Spott. Es freute ihn
geradezu, dadurch den hochmütigenTeufel zu ärgern, aber unter den heim-
lichen Versuchungen,die sich in der Stille des Herzens bemerkbarmachten,
erbebte er. Die Gefahr lag also seiner Meinung nach nicht in den äußer-
lichen Dingen, in denen die Hexenrichterdie Spuren des Teufels suchten,
sondern inwendig im Menschen.

Aber wie die HerzerfreilendeWärme, die in der Urkirchezu der Zeit
der Apostel das neue Leben weckte,bald unter öden Lehrstreitigkeitenkalt-
herziger Menschen erlosch,so folgten der erfrischendenLutherzeitdie Ortho-
doxen, die nicht im Stande waren, kraft der Freiheit des Gottesmannes
gänzlich mit den Verirrnngen des Mittelalters aufzuräumen. Die prote-
stantifche Kirche hat nicht die Hexenprozessebeseitigt. Einen großen Fort-
schritt aber brachte sie in der Erkenntnis, daß es nicht Sache der Kirche
sei, das Hexenrichtenzu organisieren, sondernSache der weltlichenObrigkeit.
Auch diese nahm in protestantischenLändern ihre Pflicht mit furchtbarem
Ernste auf, und es ist gewiß ein Zeichen, wie die int Mittelalter vorbe¬
reitete Zersetzung Deutschlands auch in dem Jahrhunderte der Reformation
nicht aufgehalten werden konnte, daß die protestantischenRichter nicht
minder wie die katholischenHexenspürer unzählige Weiber zum Feuertode
verurteilten. Ja, der oben erwähnte protestantischeRechtsgelehrteBenedikt
Carpzov in Leipzig soll Tausende von Todesurteilen in Hexensachengefällt
haben. Aber dieUntersuchungenwurdennichtmehr (wenigstensnichtin prote-
stantischenLanden) nach wüster Willkür aufgenommen und mit tierischer
Roheit beendet, sondern es wnrde die Einführung jenes geregelterenVer-
fahrens gefordert, das obengenauerdargelegtworden ist. Bei der tief ein-
geprägten Furcht vor Teufeln und Hexeu (die ganz unlutherischwar) fanden
sichwohl besonders auf den kleinen Gütern Gerichtsherren, die hastig nnd
oberflächlichvorgingen. So wurde,um die Rede auf Mecklenburgzu bringen,
eine junge Magd in Alt - Stargard, die die Wahrsagerei betrieben hatte,
gefragt, an welchenOrten und für welchePersonen sie die Kunst gebraucht
habe. Als man nnn, um dieWahrheit an das Lichtzu ziehen,in den genannten
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Ortschaftennachfragen ließ, schritten die dortigen Grundherrn, die das hohe

Gericht besaßen, ohne Weiteres ein, ließen die bezichtigte»Unglücklichen

einziehen, foltern und hinrichten. Der edle Herzog Ulrich war über dieses

Vorgehen entrüstet und ließ sich von der juristischenFakultät iu Greifswald

berichten, was er in diesem Falle mit der Magd und den ungerechten

Richtern zu thnn habe. Die Gefragte erkannte, daß die Magd mit öffent-

licher Leibesstrafe (also Auspeitschung am Pranger) zu belegen sei, dazu

8—10 Tage im Gefängnisse bei Wasser und Brod zu halten und schließlich

zu öffentlicherKirchenbußezu führen, die Richter seien mit Geldstrafe nach

Ermessen des Herzogs zu belegen (1582, siehe Anhang A, 3). Auch der

Herzog Christoph, der Bruder des edlen Ulrich, trat nachdrücklichmit

Briefen und Dokumenten für die Unschuldeines in Schwerin verbrannten

Bürgers ein, der wegen seines Reichtums sich den Neid seiner Mitbürger

zugezogenhatte und von diesen beschuldigtwurde, daß Raben, die in der

Frühe auf seinem Hause sich einzufinden pflegten, seine Hausgeister und

Teufel seien. (Westphahl., S. 226 f.)
Es kannnicht in Abrede genommen werden, daß in demZeitraum von

der Einführung der Reformation bis zum Anfange des letzten Viertels des

17. Jahrhunderts schließlichwohl kaum eine Ortschaft gewesen ist, die nicht

ihre Hexenprozessegehabt hätte. Aber ich bezweifle, wie oben angedeutet,die

Richtigkeit der Ansicht, daß Mecklenburg sich in Hexenversolgnngen vor

andern deutschenLändern ausgezeichnethabe. Die edlen Herzoge Johann

Albrecht I. und Ulrich waren keine Fanatiker, sondern Fürsten mit un-

befangenem freiem Blick. Ihr Vertrauter, der Kanzler Heinrich Husa»,

der wesentlicheVerdienste um die Verbesserung der Gesetzehatte und das

Hof- und Landgericht neu ordnete, sagt wiederholt in Erlassen an untere

Beamte (nach Glöckler, Jahrbuch VIII, S. 116): man müsse sorgsam nach

genügendenAnzeigen zum peinlichen Verfahren, besonders aber zur Marter

forschen,man müsse (in Hexenprozessen)die Weiber nicht wie Hunde halten.

Es sei viel leichter, schreibter im Jahre 1572 dem Herzog Ulrich, Menschen

hinzurichten, als das Urteil zu rechtfertigen; kaum gewissenhaftgenug könne

man sein bei Anwendung der Marter. In einem herzoglichenBefehle an
den Rat der Stadt Sternberg vom 27. März 1572 sagt er: Der Rat

habe ein armes altes Weib ohne genügsame Anzeigen foltern lassen, bis

dieses, ohne doch schuldigbefunden zu sein, elend dahin gestorben; wann
denn Niemand unverhörter Sachen und ohne zu Recht erhebliche Anzeigen
peinlich zu befragen sei, ein so unchristlichesVerfahren nicht könne gestattet
werden und ungestraft bleiben, so solle der Rat bei schwerer Strafe sofort
über den Vorgang beweislich berichten. Und endlich in einem Erlasse vom
2. April 1872 an denselben: er solledem abgesetztenStadtvogt gegenBürg-
schasthäusliche Haft verstatten und diejenigen aus dem Rate, welch« dem
Gerichte über die totgepeinigte Frau obgelegen, namhaft machen, um sie
gebührlich zur Strafe zu ziehen, mtd ebensodemAngeber ernstlichauferlegen,
daß er sich sofort mit dem Landesherrn ob seines Verbrechens abfinde.
Glöckler, dem zahlreicheund umfängliche Akten vorlagen, der sich also ein
begründetes Urteil bilden konnte, setzthinzu, daß trotz des schmachvollen
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und sinnlosenEifers mancherUntergerichtedamals viel wenigerOpfer jenes
Wahnes gefallen sind, als in den jammervollenTagen des folgendenJahr-
Hunderts. Außer Husan eiferten (nachGl.) die Räte Bouke,Krause,Stelbag,
Sieben und andere gegen das Unwesen.

Freilich von dem hellenLicht, das der unerschrockene,wackereJohann
Weier, protestantischerLeibarzt des HerzogsWilhelm von Cleve, im Jahre
1563 mit seinem Bnche De praestigiis daemonum über die Unsinnigkeit
des Hexenglaubens ausschüttete, drang nur ein Nebenscheinnach Mecklen¬
burg. Der juristischeProfessor Gödelmauu in Rostockschrieb1584 eine
Dispntntion über die Hexen und gab 1591 ein weitläufiges Werk über
denselben Gegenstandheraus, worin er „an der Befähigung der Hexen zum
Schadenstiftenund an der Strafbarkeit im Allgemeinenfesthielt, aber doch
wenigstensden Luftflug, den Hexensabbatund die Vermischungmit nnsanbern
Geistern nicht mehr als wirklichgelten lassen wollte", (Soldan, Geschichte
der HexenprozesseS. 347) und die scheußlicheWasserprobe verwarf. Er
ging also auf die AnsichtLuthers zurück. Auchdie mecklenburgischePolizei-
Ordnung vom Jahre 1572 drückt sich vorsichtigans, wenn sie bestimmt:
„Uns kommenauch Klagen für, das in vuseru Fürstenthumben, sichgrosse
ergernüsseu vnd Mißbreuche Gotlichsworts, durch Zaubern, Beschweren
vnd Teusfelischwarsagen, zutrage, dardurch vuseru vuderthanen zu Ab-
gottereh, Affterglauben vnd schadengeführet werden.

Demnach ordnen vnd wollen wir, do jemaudt, wes Standes der were,
sich des Warsagens oder anderer Zanberey, oesleissen,vnd dardurch den
Leuten schadenvnd vngelückzufügen würde, das derselbigemit dem sewer
gestraffetwerden soll.

Wo aber jemands Zanberey gebrauchet, vnd damit niemandt schaden
gethan hette, der soll sonsten nach gelegenheit der Sachen gestraffet
werden."

Halt man dem gegenüber, was die kursächsischeKriminalordnungaus
demselbenJahre 1572 sagt: „So jemands in Vergessungseines christlichen
Glaubens mit dem Teufel ein Verbüudnis aufrichtet, umgehet, oder zu
schaffenhat, daß dieselbige Person, ob sie gleich mit Zauberei niemands
Schaden zugefüget, mit dem Feuer vom Leben zum Tode gerichtet und
gestraft werden soll," so sieht man alsbald ein, daß Mecklenburg,desseu
Verordnung den Bnnd mit dem Teufel, also die eigentlicheGrundlage des
Hexenglaubens, gar nicht kennt, weit unbefangener dasteht und daß es, in
genauer Befolgung der von Husan und Gödelmauu aufgestelltenGrundsätze
bald zur völligen Aufhebung der eigentlichenHexenprozessehätte kommen
müssen. Es kam anders, die Schuld liegt wesentlichaußerhalb des Landes.

Gegen Weier und dessenAnhänger erhob sichin allen Ländern ein
Sturm des Widerspruchs. Der Heidelberger Arzt Erastns, der französische
Philosoph Bodiu, der trierfche SuffraganbischofBinsfeld, der lothringische
Oberrichter Remigius, der König Jakob I. von Schottland, der spanische
Jesuit Delrio n. a. vereinigten sich,um die mittelalterlichen Anschauungen
zu verteidigen,und sie siegten auf der ganzen Linie. Ihre Gegnerwurden
zum Widerruf gezwungen(Loos in Holland) oder verbrannt (Doktor Flade

Beyer, Zauberei und Hexenprozeffe. 3
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in Trier). Remigius verurteilte in 16 Jahren 800 und warf sichschließlich

nur eine Schwachheitssündevor, daß er einst siebenjährige Kinder, die an-

geblichdem Hexentanze zugesehenhatten, nur dadurch bestraft, daß er sie,

nackt ausgezogen, dreimal um den Platz, wo ihre Eltern den Feuertod

erlitten hatten, mit Ruten herunchauen ließ, statt sie auch zu verbrennen.
In Brannschweig wurden zwischen 1590 und 1600 an manchen Tagen
10—12 Hexen verbrannt, schließlich standen die Brandpfähle auf der
Richtstätte vor dem Löcheluholzeso dicht, daß man sich in einem kleinen
Walde zn befinden glaubte. Aus etwa 20 Dörfern um Trier herum kamen
von 1587—1593 etwa 368 Personen auf deu Scheiterhaufen. Fürchterlich
wütete man in Schottland, Holland und Frankreich.

In Mecklenburg regierte in dieser Zeit der schwache,vom Trübsinn
geplagte Herzog Johann (1585 —1592), ihm folgte die vormundschaftliche
Regierung seiner alten Oheime, die der Last sich nicht gewachsenfühlten,
bis 1608, Adolf Friedrich übernahm dann, jung und unerfahren, die
Herrschaft und fand eine Fülle von Verwicklungenvor, die ihm lange keine
freie Bewegung gestatteten. Aus dieser Zeit stammen die meisten der im
Anhang aufgeführtenProzesse. „Besonders kleinereLandstädte (z. B. Crivitz)
zeigten ihr sonstiges Elend auch iu den schmutzigstenHexenverfolgungen,
gewöhnlichunter Sorge und Streit über die Hinrichtungskosten"(Glöckler,
Jahrb. XV S. 137). Aber auch die größte Stadt des Landes blieb nicht
zurück. Das „furchtbar Trockene „ist dies Weib mit dem Feuer vom Lebeu
zum Tode gerichtet" kommt dort in einem Jahre 1584 sechzehnMal vor."
Einer dieser Prozesse ist im Anhange aufgeführt. Es läßt sich annehmen,
daß solcheBeispiele zündeten und auch die ritterschaftlichenGerichte nicht
zurückblieben. Die Häufung der Prozesse kann uns nicht Wunder nehmen,
wenn wir bedenken,daß die Gefolterten stets zu neuen Bezichtigungen ge¬
zwungen wurden, oft nannten sie, vielleicht in der Hoffnung, das Schicksal
von andern abzuwenden, entfernt Wohnende, die Landfrauen nannten
Städterinnen und umgekehrt, sie wußten nicht, daß die Protokolle dann
verschicktwurden und so auch in der Ferne die Feuer anzündeten.

Wie viel Opfer diese zweite Periode der Hexenverfolgungen in
Mecklenburg forderte, wird sich schwerlichfeststellen lassen. Sie wurde
abgeschnittendurch die Wirren, die der dreißigjährige Krieg über das Land
brachte.

Im Jahre 1631 schrieb der Jesuit Friedrich Spee in Franken seine
Cautio criminalis, er ließ sie aus Furcht vor seinen Brüdern anonym und
in einer protestantischenDruckerei erscheinen. Sein Urteil hätte vernichtend
für die Hexenrichter sein müssen, denn das Unsinnige und Schändliche
des ganzen Prozeßganges wurde rückhaltlos aufgedeckt. Auch wurden die
ersten Auflagen schnellvergriffen. Man vermutet indessen, daß sie „von
den an den Pranger gestellten Hexenrichtern möglichst unterdrückt worden
seien; wenigstens waren die ersten Exemplare derselben schon früh eine
große Seltenheit." (Soldan S. 412). Auf die Praxis hatte Spee fast
gar keinen Einfluß gewonnen.
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Es begann nach dem großen Kriege die dritte Periode der Hexenprozesse.
Die Seuche griff in ganzDeutschlandum sichund wirktenatürlich auchansteckend
auf Mecklenburg. Aber wir wissen, daß seine Herrscherdie Excessenicht be-
günstigteu, sondern vielmehr hemmendwirkten. 1649 meldetedas Konsistorium
zn Rostock an Adolf Friedrich: Ew. Fürstlichen Gnaden verhalten wir
nicht, was gestalt der Verwalter zu Reez etzliche der Zauberey halber be-
rüchtigte Personen in Gegenwart einer großen Versammlung durch den
Henker aufs Wasser werfen lassen. Wann nun aber solch abergläubig Be-
ginnen der Wasserprobe dem Worte Gottes und den Rechten zuwider, als
haben wir solches denuncieren wollen." Die Untersuchung ergab, daß der
Verwalter Johann Fleischhauer zu Reez, das dem Kanzler Detlov Reventlow
gehörte, thatsächlich so gehandelt hatte. Der Herzog bestimmte sofort am
23. August: Johann Fleischhauer habe 200 M. Strafe zu zahlen, und so
künftig die Principales die Hexenproben nicht einstellten und die Advocati
dergleichen Sachen verteidigten, sollten die Herrn cum privatione juris-
dictionis, die Advocati mit 200 M. Bnße bestraft werden. Additur:

Denn es hätten zn gleicher Zeit Curt Bülow zu Trems, Jiirg Vossen
Mutter zu Gievitz, Cort Valent Plesse, Paul Detloff von Plüskow, Fr.
Carl Oertz, Amtmann Hund zu Gadebusch, Vieregge zu Wustrow,

Jochen Krüger zu Kargitz auch Hexen aufwerfen lassen." (Westphahl S. 155.

Freudius, Frage 255). Es scheint demnach, als ob die Wasserprobe schon
früher dnrch fürstliche Edikte verurteilt gewesen ist; sie war mit diesem
scharfen Vorgehen des gerechten Fürsten wahrscheinlich dauernd abgethan.

Über die ersten Jahrzehnte dieser Periode liegen nur spärliche Nach-
richten vor. Westphahl sagt allerdings S. 229: In Mecklenburg wucherte
in den angegebenen Jahren des vorigen Jahrhunderts eine sehr üppige Saat
des Aberglaubens, so daß fast ganze Dörfer ähnlich wie in Westphalen mit
Feuer vernichtet wurden wegen angeblicher Hexenverbrechen. Die Akten
von 1667 und 1669 zeigen, daß mau Untersuchungen gegen Hexen anstellte
nur auf das ungewisse Gerücht hin, wie es in den Straßen und Häusern
umging, aber es war falsch und wurde durch geeignete Nachfragen bloß-
gestellt." Was die letzte Angabe anbetrifft, so ist sie ohne Frage richtig,
aber gerade daß es möglich war, durch Untersuchungen die Unschuld heraus-
zustellen, beweist manches zu Gunsten Mecklenburgs. An anderen Orten
Deutschlands verfuhr man rücksichtsloser,sodaß die Anklageschoneigentlichdas
Todesurteil bedeutete. Die erste Angabe möchte ich bezweifeln. Ich habe
Gelegenheit gehabt, sehr viele Pfarrschriften aus den Zeiten nach dem
großen Kriege durch zu sehen, aber nicht auffallend oft Hexenbrennen er-
wähnt gefunden. Dabei handelt es sich um deu größern Zeitraum eines
Vierteljahrhunderts, über den hin sich die Prozesse verteilen. Groß wird
ihre Zahl immer von unserem heutigen Standpunkte aus genannt werden
müssen, fürchterlich groß Aber wenn man die 16 Prozesse Rostocks, die
oben erwähnt wurden, nach damaliger Zeit auffallend finden wollte, dann
möge man bedenken, daß bei zwei Landgerichten im Bambergischen von
1625:—1630 mehr als 900 gerichtet wurden. Westphahl wird sich durch
seine schmerzlicheEntrüstung haben bestimmen lassen, weil er selbst noch

3»
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die Brandpfähle, die man nach dem Gerichte stehen ließ, hier und da gesehen

hat. Angekohlt wie sie waren, hielten sie sich sehr lange.

Die letztendrei Jahrzehnte des Jahrhunderts bahnten in Mecklenburg die

deutlicheWendung zum Bessern au. Verschiedenist dabeidas Verhalten der beiden

regierenden Herzöge. Christian Ludwig I., der in Schwerin von 1658 —

1692 regierte, steint) den Hexenprozessengegenüber sehr frei und klar denkend

da. Er soll (Westphahl S. 249) mit seinem herzoglichenWorte den Hexen

Leben und ansehnlichen Lohn versprochen haben, wenn sie öffentlich und in

mehrerer Gegenwart sich zu Befehl stellen würden, durch die Luft nach

dem Blocksberge reiten oder angesehenenLeuten, die in der Nähe des Berges

wohnten, zur bestimmtenStunde Briefe bringen. Praeterea Ducali fieleSagis

vitam et insigne pretium promisit, si publice in plurium praesentia

jussui steterint, inque peeudes grassatae fuerint, tonitrua et fulgura

excitarint, in arundine per sublimia aeris equitantes ad montem Bruc-

terum sese reeeperint, vel Nobilibus prope montem habitantibus, desti-

natis lioris obtulerint amicorum literas.

Selbstverständlich hat der Herzog diesen freien Standpunkt nicht rasch

gewonnen, iu den ersten Jahren seiner Regierung gab auch er noch seine

Zustimmung zum Hexenbrennen, es wurden z. B. 1666 und 1667 in

Kröpelin wohl an fünfzehn und mehr Hexen hingerichtet. (Sonntagsbeilage

der Meckl. Zeit. 1902 N. 19 n. 20).
Niemals aber sollte dem Herzoge in Mecklenburg ein Erlaß vergessen

werden, der ihn hoch Über seine Zeit erhob. (Westphahl a. a. O. unter

Specimen Monumentorum Mecklenburgensium Num IX p 152). „Datum

1688 Februar 16. Wir Christian Ludwig, Herzog zu Mecklenburg u. s. w....

Was die Hexen-Sachen betrifft, sind wir jederzeit der Meynnng gewesen

das Brennen einstellen zu lassen, und die Delinquenten, wo ihnen mit

Bestände was überwiesen, in andere Wege abzustraffen, welches wir denn

hiednrch also wollen gehalten haben, zumahlen das Land durch das viele

Hexen-Brennen mehr denn zuviel beschrieenist." Westphahl fügt hinzu, daß

die Geschichte seiner Regierung lehrt, daß dem Herzoge oft Geschichten

über Zauberer und Hexenkünste zu Ohren gekommen, welche er hernach als

Erfindungen oder Täuschungen erkannt hat. Christian Ludwig hatte offenbar
durch seine Berührung mit Frankreich den Standpunkt Ludwig XIV. ein-
genommen, der 1672 nicht ohne Widerspruch des Parlamentes die
Hexenuntersuchungen niederschlug.

Während also offenbar im Herzogtums Mecklenburg-Schwerin durch
die vorurteilsfreie Stellung des Herzogs den Hexenprozessen rascher
Einhalt gethan wurde, nahm die Angelegenheit im Herzogtums Güstrow
unter Gustav Adolf einen ganz anderen Verlauf. Er nahm anfangs
nur den Kampf gegen den geringeren Aberglauben auf und wurde all-
mählich zum Vorgehen gegen die Hexen gedrängt. Im Jahre 1659 trat
auf Veranlassung des Herzogs in Güstrow die große (und einzige)
Landessynode zusammen, auf der die dort erschienenen Geistlichen unter
ihren Conclusa, die sie dem Urteile des Herzogs unterbreiteten, Abschnitt 23
aussprachen: „Das die Leute, so verbotene Künste treiben und damit große
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ergerniß und aberglauben anrichten, öffentlichauf der Kantzel genennet und
die Obrigkeit sie alsobald und ernstlichzn straffen ermahnet werden sollen."

Der Herzog billigte alle Conclusa und erließ im Laufe der nächsten
Jahre insbesondere in Bezug auf das Vorgehen wider die verbotenenKünste
einige Rundschreiben (Currenden) an die Geistlichen, von denen das im
Anhang B, 1 mitgeteilte aus dem Jahre 1663 Juni 29 wohl das wichtigste
ist. Leider ist mir von den Berichten der Geistlichen, die nach Güstrow
eingereicht wurden, kein einziger bekannt geworden, was ich deswegen leb-
Haft bedanre, weil aus der Gefammtheit der Berichte sich höchst anschaulich
die Verbreitung und die Arten des Aberglaubens müßten ergeben. Indessen
läßt die Fassung der Fragen Manches erkennen, auch offenbart sich der
Entschluß des Herzogs, den Aberglauben unbedingt auszurotten. (1666
veröffentlichte Jofua Arnd, Superintendent in Güstrow, auf Befehl des
Herzogs eine Schrift: De superstitione, vielleicht war darin das Ergebnis
der Berichte verarbeitet.) Es könnte auffallen, daß von den Hauptzauberern,
den Hexen und ihrem Anführer, kein Wort gesagt ist, wenn nicht aus dem
früher über die einzelnen Unterschiede und Wertmessungen der Bräuche
schon Gesagte klar wäre, daß das Hexenwesen zu erforschennicht Sache der
Geistlichen, sondern die der Obrigkeiten uud Richter war.

Je mehr der Herzog auf Schwierigkeiten bei der.Zähigkeit des Volks-
Aberglaubens stieß, um so eifriger wurde er. Sein Vorgehen hatte Erfolg,
wenn auch nicht beim Volke, so doch bei den Geistlichen. Der Pastor zu
Kuppentin uud Plauerhagen Michael Frendins schrieb bald einige höchst
merkwürdige Bücher, die von 1667 an herauskamen, 1671 zu einem Bande
zusammengefaßt und wesentlich erweitert wurden unter dem Titel:
Gewissens-Fragen oder Gründlicher Bericht von Zanberey und Zauberern,
von Mitteln wider dieselben, und was für einen Proceß ChristlicheObrig-
keit wider die Zauberey gebrauchensolle, Benebenst einen Anhang Von Geist-
und leiblicher Besitzung und Austreibung deß bösen Geistes. Männiglichen
zu guten Unterricht und treuherzigen Warnung wider solchTenffels-Geschmeiß
dienlich, insonderheit denen Richtern zu erWegen hochnöthig und erbaulich
u. s. w.

Er hat das Buch vor Herausgabe der Eensur der hochlöblichenTheo-
logischenFakultät in Rostockunterstellt und deren Billigung gefunden. Auch
sind Zuschriften gelehrter Männer an den Verfasser in Form anerkennender
Verse vorangedruckt. Leider hat sich der Verfasser nicht auf rein Mecklen-
burgisches beschränkt,sondern vielmehr mit großer Gelehrsamkeit eine Fülle
von Stoff ans allen möglichen Werken zusammengetragen, gesichtetund so
verarbeitet, daß er über 400 Fragen auswirft und eingehend beantwortet,
in welchem Sinne sagt schon der genaue Titel. Mutmaßlich wüuschte er
sein Buch als eiuen vom protestantischen Geiste durchzogenenHexenhammer
angesehen und verwendet zn wissen. Ohne es selbstzu ahnen oder zn wollen,
legt er selbst den Grund zur Untergrabung des Hexenglaubens. Er¬
geht dem Teufel mit kritischerSonde zu Leibe uud rührt damit an das
eigentliche Fundament. Daß der Teufel keinen Leib hat, also auch sich
von Rechtswegen nicht fleischlichvermischen kann, am allerwenigsten neues
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Leben zeugen, weil ihm jede schöpferischeMacht abzusprechen ist, dieser

Gedanke mußte, sobald er zum Durchbruch kam, das Hexenwesen, wie es

Gegenstand mittelalterlicher Verfolgungen war, wegfegen. Frendius wagt

sich noch nicht so weit vor, leugnet noch nicht die Buhlschaft mit dem Satan

und daraus hervorgehende Sprößlinge, sondern läßt dem Satan noch die

Macht, auf höchst künstliche Weise sich etwas wie einen Leib Zu verschaffen.

Der Teufel benutzt z. B. Leiber von Gerichteten oder Selbstmördern, öder¬

er zieht als wunderbarer Physiker und Kenner der Naturkräfte etwas >vie

einen Menschenleib aus allerlei Elementen zusammen. Wenil man sieht,
wie Freudius sich so windet und abmüht, um Schriftlehre, Verstand und
Aberglauben in Einklang zu bringeu, so bemerkt man sofort, daß der letztere
auf die Dauer nicht fortkommt; schon in der nächsten Generation hat der
Verstand das Hauptverbrechen, die Teufelsbuhlschaft, weggewischt.

Bis dahin allerdings hatten die Hexen noch schlimme Zeiten zu
bestehen und entgingen dem Prozeß, der ja eigentlich dem Teufel galt, nicht.
Hier aber hat Freudius mit noch festerer Hand gerüttelt. Er verlangte
ein richtiges, besonnenes, geordnetes Vorgehen gegen die Verdächtigen.
Freilich beseitigte er die Folter nicht, aber er warnte doch in klarer Weise,
den ausgepreßten Aussagen zu sehr zu glauben. Die alten Hexenzeichen
(Fehlen des Bildes in den Augen, Zurückhalten der Thränen auf der Folter,
Hexenmal u. s. w.) sind schon höchst unzuverlässig, scheußlichdünkt ihn die
rücksichtsloseBehandlung der Eingezogenen, das schamlose Abscheeren aller
Haare durch den Henker, das lange und ungesunde Gesängniß u. s. w., und
er ermahnt mit Ernst die Fürsten, doch sich selbst um die Prozesse zu
kümmern und bei Zeugenverhör und Folterungen womöglich zugegen zu seiu.
Den Aussagen, als ob eine Hexe diesen oder jenen auf dem Blocksberge
gesehen, dem Bezichtigen anderer Personen ist seiner Meinung nach gar
kein Glauben beizumessen,weil die Antworten den Hexen sehr wohl vom
Teufel können eingegeben sein, denn dem Teufel liegt daran, recht viele
Menschen zu verderben. Wenn nun auch Freudius den ganzen Wust des
Aberglaubens sonst übernimmt, so sieht man doch auch hier, wie der rohen
Gewalt durchmenschlicheErwägungen Schranken gesetztmerden, dieseSchranken
verbreitern sich in den folgenden Jahrzehnten.

Wie sie allmählich wachsen, zeigt ein Vorgang aus dem Jahre 1678.
Gegen die überstürzte Hinrichtung einiger Hexen richtete sich der anonyme,
aber öffentliche Angriff eines Pastors, weil sie gar keinen Schaden getan
hätten und es durchaus im Unklaren gelassen wäre, ob sie wirklich schuldig
gewesen. Er verlangte, daß, um die aus jenem Prozeß durch die Bezich-
tiguugen neu erwachsenden Verdächtigungen auf daß richtige Maß zu be-
schränken,deu im Protokoll Genannten die Angebereien nicht verheimlicht
werden dürften, damit sie sichverteidigen und die Tilgung ihrer Namen aus
dem Protokolle durchsetzenkönnten. Auch wäre es wichtig, daß der Seel-
sorger Nachricht von den Bezichtigungen erhielte, um selbst prüfen und
allenfalls kirchlicheZucht üben zu können. Auch dürfe man niemals die
Hexen, die ihr durch die Tortur abgezwungenes Bekenntnis später wider¬
riefen, hinrichten, sondern nur dann, wenn sie in ihrem Bekenntnisse bis
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ans Ende beharrten; endlich müsse man dem Seelsorger zu seiner Arbeit
an der Bekehrung Zeit lassen; die Richter, so schalt der Schreiber, gingen
nur gegen geringere Personen vor und verschontendie hüha'N.

Als Erwiderung auf diesen anonymen und oft in Ton der Satire
gehaltenen Angriff auf die Weise, die Hexenprozessezu betreiben, richtete
sich eine wahrscheinlich offiziöse und auf Veranlassung des Herzogs ge-
schriebeue Auslassung, die bei Scheippel in Güstrow gedruckt wurde, aber
nicht unterzeichnet war, betitelt „Summarischer, jedoch gründlicher Unter-
richt, wie nach den Rechten, auch christlichenGewissen und gesunder Ver-
nnnfft, folgende, zu der Zeit, da ein Richter mit der verdrießlicheninquisition
wieder das Zauberlaster sein Ambt verwalten hat, sich fürnehmlich auf-
gebende, hieuach gesetzteFragen zu beantworten. Alles Amptswegen,
und nur zu dem ende, damit ein gantz Land oder Stadt in dergleichen
materie durch ungleiche und unbegründete Antwort oder Meinung nicht
gantz schädlichirre gemachetwerde, nothwendig anfgesetzetund zum Drucke
befodert." 1678.

Es wird hierin etiva folgendes ausgeführt: Allerdings ist richtig,
daß man keinen zum Tode verurteilen soll, man sei denn gewiß, daß der
Reus die That wirklich gethan hat. Es giebt aber Laster im Verborgenen,

die ein Richter nicht mit den Sinnen begreifen kann und die man durch
das Bekenntnis der Täter erfährt. Hierhin gehört das Zauberlaster.
Bekennen die Hexen deutlich alles, so genügt das, um auf Feuerstrafe zu
erkennen. Dabei wird ein Richter nachforschen,soviel er kann, um sichvon
der Zuverlässigkeitdes Bekenntnisseszu überzeugen. In den hervorgehobenen
Fällen haben die Hexen alle Bündnisse und Buhlschaften mit dem Teufel
bekannt, bei jeder siud die Teufelsmale gefunden („darin, wie tieff auch
darnach gesuchet, weder empfiudlichkeit noch Blut verspühret worden").
Die Executionen waren zu beschleunigen, denn die Erfahrung lehrt, daß
bei unnötigem uud widerrechtlichemScrupulieren die Hexen, die schließen,
daß man an ihrer Missetat zweifelt, Anlaß nehmen, von neuem zu retra-
dieren, ihr Bekenntnis zurückziehen, oder daß sie in Desperation verfallen

oder in Verhärtung im vorigen Stand oder sich das Leben nehmen, durch
den Teufel gereizt. — Auf bloße Gerüchte oder Hexenaussagen hin darf
keine Person in Verdacht geraten, denn das Gerücht ist blind, und die
Hexen sagen auf Satans Eingebung oder aus reiner Bosheit aus. Vou
ihren Aussagen, die im Protokoll stehen, darf niemand, auch der Pastor
nicht, etwas erfahren. Hört er doch davon, so darf er nur höchstvorsichtig
mit den Bezichtigten verhandeln, ohne Drängen. Will er mit Kirchenzucht
vorgehen, so müssen Kirche und Obrigkeit den Betreffenden schützen.Selbst
wenn mehrere Hexen auf Einen aussagen, sind ihre Aussagen lauter Nullen.
Der Teufel zeigt ihnen durch Verblendung aus dem Blocksberge Personen,
die in Wirklichkeitnie dagewesen sind. Also soll ein Richter auch deu Be-
zichtigten nichts aus dein Protokoll mitteilen. — Es wäre albern zu mnt-
maßen, als müsse sich jemand schuldig finden, weil er die Aussage weiß
und dazu schweigt. Denn wie soll der Bezichtigte seine Unschuld dartun,
etwa durch Drängen auf Konfrontation mit den Hexen? Das wäre noch
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größerer Schimpf, weil diese dadurch gleichsa»?zum Richter über ihn gemacht
würden.

Bei Zurückziehung des Bekenntnisses wird man die Tortur erneuern
müssen. Wo die Stadtgerichte nicht genügend mit Rechtsgelehrten versorgt
sind, haben sie alle wichtigern Criminalsachen an das obere Gericht zur Jufor-
mation abzugeben. Es kann Wohlsein, daß Richter bei Fällen, wo eine Darlegung
aus Gottes Wort nötig ist, darüber mit bewährten Theologen sich in Ber-
bindung setzen, dann haben diese bei Einsicht in die Protokolle den
Richter mit unzeitiger Censnr zn verschonenund dürfen nicht auf die über-
flüssige Untersuchung des Prozesses verfallen, sondern sie sollen nur sehen,
ob bei dein Fall etwas ratione conscientiae zu beachten ist. Auch sollen
sie nicht hinterrücks Angriffe gegen die Richter richten, sondern ehrlich mit
dem Richter aus Gottes Wort konferieren, sobald sie etwas von der Sache
verstehen und wirklichen Mangel merken. „Denn damit wil es gar nicht
ausgerichtet seyu, wann bewehrter Rechtsgelehrten Meinungen ins mittel
gebracht, und bey entstehenden Zweiffel darüber die Conferentz veranlasset
wird, das man den Kopff aus der Schlinge ziehe, und, weit vom Schusse,
ein Satiram schreibe: Nihil mihi rei est cum altercationibus Juriscön-
sultorum, auch au einem Orte, da man das Wort allein hat, frey und
nicht ohu affecten loßdrucken. So viel diesmahl."

Der Herzog Gustav Adolf nahm, durch diese» Streit offenbar angeregt,
mit größerem Eifer die Gesetzgebungzwecks Ausrottung des Hexenwesens
und jeglicheu Aberglaubens auf.

Im Jahre 1681 am 3. Juni erfolgte ein Erlaß, der mitteilte, daß
ein Judicium delegatum, also ein Sondergericht von ihm eingesetzt sei,
„welches die Inquisition mit diesem enormissimo Magiae crimine, und
auch sonsten in allerhandt vorgehenden Abergläubischem iveseu und Hände-
lungen möglichst besodern und betreiben helssen soll." (Siehe Anhang B, 2).
Dabei erfolgteeiltegenaueInstruktion, wie dieBeamten auf demLandeund Richter
in den Städten in obgedachterSache zu verfahren hätten, um in ihren Orten
das Laster auszurotten. Das Iudicium delegatum sollte hin und wieder
eine General-Jnquisition darüber anstellen, ob einige Personen, der Hexerei
und anderer abergläubischer Händel verdächtig, vorhanden wären. Die
Beamten aber sollten fleißig nach verdächtigen Personen forschen, anfangs
insgeheim Zeugen abhören, bei begründetem Verdacht mit Gefangensetzung
vorgehen. Es habe dann die Untersuchung, eidliche Zeugenvernehmung,
Konfrontation und Protokollaufnahme zu erfolgen. Auf Verlangen dürfte
den Angeklagten ein Advocatus beigeordnet werden, dem Einsicht in die
Originalakten zu gestatten sei, aber keine Abschrift davon ohne gewichtige
Ursachen erlaubt (um tergiversationes und geflissentliche Verzögerung zu
vermeiden). Die Akten gingen dann mit Relation an das Iudicium dele¬
gatum, das das Weitere anordnete. Falls ans Tortur erkannt würde,
dürfte nur bis zu dem angeordneten Grade vorgegangen werden, in Gegen-
wart von Richtern und Assessoren.Ein durchdieTortur abgepreßtes Bekenntnis
muß, bevor es angenommen wird, in Güte außerhalb des Marterortes
und ohne Beisein des Henkers vom Jnqnisiten anerkannt werden. Man
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forschtnachGenossen,jedochohnedieNamenznnennen,zwecksVermeidung
von Suggestion; bei Bekennungvon Schaden,der durchZauberei getan
ist, ist nachzufragen,ob solcherSchadenwirklichgeschehenist. Das End-
urteil fällt uachEinsendungdes Protokollsdas Iudicium delegatum,die
Vollziehungfällt den Beamtenoder Stadtgerichtenzu.

Am 16. December1681 folgte ein weitererErlaß Gustav Adolfs
„WelcherMassenin der mit denen der Zanbereyhalber gefänglichein-
gezogene»Personen,sonderlichmittelst adhibirter Tortur vorzunehmende
Befragung, wegen Ihrer complicen oder mitschuldigen,behutsamblichzu
verfahren." DieserErlaß und der vom 1. Febr. 1683 tu derselbenSache
werdennocheinmalausgenommen,ergänztund auseinandergelegtin dem
vom 8. März 1683. Alle wendensichan die herzoglichenBeamten,die
Justitiare der Ritterschaft,die Gerichtsverwalter,Bürgermeister,Richter
und Räte in denStädten, die Pfandinhaberund alle, diesonstJurisdiktion
und Gerichtzu verwaltenhaben. Zu diesen:sorgsamenVorgehenbewog
die Erfahrung,daß die Unsitte sich immer wiederbei den Gerichtenein-
nistete,bei den Verhörennichtzu prüfen,ob die Hexendas, was sieaus-
sagten,auf Einflüsterung(Suggestion)des Satans sprächen. Man uahiu
an, daß dem Satan daran läge, rechtvieleMenschenunglücklichzu machen
undmitfalschemVerdachtzubelastenundUnschuldigein GefahrdesSchadeus
an EhreundLebenzu bringen. Es solltealsonocheinmaleingeschärftwerden
nichtbei deu Tortur-Frageu geradezuzu forschen,ob die Hexe auf dem
Blocksbergegewesensei, was sie dort getriebenuud wen sie dort gesehen
habe. Ja, wenn die Gefoltertennnbefragt aus sichheraus solcheDinge
berührten,sollteman den AussagenkeinenWert beilegen,sie nichtin das
Protokoll aufnehmen,vor allein die Namen der Bezichtigtendort nicht
nennen. Um aber dochetwaigeComplicenherauszubringenund ihre Un-
taten nicht ungestraftzu lassen,sosollteeingenauvorgeschriebenesExamen
angestelltwerden. So erfolgte denn die „AnderweiteInstruktion und
Verordnung,wie von denenBeampten u. s. w. it. s. w. wider die, deß
Zauberlastersund abergläubischenDinge berüchtigtenPersonenund dereu
complices zu verfahren sei)." Güstrow 8. März 1683. Die Fragestücke,
die am bestenerkennenlassen,wie nachAnsichtdes Herzogsbei den Pro-
zessenzu verfahrensei, sind ausführlichAnhangL, 3 wiedergegeben.

Endlich muß hier erwähnt werden, daß Tornowius, De feudis
Mecklenburgicis II, S. 235 sagt aus dem Anfange des achzehnten Jahr-
Hunderts: „Fit itaque interdum, ut, qui jurisdictionemliabent, ex in-
tempestiva parsimonia vel debitam inquisitionem plane intermittant
et propterea delicta maneant impunita, vel in processibus inquisitoriis
eos adliibeant, qui neque judicio neque peritia juris neque experientia
practica pollent contra Edictum Serenissimi Principis Gustavi Adolphi
b. m. sub dato den 15. April 1684 ibi: Insonderheit daß man was zn
Bestraffnngund Ausrottung des erschrecklichenZanberlastersoder super-
stition gehöret, durch gewissenhafter uud rechtsverständiger Leute Raht und
direction verfahren soll."
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Wie wenig klar noch des Herzogs Blick bei Unterscheidungdes
Wichtigenvom Unwichtigenwar, zeigt eine Reihe kürzererVerordnungen,
die in den Jahren 1683 und 1684 ergingen. So wollte er durchausden
Weihnachtsmann(Christkindlein,Nikolaus)aus dem Lande verbannen,als
erhalte sich in seinemAuftreten nur heidnischerUnfug uud abgöttisches
Papsttum. — Alle, die stillen oder böten, sollen mit schwerenStrafen
belegtwerden,mit Gefängnis und Halseisen,harter körperlicherZüchtigung,
unter Umständenbei besonders abergläubischenKuren mit Lebensstrafe
(AnhangB, 4). Die uralten Überlieferungenin den Zwölften (daß man
in dieserZeit den Wolf nichtnennensoll, beim Jagen allerlei Brauchbe-
obachtetu. s. w.) sollengesetzlichabgestelltwerden. Undabermals (1. Mai
1684) wird Ablieferungaller abergläubischenSchriften an die Justizkanzlei
gefordert,ihr Verkaufim Buchhandelverbotenn. f. w. Dann scheintdie
Gesetzgebungfür diesesGebietzu verrinnen.

Mit dem Erlaß vom 8. März 1683 war dem Hexenprozeßdie
eigentlicheUnterlage entzogen,er ging rasch seinemEnde entgegen. Das
in der katholischenKirche immer schürendeElement, die Dominikaner,
Jesuiten und vom Papste zur Knechtschaftgebrachteund gemißbrauchte
Priester, fehlte,demhastigenVorgehenübereifrigerRichter war der Hemm-
schuhangelegt.

Wie gewissenhaftdie Landes-Geistlichkeitdie Hexenzu behandelnsich
bemühte, beweistdie Anfrage des GüstrowerSuperintendenten uud des
geistlichenMinisteriumim Jahre 1669 beim Konsistoriumin Rostock,wie
man sichin Hinsichtdes Beichtstuhlsgegendie der HexereiVerdächtigtenzu
verhaltenhabe. Es bezogsichdie Anfrage auf Verdächtigte1) mit tadel-
losemWandel und daher ohne Grund, 2) deren Wandel der Gottseligkeit
nichtallerdingsgemäßsei, 3) welchenachAussageanderer Hexenauf dem
Blocksbergegewesen,aber nicht mit den Angeberinnenkonfrontiertseien,
4) welchein demselbenFalle konfrontiertseien. Die Antwort sagte,daß
1 und 3 gar nicht, 2 bis zur Besserung,4 bis zur ferner» Untersuchung
derSacheundNachrichtvomBeichtstuhlabzuhaltenwären.(Frank,XIV, 240).

Die lutherischenPastoren haben, wenn wir von Frendins und dem
oben erwähntenAnonymus absehen,beim eigentlichenHexenprozeßselten
eineRolle gespieltund dann stets nur untergeordnete. Zuweilen kam es
wohl vor, daß ein Pastor, sobaldnachhaltigeBeunruhigung in einer Ge-
meindewegenVorhandenseinseinerHexeentstand,dieSacheauf der Kanzel
erwähnteund die Obrigkeitan ihre Pflicht ermahnte. Nur in Waugelin
(A,33) tritt der Pastor als Treiber auf. Falls die Richter den Pastor
zur Hülfe zuzogen(er sollte niemals dem Prozesseoder gar der Tortur
beiwohnen),geschahes um seiner seelsorgerlichenDienste willen. So
empfiehltdie JuristischeFakultät zu Rostock(Anhang A, 28) vor Er¬
öffnungdes Prozeßgangesden Beichtvaternebst einemund dem andernder
benachbartenPredigertäglichdieVerdächtigeimGefängnissebesuchenzu lassen,
aber nicht etwa um auf wahrhaft teuflischeWeise der armen Gefangenen,
die in Todesangstwar, zuzusetzen,ihr durchjene Personen, zu deueusie
das größteZutrauen haben durfte, allerlei Aussagenzu entlockenoder sie
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in unbesonnenenAugenblickenzu belauschenund auszuholen,wie es eiust
iu der katholischenKircheBrauchwar, sondernnur um sie iu der rechten
ErkenntnisGottes und in? Glaubenzu unterrichten,auchzur Buße zu er-
mahnen und zur Bekennungder Wahrheitzu veranlassen.— Daß auch
diesesMittel nichtganzungefährlichwar, beweistder Zusatzder Fakultät:
„Remedium hoc compellationis per Beverencl. Ministerium adeo fuit
efficax, ut rea delicta omnia confessa et sie supplicio tradita fuerit.
Idem remedium salutare experti fuerimus in exploranda veritate a
testibus mulieribus yalde obstinatis, quae, reorum opes et familiam re-
veritae, nec minis nec carceris coercitione, ad veritatem confitendam
potuerunt adduci. — Meistens wurden darum die Geistlichen erst zugezogen,
wenn das Urteil fertig war und es nur nochgalt, die Verurteiltenzum
letztenGange vorzubereiten.Es beginnt alsdann die „Seelenkur". Der
Ortsgeistlichenimmt bei so wichtigemAuftrage mehrere Pastoren der
Nachbarschaftzu Hülfe, sie richtenaber, selbstbefangenim Aberglauben,
echteKinder ihrer Zeit, nichtsWesentlichesmehr aus, was zur Aufhebung
des Urteils führenkönnte. Sie sind entsetzt,daß die Gefangeneihnenins
Gesichtlacht, „unzweifelhaftauf des Satans Antrieb" (wir sagenzum
Irrsinn durchdie Tortur getrieben),daß sie einenganzenHaufenGeister
willunter ihremBett im Gefängnissegesehenhaben. Es bebtdenMännern
ohneFrage das Herz ob der Nähe des Satans und sie sind herzlichfroh,
wenn die Gefangenedas Abendmahlnimmt und schließlichmit christlichem
Sinne den Scheiterhaufenbesteigt,denn sterbenmuß sie, davor rettet sie
nichtsmehr. (AnhangA, 30).

Wie sehr die Pastoren selbstdem Aberglaubenunterworfengewesen,
wie sehr sie in Gewissenskonfliktegerieten,sobald es sich ihrer Meinung
nach um Heil und Unheilhandelte,weil die Hexenund Zaubererauchan
denMännerndes Wortesihre Teufelskunstgeübthatten,beweistaußerdem
AnhangA, 8 dargelegtenlehrreichenFall nochfolgendeGeschichte(Westphahl,
a. a. O. AnhangSpec. MonumentVIII p. 146) aus demJahre 1679.
„Theophilus,so nenne ich meinenFreund, dereingewissenhaffterPrediger,
lebet an einem Orte, woselbstvor 20 Jahren bei seines Autecessoris
Zeiten, das Pfarrhaus abgebraudt,nachdemes verschiedeneJahre lang
beschriengewesen,daß keineKindbetterinin demselbenihr Kind-Betteglücklich
verbringenkönne, angesehennicht nur, kurtzvor der Einäscherung,des
Antecessoris Frau, sondern auch vor derselbe» nach Aussage sehr alter
Leute,bereits andere5 Prediger-Frauenaufeinander,in gedachtemPfarr-
Hause,iiu Kind-Bettedas Lebeneingebüsset.Vor etliche,?Jahren, als auf
derselbenStädte, da vorhin das alte Hans abgebrandt,ein neueswieder
erbauet, hat Theophil??sdas neuerbautePfarr-Haus uebst seiner dainahls
schwangernFraue bezogen,inderner von den tvdtlichenHintritt so vieler,
nemlich6 Kind-Betterinnenauf dieser Pfarr-Städte, theils nicht völlige
Nachrichtgehabt, theils auch, was ih?ndavonzu Ohren gekommen,nicht
allerdingsgeachtet,sonderndieSache Gott befohlen.Alleiner hat erfahren
müssen,daß ebendiesesUnglückin den?neuerbautenPfarrhauß auch ihn
betroffen,Massenseineliebe Ehefrau etlicheTage nach ihrer Niederkunft
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das Leben, als die siebendeKind-Betterinlassenmüssen. Theophilus, so
sehr betrübt als erschrockenüber das bey diesemHause vermeintlichsich
findendesVerhängniß,hat zwar anfangs resolviret (weil ihm schwerfallen
würde, dies mit grossenKosten der Kirche erbauetesHans zu verlassen,
angesehenes dadurch hinführo gescheuet,unbewohnt bleiben und also in
äußerstenRuin gesetzetwürde) nicht wieder zu heyrahten, damit er kein
ander ehrlichMensch,zn gleichmäßigemTode, in dies Haus führenmögte.
Allein, seineHaushaltung und Umständehaben ihm genügsameUrsache
gegeben,seineuWittwer-Staud wiederseinenWillenzu verlassen,und lebet
nun mit eines ehrlichenMannes Tochter, welchervon diesemGerüchte
des Pfarrhauses nichtsbewußt, in der andern Ehe, in welcherdie juuge
Frau bereits 7 Monahten her sichschwangerbefindet. Nun fraget sich's:
Weil schon7 Kindbetterinnenauf der soviel angeregtenPfarr-Städte nach
einander gestorben,und dem Theophilodieser Zweisselbeygewohuet,ob
uicht,wegenmerklichentödtlichenHintritts so vieler Kind-Betterinueu,ein
sonderlichesVerhängnisbei der Haus-Städte sichfindet. Ob er, um sein
Gewissenzu salvireu,auchbey seiner Gemeindealle ungleicheJudicia zu
vermeiden,mit seinerschwangernFrau das Pfarrhaus verlassenoderdarin
bleibenund dem befahrendenUnglückeunter die Augengeheumüsse?"

So die Darlegung des Falles. Der um Rat aufgerufeneFreund
trug die Sache dem RostockerTheologenund Direktor des Konsistoriums
Dr. Varenius vor. Dieser schrieb au einen Arzt, der in der Medicina
spirituum viel Erfahrung hatte und fragte an, ob der Schaden des Pfarr-
Hausesim Boden liegenkönnte,etwa in schädlichenAusdünstungen,damit
man, bevorman sein Augenmerkauf höheregeheimeKräfte lenke,nichtdie
Niedernphysischenvernachlässige.Der Arzt antwortete: Er hätte nicht
gehört, daß unter den Mineralen oder Erden oder Metallen irgend etwas
wäre, das gerade der Gebärenden allein durch seine Ausflüsseschädlich
wäre, andern aber nicht. Im Pflanzenreichsagt mau von der Wurzel
Mondrago (Mandragora, Alraun) daß, wenu eine Schwangere darüber
geht odersichdaraus setzt,eiueFehlgeburtstattfindet. Im Tierreichesagen
einigePhysikerdasselbevom Delphin.

In proposito casu suspicio potius subest fascini, in domo, sub
terra defossi et a Saga quadam reconditi: Im vorliegenden Falle fällt
Verdachtvielmehr auf Hexenwerk,das im Hause iu der Erde vergraben
und von einer Hexe verstecktsei. Carrichterus, Leibarzt des Kaisers
Maximilian,schreibtiu seinemherbarium, daß die HexendurchEingebung
des Satans belehrtwürden,unter gewisserKonstellationdes Saturn einige
saturnischeKräuterzu sammeln,durchderenSaft, wenn siedamitdieHände
bestreichenund nur den Bauch der Schwangern anrühren, die Fruchtge-
tödtet werde.

Varenius empfingdieseAntwort, aber er legtekein Gewichtdarauf
— ein Beweis, daß die Theologendamals freier dastandenals die Me-
diziner; er erwähnt sie garnicht in seinembelehrendenBriefe, sondern
mahnt die Insassen des Pfarrhauses, auch Schwangere, Hebammeund
Mütterchen, daß sie sorgsamerWeise nichts täten, was der Gebärenden
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schädlichsein könnte.Er deutete an, daß die Furcht, Überredungund
Einbildungleicht übel wirkenkönnten. Es wäre möglich,daß die früher
Entbundenen,sobaldsie gehörthätten,daß etlicheMale Frauen im Hause
gestorben,nun durchÄugstselbsterkranktwären. DiesevernünftigeAntwort
wurde 1679 erteilt.

Wann der letzteHexenprozeßin Mecklenburgstattgefundenhat, ist
mir nichtbekannt. Ich nehme indessenan, daß mit demAusgangedes
17. Jahrhunderts auchdieseArt Justizmordeim Landeverschwindet.

Im Jahre 1701 ließ ChristianThomasius,der hallischeProfessor
der Rechte, sein Buch de crimineMagiae erscheinen,in dem er nicht
geradedie Existenzdes Teufels anfocht,wohl aber „die laufendenVor-
stellungeuvon dessenWesen und Wirksamkeiteinschränkteund die Un-
Haltbarkeitder ganzen Hexentheorienvom Standpunkte der historischen
Kritikeinleuchtendmachte". (Soldan, S. 446). Er war es, der bewirkte,
daß „das protestantischePrinzip, nach langem Schlummerwieder zum
Selbstbewußtseinerwacht,die Völker aus dem blindestenund blutigsten
Autoritätsglaubenaufschreckte."Freilichhat Petrus Tornowius,Consiliarius
Serenissimi Ducis Mecklenburgensis et Consul Güstrowiensis den trau¬

rigen Ruhm, daß er in dem 1711 erschienenen2. Teil seinesBuches
De Feudis Mecklenburgicis S. 236 ff. noch für die Hexenprozesse eintritt,

was um so belastenderfür sein Ansehenist, als er die BüchervonWeier,
Spee (er weißuochnichtdenNamendesVerfassersder cautio criminalis)
und Thomasiuskennt. Unter die zu verwerfendenIndizien rechnetauch
er 1) die BezichtigungdnrchHexen, da diese auf Eingebungdes Satans
sprechen,2) die Luftfahrtenund Zusammenkünfteauf demBlocksberg,die
unmöglichsind, 3) die Wasserprobe.— Dagegengiebt er nochetwas ans
dieHexemnale.Ocularis sum testis, dum cupidineexplorandi,an dentur
talia stigmata, alicui actin torturae interfui et vidi, quod absque ulla

fraude Carnificis ex acus in locum monstratum immissae punctione,

neque senserit dolorem captiva, neque ex loco affecto guttula sanguinis

effluxerit, quamvis acus ita esset comparata, uti a dicto Autore per-

sonato describitur, daß sie eines gnten Fingers und drüber lang, auch

durchgehendsvon gleicherDickesei. Hinc. . , subscribo, quod indicium
hoc concurrentibus aliis haud plane sit spernendum. — Daß er daneben

den Glauben an die Satansbuhlschaft,den Wärwolf, das Wettermachen,
den Drachenn. s. w. anfgiebt,wird ihm wenigals Verdienstanzurechnen
sein. Er läßt als gültige Indizien zu 1) daß die persona inquisita des
Criminis Veneficii berüchtigt sei, 2) auch sonst ein anrüchiges Leben geführt,

3) vonberüchtigtenElternstamme,4) mindestensdnrchzweiZeugenbelastet
sei, 5) eingestehe.

Somit stelltsichder Consiliarius Serenissimi Ducis noch auf den
Standpunkt der Verordnungvom 8. März 1683, ja er steht wohl noch
weiterzurück. Zum Glückfür Mecklenburghat seineAnsichtkeineFolgen
gehabt,obgleichman nochhente bedauernmuß, daß ein Mecklenburgerim
Jahre 1711 so hinter der Zeit herhinkte.
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Der oft erwähnteWestphahl,der sein Buch De Consuetudineu. s. w.
1726 herausgab,konnteauf die Hexenprozesseals etwas längst abgetanes
zurücksehen.Contemtu, non acerbiori poena, quam papizantes JCti in
Carolina Nemesi dictarunt, vindicantur nostra aetate hujus conunatis
naeniae, nisi manifestissime constet de crimine perpetrato (p. 249).

Und der HistorikerFranck konnte bei Darlegung eines Falles von
Aberglaubenaus dein Jahre 1722 aussprechen. „Wäre dergleichenCasus
vor 50 Jahren vorgefallen,so hätte er ganz gewiß einen Hexenprozeß
veranlaßt, nun aber lebte mau in besseraufgeführten Zeiten." Seine
Äußerungüber den Fall ist begründet,denn dieser liegt folgendermaßen:
1722 verliert der Hirte zu LübzinseineFrau durchdenTod, er klagtbeim
Präpositus Susemihl in Sternberg, daß die Rede gehe, es habe seines
Bruders Frau, die Hirtin in Loiz, die Tessinsche,sie umgebracht. Es
ward deshalbein Gerichtstagangesetzt,zu welchemder Prediger mit dem
Magistratekam. Die vorgeforderteHirtin gab an: Sie- habe eine kranke
Kuh gehabt,die nicht lebenund sterbenkönne,da habe sie einen Schinder-
knechtaus Sternberg kommenlassen,welcherihr gesagt,das wäre derKuh
von bösenMenschenangetan; wenn sie ihm etwas dafür gebenwollte, so
wollte er den Täter kommenund seinenLohn dafür empfangenlassen.
Sie habe die verlangten8 schl.gegeben. Darauf hätte er die Kuh auf-
geschnitten,das Herzalsowarmherausgenommenund über ihremFeuerherde
im Rauche angenagelt, wo es nochsitze. Alsbald wäre die Hirtin in
Lübzinzu ihr gekommenund hätte sehr kläglichgetan, sei darauf wieder
nachHause gegangen,habe sichgelegt und sei gestorben. In währender
Krankheithabe sie immernachLoiz gewollt,weil ihr sonstnicht könnege-
Holsenwerden. Die Obrigkeitüberzeugtesich,daß das Herz geschwärzt
und getrocknetda sei, das Protokoll wurde an das Konsistorium
gesandt,und diesesentschied:„Die Hirtin und der Schinder sollten4 Tage
bei Wasserund Brot im Gefängnissesitzenund dannöffentlicheKirchenbuße
tun. Der Schinderflüchtete,aber die Hirtin büßte.

Waren nun auchdie Hexenprozesseglücklichüberwunden,so hielt sich
dochder Aberglaubein allen Ständen und Kreisen. Dafür nocheinzelne
Beispiele.Warnemünde 1731. Ein Mann hatte in einer Nacht einen
starkenAnfall von Paroxysmus,dann bracher zweiStückegroben'?nches,
wie man es zu Unterfutter bei Seeröckengebraucht,von Größe eines
Talers aus, aber der Pastor beeilte sich,es aufzuschreiben,und fügte
hinzu,daß solchesnichtnatürlicherWeisein seinenLeib gekommensei.—
DerselbePastor erzähltuns von einemMonstrum, welches1738 auf der
Weide erschienensei, groß wie ein jährig Kalb, schwarz,mit einem
Menschenkopfe, hinten breit und rund wie ein Klnthnhn ohneSchwanz.
Das Vieh lief mit entsetzlichemBrüllen zusammen. Auf den Sohn des
Hirten, 14 Jahre alt, stürmtees zu, sodaß er mit seinemVater davonlief.
Eine Stunde bliebdas Untier, dann verlor es sich.— EbenderselbePastor
erzählt, daß 1749 eine ertrunkeneFrau in der Waruow gesunden sei.
„Am Abendvorher hat es in einembekanntenGarten entsetzlichgespickt,
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als wenn jemand heftig int Wasserliefe und darin gewaltig paltschte. Die

Pastorin, welchein der Thür stand, hat es selbstmit Grauen gehört."

Wenn das geschiehtam grünen Holz, was soll am dürren werden?

Jni Jahre 1754 in der Walpurgisnacht (Wolbrechtsnacht)zogen in

Spornitz einigeLeute vorwitzigerWeisemit zwei geerbten Eggen Furchen

um die Dorffeldmark, und zwar in entgegengesetzterRichtung. Dort, wo

sie zusammentrafen, richteten sie diese Eggen gegen einander schräge ans,

setztensich darunter und waren nun sähig zu sehen, ob Hexen nach dem
Blocksbergezogen. Und sie sahen auch mancherlei. Am nächstenTage

erzählten sie, daß der DorfschulzeJohann Hinrich und sein Bruder Jochen

Hinrich sowie deren beide Schwestern, welche an Johann Martens und

Ädam Giencheu verheiratet waren, vorübergezogen waren. Das Dorf

wandte sichsofort von denBeschuldigtenab, man begannarg gegensiezuhetzen

und das böse Gerücht weiter zu verbreiten. Natürlich ließen sich diese

solcheEhrabschneidereinicht gefallen, spürten den Urhebern nach und klagten

dann beim Amte. Die VerklagtenstelltenZeugen, die indessensichscheuten,
etwas auszusagen, 4 Gerichtstage wurden gehalten ohne Resultat, bis das

Amt es fertig brachte, die Sache gütlichzu vergleichen. Aber das schlimme

Gerücht hing doch unabänderlich den Vieren an; endlich, nachdem sie es

lange genug getragen, forderten sie allgemein auf, sie einer Probe zu unter-
stellen. Die Hexen und Unholdedurften bekanntlichunter keinenUmständen

in einer Walpurgisnacht auf dem Blocksbergefehlen, das war des Teufels
unerschütterlichesGesetz,darum die Hexeu, wenn man sie überwachte,die

Zeugen mit List einzuschläfernversuchtenoder sonst ihre große Angst und
Sehnsucht zur Abreise verrieten. Also lud wirklich im nächstenJahre der
Schulze seine Geschwister, vier Zeugen aus dem Dorfe, dazu den Küster
und den Sohn des Landmessers in sein Haus eiu. Er legte eine Tonne

Bier auf, jede Schwester fügte eine Kanne Branntwein hinzu. — Von
den vier Zeugen konnte einer durch obigeBewirtung nicht angelocktwerden,
seine Angst hielt ihn fern. Die Übrigen aber wachten wackerund zechten
die Nacht hindurch, und am andern Tage lebten sie noch und waren sehr
vergnügt, daß alles so gut abgegangen war. Da schwiegdas Gerücht,und

die Verleumdeten fanden langsam ihren guten Namen wieder.
Seit jener Zeit sind anderthalb Jahrhunderte vergangen; es ist eine

große Arbeit in immer gesteigerterWeiseund unermüdlichfür die Weiter-
bildnng unseres Volkes vollbracht, Staat und Kirche haben sich an-
gelegen sein lassen, die Schulen haben gelehrt, und unzählige Druckschriften
und Zeitungen haben teils mit Ernst, teils mit Spott die Torheit des
Aberglaubens aufgedeckt,so daß man annehmen sollte, daß die Aufklärung
ihr Licht bis in die entlegensten Winkel des Landes und der Menschen¬
herzen sollte geworfen haben. Daß die Annahme nicht richtig, weiß jeder,
der mitten im Volksleben steht.



AnhangA.

i.
Sekenntniß Gerstin Srandes, des Hundevagis Kersten Weib. Rostock

Dienstag, den 4. August anno 1584. (Neue wöchentl. RostockischeNach-
richten. 1839 S. 74 f.).

1. Bekannt, daß sie in Rostockgebürtig, ihr Vater hätte Herrmann
Brandt geheißen und wäre ein Gardener gewesen, und sie hätte Kersten,
deu alten Hundevagt, zur Ehe gehabt.

2. Bekannt, daß Köneke, ein altes Weib ans der Mark, in einer
Gadesboden bei dem Oldendahr ihr das Zaubern gelehrt ungefähr von
19 Jahren in SchoneseldsKeller,wofürsieihr 1 Schl, gegeben;siehätteihr einen
Teufel zugewiesen, Beelzebub geuauut, welcher sich hätte sehen lassen als
ein schwarzerKerl und gesagt: ob sie wolle die seinige sein mit Leib und
Seele, so lauge sie lebe? Dazu sie ja gesagt, und nach ihrem Tode sollte
sie mit in der Hölle sein, dagegen wollte er ihr bringen, was sie bedürfe-

3. Bekannt, daß sie alle Jahr auf St. Wolbrechts-Abend auf dem
Blocksberg geweseu, wohin der Satau sie auf einem Besen geführt; daß
der Satan ihr etwas Schwarzes gebracht hätte, welches sie sich habe nnter
die Augen schmierenmüssen, worauf der Teufel gesagt: sitze auf in alle»
Teufels Namen, und sie geantwortet: in dessenNamen; da wäre sie bald
dahin gekommen. Auf dem Berg sei ein großer Teich gewesen,worin sich
Karantschenbefanden. Sie hätte dort Grapenbraten gegessenund Bier ge-
trunken, wobei sie auf der Erde gesessen. Das Esseil hätte die Böse auf-
getragen, welcheschwarzangekleidet,deren Hände schwarz und kalt und wie
Gänsefüße gewesenwären, so auch die Füße; auch wäre getanzt, und sie
hätte mit ihrem Beelzebub hiutenan getanzt, wobei sie gefallen, darüber er
gelacht und gesagt: du sollst dies Jahr brennen; darauf hätte er sie in den
Keller gebrachtund gesagt: du sollst jetzt die Meinige sein, worauf sie Ja
gesagt.

4. Bekannt, daß sie den Satan geladen auf deu Dounerstag in des
Teufels Namen, und wenn er gekommen,so hätte er gefragt, was sie haben
wolle? da hätte sie ihn hingewiesennach der Hinzeschen, der Bäckerschen,
Hause bei dem Hopfenmarkte,woher er ihr 1 Fl. geholet.

5. Bekannt, daß sie den Satan, so oft als er nicht etwas hat holen
wollen, gestreichet.
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6. Bekannt, daß sie den Satan auf den Donnerstag gebadet und das

Wasser dazu gefüllt habe in des Teufels Namen gegen deu Strom, und

hätte solchesin Teufelsnamen in den Kessel gegossen,worin sie ihn dann

gebadet, und hätte er sich machen können,wie er gewollt.

7. Bekannt, daß ihr der Satan gesagt, sie solle ihrem Manne nichts

Gutes thun, auf daß er seinen Willen allein haben möge.

8. Bekannt, daß sie vor 4 Wochenwäre zumSakrament gewesen—

M. Lucas wäre ihr Beichtvater — sie wüßte die Beichte nicht, wäre in

des Bösen Namen zur Beichte gegangen und hätte auch in dessenNamen

das Sakrament empfangen. Der Satan wäre so lange von ihr gewesen,

und wenn er wiedergekommen,so hätte er gefragt: bist du auch iu Meinem

Namen dazu gewesen?worauf sie Ja gesagt.
9. Bekannt, daß ihr der Satan Schlangen, Poggen und Nattern

gebracht, welchesie in dem Wasser, darin sie den Teufel gebadet, in dessen

Namen zu Mus gesotten habe.
10. Bekannt, daß sie ihren Mann etliche Male geschlagen,dazu ihm

den Satan auf den Leib geschickt,daß er ihn habe peinigen und plagen

müssen, bis er gestorben, wozu der Satan auch wäre willig gewesen,und

darnach gesagt: nun ist er davon, jetzt sollst du die Meinige sein mit Leib

und Seele.
11. Bekannt, daß sie auf Margaretha Dietlefes Verlangen den Teufel

angehalten habe, ihren Mann aus Dänemark wieder zu holen.

12. Bekannt, daß sie auf einen Donnerstag im vergangenenJahr einen

Pott gegossenvor Martin Krons Thür in der Lagerstraße in aller Teufels-

uamen und hätte des Mannes Namen auch dazu genannt in aller f Namen,

daß er davon verqninen und endlich sterben sollte, aus Ursache,sie hätte

einmal vor seiner Thür gebettelt, da er ihr denn für eine alte Hure und

Zauberschegescholten. Als er begraben worden, wäre sie mit unter den

Armen gewesen,hätte 2 Weggen und 1 Pott Bier bekommen,uud obgleich

es ihr leid gewesen, so habe doch der Satan gesagt: sie sollte sich nicht

darüber bekümmern, denn sie wäre sein und er hätte sie dazu angehalten.

13. Bekannt, daß Köneke, so vor dem Oldendahr gestorben, und

Trina, so vor 4 Jahren verbrannt worden, ihr das Zaubern gelehrt; sie

hätte viel Böses gethan und auch Zeichen gehabt, um zu betteln.

14. Bekannt, daß Trina ein dickesWeib gewesen,so bei demStockege-

gangen und gebettelt, auch auf dem Lande und hier in der Stadt gesegnet

und gebötet.
15. Bekannt, daß unter den Armen viele böse Weiber wären, die

den Tod auch wohl verdient, denn sie hätten so viel Böses gethan als sie,

auch gingen welche dazwischen,die genug hätten, daß sie nicht betteln

dürften.
16. Bekannt, daß der Satan zu ihr gesagt, sie solle nicht bekennen,

auf daß sie nicht selig würde, sondern bei ihm bliebe.

17. Bekannt, daß, wenn sie den Satan auf den Donnerstag geladen

und sie ihm nicht können Arbeit schaffen,er ihr den Hals habe brechen

wollen oder sie habe ihn müssen wegweisen.
Beyer, Zauberei und Hexenprozesse. 4
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18. Bekannt, daß sie den Satan in des alten Dobbins Haus beim
Hopfenmarkt gewiesen, um Geld zu holen, der Satan aber wäre wieder
gekommenund gesagt, er könne nichts bekommen,denn es wäre mit dem
Worte Gottes verwahrt.

19. Bekannt, daß sie den Satan dazu augehalten, er solle iu das
Haus nächst des alten Blafferdes Haus gehen und Korn herausholen, er
habe aber nichts bekommenkönnen.

20. Bekannt, daß sie den Satan dazu angehalten, daß er von Claus
Beselins Boden in der Krämerstraße etwas holen solle, aber als er es
nicht habe bekommenkönnen, da hätte er gesagt: Gieß ihn einen Pott vor
die Thür; da hätte sie ihm vor einem Jahre auf einen Donnerstag Abend
einen Pott vor die Thür gegossenin des Teufels Namen, daß er verquiueu
sollte, aus Ursache, weil er ihr vor der Thüre gescholten,als sie gebettelt,
und gesagt: sie wäre stark genug zu arbeiten; aber das Volk im Hanse
und die Frau hätten sie darnach gebeten, da sie etwas Gutes wüßte, so
sollte sie ihrem Mann wieder helfen. Da hätte sie ihm einen Pott wieder
dahin gegossenund die Krankheit benommen; dafür hätte die Frau ihr
8 Schl. Sundisch gegeben. Hierauf hätte sie den Satan wieder bekehret in
aller f Namen, daß er ihn verlassen sollte und daß er sollte wieder zu-
frieden werden.

21. Bekannt, daß sie vor 18 Jahren Herrn Hans Beselin auf der
Altstadt einen Pott vor die Thür gegossen,davon er verquinet und gestorben,
aus Ursache, daß er sie von der Thür berufen, da sie gebettelt, und gesagt:
sie wäre jung und stark genug, um zu arbeiten.

22. Bekannt, daß sie der alten Reddelinsch auch einen Pott vor die
Thür gegossen,als der Manu noch gelebt; zwar hätte die Frau ihn haben
sollen, weil sie ihr vor der Thür weggejagt, aber der Mann hätte es be-
kommen;das wäre ihr leid gewesen,daß dem Manne solches widerfahren,
denn er wäre ein frommer Mann gewesen, aber die Frau wäre arg.

23. Bekannt, daß sie durch den Teufel Paul Beselins Magd ihren
Bräutigam wieder holen lassen, wofür sie ihr 4 Schl. gegeben hätte. Item
Bergleidens Magd, so in Heinrich Krempins Haus wohnet, hätte sie auch
einen Bräutigam zuweisen sollen, welche ihr 4 Schl. Sundisch gegeben.

24. Bekannt, daß der Satan ihr habe wollen den Hals entzwei
brechen in der Fronerei, darum, daß sie ihn verlassen wollen, aber er hätte
ihr einen Kneip in den linken Arm gegeben.

Mittwoch, den 5. August 1584 ist diesemWeibe das oben beschriebene
Bekenntnis vorgelesen worden, und da sie desselbigen durchaus geständig
gewesenin persönlicher Gegenwart Claus Bruns und Hinrich Linmeyers,
welche hierzu als Zeugen erfordert und gebeten, so ist dieses Weib am
Freitage, den 7. August 1584 niit dem Feuer vom Leben zum Tode ge-
richtet worden.

Unter den 16 in RostockVerbrannten war auch eiue Warnemünderiii.
Sie hat mit Hülfe des Teufels gesagt, ob die zur See Verreiseteu leben
oder tobt sind; sie hat mit dem auf den Strom gegossenen Badewasser
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Sturm erregt und das Schiff genannt, welchemdas Windbrausen gelten
soll, dem Satanas aber bestimmten Befehl gegeben, je nachdemer Schiff
und Leute umbringen oder blos schreckensolle. So sind durch sie und ihre
drei dienstbaren Teufel, Beelzebub, Barrabas und Chirkum/ mancheLeute
ums Leben gekommen. Auch hat sie einmal sämtlicheFischevon Warne-
münde weggehenlassen. Satanas ist dazu als Ziegenbockzu ihr gekommen,
und als eine Quadpogge hat sie ihn in ein Boot gesetzt,daraus er mit
der Pfote oben auf demWafsergehuppet. Nachher hat er die Fischewieder
kommenlassen müssen.

2.
Neue wöchentlicheRostockischeNachrichten.1839. Seite 76 ff.

Bekenntnis des KerstenSasse, seines Alters 20 Jahr. Dienstag den
22. März anno 1586.

Bekannt, daß er hier in Rostockgebürtig, und sein Vater, Swerieß
Sasse, wäre ein seefahrenderMann gewesenund vor ungefähr 6 Jahren
gestorben.

Bekannt, daß er 21/2 Jahr in Kurland zum Siebenberg bei einem
Edelmanne, Wnlff Wißlandhaupt, als Stalljuuge gedient.

Bekannt, daß zur Zeit, als er da gedienet, ein toller Hund einen
Mann gebissen habe, eine alte Jungfer hätte dem Manne wollen Rat
geben, weil aber dieselbeblind gewesen, so hätte sie ihm befohlen,er solle
im Schrank, das sie aufgeschlossen,suchennach einem Buche, wie man dem
Manne helfen könne, da hätte er aber noch ein anderes Buch von der
schwarzenKunst gefunden, das hätte er zu sich genommen und ein oder
drei Wochenbei sichbehalten, und ein oder achtStückedaraus abgeschrieben;
darnach aber, als es der Junker erfahren, habe sie es ihm wieder weg-
genommen.

Bekannt, daß er daraus geschrieben,was man gebrauchensolle,wenn
man sich wolle unsichtigmachen; so sollte man einen jungen Raben aus
dem Neste nehmen und denselben an einem roten seidenenFaden wieder
über das Nest hängen, dann käme der alte Rabe und holte einen Stein
aus dem Meere und steckedenselben dem jungen in den Mund, damit er
ihn nicht sehen könne,denn sonst schenetesichder alte Rabe, daß er andern
Jungen nicht fliegen dürfe; wenn man alsdann darauf wartete, so bekäme
man deu Stein, und wer denselbigenbei sichtrüge in aller Teufels Namen,
der wäre unsichtbar.

Bekannt, Man sollte Acht haben des Morgens auf die jüngste
Schwalbe, welcher die alte des Morgens zuerst Speise brächte, derselben
sollte man den Kopf abschneiden,so fände man darin einen Stein, und
wenn man diesen in Gold fassenließe, und an ein Schloß hielte, so sprünge
dasselbe auf; dies müßte man aber thnn in aller f Namen.

Bekannt, wenn man wolle ein Fähnlein Knechteaufbringen, so solle
man einer schwarzenKatze den Kopf abschlagen in aller f Namen, mit
dem Blute in des f Namen einen Stock anstreichen und daran ein Tnch

4*
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binden, alsdann solle man sagen: ich lade den Teufel mit Reiter und
Pferden, mit Harnisch und Büchsen wohl staffirt, daß sie mir nachfolgen
dieser Fahne und thnn, was ich befehle. Wenn man nun stürmen oder
etwas nehmen wolle, so solle man also thnn. Wenn die Kriegsleute aber
wieder weggehen sollen, so solle man die Fahne hinter einen Berg oder
Graben schmeißen, laufen davon und sagen: bleib da, du unreiner
Geist und komme nicht eher wieder, bis ich die Stange wieder aufhebe.

Bekannt, wenn mau die Büchsen besprechenwill, so solle mau also
sagen: ich besprechedie Büchse mit Kraut und Loth im Namen Jesu
Christi mit seinen fünf Wunden roth, daß du nicht eher los gehest, bis die
Mutter Jesu ihren andern Sohn gebäret. Wenn man die Büchse aber
wieder lossprechenwill, so sage man: ich spreche dich los, du verbundene
Büchse, daß du wieder schießenmußt und treffen, ehe ein Augenblickvergeht
in aller f Namen.

Bekannt, wenn man einen Wiedehopfen-Kopfbei sichtrage, so werde
man im Handel und Wandel nicht betrogen.

Bekannt, daß er Daniel Wulfen gelehret, er solleein Cruzifix machen,
es unter einen Altar legen und drei Sonntage den Segen des Herrn
darüber sprechen lassen; wenn solches geschehen,dann solle er dadurch
schießenund sagen: ich schwöre mich dem f, daß ich mag schießen und
treffen, was fliegt, steht, geht und läuft, und will es in sieben Jahren
wieder von mir lehren, oder ich will der deinige sein. Dafür hätte er ihm
einen halben Gulden gegeben,den sie in Kröpelins Bude wieder verzehret.

Bekannt, daß im vergangenen Sommer bei dem Vögenteiche der
Satanas wieder zu ihm gekommen in Hundegestalt und gefragt: was er
da mache und warum er nicht schösse?darauf er Nein geantwortet; dieser
habe serner gesagt: hast du dichmich nicht nach 7 Jahren ergeben? worauf
er erwidert: ich will nicht mehr dein sein; jener aber gesagt: ich will dir
den Hals entzwei brechen; da hätte Gefangener sich gesegnet und Christus
gerufen, indeß hätte er ihm doch den Hals brechen wollen, und als er
solchesnicht können vollbringen, hätte er ihm den Rücken zerbrochen, daß
er wohl drei Stunden für todt gelegen, und wäre darnach davon gar krank
geworden.

Bekannt, daß der Satanas ihm befohlen, er sollte oft zum Sakrament
gehen in seinem Namen, damit es die Leute nicht merkten, daß er sich ihm
ergeben.

Bekannt, daß auch der Satanas in Hundesgestalt mit ihm in die
Kirche gegangen und daselbst unter die Bänke gelegen, und wenn er zum
Sacrament gewesen, so hätte er gefragt: ob er auch in seinem Namen
dazu gewesen, und wenn er Ja gesagt, so hätte er geantwortet: dann
ist's gut.

Bekannt, daß er ein Messer in Bartold Hanen Hause verloren, da
hätte er einen Schlüssel, der nicht schließenkönne, in ein Buch an den Ort,
da St. Johannis Evangelium gestanden, verschlossenund aller derjenigen
Namen, so im Hause gewesen, darin gelegt in aller f Namen, da wäre
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das Buch, als die Frau genannt worden, umgelaufen,und die Frau hätte

das Messer auch gebrachtund ihn? darnach wieder zugestellet.

Bekannt, daß er zu der Zeit, als er bei der SägemühleDaniel Wulfen

die Kunst des Freischießens gelehret, nicht Wulfen, sondern seinen Teufel

Heinrich, der bei ihm gestanden, gesehen, aus Ursache,ob es der Teufel

auchhabeu wolle, daß er es ihm lehre; der dann gesagt: Ja weil er's lernen
will, so lehre es ihm.

Bekannt, daß ihm Daniel gefraget, wo er den Teufel kriegensolle?
Dieser geantwortet: wenn du dich zu ihm geschworenhast, so kommter

auch wohl zu dir, und er, Gefangener, hätte ihm seinenTeufel zugewiesen,

weil er sich ihm nur so lauge verschworen,bis er es einem Andern wieder

gelehret.
Bekannt, daß des andern Tages, als er die Kunst von sichgelehret,

der Satanas zu ihm gekommenund gesaget, weil Wulf in der Kirche

umher gewesenuud das Cruzifix nirgends unterbringen können, so solle er

mitgehen und helfen, daß er es unter das Altar in St. Jakobi brächte;

dabei wäre er, Wulf und Kröpelin gewesen, aber damals wäre viel Volk

in der Kirche gewesen,daß es nicht habe geschehenkönnen.

Bekannt, daß er mit Kröpelin nun vor dem Fastelabend von D. Heins

zwei Fenster, sowie von M. Possels auch zwei Fenster geholet, davon jeder

eins zu sich genonimenund von dem Blei Hagel gegossenhätten. —

(Es folgt nun noch das Bekenntnis mehrerer Diebstähle, die zu

ähnlichenZweckenvollführt. Nach den Geständnissenwird Kerstenpeinlich

verhört und bekennt am 8. April 1586 noch einige Diebstähle, ferner:)

Bekannt, Chim Boue habe ihm gesagt, daß er den Freischußauch

wüßte, solcheshätte er von ihrem KnechteCaspar gelernt, und Bone wäre

oft mit ihm hinaus zum Schießen gewesen.
Mittwoch, den 13. April 1586 ist dieser Gefangene Kersten Sasse,

auf vorgehabten Rat der Rechtsgelehrten, mit dem Feuer vom Leben zum

Tode gerichtet. —

3.

Alten Stargard d. 5. Dezember1522. Herzog Ulrich fragt bei der

Juristischen Fakultät in Greifswald an wegen folgenderAngelegenheit:

Eine Magd, 19 Jahr alt, ist des Wahr sage ns bezichtigt,gefänglich

eingezogen uud hat auf vorhergehendeernste Ermahnung gütlichbekannt,

daß sie die Wahrsagekunstbesitzeund geübt habe. Sie will aber daneben

nicht bekennen,woher siedieseGabe hat, und hat nur ausgesagt, an welchen

Orten und Personen sie die Kunst gebrauchthat. Darauf nun, da man an

den Orten, da es geschehen,nachgefragt, schreiten etliche Lehnsleute ohne

fernere Indicien gegen die Unglücklicheein, belegensie ohne Weiteres mit

Tortur und Leibesstrafe und lassen siejämmerlichhinrichten. — Der Herzog

ist über dieses Vorgehen, od male usurpatam Jurisdictionem entrüstet

und fragt nun an
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1) Was mit der Wahrsagerin zu tun.
2) Wie der Mißbrauch der Jurisdiktion zu strafen.

Antwort ad 1. Anna Miller ist mit öffentlicherLeibesstrafe zu be-
legen, im Gefängnis 8 oder 10 Tage bei Wasser und Brod zu halten, muß
auch, weil sie der christlichen Gemeinde ein Ärgernis gegeben, öffentliche
Buße tun.

ad 2. Der Herzog mag die Übertreter mit billiger Geldstrafe belegen
nach seinem Ermessen.

4.
WoldegKd. 27. April 1588. Unsere frenndwilligen Dienste zuvor.

Ehrenfeste Achtpare vnd hochgelarte gonstige Herrn vnd guten freunde.
Nachdem wir euch ju den anßgehenden Österlichen Feiertagen auf vnfers
Mitbürgers Achim Schumacher« Clagendt vnd vnfers gnedigen
Fürsten vnd Herrn benehlichetzlicheInditia Anna Krickowen seligenJacob
Helmen hinteruerlasseneWittwen Zauberey wegen zur belehrung vberschicket,
Als haben wir zufolge euers vus vberschicktenVrtheils sie nicht allein jn
hafft nehmen, Sondern auch jn vberfhurung der Zeugen, auf jre Zweifel-
hafftige rede, mit der Scherpfe etwas angreifen lassen, da wir dann jn
Augenscheinmit erschreckennicht allein befunden,das der Teufel leibhafftig
bei jr, Besondern auch ausser dem jn gute bekant, versähet vud ausgesagt,
das sie der Sathan in quaestione torturae jrer verbüudtnus nach mit jme
dermassengesterketvnd aufgehalten, das sie nicht bekennensolte noch wolte,
vnd vnserm Ansehen nach sie dermassen angegriffen, als wolte er sie er-
würgen, für eins.

Zum andern gestehet sie Ein vnd Ausser der Peinigung, das sie
die Zauberkunst vor langen Jahren, von einem Weibe zu Blankensehe, die
Marsischegenandt, vnd jr mit srenndschaftverwandt gewesen, gelehret, vnd
die Zeit hero langk denn vber die 28 Jahr, noch bei Leebtagen jres Ehe-
mans, so woll biß nun Herr jn jhren Wittwenstandt mit dem Tenffel, der
jn schöner, wollgestaffirter gestaldt zu ihr kommen,Buelschasst getrieben,
welcher jhrer Bhnell Koninngkheißen soll, welchesNatur zeit der erkantnns
kaldt sein soll.

Fürs dritte, bekennetvnd gestehet sie nach vberfürter gezeugnns,
das sie den Teufel da hin halten vnd vermngen können, das er geftolene
Pferde stantepe den Dieben wieder znrugg treiben vnd holen muffen,
jnmassensie Frantz Meynen drei, vnd Peter Zeberin Mitbürgern alhie, ohn
andere, ein Pferdt, damit die Diebe lange mit wegkgewesen,wider ver-
schaffet,darzn sie den Leuten dieseensserlicheMittell zu gebrauchen besolen,
das sie die Sühlen (Sielen), drin die Pferde newlich sich schwitziggezogen,
jns senr verbrennen, vnd drey brott besonders setzensollen, welche Brodt
sich würden vmbwenden, vnd wie solch vmbwendent des brodes geschehn,
also wurde der Dieb mit den Pferden sich wenden, vnd widerkommen,hat
auch befolen, hernacher solchbrott den Armen zu gebeu.

Fürs Vierden ist sie der gebrannten Knnikeschenbekuntntts vber
sie gestendig, das sie seligen Joachim Wischern weilandt bnrgermeistern
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alhie, nicht allein zwehKhue, auf den Christabendt,sondern auch folgendes
hernach noch eine Khue, vnd vnter allen drey die besten,durchden Sathan
die helfe hat abwürgen vnd zerbrechentajfeu.

Fürs Funffte thut sie ans vberzengentverjahen vnd bekennen,das
sie hernach gedachtenburgermeisternWischerneinen gifftigen gos (Guß) von
Egedietzen (Eidechsen), gifftigen Poggen vnd bösen Spinen, mit Wasser
gemenget,zugerichtet,vnd jme denselbenan einemDonnerstage, welchestages
sie des Satans stets mechtig, am hellen Mittage, da sie jm sehen aus dem
Velde vom Sehe, zu Hauße kommen,hin für seine thureu, das er druber
gehn müssen, jn des Teufels Namen, hingegoßen,davon er angesichtskrank
geworden, fast ein Jar jn grosser angst gequient, vnd wie die Dage ab-
nehmen, gantz vnd gar vergangen vnd verdoren, vnd endtlichAo. 80 am
Christi Himelfahrt dran gestorben,denn sie die gifft dermaffen zugerühret,
das jm nicht zu helfen geweßen. Vrsachen solcher geübten boßheit an
vhorgemeltenBurgermeistern vnd sein Erwürgtes Vieh, zeiget sie an, das
er Zeit seinerBurgermeisterschaft,jren Sohn vmb vnzuchtvnd das er vber
die stadt Mauren gestigen, aus ein helligen beschlusdes Raths gefeuglich
einziehen,vnd deßfals 20 fl strafe von jme nehmen lassen, Sonsten hette
er vnd die seinen jhr solchegrossewolthat erzeigett,das siedieselbeNimmer
zu vergelten wisse.

Zum Sechsten bekennetsie auch, das sie den Teufel dazu vermocht,
das derfelbige jr etwas hat zufhuren muffen, Jnmaffen der Teufel ver-
laufeuen Jhar kurtz für Pfingsten Jn der Teuruug, da der fchefelRogkeu
1 fl gegulten, von Dyderich Roudtshorn Ratsverwandten alhie Böehne
(Boden) 1 Schffl. Rogken jr holen vnd znfhüren müssen.

Zum siebenden bekennet sie auch, das Jr auf jrer Wiudtmullen
keine Mhalgäste kommen, wie sie gehrne gewolt, aus Vrsachen,das die
Secke nicht wolten zusakeu,dazu sie von einem andern weib aus Prentzlow
Räch gesucht,vnd die mittgeteilteKunst nicht recht gebraucht,druber jr der
Teuffel die Müllen gar zerrissen.

Diese erzelletenPunkte, die man gewiß auf sie gewnst vnd können
vberzeuget werden, hat sie bekandt vnd ist sie gestendig,Sonsten hat sie
Zweifels frey nochvnzellige durch jre HexenwerkverrichteteTeufels Tathen,
die sie an Minschen vnd vihe geübet, bey sich, die sie wegen verstockuug
vnd Verhärtung des Teufels nicht außageu noch bekennenwill, Sintemal!
sie vber die 40 Jar Zauberey wegen beschicktvnd gebrauchet,auch sonsten
so verschwitzetjn jren Thaten vnd wercken,das jres gleichenso baldt nicht
gehöret vnd befunden, vnd aber nun gern vnterrichtet sein möchten,was
sie Jrer gethanen bekentnisnach verwircket,

Pitten demnachhiemit fleisig vnd freuudtlich, wollen obgefetztejre
durchvberzeugnnggethane,vnd nun mher gestendigeAnßfage vnd bekenntnus
niit fleiffe erwegen, vnd vns hergegen als Rechtsversteudigebelehren, was
vermeltes weib, wegen jrer Teufels vnd Zauberkunst für Rechtlichestrafe,
damit sie andere zum abfchew zu belegen vnd Peinlich zu strafen, ver-
wircket, die schuldigegebner dafür, Wirt auf erfurdernt Zeiger außzallen.
Vnd wir sind sonsten vber das freundlichzu verdienen gantzwillig, Gottes
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gnedigenVersprach vns hiemit allerseits befehlende. Datum den 27. Aprilis

Ao. 88. Bnrgemeister vnd Rath zu Woldegk.
Erkenntnis: Vnsern freundlichen Dienst znnor. Ersame vnd

gunsthige gntte Freunde. Als jhr unß Anna Krickowen, sehligen Jakob

Helmen hinterlaßene Witwe, Vrgicht zugesandt vnd euch des Rechtes darauff

zu beleren jhr pittet, demnach erkennen vnd sprechen wir Dechant vnd

andern Doktores der Juristen Faeultet zum Gripswold dem .... Recht gemeß,

daß die angezogene, da sie bay jrem bekenntnißbeharrt, mit dem fewr vom

leben zum tode woll magk gerichtet werden. Vrknndlich mit Vnserer
faenltät Jnsiegel bestettigt. Datum den 29. Aprilis Anno 1588. Dechant. —

5.
Ueulirnndenburgd. 15. Mai 1588. Marcus Scheuermann hat eine

Bürgerin, die Schwichtenbergischegenannt, der Zauberei angeklagt und da-
rauf Kaution gestellt. Sie wird gefänglich eingezogen. Es werden auf
des Klägers Jnditional-Artikel hin Zeugen vernommen. Es ist offenbar
am Tage und allgemein bekannt, daß Kläger und dessenHausfrau, auch
Kurd Metelmanns Hausfrau zu Jatzke alle in ähnlicher Weife verlahmten
und verquiuten, darauf auch Metelmaun selbst, der darüber neulich starb.
Seine Hausfrau ist ihres Gesichtes beraubt. Die Beklagte hat etzlicheTage
vor ihrer Jnhastiruug den Richter dringend gebeten,dafür Sorge zu tragen,
daß ihre Sache mit dem Kläger in Güte beigelegt werden möge. — Bitte
um Angabe, was zu tun und ob peinlicher Zutritt zu der Angeklagten zu
nehmen. — Richter und Schöffen in Neubrandenburg.

Erkenntnis: Anklage und Zeugnisse sind der Beklagten unter-
schiedlichvorzuhalten, sie ist darauf zu hören, Antwort zu verzeichnen..
Wenn solches geschehen,ergeht ferner wegen der peinlichen Frage, was
Recht ist.

6.
Stargard d. 12. Dezember1588. Einen freundwilligen Dienst znnor.
Ehrnueste Er, Acht Par, hoch und wolgelartte gonstige Herrn, be-

sondere gutte freunde, Unumgencklichund der Rotturft nach kan Ich euch
hiemit Vmberichttetnicht sein lassen, das vor etzlicheWochenalhie ein Weib
die Remmersche genandt, durch Vrthell und Rechtt Ihrer begangenen
groben und schrecklichenZauberey halben durchs Feuer vom leben zum
thotte gerichttet, die undter Andern In Ihrer gnedtlichen und Peinlichen
besragung bekennet, darauff sie auch das Heilige Hochwürdige Sakrament
empfangen,bestendiglichenbey dieser Ihrer Aussagegeplieben und gestorben,
das sie die Kunst der Zauberey vor 24 Jahren einein weibe In Lindow
wohnende mit Nahmen Anna Villiges, Marten Kreyhanen Jezigen Haus-
sraweu gelernt die Jhr auch dauor ein Vierth Maltzes gegeben. Ob sichs
nun woll gebühret, das dieseAnna Villiges der hingerichtetenRemmerschen
were gegen gestellet,das dennegt auch soltt geschehensein, Aber wie diese
Anna Villiges erfaren, das die Remmerscheeingezogen, ist sie danon ge¬
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tauffeit, und sich in die 14 tage in der Marck Brandenburg!, solgig In
Pommern auffeuthaltteu, Hab Ihr auch nicht hartt damaln nachtrachtten
lassen, Sondern es angesehen, In Meinung sie wurde dermal! eins, do
dieß also In eill von mir gegen sie nicht hartt wurde geeissert,woll von
sich selbst wieder Kommen, wie dan auch geschehen,Nun ist diese Anna
Villiges die Zeitt Ihrer tage eine berüchtigttePerson des Ehebruchs,sowoll
Zaubereh gewesen,das fast allen Ihren Nachparn In Lindow Kundtbahr,
Jha zwey feine Paursleutte so aus eisser diese Ihre Vntugendt Ihr vor-
gehaltten und darumb gestraffet, sein von stundt an Krank gewordenvnd
von dieser weldt abgeschieden. Darnach dreh Andere Paurs Menner vnd
Nachparn, so Ihre Schweine vnd gense gevruget (?) und gepfendet, dem
Nachbarlichengebrauchnach, sein Im gantzenSommer bette redig gewesen,
Können weder leben noch sterben, daraus dan alle die gemeinePaurschastt
in Lindow, Ihr, dieserAnna Billiges beymessen,Jr In die Augengesagtt,
das sie die verstorbenen beiden Paursmenner durch Ihre Zaubereh vom
leben zum thodtte gebrachtt, vnd die anderen drey also nachIhres gesallens
vorquiuen und endtlich des thottes sein müssen. Darauff einhelligensie
mir augelangt vnd In M. g. F. und Herrn hafft dieselbenehmen zulassen
Dienstlichs Weisses geBetten, mir auch einen vorstandt gethan und be-
stellet, sie, diese Anna Villiges mit ordentlichemRechte zu verfolgen, Diese
Anna Villiges darauff lassen einziehen,vnd nach vorschienenetzlichentagen,
In beisein des Fronen mit gutte und heruacher bedrowlich sie befragen
lassen, was sie aufs diese der Pauren aus Lindow Auelage gestendig,erst-
lichen wegen des Ehebruchs und Hurereh, darnach wegen der Zaubereh.
Nun hat sie des Einen so wol des Andern mit Nichtenwollen gestendig
sein, Jedoch zuletzt auf viele vnd bedrawliche frage gesagt: Soviel die
horereh vnd Ehebruch belanget, wehre wahr, mußte sie gestehen,hatte sie
vor 8 Jahren mit Ihrem eigen Knechttemit nahmen Jochini Kätelow, so
auch vorhanden und noch lebet, sich auch selbst gegen andere gerühmet so
Ihrem Manne gedienet, zu ezlichenvndterscheidtlichenmahlen getriebenauch
einen Sohn so noch Im leben mit Nahmen Hans von ihme gezeuget,Aber
das sie die beiden Verstorbenen Menner so wol die drey Kranken so jezo
liggen weder leben noch sterben können, sollte daran schuldthaben hat sie
mit nichten gestehenwollen, wneste auchkeineZauberey, Sondern es wehre
dermal! eins In einer HochzeitIhr etwas In dem bösemgestochen,so Ihr
daraus endtfalleu, von einem Schweine gefunden und aufsgefresseuworden,
welches Schwein von stundt an gestorben vnd hatte Ihr Hundt darnach
von diesem thodtteu Schwein gefressendarnach von stundt au auch danon
gestorben, welches den Nachparn allen in Lindow mit bewußt,Aber sie sagt
wie es Ihr in den bösen gestochen,hat sie gewachett,weis gleichwollnicht
wers gethan hatt. Daraus so viel zu vernehmen, das es dies weib zu dem
Ende mit sich In die Hochzeitgenommen,andere lentte daniit zu vergeben,
das gleichvolldurch vorhencknusgottes des Allmechtigenvorplieben.

Zudem Hab ich sie auch befragen lassen weil sie unschuldigIhrem
rhumen vnd sagen nach, warumb sie, wie die Remmerscheeingezogen,vor-
gewichen. Darauff geantwortet: Die leutte hatten Ihr bange gemacht,
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vnd zu Ihr gesagt, da sie auch Zauberey kondte oder wußte, soltte sie
weicheuoder sie wurde auch geholet uud eingezogen, darauff wehre sie da-
vongangen. Man sie nun unschuldigk,were sie woll geplieben. Dieweil nun
diese Jndicia wider diese eingezogenen Kreyhanschen wegen der Zauberey
furhanden, auch den ehebrnch gnedtlichenbekennetvnd durchaus gestendig.
Also wil Ich Euer Achtb: gonsten hiemit umb die gebühr, so Zeiger bey
sich, freuudtlicheu gebetteu haben, Mich darauf des Rechten Zu berichtten,
ob sie auch peinlich aufs die Jndicia wegen der Zauberey und der hinge-
richteten Remmerschenbekanndtuus und Aussage darauff sie auch gestorben,
kan befraget werden? vnd mit was straffe sie wegen des' Ehebruchs sowol
der Knecht so sich nun all besreyet können beide belegt werden, vnd werden
sich ewer Achtb: gonsten In diese»? also frenndtlich umbeschwertbezeigen,
damit von Mir wider diese Personen nicht weitter als Recht muge ver-
fahren werden. Verdiene (?) Ich umb die Herrn hinwider freuudtlich,
Datum auff altteu Stargardt den 12. December anno 88.

Achtb: gonstig. freundwillig. Herman Starcke, Kuchenmeisterdaselben.
Erkenntnis: Unfern freundlichen Dienst zuvor, Erbare gutte

freunde, Auf ewern uns gethanen weittlauftigeu bericht wegen des zu ge-
feugknus gezogenenWeibes Anna Villiges Marten Kreyhanens Hausfraweu,
euch des Rechten zu berichteudt, Erkennen vnd sprechen wir Dechant und
andere Doctores der juristischenFakultet zum Gripswolde, dem angeregten
bericht vud Rechtengemes sein, das obberurte Anna Villiges auf angezogene
indicia mit gründlicher peinlicher frage wol magk belegt werden vnd Ihr
bekandnns coram testibus durch einen glaubhaften Notarinm fleißig ad
notam zu nehmen sei. Was aber den Chin Kötelow, damit sie vor 8 Jahren
soll uuzuchtgetrieben vnd einen Sohn gezeugethabeu, betrifft, ist ihm diese
Aussagefurzuhalteu vud seine andwnrd vnd berichtdarüber zu fordern vud
gleichfalls zu verzeichnen. Wann solches allenthalben geschehen, ergehe
ferner darauf sowol des begangenen Ehebruchs als begangener Zauberey,
was recht ist. Vrkuudlich u. s. w.

Dechaud und andere D. —

7.
Hoyzenburgk,24. August 1589. (Offenbar ist nicht das mecklen-

burgische,sondern das ukermärkischeBoizenburg gemeint).
Haus Neumann, Verwalter in Boizenburg, fragt bei der juristischen

Fakultät in Greisswald wegen folgender Sache an:
Jakob Hameln zu Hardenbeckund einige Genossen haben gegen die

Hausfrau des Kersten Langkow wegen Zauberei geklagt; diese Klage ist
damals schonnach Greifswald geschicktund die Anweisung zurückgekommen,
der Angeklagtendie Anklage in Gegenwart von Zeugen vorzuhalten, deren
Bekenntnis durch einen Notar zu verzeichnen. Das ist geschehen. Die
Angeklagte hat aber nichts gestanden, die eidlichen Aussagen gegen sie für
unwahr erklärt. Solcher Aussagen sind ziemlich viel gewesen und die
Ankläger und Zeugen sind vor dem Eide höchlichstverwarnt, ja nichts aus
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Haß oder Neid, sondernalles mit Fleiß lind Ernst auszusagen,da durch
unbesonnenesVorgehensie um des Weibeswillen sichum ihre Seligkeit
bringenkönnten. Es läßt sichannehmen,daß sie als getaufteChristenihr
Gewissenin guteAchtgenommen,und ihnenmehrals deniboshaftenWeibe
zu glaubenist.

Abermalswird nun umRechtsbelehruuggebeten,ob manzurmassigen
Tortur schreitendürfe.

Erkenntnis: „Unsernsrdl. Dienst zuvor. Erbarer und besonders
guter freund. Auf zu geschickteetzlicheZeugenanßagewegenbezüchtigter
Zauberet)der gesenglicheingezogenenKerstenLangkowenEhefrauund pitte,
euchdes rechtesdarüberzu belehren,ob bey derselbenmit der peinlichen
frage kau verfaren werden. Erachtenund sprechenwir Dech.Sen. und
Dokt. der j. F. u. s. w. Wau Denger Engelke,David Runge, Lucas
Prange, Jakob Schatte, AchimSchakow,Thomas Westpfahl,AchimTegen
vnd Peter Henel also erforderteZeugen, den ZeugenEid vorerstwerden
schwörenvnd hernachvermittelsdesselbenIhre anßage,soJnhen hiebevor
vor gehaltenist, werden wiederholen,vnd dabey beharren, daß alßdann
die KerstenLangkowschenzur Erkundigungder Warheit mit peinlicher
Frage wol mag belegtwerden. Von rechtswegen."—

NachdieserAnweisungwird verfahren. Es wirdnun am 20. Sept.
1589 ein weitererBericht vom Verwalter NeumannnachGreifswaldge-
sandt, in demes heißt:

Die KerstenLangkowscheist „mitderTortur nachBesagedesUrtheils
belegtworden,Vnd hat in derselbenbekandtvnd außgesagett,das sie vor
Sechs Jahrenn an Sant Matthias abendt,vor sichalleineJacobHammeln
Klager,vor seinemHofezu hardeubeckebey einemsteineeineSuppe,welche
sie in einemScherfell,vou Seuff, Mahauu,Schweffellvnd ihremeigenen
Wasser zugerichtet,gegoßeu,Zu dem Ende, das anelegersViehe darum
sterbensol, vnd solcheshatte sie darnmb gethan,weill siederzeittvou
Jacob HammelsHausfrawengeschlagenworden,vnd solchefünft hatte sie
von ihrer Mutter gekniet.

Ihrem ehemannKerstenLanckowenaber, welcherihr ein zeitt lang
seiudt vnd gram gewehsenn,hatte sieHarr, so sie nebenstdemSchweiß
vnter ihren armen geschnitten,in einer Biersuppenzu essengebenn,vnd
vormeinett,er soltte sie dardurchlieb gewinnen,Vnd ob sie woll ferner
nachallen Vmbstenden,auf des anelegers eingewanteuAnclagenvnd der
zeugenberichttvnd außage mitt sondernVleiß befragt, So hatt siedoch
hardueckicherweise,Vnangesehensie sichosstmahlsgebärett,etwaßweiteres
zu berichtenn,nichts mehr bekennenwollenn. Wan aber, großgünstige
Herrn Vrtelssprächer,ans gedachtesweibesGeberden,vnd andernnach-
denklichenAnzeichnungen,befindlichem:,das ettwas mehrin ihr verborgen,
vnd nochzur zeitt die Warheittallermaßen,Sinthemallwoll gelaublichen,
das sie niehr bösevnd gifftigerMaterien zu solcherzauberischenSuppen
gebrauchet?,nichtmöchteberichtet,auch vieleichtwegendieserizigenihrer
Ansagevnd bekentnnsden Todt nichtvorwirketoder vorschuldethaben.
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Als gelanget ferner hieranff an E. a. Vnd g. mein dienstliches

Pitten, dieselbe wolle im Rechtendeeerniren vnd aussprechen,ob nicht
viel angedenteangeclagtinnenzu ferner erkundignngder Warheit anderweit

mit der Tortur, damit man den grundt der fachen,so viel mehr von ihr
erlangenmöge,zu belegen»"n. s. w.

Erkenntnis. Vnsen sreundl. Dienst zuvor. Erbarer, besonders
guterFreund. Auf zugeschickteVrgichtKarstenLanckowenEhefrauErachten
und sprechenwir Dech.vnd andern Doct, der Jnr. Faenltät zu Grips-
wald dem rechtegemeß.... daß sie derhalbeu (d. h. wegender ausge-
gosseuenSuppe; das LiebesmittelgegenihrenEhemannwird nichtbeachtet)
ahn den Pranger zu stellen vnd ewres gebiets ewiglich zu verweisen
sey. Von rechts wegen.—"

Der gewissenhafteVerwalter Hans Neumann konntesichmit diesem
Bescheidenoch nicht zufrieden geben. Am 27. Oktober 1589 fragt er
wiederumin Greifswald an. Er führt aus: Ein solcherFall hat sichin
der Gegendseit lange nichtzugetragen,darum weiß man einfachnicht,wie
man die Ausführungdes Urteils anzustellenhat. Was heißt: An den
Pranger stellen? Soll das Weib schlechtwegohne Vorstellungvordem
PeinlichenHalsgerichtdurchdeu Scharfrichterau deu betreffendenOrt ge-
führt werden,ohne Anschließnnglose hingestelltwerden, darauf ihr das
Jurameut, womit sie dieseGerichteverschwörensoll,vorgelesen? Oder soll
ein Peinliches Halsgerichtzunächstbestelltwerden, Richter und Schöffen
eingesetzt,Urgichtund Vekenntnißvorgehalten,dann, nachdemsie diesebe-
stätigt, dieAnschließnngdurchein eisernesHalsbandam Pranger erfolgen,
hernachLoslösung,Verlesungdes Eides durchden Scharfrichter,Hinaus-
führungvor den Fleckenoder an des Feldes Grenzen?

Und die Greifswalder Fakultät antwortet auf die Anfrage:
Das Weib sei vor das bestelltePeinlicheHalsgerichtzu stellen,dann sei
ihre Urgichtzu verlesen,sie durchdas gesprocheneUrteil zu verdammen,
durchden Fronen hinauszuführen,an denPranger ohneZwang-Jnstrument
zu stellen, endlichnach Herabnahmeauf die vom Schreiber oder Pastor
oderNotar verleseneUrgichtzu verpflichten,etwas weiter von dem Fronen
zu geleiten,endlichzu verweisen.—

Die Sachewar hiermitnochnicht erledigt und nahm nun allerdings
für das Weib eine schlimmereWendung. Denn am 16. Februar 1599
holt der Verwalter Neumannabermals Rechtsbelehrungvon Greifswald
ein. Folgendeswar geschehen:ObgleichdieFrau „desHausesBoizenburg!
gerichtenEwiglichverwißen" werden sollte und darauf in Gegenwartdes
Volkshaufensöffentlichgeschworenhatte, brach sie ihren Eid. Bald nach
ihrer Ausweisunghielt sie sichheimlichim Gerichtsbezirkauf, wurde dann
so keck,daß sie im Dorf Weggunnkaum eine Meile von Boizenburgbei
ihremBrudersicheinquartierteund sichdort vor manchemsehenließ. Der
gemeineMann beganndavonzn reden,daß man solcherÜbeltat gegenüber
keinenErnst zeige. Da konnteder Verwalter nicht anders, als das Weib
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wieder gefänglicheinziehenlafsen. Nunmehrlag ein offenbarerEidbruch
vor, und es handeltesichum die Frage, wie dieserzu bestrafen.

Die Rechtsbelehrunghierüberist leidernichtmehrvorhanden.—

8.
Stargard, den 16. März 1589. Meine freundtlicheDienste mit

wnnschungallesgutenzuuorn,EhrnuesteErbare vndhochgelartteJusonders
gunstigeHerrn vnd zuuorsichtigegute freunde. E. E. G. magkIch wol-
meinlichnichtvorhalten,das vntter meinerAmtsvorwaltnngder Pastorzu
KoblicheEr Petrus Röle seines Panren AchimSteinkops Weib,wegen
Zanbereyvor(engstin Verdachtgehabt,aber biß daherokeinengewissenZu-
trit zur Anclagehabenoder nehmendürffen,NachdemaberderselbigeAchim
Steiukop,wegenseinesSohns vnthadtvnd begangenenExcessesvnlengst
alß vorschienenconversionisPauli tag! für mir zu thun gehabt,hat er
seinenHerrn den Pastor zum behstandegebeten. Alß nun gleichwoll ge-
dachterPastor wegendes Festes nicht abkommenkönnenvnd dennochzu
befurderuugvnd fortfetzuugseinesVnternthauenfachenIhme Vorpafchrifft
(?) an michmitgetheilet,Ist er derPastor daranff fegenden Morgen,wie
er anffstehenvnd sichzur Predigt richtenwollenzu dieserAngelegenheit
gerathen,das er ein sollichvberansgros wehevnd reistenin denRechtern
schenkellbekommen,das er wedergehennochstehenkönnen,sondern,wo er
hingewoldt,sichtragen laffenmuffenvnd in solchemwehegroß elagenvnd
Jammer getrieben,Die weil er abergedachteSteinkopschevorlengstin Ver-
dachtgehabtvnd es dafür gehalten,das sie Ihme solchesdarumbalso zu-
gefueget,weil er mit Ihrem Manne zu mir zu reisensichverwidert,hat
er zu Vuterschiedtlicheumahlenzu Ihr geschicket,In MeinungIhr anzu¬
zeigen, das sie es anders mit Ihme machenmochte,oder er etwas dar
umb wiedersie vornehmenmuste. Sie aberist aussengeplieben,vnd Ihre
Tochter,eineMagdt, ist endtlichzu Ihme kommen,welcherdan derPastor
salva reuerentia zu melden ein glas, darein er sein Urinam gehabt, ge¬
zeigetvnd gesagt,wie ers darein sehenkonte,das Ihre Mutter Ihme den
schadenam schenkellbehgefügt,darumbsieIhr anzeigenmuchte,das siees
mit Ihme Endern folte,oder er wolte sie Jegen Stargardt verklagenvnd
endtlichbrennenlassen. Als nun die Magt zu Haus gangenvnd Ihrer
Mutter dasselbigealso angezeiget,Ist dem Pastorn die wehetagegestracks
vnd in continenti aus demschenkellgekommenvnd Vorgängen,vnd er hat
wie zuuor stehenvnd gehenkönnen,das Ihme daran gahr nichtesgeschadet,
Worauß den der Pastor allerhandtmehr vordachtauf sie gefchepffetund
Sie, die Steinkopffche,endtlichallhie gefencklicheinziehenlassen,auchzu
bescheiuignngseinesJntents etzlicheZeugen,wie aus bey uorwerterKuudt-
schafftzuersehenSummarie auffuehmeulassen,In Meinungwider sieals
eine Zauberinzu procetiren vnd hat darauf vmb Peinlichetortur wider
sie bey mir gesuchtvnd angehalten.

Daniit ichnun für meinePerson,vnangesehendas weibmitZauberet?
vorlengestberüchtiget,den fachennichtzu uiel oder weimgthuenmuge,Hab
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Ich solchsau E. E. G. gelangenlassenwollen,vnd ist hiemitan E. (S.@5.
mein frenndtlichsPitten, Die wollen ten berichtvnd Kuudtschasstvleissig
erwegenvndmir vmbdie gebühr,so Zeigerbei sichhalt, berichten,ob darausf
wider sie zur tortur zu schreiten,vnd was sonstenwider sie vorzunehmen
sey vnd mir solchsnebendarbeynorwerttenKundschafftvntter der Facnltet
JnsiegelbeyZeigernvberschicken.Des umb E. E. r. HinwiderZnnordienen
bin icherbottigkvnd willigt Datum AltenStargardt den16. Martii Ao. 89.

Antwort: Vnsern freundlichenDienst zunor. Erbar guter freund,
Auf den zugesandtenberichtund auffgenommennKundtschaftwegender zu
gefaugknnsgelegtenAchimSteinkopschenvnd dabey angehengtenBitte, euch
des Rechtenzu belehren,Erkennenund sprechenwir Dekan und andern
u. s. w. darauf vor Recht,das vorberürteuAchimSteiukopschedieZeugen
außsage in jegenwertigkeitetlicherZeugen ordentlichfür zu halten, ihre
andtwnrddarauf zu hören vnd durch einen glaubhaftenNotarium zu ner-
zeichneuvnd wenn solchesgeschehen,ergehetdan ferneres wegenpeinlicher
frage. Von rechts wegen. Vrkuudtlichvnd geben zum Gripswolde den
21. Martii Anno 89.

Dekan!c.

9.
Wiistenfelde,den 7. August1590. Vrgicht vnnd Bekentnus Mar-

garetha Schorsowenvon Schorrentingebürtig,N. Glubeu nach gelassener
Wittwen,worinnenverzeichnet,was sie ober vorige in der güte bekante,in
ein Instrument verfassetevnd derUniversitätzumGriepeswoldevberschickte
Puncte, nach aufgesetzten Schienschrauben vnd linder Marter ferner
bekantvnd ausgesagt. ActumWüstenfelde,in dem gewelbezwischenbeiden
falbrückenvor dem hanße den 7. Augusti dieß 90. Jares vfn Abendvmb
9 Vhre, In gegenwartdes Edlen, Gestrengenvnd Erenvesten Matthias
Schmekersdaselbst, David Bassenitzenzu Daluiz, Jochim Lowtzow zu
Leuetzow,Jobst Schmekers,Matthias Sohn, vnd GeorgErnst von Schwerin
zur Landtskronerbsessen,Vnddan mein,nntenbenantenNotarii, der Erbare
GeorgThürkSchreibervnd Meister Peters SchreiberdoselbstzumWüsten-
felde,beidealß Zeugenzu diesemact beruffen.

1. Nach wieder furhaltung aller hie beuor bekantenvnnd Jnstru-
mentirtenPunkte, hat siedieselbigealle gestandenvnd wahr sein ausgesagt.

2. Bekant, alß sie die Kunst von der alten Dorothea, welche auch
eine Betlerschegewesen,vnd itzo zu Lausenbegraben lege, erlernet, hette
sie Jr dafür ein Schrein vol bntter vngfer von 2 Pfunde geben.

3. Dem Teufel Beelzebubhatt sie sichmit leib vnd Seele vnd zum
eigenthumbergeben,dagegener sich wieder verpflichtet,jr alles, was jr
notig zu zu bringen,vnd was sie jme beuehlenwürde, auszurichten,den-
selbenhette sie pflegenmit stäupenzu zwingen.

4- Hettesie sichviel mhalenmit jme vermischet,n. s. w.
5. Hette sie jm nachDolgelin essenzu holen verschickt,do hette er

jr vugefer10 Eher, die er aus WarnekenHause daselbstgeholet,zugebracht,
geld aber hette er jr niemalenbringenwollen.
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6. Zu dem gnsse,den sie der Marquardischenzugerichtetvnnd in
allerTeufelNhamenvergossen,daruon sie von vntenan biß obenhin ver-
lhamet, hette sie vber die vorig verzeichnetestückeauchnochgebrauchet
boseKröten,Schlaugenvnd Slbderit.

7. Alß jrer TochterMan, bey welchemsie zu Kamerigkjn gewesen,
sie einsmhalssehr, vnd die schulderbraun und blaw geschlagen,do hette
sie jme einen trnnckzugerichtet,darzu war das Wasser,dormitein Todt
Menschegewaschen,gekommen,jn dasselbe2 faule Eher geschlagen,und
jme in bier zu trinkengeben,dauonhatte er anfangs grossewehetageim
leibe vberkommen,das auchseineexcrementa (bona venia) als Hefenge¬
wesen, hernacherhatte sie jm solcheinen gnß, von Poggeu,Addernvnd
Schlangenauchzugerichtet,worüberer vergangen,vndgleichwie die Mar-
qnardischevon vnteman biß obenzu verlhamet,biß er entlichdariueuge-
storben. Die Schlange hette sie noch bei der Schäfereizu Kamerigkam
Zaune vnter einer alten Sohle bekommen,welcheviel Eher gehabt,die
hette sie darzu auch gebrauchet. Berichtetlfort darvf Matthias Schmeker,
das zu anfangs, alß die Glnbeschegefenglicheingezogen,der Glubeschen
Tochter, des verlhametenMannes wittwe, gehn Wüstenfeldkommen,jre
Mutter zu besuchen,die hette berichtet,das jrer Mutter domaleudas
geschreiauchnachgegangen,das sie jren (der Tochter)Manne vergeben.

8. Lafrenzenzu Dolgeliu hette sie ein Pferdt vmbringenlassen,aus
Vrsachen,das er sie geschlagen,darumb das sie jme ein Schafverhütet,
welchesder Wulff geuhommeu.

9. Chim Euerds zu Warsow hette sie auch eine Knhevmbbringeu
lassen,aus Vrsachen,da er sie stets für eine alte Huervud Zauberschege-
schölten.

10. Hette sie zu Warsoweine Ziegeschorfichtgemachet,darzu hette
sie wasservnd schäumgebraucht,darin vnreineviehegewaschen.

11. Besaget auf ein Weib zu grossenMethlink, die Schrodersche
genant,mit demTausuhameuGertrudt, das sie derselbendiekuustauchge-
lehret, Ihr Mann were jrer SchwesterSohn, hette jr ancheinenTeufel
zugewiesen,aber aus der achtgelassen,wiedesselbenNhame,ober Balebuck
oder Simon oder sonstennochanders Hiesse,hette anchdafür einen halß-
tuchgelobet,woltedarvf leben vnd sterben,das es wahr were.

12. Bussen (Böten) kontesie auch,wan Jrgents dem Viehe das
leib entzweigewesen,hatte sie es mit jhrem rechtenarme gemessen,den
Ellnbogenin der Mitte vf denRnggeugesetzet,vnd gesagt: Dein leib ist
dir entzwei,helfe dir der Herr Jesus Christ. Vnd ferner: Vomleden
tho leden,tho rechtensteden,tho rechterbort, alß de lew Herr I. Christ
vomder JungfrnwenMarie geborenwart. In nomineTtis.

Item für das Herzspannhette sie ein erbküssengenommen,daranff
ein Menschgestorben,dasselbehatte sie laboranti cordiacornorbo für die
brüst gehaltenvnd gesagt:HerzspanSchämedich,das erbküssenjagetdich.
Herzspanfeigedich,Maria Gotts Mutter bussetdich. In nomine Patris.
So werees bessergeworden,hette vielenleuthendarmit geholffen.
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Ob nuhn wol zu uormuten, das die Glubescheviel schwerepuncte
hinterbehalten,die sie nicht richtig bekant,weil sie sichaber zum hogsteu
beclagt,das siewegenhohenalters, schwacheitjres Hauptesvud entgangenen
merneiias sichnicht mehr erjnnern können,was sie ausgerichtet,wie gern
sie es sonstenauch sageu wollen, vnd der JunckherrMatthias Schmecker
sie auchdieserVrsachhalber, das siealß einealte schwachePersonnvieleicht
in der Marter vmbkommenmochte,ferner nicht torquiren lassenwollen,
hatt man diesenaet also darmit seine geburendemassegeben,Vnd ist der
Glubeschediesevnd vorige jm gethanebekenntnnszu zweienvnder schiet-
lichenmhalevonartiouln zu articuln wiederfnrgelesenvnd vf einenjeden
jnsonderheitbefragtworden,was sie darzn sage, hett sie dieselbenalle ge-
standenvnd wahr sein bekrefftiget,mit anzeige,das sie zu jederZeit vnd
stundebereit, das hochwürdigeSaerameut darvf zu empsahn,vnd dieselben
mit jrem Todte wirklichzu becrefstigeu.Actum ut supra.

Das diesemoberzeltemallemalso vnd sich in warheit nichts anders
verhalten,bezeugeIch MichaelPahrmann t). Rostockaus Röm Kays.Maj.
machtvnd gewalt offenbarervnd jm fürstlichMecklenburgischenHoffgerichte
Immatriculirter Notarius mit diesermeinereigenenHand subscription

Michael Pahrmannus N. publ.
in fidem manu sua scripsit et subs.

10.
Eeterow,d. 29. Grtober 1593. UnserefrenndtlicheDiensteZnnor.

Erneuesteachtbarehoch vnd wollgebornegrosgunstigeHerren. Nachdem
wir anno 85 allhiezwei Weiber, die Kofalsche vnd Pipersche genant,
gefenglichgelegt, welcheauch wegenJrer begangenenZauberey,also wir
von E. E. G. daruf eineRechtesbelehrungerlangt, rechtfertigenlassenvnd
damals dieselbe»weiberju jrem letzten,wie sie das saeramentempfangen,
vnd folgendszur straffegefuret,etzlicheArticull vff zwei weiber also die
Wilsnacksche vnd die Teschesche, vnd eine Mansperson Chim
Schmidt geuandt, bekant,welche Articnl wir E. E. G. der zeit sowoll
auchwie des ChimSchmidtvff dieTescheschejn seinemArtieuleujusonder-
heitenbekandt,zugeschickt,Alsohabenwir darauf ander weit von E, E. G.
eine rechtesbelehrnngbekommen,das der Chim Schmidt, jm fall ehr bei
seinergethanenbekentnnsohne Verneinung,beharrenwurde, mit demfeur
vom lebenzum Tode zu richtensein solle,den Weibernaber solte man jn
Gegenwertigkeitdes Gerichtsschreibersoder eines glanbhafftenNotarienvnd
etzlichenZeugendas jenige,was dieKofalschevnd Piperschevff dieselbigen
ausgesagetvnd bekandt,vnderschiedtlichordentlichfürlesenlassen,jhr andt-
wort darauf hören, vnd mit allen fleisseauchmit bedrewungenvnd an-
greiffnngder Marter die Warheit zu sagensie ermanen, vnd was sie also
bekennenoder verneinenwurden, ad notam nehmen,vnd verzeichnen,wo-
ranf den ferner ergehensolte,was sichzu rechtegeburete.

Wan wir den hiraus mit dem Chim Schmidt, weill ehr bei seiner
gethanenbekenvtnnsbeharret, laut des vrtels verfahren, auch mit den
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WeibernerkanterMassenzu procediren Vorhabensgewesen,so habe»doch
der Tescheschenbrüder vnd freundeso niele zn Hofe erbetteu, das vns
vonvnsermGnedigensurftenvndHerrn,mit derExecutionbiß auf weitern
bescheidtein zu halten ernstlichaufserlegtworden,vnd weill den auchdie
Erndte herzu genahet, die gefangeneWeiberauchgrosseplagevonden
leusen gehabt vnd zudem vns mit allerleigesahr,weillvuserebürger
bei denselben zu wartende verdrieslich geworden,befürchtenmüssen,
also haben wir dieselbenWeibervsseinerunde vnd genuchsamecaution
durchbürgenalso das sie nichtabhandenwerden,sonderndas zu jederzeit
die bürgen vss des gerichtserfurdern,im fall des rechts,sie wiederumb
einzustellensollenverpflichtetsein,der gefeuglichenhafsterlassen.

Vnd weill sichsdenn nun kurtzertage begeben,das vns der Eddel
vnd ErneuesterHenneckevonderOstenzu geschrieben,das ehr etlicheseiner
vnderthanen,so mit Zanbereybezichtiget,jn gefengklicheHafft hatte,vnter
welcheneiner,Claus Burmester genandt,vff dieseTescheschebekandt,das
ehr siemit Hans raadtken,welchenehr auchin Hafft hatte, vffmBlocks-
berge tantzendegesehen,vnd das der Hans Raadtke solchesnichtalleine
gestendiget,sondernauchnochdazubekandt,das jm dieTeschescheeinPulver
von Adder», schlangenvnd quaden poggenzugerichtet,für 4 Schl. h:b.
verkaufst,das ehr de»en, so jm leid gethan, oder nochthnn würden,jn
bier, kouendtoder was ehr hatte, beibringenoder eingebenlassen,dement
sie von stundenan sollenkrankwerden.

Also wir danum dieser fachennicht andersgewustzu thun, dendas
wir die Tescheschemit den gefangenenkonfrontireumüssen,also habenwir
sie dahin gebracht,vnd den gefangenenvorgestellt,welcheIhr solchesbe-
stendiglichjns Angesichtgesagt,wie obengemelt,das es wahr were. Vnd
ob woll dieTescheschemitallervngestümigkeitvffJrem nein vnd verleugnen
gestanden,so fein sie dochbeiderseitzvff jrer aussagebestendichbeharret,
ja es hatt nochder TescheschenEhemau,so mit diesemRaadtkeulangejar
woll gestanden,nochInsonderheitjm gefragt,ehr mnchtejo derfachennicht
znuiderthun, ob es den wahr were, das jm seinefraw folchspulner für
4 Schl. verkaufst,dorauffehr abermallja gesagt,vnd das ehrdaruf leben
vnd sterbenwolte.

Vnd habenbeidefür gehegteGerichte,wie sie zur straffegefurt,biß
ju jr letztealsodarbeibeharret,vnd hatnochjnsonderheitder Raadtkedenortt
geneuuet,dar jm das pnluersei zu gestellet,uemlichjn jhremHausejn dem
winkell,dar sie jhr Knner stehendehaben.

Vnnd weill wir dan notigkerachtet,E. E. G. dieArtikull,so vorhin
vff dieseTescheschebekandt(damitnichtlangedarnachzu snchen)widerumb
zn erinnern,also habenwir dieselbenaus der gerechtfertigtenPersonenbe-
kentnnsherausgezogen,vnd seindtdiesewie folget:

Also das erstlichdie Kofalfchebekeudt,das Ihr Ilse widemanns
zwischenTetrow vnd Teschowbegegnet,welchealso sie gefragt,wohersie
keme,zu ihr gesagt,das sie etlichetage vff der Siddeschen(so nun diese
Teschescheist) boden gesessen,vnd weill sie vermerkt,das man nachsie
trachtete,hatte sie sichnun wider von dar begebenmüssen,vnd hatte der

Beyer, Zaubereiund Hexenprozesse. 5
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Siddeschen,dieserTescheschen,so uiele gelernt, wie sie jhr bier woll balde
verkauffensolte.

Das dieserArtikul also glaublichgeschehen,ist daraus abzunehmen,
weil dasselbeweib für eine erz Zauberinne gehalten,vnd viele nachihr
geforschetworden,vnd allhiestadtrüchtiggewesen,das sie vff der Siddeschen
bodenverborgengesessen,vnd nichtalleine von vnsern Predigernöffentlich
vff dem predigstnledauou augereget,sondern ist auch vuser jn Gott ver-
storbenerStadtwirth Jochen Daleubekemit seineuzugeordnetenRahtsherrn
jn der SiddeschenHausegewesen,vnd das weibgefenglichannehmenwollen,
wan sie nicht wegkgewesen.

Zum andern hat die Kofalschenoch bekandt,das sie dieseSiddesche
oder Tescheschevff dem blockesbergegesehen.

Nochhat die piperschebekandt,das sie denobgemeltenChimSchmidt
lange znuor, ehe ehr ihr Ehemanngeworden,vnd die Siddescheauchauff
dem blocksbergegesehen.

Ferner hatt sie noch bekandt, das sie (der Zeit für 8 Jahren ge-
fchehen)vff walpnrgis Abent mit der Siddeschenvnd derselbenBruder
Hans Bartels frawen allhier zu Teterow vmb den Pranger getantzet,vnd
hatte der Satan für jnen her in einemSiebe getantzet,waren auchden-
selbenAbent vff den blockesbergegekommen,vnd dar auch getantzet.

Nochhat Chim Schmitt auch bekandt,das er in demselben85. Jahr
vff walpurgis mit der Tescheschenvff dem Blockesbergegewesenvnd mit
derselbengetantzet,vndwie sie dar wider hergekommen,mit derselbenallhie
vffn marktnmb den Prangerauchgetanzet.

Noch hatte er bekandt, alse seinefrawe, die pipersche,so ehr wider
zur Ehe genommen,von jm gegriffenvnd gefenglicheingezogenworden,
das ehr zu dieserTescheschengesagt, ob auch woll seine frawe vff sie be-
kennensolte,darauf sie nichtvielegeandtwortet,aber vnter angenentferbet.

Vnd weill aus diesemallen E. E. G. nun zu ueruehmeu,was hie-
beuor auff dieseofft gemelteTeschesche,vnd nun widerumbvffs uewe be-
kaudt,wir auchder fachnicht anders also demrechtengemeßnach zu leben
gemeindt,Also ist vnserefreundtlichebitte, E. E. G. wolle vns hierüber,
wie wir mit der Tescheschenvff solchevber sie ergangenenbekandtnußver-
faren sollen,des rechtenbeleren,damitwir vns darnachzu richten Solches
seindt wir nebenst der gebner vmb E. E. G. zu verdienendewilligt.
Teterow den 29. Octobris anno 93. Bürgermeister,Richter und Rath
darselbst.

Erkenntniß: Uns. frdl. Dienst znuor. Edle u. f. w. Freunde.
AlseJhr von wegender Tescheschen,so Anno 85 bei euch wegenbezich-
tigterZaubereigefeuklicheingezogenvnd auffCaution das gefenknißerlassen,
vns berichtet,vnd hernachgehalteneKonfrontationmit Hans Raatkenzu
geschicktmit pitte, des rechtes darüber zu lehren, demnacherachtenvnd
sprechenwir Dechant n. s. w. dem rechtegemäß, daß kundschafftwegen
obbenannterTescheschedurch.. . . Zeugen wegenIhres lebends,Handelns
vnd auchgerüchtderZaubereihalber, auchwegendes Pulvers, so mit gifft
zu gericht, vnd von derselbenob gedachtensraw verkaufstsei, soll ausge¬
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nommenwerden. Wannsolchesgeschehen,ergehealsodannferner,waß sich
zu rechtgepürt.

Rostogk,d. 3. Juni ^.nnv 1594. Ernnesten. s. w. Herrn. Nach
erbietungVilsersfreundlichengrußes verhaltenE. E, vndG. wir freundlich
nicht vnd werden sichdieselbenzu erinnernwissen,welchergestaltvnsere
Arme betrübteschwester,die Teschescheverschienen85. Jahres von etlichen
bey gemessenerZaubereyvnschnldigbesagt worden,das sie von Rath vnd
gerichtezu Tetrow die Zeit gefeugklicheyugezogen,aber auf E. G. vud
deren vou Rostogkrechtbelehrnngder gefengklichenHafft ohn entgeltnuß
wiederumberlassenworden, Vnd nach dem sie auch itz abgelanffenen
93. Jahres einer Hans Ratkegenandthinwiederbesagt,sie abermalenge-
fengklichangenommen,welchergestaltnun anff solcheseineblosseaussage
vud bekeuntnissevon gedachtemRathe vnd gerichtezn Tetrow vnsörmblich
wider sie mit der confrontation,terrirung der Tortur, vnd entlichmit
PeinlichenVerhör (alß die von Tetrow in Ihren supplicationibusselbst
gestehen)verfahren,was auchso woll von Ihnen als vns diesshalbenhinc
in te supplicando an vnsern g. f. vnd Hern, an E. E. vnd Groß G. auch
an die loblicheJnristen-Fakultetallhiezu Rostogkgeklagtvnd gelangt,und
daranff allenthalbenmandirt, geurtheilt,verabschiedetvud beuohlen,— das
alles haben E. E. vnd grgg. u. s. w.. So woll anß denenalten ^.nno
85, als auchnewendes abgelauffeuen93 vnd jtzigen94 Jahr ergangenen
Actenvnnd Snpplicationenmehrerlange nachzu ersehen,Vnd bitten....
dieselbenmit fleiß vorlesen,erwegenund dann ...... erkennenund
sprechen,was rechtist. Weill vnserearme Schwesternichtalleienmit so
langwiriger gefengknnsse(den sie itzovber 8 oder 9 Monate gefengklich
verhalten)gestrafst,sondernauch zu unterschiedlicheninalnterrirt
vnd auchtorquiret, dann wahr ist es, das Ihr der eine Daumendarüber
lam geworden,Ob nicht daranß so viell erscheintt,das durchangeregte
lerrition, quae speciestorturae est, auchderenvon den Tetrowschenge-
standenenPeinlichenverhör, die ausfdes gerechtfertigtenRatkensbeschene
bekendnnßvermeintlichangezogeneinticiapurgirt, vndvnsereArmeSchwester
zu ferner tortur nichtgebrachtwerdenmöge,Sondern Ihrer gefengklichen
Hafft vermügeder RostockerBelerung nun ohneCantion, vrpheidevnd
mehrerentgeltnußzu erlasseu,auch mehr gedachtenRath zu Tetrow ver-
mögeder Rechte,PeinlicherHalsgerichtsordnung,vnd angeregterRostogker
belerunginjuriarum zu besprechen,vnd der gefangenenzugefügtenschmach
vnd injurien halber abtragk zu thnn, vnd Ihr allenvnkostenzu erstaten
schuldig,In erwegungdas auch alle jhre Haußhaltuuge vnd Ackervnd
gartenbaw in Verderbgerathen vnd nachgeplieben Datum Rostogk
den 3. Junij ^nno 94. Haus Dauiell vnd Dorotheadie Bartelsen,der
armen zu Tetrow gefangenenTefchefchengebrndervnd Swester.

Erkenntniß: Vnsern frdl. Dienstzuvor. Ersame gute freunde.
AlsoIhr wegenewer gefeuklicheingezogenenSchwesterdie ^nnc>85, 93
vnd itzlanfenden94 ergangenenActen zugeschickt erachtenund
sprechenwir Dechautu. s. w. zu Gripswald dem rechtegemäß,daß alle
Handlungen,kundschafftenvnd sonstigeobgedachteActa zu vil gescheit,daß

5*
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ewerSchwesterdie Teschescheahn verhindernvon anklagezu ? vnd des
gefengnißnach geleisteter(fehlt offenbar „Urfehde")ohn aller Cantion zu
entlastensei. Von rechts wegen.—

Feterow,d. 4. UovemberAuno 1601. Vnsere frenndtlicheDieuste
zuuor. Erneueste n. s- w. Herrn. Nachdemwir vff vnsern euchzu ge-
schicktenbericht wegen der Zauberinnen diesen bescheidtsub dato den
7. Septembris erlangt, das es bei dem vnß den 7. Angnstimit geteilten
Kescheidsnochmalezu laßen, es were den, das der WilsnackeschenFreunde,
weill sie äs novo die Grisesche einziehenlaßen, aussüudichmachten,
das jre srundinne von den Grieseschen,also die Ihr die Zauberkunst
gelernet, klein vnd grob leinwand empfangen,vnd das den lenten der
spscificirts schade auf vorhergehende schuldt vud bedrowortt widerfaren,
vnd wan solchs, wie es sich gebnret, ausgefhüret, das alßdan ferner
wegen der Tortur ergehen solte, was recht war, Also können wir
E. E. G. hirnf frenndelichnicht verHelen,das die Grisescheuichtauf der
Wilsnackeschen freunde clagen äs novo gefeuglicheingezogen,sondern
das wir sx officiothun müssen,Sinthemal die Teschescheauf sie erstlich
woll bekandtVndjr zum bestenwider darnach verlengknet,so ist dochdie
Wilsnackesche bei jrer bekentnnsjm gehegtenGerichtbestendiggebleuen
vnd öffentlichaufgeruffenfür alleu vmsteuden,derer eine großeanzall bei
einandergewesen,welcheder Zeit abgelesenerVrgichtwir E. E. G. auch
beiuorwert(?) mit vbersenden.Wir haben aber nicht vnterlaßen,sondern
die Zeugen,denender schadewiderfahren,für vns beschieden,vnd sie bei
jrem vorigengeleistetenEide vermanet,vnd jre vorige gethaneaußagevor-
gehalten,darnff sie ausgesagt. Vud weill derselbenaußage jrer vorigen
teponirten kundeschafft gleichmeßig befunden, vnd wir dem einen so woll
den andern rechtzu thundt vns schuldigerkennen,Alsobittenwir, E. E. G.
wollen vns hirnber ob wir nicht befugt vff solchekundebare Indicia
die Griesesche mit peinlicherFrage zu merer erkuudiguugder warheitzu
belegen,des Rechtenberichten,damit wir vns darnachzu richten. Solche
seindt wir neben der gebur umb E. E. G. zu uordieuendeerbottigkvnd
willigt Datum Tettrow den 4. NovembrisAnn» 1601.

Das Greisswalder Erkeuutuiß sagt „das nuhumehrdie beregte
Grieseschemit messigerscharfferfrage zur erkundigungder warheit verandt-
wordentlichzu belege«sei. v. R. W."

Tetcrowden 26. Mai 1609. Erneusteit. s. w. Herrn. Regst er-
pietuug vnsererbereitwilligenDienste sollenE. E. wir hiemit nicht ver-
halten, das eine vnsers Mitbürgers Jacob Grises franwe Anna
Griuanken geheißen,etlicheJahr hero wegenZanberey bernchtigett,wie
sie den auchzu zweyvuterschiedlichenmahlen deßwegenhiebevnorgefeng-
licheneingezogenvnd aufs BürglicheCantion derselbenhinwiedererledigett,
vnd auch auff ihr zuuor bekandt,wie E. E. anß beigefügtemExtraete
anß dem GerichtlichenProtoeoll zu ersehen,Vnd nunmehr fürs dritte,
auff ihres eigenenMannes aussagegefänglichenangenohmmen,Wann wir
dan deßwegenSummarischeZeugen Kundtschasftwie dieselbenanß bei-
gefügtemInstruments zu ersehen, ansfnehmenlassen, Alß gelanget an
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E, demnachvnseredienstfleissigebitte Vns hiruberuemblich,
ob man keinenPeinlichenZutritt zu gemelterPersonenAnna Grinamken
haben vnd mit der Tortur belegenkönne,oderwas sonstenin der Sache
vorzunehmen,fürs erste,Fürß ander, die weill der fürstlicherStadtvoigtt
Hieselbstmit der eingezogenenPersonensehrnahebefreundet,ober deßwegen
in dieser Sachen tanquam suspectus sichdes. richterlichenAmpts nicht
äußern vnd dasselbigeeinen andern, jedochcum consensurecusatoris,
committiren, des Rechtes zn belehren. U. s. w. u. s. w. Datum Tetrow
den 26. May anno 1609.

Erkenntnis, „daß obbemelterAnna Griuaukender Zeugenaussage
zuuorderstfür zu halten vnd jhr andtwnrd dorüberzu hören,vnd da sie
es nichtgestehen,sondernalles verleugnenwürde,mit verandtwordlicher
peinlicherFrage zu belegen,der Stadtvoigt auchsichdieserfachengänzlich
zu enthaltenschuldigsei. Von rechtswegen."

Am 26. Januar 1610 meldetfernerderMagistrat,daß AnnaGriwank
nunmehr 36 Wochenin Haft befindlich,und zwar nach aufgenommener
Kundschaft,weil zu zwei unterschiedlichenMalen auchschonfrüher auf sie
bekauut,auch etlichePersonendarauf (auf ihre Aussagengegeudie Gr.)
gestorbenund verbrannt. Sie ist zunächstgütlichbefragt,dann durchden
Angstmannmit Vorzeigungseiner Instrumente terriert und anderweit
befragt. Nuumehrfragt es sich,ob man die Tortur anwendenund wider
die Gr. einenvoll amtlichen peinlichenZutritt habenkann.

Erkenntnis der Greifswalder: daß zur Zeit keiu hinreichender
Grund zum peinlichenAntritt sei, sondernwenn andereIndiek erkundigt
werden,sei die Gr. darüber zu hören, inmittelstaber des Gefängnissesauf
bestellteKautionzu entlassen.V. R. w. —

Nochaber wolltesichdie Erregungin Teterownichtlegen. Es war
Argwohnund Haß iu vieleKreisegetragen. 1613 Juli 8 klagt der Rat
„daß iu Teterowdas schelteugar gemein,vnndtvielmahlenmennigEhrlich
Herz dadurch hefftig vuud unschuldiggekreucketwürde", wahrscheinlich
deshalb, weil jetzt gar ein Ratsverwandter BartholomensSiemikenvon
einemganzzanksüchtigenWeibeLiesebethGrieß,ChimSchmedersHausfrau,
bezichtigtwar, der sichsofortdurcheinenProzeß reinigte.

Am 14. Januar 1617 wirdein neuerProzeßgegeudie Hertichsche
und die Brusche erwähnt.

Die Hertichscheist terriert und mäßig torquiert, hat ihre Zauberei
in ihrer Urgichtbekannt,auchgütlichgestanden;und die Greifswalderer-
kennen,daß, wennsie dabeibeständig,auchvor öffentlichgehegtemGericht
verharrenwürde,sie mit dem Feuer vomLebenzum Todezu bringensei.

Die Bruscheist auchterriert und torquiert, hat aber nichts bekannt.
Es hat sich herausgestellt,daß die Zeugen nur nachgeschwatzt,was ihr
Ehemann vou ihr erzählt hat, der eine Zeit lang von ihr gewichenwar
und den Verdachtder Zaubereigegeusie aufgebracht.Die Hertichschehat
gegendie Bruschenichtsausgesagt.

Die Greifswaldererkennenalso, daß die Bruscheanf gewöhnliche
Urfehdeder gefänglichenHaft zu entlassensei.
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11.
Dammt>,Parchimd. 2. März 1598. Eine Bettlerin verlangtAlmosen

von der Frau des Bauern Moreckezu Damm bei Parchim. Diese ant-
wortet, sie hätte Essergenug im Hause, Vater und Mutter ihres Mannes.
Die Bettlerin sagt: „Da whereRattgeil Kraut gnd für." Die Bäuerin
fragt, wo man das erhielte und bekommtAntwort: Vff der Apotheken.
Da treibt der Teufel die Bäuerin, daß sie nicht rasten und ruhen kann,
bis sie den Alten den Trank beibringt. Diese quineu eine Zeit lang und
dann sterbensie. Es wird im Dorfe ruchbar. Die Frau entfliehtmit
einem Kinde von 9 Wochen,ist fast 3/4Jahr fort, kommtdann wieder
und ist unbehelligteine ziemlicheZeit zu Hause, wo sie wiederein Kind
gebiert. Dann läßt ein Rat sie später, nachdemsiedas Kind gesäugt,ins
Gefängnis in Parchim werfen. Sie giebt an, sie sei schwanger,um die
Strafe hiuauszuzieheu,wird iu Bürgen Hand getan, und nach einigerZeit
gebiertsie wiederein Kind. AchtWochendaraufzieht man siewiedernach
Parchim ein. Der Bauer erreichtdurchFürsprache,daß sie so langesitzen
sollungerichtet,bis er voneiner UniversitäteineRechtsbelehrungbeigebracht.
Er schreibtnun nachGreifswald, daß seine Frau nicht gewußt, wie ge¬
fährliches mit demKraut sei; er hätte sie deshalbauf ihre Bitten wieder
aufgenommen.Sie habeBuße gethau,Absolutionund Abendmahlerhalten.
Alle seineKinderseien klein uud entbehrendie Mutter. Er erbietetsich
zu einer Geldstrafe.

Antwort: Wenn die Frau mit einem körperlichenEide bekräftige,
daß sie des Krautes Eigenschaftund Kräfte nichtgekannt,sei sie mit will-
kürlicherGeldbußezu belegen.—

12.
Strelih d, 12. April 1601. Vor einigenJahren sind zwei Weiber

„Cathrina Reganß, Elaws Kilianß nachgelasseneWittwe, vnd Jochim
Sutten Hausfraw wegeuberüchtigterZauberey iu gefeuglichehafft alhie
genommen,auchauff genügsameSndicia Ihnen die PeinlicheTortur (nach
einemGreifswalderUrteil) zuerkannt." Die Jüttischehat so viel schreck-
licheDinge, auchspätergutwillig,bekannt,daß ihr das Feuer ist zuerkannt
worden; darauf aber hat sie ihr BekeuntuißdemPastor gegenüberwider-
rufen. Nacheiner RostockerBelehrungist sie dann auf gewöhnlicheUrfehde
bis andere Jndicia sich sinden würden, der Hast entlassen. Auch die
Kilianscheist auf Urfehde,bis neue Jndieia sichfinden, entlassenund in
Bürgen Händegegeben.

Nun aber hat vor wenigenWochenein anderes Weib, die Spring-
borsche,auf Anklage eines Bürgers, wegen Zauberei, vermöge einer
RostockerErkenntnis,in Hastgenommenund peinlichbefragtwerdenmüssen.
Diesehat auf beideobigenWeiberausgesagt,insbesonderedaß dieJüttische
zu Neu-Brandenbnrg,wo sie sichaufgehalten,sehr böse Taten getan. Als
man sie dort hat einziehenwollen, ist sie geflohenund wiedernach Neu-
Strelitz gekommen,wo sie sichhinter verschlossenenTüren aufgehaltenhat,
ist aber, auf die Nachricht,daß die Spriugborscheeingezogen,sofort ent-
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wichen. Die RostockerUniversitäthat erkannt, daß die obigenbeiden
, Weiberwiederzu verhaftenund mit der Springborschenzu konfrontieren
feien. Letzterebeharrte,als das geschah,bei ihrer Aussage.

Nun fragte man in Greifswald an, ob nicht die Kilianscheund
Jüttische auf dieseneuenJndicien hin anderweitigmit peinlicherTortur
(alsozum zweitenMale!) könntenbefragtwerden.—

Das GreifswalderErkenntnisin dieserSacheliegtnichtvor. Indessen
wird am 30. Mai 1601 aufs neueum Rechtsbelehrnuggebeten. Aus der
Eingabeergiebtsichzunächst,daß die Springborscheverbranntist und bis
zum Tode bei ihrer Aussage widerdie Kiliansche verharrte. Von der
Jüttischen verlautet nichts mehr, es ist derenSchicksalalso nicht fest-
zustellen.

Dagegenist nun Sanna Pagets, die Glasterschegenannt,eingezogen,
hat schrecklicheMissetaten,durch des Teufels und der ZaubereiKunst
ausgerichtet,bekannt,auchauf mehrereWeiber,die David Kakesche,Wer-
denersche,Chim Zantischeund die Kiliansche ausgesagt. In der Kon-
srontation ist sie bei ihremBekenntnisgeblieben,auchsonst demPastor
Bernhard Wolder gegenüberdabei verharrt. Wollte darauf leben und
sterben.

Es wird nunmehr angefragt, was gegen die Glasterschezu tun.
Die Kiliansche ist mit mäßigerTortur belegt und hat nichts bekannt.
Was soll mit diesergeschehen,die von zweiSeiten belastetist? Endlich
fragt sich,ob man nichtgegendie drei übrigenWeiber,die auchlange im
ÜbelnGeschreider Zaubereigewesensind, mit Gefängnisundmitpeinlicher
Frage vorgehensoll. —

Erkenntnis, daß Sanna Pagels, die bekannthat, daß sie sichdem
Teufel habe lassenkopulierenund mit demselbenabscheulichergottesläster-
lichermaßeu,sich vermischet,dazu auch den Chim — zu Röbel mit zu-
gerichtetemVergiften vom Leben zum Tode gebracht(jedochob solche
Mordtat geschehen,von euchvorerstbekundschaftigetwerde),danebenmehr
Zaubereibegangen,laut ihrem getanen bekenntnis,daß sie deswegenmit
demsewr vomLebenzum Tode sol gebrachtwerden."

Hinsichtlichder übrigen Weiber wird bestimmt,daß dieseüber ihre
Aussagenvor einem Notar solleneidlichvernommenwerdenund dann
nachdemRechtezu verfahren.— (Es ist alsoanzunehmen,daß, wenndiese
Weiber,bei der Abweisungder Anschuldigungunter dem Eide blieben,sie
glücklichder Gefahr entgingen).

13.
Grabowden 30. Gktober1602. VnserefrenndtlicheDienstezunor.

Ernesteu. f. w. fuegeuwir hiemitzu wissen,das Eatharina Kalmzen,
welchejrer Zaubereihalber, von vnsern Vnterthanen, Claus krochelu
zu karstethepeinlichangeclagt,vnd auf seine gethaneCantion gesengklich
eingezogen,Auf gnetlichs auch peiulichs frageu, vnter andern bekant,
das Sanna Jalafchenjhr einen göthe(Gaß) jn einemkleinenkefsel,da
vngefehreinekannebier eingehenmnchte,zugebracht,wehregröhnanzusehen
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gewesen,denselbenhette sie auf Claus BueßackersHoff getragen, vndt vor

der thuer, da seine Pferde außgegangen,jn des teuffelsnamenanßgegofsen,
dauon desselbenPferde in acht tagen den schadenbekuminenvnd gestorben

wehren.
Auf dieseaussagevndbekentnußhabendie ganzepaurschaftzu karsteht,

weil jhnen uhuu etlichejar hero, ahn jrem vihe groß schadezugestanden,
instendigbei uns angehalten,die besagteTanna Jalaschen gefengklich
anzunehmen,vndt haben auch dauon uich ablassenwollen, burgklichecau-
tionen praestirt, sie mit Rechte zu verfolgen, vndt vns alle dessen, was
daraus entstehenmuechte,zu entheben.—

Darauf dieselbeden 20. diesesgefengklicheingezogen,vndjn der guete,
wegensolchesgöthesbefraget,aberkeineandereandtwortvonjhr beknmmen,
den, das sie vnschuldigwehre. So haben wir jhr dies furgehalteu,das,
weil sie in der guetenichbekennenwolthe,so muessenwir sie aufs Wasser
setzenlassen,damit zu sehen,ob sie vnschuldigwehreoder nich.

Darauf sie geandwortet,das muchtenwir thuen. Ist darauf den
22. dieses zu mittags aufs wafser gesetzt,vndt hat oben geflossen,
welchesjedermennigklichangesehen.Darauf sie ferner in der guetebefragt,
aber bei jrer vorigenaudwort geblieben,sie wehreunschuldig.

Vndt als sie ferner gefragt, wie dan das keme,das sie nicht zu
gründegangen,sondernoben geflossenhatte, darauf sie geandtwortet,das
wüstesie nich.

Derowegenwir sie bedrawet,peinlichangreiftenzu lassen,auchden
25. dieses mit der tortur, durch den Nachrichter schreckenlassen, ist aber
gleichwolbei jrer andtwortgeblieben,sie wehreunschuldig,vnd hatte mit
der Catharina kalmzennich zu thueud gehabt, wehre auch nich bei jhr
gewesen.

Dieweil sie aber gesehenworden, das sie zu der Catharina kalmzen
gegangen,vndt sonsteuauchbezeihet,vnd vber sie außgesagt,das sie jhres
bruedersfünf Kinder in der gebnert,mit Zaubereiumbgebracht,habeuwir
den Nachrichterbeuohlen,sie mit der tortur, dochgar gelinde,anzugreiffeu.
Darauf sie, wan sie gefragt, ob sie es sagenwolle, woruou sie den gifft
zugerichtet,vnd wornmbsie es gethan,nhur geandtwortet:Nochnich,uoch
uich. Vndt weilder Nachrichter,auchdiepaursleuthe, welchesiegewartet,
augezeiget,das siesichdes efseusvudt triuckeusgar enthielte, auchdas sie
gesagthatte, wan es schondahiuqueme(käme),das siesterbensolthe,wolthe
sie dochdas abendtmaldes Herrn nich empfangen,Darauf sie gefragt,wie
sie das meinete,vndt worumbdas sie uich essenwolthe, hatt sie darauf
gar nichtandtwortenwollen. Daraus wir nich anders verspuereukönnen,
den das sie sichdurch enthaltuug essensvndt trinkens das leben knerzen
wolthe,wie sie den von dem 20. biß auf den 28. dieses, da sie gestorben,
nichvor einenHellerbroth zu sichgenummen. Derowegenwir auch,weil
vns solchesberichtet,vnd sie onhe das eine alte abgelebtemagt auch jn
jhrer Jugendt gefallenvndeinenschadenbeknmmen,das sie nich wol gehen
können,wir sie mit der tortur hart anzugreiffeunich gestattenwollen,
sonsten,wen das geschehen,wurdesiewolbekannthaben.— Die weil aber
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dies wahr, das die vorbenannteKatharinekalmzeu,welcheauf dieseSanna
Jalaschenbekant,das sie jhr den gifft in einenkesselzugebracht,beisolcher
aussagebestendigklichenverharret,auchden todt darauf zu leiden gesagt,
aber in der gefengknußvmbkommeu,das man sienichtconfrontirenkönnen:
dieseSanna Jalaschenaber auf dem Wasserobengeflossen,auch gesagt,
das sie das Abeudtmaldes Herrn nichempfangenwollen,sichauchdurch
enthaltungdes esseusvudt trinkens das leben gekürzt,alß bitten E. E.
u. s>w. wir dienstfleissig,vns hieraufdes Rechtenzu berichten,wie wir
mit der todten Sanna Jalaschenzu verfarende,ob sie verbraudtoder
sonstenin die erde begrabenwerden,vnd welchergestaldt,vnd durchwas
Personensolchesgeschehensolle. Solchesseindtwir, nebenstder gebuerzu
uordieueuer bottig vndt gefliesten.Datum Grabowden 30. OctobrisAo
1602 E. E. vndt dienstwilligeBürgermeistervnd Rath zu Grabow.

Erkenntnis: dem Rechtegemäß,das obberürteSanna
JalaschenchristlicherKirchengebrauchnachzur erdezu bestettigensei.

14.
Kibnitzd. 12. Juni 1604. Stadtvogt und Gerichtsverordentebitten

in Greifswaldum Belehrungim folgendenFall:
Magdelene Kulemauns ein altes Weib, hat sichder Zauberei

schuldigbekannt,gütlichund peinlichbefragt. Sie hat aber zugleichauf
die Almersche oder Brauersche bekanntund darauf verharrendihren
Abschiedaus der Welt nehmenwollen.

Die Almerscheist vor vielenJahren schonwegenZaubereiberüchtigt
gewesenund von vielenehrlichenLeutenbeschuldigt.Sie hat nochkürzlich
die Flucht uehmenwollen,ist mit der MagdaleneKulemannsconfrontiert
deren Aussage ist ihr vorgehalten,auch anderes Zeugnis. Sie ist des
bösenLeumundesgeständig,aber hat aufderKulemannsArtikelnichtsant-
Wortenwollen.

Es fragt sich,mit welcherStrafe MagdaleneKulemannzu belegen
und ob die Almersche,eine unlängstdiffamirte, suspecte, trotzigePerson
zur Tortur kann gezogenwerden.

Erkenntnis: Die Almerscheist zunächstmit Bedrohungdurch
Tortur und, wenn sie dann nichtsbekennenwird, mit peinlicherFrage zu
belegen. Ist solchesgeschehen,ist sie mit der Kulemannnocheinmalzu
konfrontieren,vornehmlichnachzuforschenwegendergiftigenGüsseundTränke,
worauf daun der Straf halber ergehe,was rechtist.

Kibnitzden 31. Gktolirr 1604. Stadtvogt und Gerichtsverordnete
fragen ferner an: Im Juni sind die beidenZauberinnenMagdalene
Kulemannnnd die Almerscheauf ihr getanesBekenntnishin verbrannt.
Sie haben auf ein anderes Weib, eine Fischerfrau,die Schwiesowsche
genannt, öffentlichbekannt,daß auch diese eine offenbareZauberin, die
Almerschewäre ihreLehrerinin derZauberkunstgewesenundhätteihr einen
Teufel zum Buhlen zugeordnet.

Die Schwiesowschewird vorgeladen,aber erscheintnicht. Es wird
ihrem Manne bei Strafe von 20 Thalern auferlegt,sie darzustellenzur
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Konfrontation,aber „freiwilligund ungejagetnimmtsie die Flucht, wodurch
sie sichaus das Höchsteverdächtigmacht. Sie ist belastet durch allerlei
Jndicia. Sie hat mit der Almerschenstets guteFreundschaftgehalten,viel
mit ihr verkehrt. Als diesegefenglicheingezogen,hat sie mit ihremMann
für diese, als für ihre Freundin, all ihr Gut als Bürgschafteinsetzen
wollen. Nebendem Gefangenen-Keller,in dem die Almerschesaß, lag der
Kellereiner andern Frau, so daß diese mit ihr „Praht" halten konnte.
Durch dieseließ die Schwiesowscheder Gefangenensagen, sie möchtedoch
auf keinenMenschen,auchwenn sie peinlichbefragt würde, aussagen.

Endlich wird die Schwiesowschenach längerem Nachtrachtenint
Nachbarstaateergriffenund nachRibnitzgebracht,ihr wird das Bekenntnis
der gerichtetenZauberinnenvorgelegt,und sie gestehtnichtszu und erklärt
sichauchnicht gründlichans die vorgehaltenenFragen.

Nun möchtemau wissen,was weiter mit ihr anzufangen.
Erkenntnis: In Gegenwartdes Scharfrichtersund Heranziehung

der Marterinstrumenteist sie (ohneTortur) zu befragen,was sie mit der
Almerschefür Gemeinschaftgehabt,ob siederselbenRat, Hülfeund Znschnb
bei ihrem Übeltungeleistet.— Hernachergehe,was Recht ist.

Kibnitzd. 10. November1604. Stadtvogt und Gerichtsverwandte
erbittenweitereBelehrung:

Es ist nach Anweisungadhibitis torturae instrumentis verfahren
in Gegenwartdes Scharfrichters,aber die halsstarrigePerson hat, da sie
ja nicht angegriffen,nichts bekannt.Klar ist, daß sievon beidengerichteten
Weibernbezichtetist, es hat auchdie Almerscheihr 40 st. vorgestreckt,vor
6 Jahren sie die Zauberkunstgelehrt; die Schwiesowschehat all ihr Hab
und Gut für die Almerscheaus FreundschaftzumPfände gesetzt,um diese
aus der Haft zu befreien,hat durch Vermittlung versucht,die Gefangene
in ihrer Aussagezu beeinflussen,hat sichhernachnichtstellenwollen,sondern
sichaußerhalb der Stadt versteckt,ihr Mann hat ihr heinilichessenuud
trinkengebracht;und als diesembeiStrafe von 20 Thlrn dieHerbeischaffung
anserlegt,ist sie auf Nachbargebietausgetreten, hat sichauf Dörfern und
Städten herumgetrieben. Sie schreibtan den Landesherrn und bittet um
Geleite, indem sie sichsehr entschuldigt;dieser fordert Bericht ein und
befiehltdann, ihr nachzutrachteuund sichihrer zu bemächtigen.— Sie ist
der Zaubereifrüher schonbeschuldigtund hat solchenbösenLeumund auf
sichfitzenlassen,ohnesich,wiesichfür eine ehrlichePerson schickt,darüber
zu verantworten.

Bitte um Rechtsspruch,ob mannun nichtdie Schwiesowschemit Tortur
belegendürfte.

Erkenntnis: Da die Schwiesowscheauf augeordneteBedrohung
nichts wegen bezichtigterZauberei bekannt, sie auchnicht durchZeugnis
und angezogeneJndicia ist überwiesenworden, so ist sie deswegendes
Gefängnisses,jedochsub cautione der Wiedervorstellungzu jeder Zeit, zu
entlassen,inmittelstsind weitereNachforschungen,Inquisitoi-ia wegen be¬
zichtigterZauberei gegensie anzustellenund Auszuführen. Wann solches
geschehen,ergehedarauf, was sichzu recht gebart. V. R, W.
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15.
Lübzd. 11. August1606. Vor zweiJahren isteinWeibAnnaHakers

ihrer Zaubereihalber verbrannt.
Nun mehr siud zweiWeibergefänglicheingezogen,die im Städtlein

wohnen, lange Jahre im beständigenGerücht wegenZauberei gewesen.
Beide, Engel Hornungs und Sara Dannels, sindauf Befehlder Fürstin
gefangenund verhört,und es fragt sich,wie gegensie zn verfahren.

Obige Anna Hakers hat vor ihrem Tode beharrlichauf die alte
Meuseschebekanntund ist dabei bis zuletztgeblieben,über sie zu rufen,
daß derselbengleichihr wiederfahrenmöchte,übrigenschristlichgestorben.
Es haben sichauchziemlicheJndieia ergeben,aber man ging nichtgleich
gegensie vor. Nun aber haben sichdie Jndicia allmählichgehäuft,daß
zur VermeidungärgerlichenWesensetwas geschehenmuß. Es fragt sich,
ob mau nichtgegensie mit der Tortur einschreitenmuß. — Bürgermeister,
Rat und Gerichtin Lübz.

Erkenntnis: Was Engel Hornungs und Sara Dannels anlangt,
so ist jede insonderheiterst durch den Nachrichtermit der Tortur zu
schrecken,uud wenn sie nichtsauf die Untersuchungs-Artikelbekennen,siud
sie mit massigerpeinlicherFrage zu belegen,ihr Bekenntnisist durcheinen
Notar in GegenwartredlicherZeugenaufzuzeichnen.

Der alten Menseschensind die Jnquisitional-Artikelund Zeugen-
Aussagenordentlichvorzuhalten,ihre Antwort daraufist durcheinenNotar
in Gegenwartvon Zeugen zu verzeichnen.Dann ergehtfernernachder
Gebür.

gübj, den 2. September1606. Die beidenWeiberSara Dannelsund
Engel Hornungshabenbekannt,sindbeim Bekenntnisbis zuletztgeblieben
uud haben ihre wohlverdienteStrafe erhalten.

Die alte Menfe ist mit gelindemTerrirenund gelinderTortur belegt,
aber sie hat nichts bekannt. Jetzt fragt es sich,ob sie nicht mit scharfer
Frage zu belegenist. Ist aber das nichtzuzulassen,so fragt sich,obnicht,
da gegensie durchausauf genügendeJudicien verfahren,alles Eifern von
ihrer und ihrer Freunde Seite zu unterbleibenhabeund die Richtervou
Anschuldigungenfrei seinmüssen.

Erkenntnis: Die alte Mense ist, wenn keine andere Judicien
vorhanden,nicht weiter peinlichzn befragen,sondernfrei zn lassen.Weder
sie noch ihre Freunde dürfen gegendie Richter eifernoder etwas von
diesenwegendes, was gegensie vorgenommen,fordern. Sie muß Urfehde
schwören.

16.

Gnoien,d. 8. September1610. Magistrat klagt, daß das Zauberei-
Unwesendort starkeingewurzelt,so daß man Greifswaldüberlaufenmuß.
Eiue ZauberscheAnna Barentins ist 1698 gerichtet,und nunmehrsteht
man davor, zweiWeiber,dieBarnekescheund dieBerudeschezurechtfertigen.
Diesebeidenhabennun vorhernochfreiwilligauf zweiandereWeiber,die
Klutescheund Ilse Albrechtsausgesagt,auch in der Confrontation. Die
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Klutescheist aber auchschonvon obiger Anna Barentins 6efagt. Beide
nunmehrBelastetensind schonfrüher viele Jahre verdächtiggewesen.Ilse
Albrechtsist von vielen Leuten hier und in Malchow, wo sie gebürtig,
öffentlichals Zauberin gescholten,ohne sichdagegenzn defendiren. Man
könnte andere Jndicia gegen beide genug schaffen,wenn man sichuicht
scheute,die Fakultät mit weitläuftigenAkten und die dürftige Gemeinde
allhier mit großenUnkostenzu beschweren.Bitten um Rechtsbelehrung,ob
man gegendie beidenWeibermit der Tortur vorgehenkann.

Erkenntnis: AlleAussagensinddenbeidenAngeklagtenmitzuteilen,
ihre Antwort darauf ist zu hören uud in Gegenwart glaubhafterZeugen
zu verzeichnen,worauf ferner zu ergehenhat, was rechtist.

17.
Unikalen d. 20. November1610. An die Greisswalder Facnltät

werden Akten übersandt mit Bitte um Rechtsbelehrungüber folgende
Punkte:

1) CheillPeters hat seineZaubereibekannt,Urgichtund Bekenntnis,
auf welcheer leben und sterben will, belasten ihn. Es steht zur Frage,
was weiter mit ihm zu geschehenhat.

2) Die Eggebrechtscheist gerichtetworden. Diesehat ihrer Urgicht
nach ans Fran Duvescheals Zauberin ausgesagt. Man hat weiter nach-
geforschtund Zeugenaussagenaufgenommen.

CheillPeters hat auf seineeigeneSchwester,Jochim Weidepennings
Hausfrau ausgesagt,daß er sie die Zaubereigelehrt. Über diesesindauch
Nachforschungenangestelltund Zeugenaufnahmenvollzogen.

Beide Frauen sind nach geschehenerCoufroutationeingezogen. Es
fragt sich,ob man nicht gegenbeidemit der Tortur vorgehensoll.

3) CheillPeters und die Eggebrechtschehaben beideauf die Ehefrau
des CheillPeters ausgesagt,daß sie in Zauberei unterrichtetsei. Es ist
bekannt,daß sie den Leutenviel Schadengetan, sie ist sehr berüchtigt.—
Sie siehtstündlichihrer Entbindungentgegen.

CheillPeters hat auchauf feine Mutter als Zauberinbekannt. Nach
aufgenommenerZeugenkundschaftist sie wegenZauberei lange in bösem
Geschreigewesen,hat nnn aberschonetlicheJahre meistenszu Bett gelegen
und ist vor Alter fast in Kindheitverfallen.—

Es fragt sich,was mit diesenbeidenzu beginnensei.
Erkenntnis: Da aus CheillPeters Urgicht sich ergiebt, daß er

sichgegenseineTaufe uud seinenchristlichenGlauben demTeufel abscheulich
ergebenhat uud sichmit ihm vermischt,LeutenSchaden durchjenen zu-
gefügtund da er bei solchemBekenntnisbeharrte, ist er mit demFeuertode
zu strafen.

Über die Düvescheund Weidepenniugschesind noch Erkundigungen
einzuziehen,dann später, falls sienichtbekennen,mögensie mit der scharfen
Frage belegtwerden.

Die Mutter ist gütlichzu befragen.— WenndiePeterscheentbunden
und zu ihren vollen Kräften wieder gekommenist, so soll dieselbe
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gleichfallsgütlichbefragt werden, ob sie mit der ZaubereiLeuten Schaden
zugefügthabe. Wenn solches geschehen,dann ergeheferner darauf, was
recht ist. —

18.
Kitmitzd. 5. Dcceniber1610. Der KüchenmeisterPaul Seger in

Ribnitz berichtet nach Greifswald folgendes: Es ist ein Zauberweib,die
großeTanna oder Wolfes-Sauna genannt, gerichtet.Aus der angelegten
Urgicht (nicht mehr vorhanden)ist ersichtlich,daß diesesein ander Weib,
die Boltsche, im KlosterdorfPoppendorf, der Zauberei bezichtigt,auch
gesagt, es habe von letzterervor dem Backofendie Zauberei erlernt. Es
hat Cousroutatiou stattgefunden,und die Tanna hat die Beschuldigungder
Boltschenins Angesichtwiederholt, aucherklärt, daß sie darauf leben und
sterben wolle, daß solcheswahr sei. Schon früher ist gegendieseBoltsche
von einem andern Zauberweibe,der Wichmannschen besagt, daß sie ihr
Rat bei Pferden und Vieh gelehrt. DieseWichmanuschehat der Teufel
im Gefängnis erwürget. Wäre das nicht geschehen,würde es sichder Zeit
mit der Boltschenschonanders gemachthaben. — Letztereist ins Gefängnis
geworfen. Frage: Ob man zur peinlichenFrage schreitendürfe.

Auch ist noch ein ander Zauberweib,die Snrsche, aus dem Kloster-
dorse Wilmshagen,im Gefängnis. Diese hat in der Urgichtbekannt,daß
die Mehersche in Wilmshagen sie die Zauberei gelehrt. Es hat Eon-
frontationstattgefunden,bei welcherallerleiVerdächtigesgegendieMehersche
ausgesagt; die Snrsche will darauf leben und sterben. — Die Mehersche
und ihr (f) Mann wurden schonfrüher der Zauberei verdächtiggehalten,
wie sie selbstin Lonkrontationegesteht.— Frage: Wie gegendieSnrsche
und gegendie Meherscheweiter zu verfahren.

Bescheid: Die Snrsche, die bekannthat, daß sie sichdem Teufel
ergeben, sich mit ihm abscheulichvermischtund das heilige Sakrament
gotteslästerlicherWeisegemißbrancht,und bei solchemBekenntnisbeharrte,
ist durch Feuer am Leben zu strafen. —

Den andern beiden wird die Tortur zuerkannt.
d. 16. Dccember1610. Seger berichtet: Die Tortur gegen die

Boltsche und Mehersche hat stattgefunden.Bekenntnissewerdenübersandt.
Frage, wie gegensie weiter zu verfahren. Da es so nahe vor dem Fest
ist, bittet Seger, seinen Boten möglichstbald abzufertigen.— Von der
Boltschenist auf die Timmerfchevon Poppendorfausgesagt. Auf letztere
ist schonfrüher von andern gerechtfertigtenZauberweibernansgesagt, sie
wird auch ohnediesverdächtiggehalten. Auch die Almerfcheist bezichtigt.
Konfrontation hat stattgefunden,aber beide Weiber wollen garnichts ge-
stehen.—

Frage: Was gegendie beidenweiter anzustellen.
Bescheid: Da die Boltscheund Meherschebekannt,daß sie wider

ihren christlichenGlauben sich dem Teufel ergeben, mit demselbenauch
höchstabscheulicheVermischunggetrieben und in dem hlg. Sakrament das
gesegneteBrod gemißbraucht,auchsonst durch den Teufel Schaden getan,
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so sind sie mit dem Feuer am Leben zu. bestrafen. Hinsichtlichder
Timmerschenund Almerschenist nochzunächstweitereKundschaftüber ver-
dächtigeZauberei aufzunehmen.—

19.
Kilmitzden 11. Derember1610. Bürgermeister, Rat und Gericht

fragen in Greifswald wegen folgenderSachen an:
Nach Urteil und Recht ist die große Sanna, sonst Sanna Engeler

genannt, am 5. Dezemberverbrannt. Sie hat auf ihre SchwesterUrsula
Engeler, Chim Rulleu gewesenesEheweib (der Mann ist gestorben),die
mit Fischen im Lande herumgezogenist, peinlich und gütlich ausgesagt
wegen Zauberei und begangenenEhebruchs.

Als die Rulleschehört, daß ihre Schwester eingezogenund befragt
worden, entweichtsie, wird jedoch hernachvom Gerichtsdiener am 1. De-
eemberabends 9 Uhr, als sie sichheimlich in die Stadt schleicht,auf der
Straße ergriffen und in das fürstlicheGefängnis gebracht. Als solches
Claus Knlemann, der gleichfallsgefangensitzt,sieht, fährt er sie an: „Habe
ich dich nicht vor 14 Tagen warnen lassen, du solltest gehen?" Später
sagt er noch, als die Ursula vor die Richter geführt ist: „Nun wollte ich
einen geschlagenenThaler drnm geben,daß das Weibnichthier gesetztwäre",
und „du bringst michzu schänden."

Ursula bekennt sich ausdrücklichzum begangeneu Ehebruch. Ihre
weitere Schuld ergiebt sichaus obeu angezogenenArtikeln. Es fragt sich
nun, ob Ursula Engeler wegen der starkenJndicien und ihres eignen Be-
kenntnisseszur Erkundigungder Wahrheit über ihre Zauberei mag mit der
Tortur belegt werden.

Erkenntnis: Daß Ursula Eugeler mit der peinlichen Frage zur
Erkundigungder Wahrheit wohl mag belegt werden. V. R. W."

20.
Wesenbergd. 24. September1612. Unsere srenndtlicheDienste zu-

uoren. Ehrnneste n. s. w. freunde. Es ist am 26. Angnsti ein Weib,
Maria Domes geuanndtt, Jakob Tielen eines Bürgers HieselbstHausfrauw,
wegenZaubereyin Hafft kommen,wellicheentlichennachlanger Inquisition
zu Rechteerkanndt, das sie mit Peinlicher angreiffung zu belegen. Was
nun auch dieselbige in sodaner tortur oder extra guetlicheuu bekanndt
vnd aufgesagt, vud worbei sie auch entlichenConstanter beharret, thnenn
E. E. G. wir hirneben anfuegeun, mit gantz dienstlichenbitten, was sie
niit sollichenn bekantenn vnd vorübten veneficiis, Teuffelsbuhlschaffteu,
Bund anderen Malesttzhendelen,für straffe vorwircket, vns des Rechten»
für die gebühr, so zeiger mit daunckezu entrichtenbefehliget,vnbeschweret
zu informiren. Das sein wir vermügens nach,nebenst Götliches schntzes
empsehlunge,zu uerdienenbeslißenn. Datum Wesenbergkdenn 24. Sep-
tembris Anno 1612. Burgermeister, Richter vnnd Rathmannen daselbst.
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Vortzeicheniße, was Maria Domes, Jakob Tielen Eheweib guet-
willigemvndt in der belegtenntvrtur denn 21. vnnd22. SeptembrisAnno
1612 bekanndtvnd gestandenn.

1) Bekennt,das ihre Mutter ihr habe erstmalszauberenngelernnett,
Vnd hatte ihr einen Tenffel as Bnelenn angetranwet, vnd gesagt:bringet
er dich nicht viell, so Wirt ehr dich auch nicht viell vffreßenn; derselbe
heißete Joachim, vnd wehre gar Schwach, hatte einen schwachenHuet
vnnd Schwachefeddern darauf, wehre auch wie ein Junge. ;

2) Bekennt,das sie mit demselbenhabe Buhlschafftgedriebenvsen
Böenen in ihrem Hause.

3) Bekennt,das er ihr 1/iRogkenvonJoachimPippowennhettegeholet.

4) Bekennt, das er ihr 1li gerstennvomAnna Halliens vonn Lütken
quasten habe geholet.

5) Bekennt,das ihr die Merten» hollinscheauchhabe einen Teuffels
Bueleu angetrauwett,der heiseteHeinrich, mit demselbenhettesieBuhlschafft
vfm bönen gedrieben. Vnndt hatte derselbegrauwe Kleider ahne.

6) Bekennt,wie ihr Hollinschedenselbengetranwet, hette sie ihnen
in den Armen nehmen mußen vnd gesagt, sie wolle sein mit Leib vnnd
fehlesein. Vnd wie sie bei ihm geschlaffen,so wehreer kalt gewesenVnd
hatte treuge (trockene)Heude gehabt.

7) Bekennt, das die Orbame (?) Byersche ihr auch habe einenn
Tenffelsbubenu angetrauwet, der heisete Christoffer Rickert, vnnd hette
Blauwe Kleider ann, vnd einen Blanwen Huet mit blauwennfeddernvff.

8) Bekennt, das derselbigeihr vonn Berendt Ribsthalen 2 Schffl.
Rogkennvnd 1 Schffl. gerstennvorm Jhare holen mäßen.

9) Bekennt,das sie vonn der Bnrchhabe 2 Schffl. Rogkenvndvonn
Custer Moller 1 Schffl. Rogkenholenn laßen.

10) Bekennt, das sie vomPeter Stegemanauchhabe1 Schffl.Rogken
holen laßen, mit ihrem eigenenfackenn.

11) Bekennt, das sie vonn Michael! (?) Riebstahlen auch habe 1li

Rogkenholenn laßen.
12) Bekennt,das sie vonn der Clauves Ribstahlen mich 1 Schffl.

Rogkennholenn laßen.
13) Bekennt, das sie AndreasMolt habe zwo Kelber im stalledurch

ihrenn tenffel, so ihr die Hollinschegetranwet,vmbbringenlaßen, anß denen
Vrsachen,das ehr ihr hette kein gelt lehenn wollen.

14) Bekennt,das sie demselbenMolt habe einenOchsennvorgeben»,
Vnd hatte die vorgifft von Addern vnd Schlangen zugerichtetvnd gras
genommen,den Vorgifft darauf gestrewet,vud es dem Ochfeubeim Jeger-
Hanfevf dem Bringt fnrgegeben.

15) Bekennt,das ihr der Tenffel hett mußen die Schlangen holen,
bei der Lütkenbrugge vud habe sie vfgetrögetvnd in der Pfeffer Mühlenn
entzweigemahlen.

16) Bekennt, das ehr ihr habe müßen Bvfe Paddeu auß ihrem
Hofekenn(Höschen)holen, die hette sie vfgetröget vnnd vorgifft darnon
zugerichtet.
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17) Bekennt, das ehr ihr bißweilenvom Michaeli Riebstahlenn vnd
anderenn gelt gebrachtalse 2 oder 3 ßl. lübs.

18) Bekennt, daß sie Clanwes Vertieges franwenn sehligerennauch
vergeben, im frischen Byeher (Bier), darinnen Woydendnnikeswurtzelenn
(eiciutg.virosa, giftiger Wasserschierling)gewvrffenvndt eine treuge (dröge,

trockene)Schlangen, so sie mit den fingerenn entzwey gerieben und darin
geworffen.

19) Bekennt, das sie vonn der Bnrch vonn Jürgenn Boßenn habe
9 ßl. holen laßen.

29) Bekennt, das ihr einer Bnele noch diese vorgangenn Wochenn
wehre bei ihr vfm Rathauß gewesenvnd Bnlschafftmit ihr gedrieben.

21) Bekennt, das ehr ihr '/4 Erbsen aus der VseriuschenMöllenn
geholett, Rogkenvonn Anna Holliens zu Lütken Quasten vnd 1 Brot
vonn BeckerHeinß Laueuborgk.

22) Bekennt, daß ehr ihr habe 9 ßl. vonn der Jürgen Voßeschenn
geholett.

23) Bekennt,das sie ihnen habe was zu eßen hingesetzetvsm bönen,
so haben sie dauonn gegeßen.

24) Bekennt, daß sie zugleichsein vfm Bönen gewesen, vnd wehre
der erste in die Helle in der stnbenn gekommen,Wie ein klein Kind, denn
habe sie vber den Kopf gestrakett.

' Erkenntnis: Vnfere freundlichenDienste zunor. Erbare wolweise
günstigegute freunde. Aufs der gefangenenMaria Domes gutwillig vnd
peinlich gethann vnd vns vberschickteBekendnus, euch des gebärenden
Rechteszu belehren,Erachten vnd sprechenwir Dechant n. s. w. für recht,
das obberürte Maria Domes wegen begangener Zauberey vnd mit dem
teuffel gemachtenBerbnndnis vnd getriebenerbnlschafftmit dem fewr vom
leben zum tode zu richten sei. Bon Rechtes wegen.

21.
Wesenbergd. 25. Gktober 1612. Bor kurzerZeit ist unter andern

Hexen in Wesenbergeine Zauberin Gertrud Kutzebeckeuverbrannt. Diese
hat unter andern auf ihren eigenenEhemann Karsten Möller ausgesagt,
daß er auch solcherUntaten wie sie schuldig. Der Mann ist peinlich
inqniriert(aufAusspruchder Rechtsgelehrten)und hat die ihm angeschuldigten
Missetaten bekannt, nemlichdaß er mit dem Tenfel einen Bund gemacht,
mit ihm Unznchtund Zauberei getrieben. Der Magistrat holt Rechts-
belehrung von Greifswald ein. Erkenntnis: Wenn der Angeklagtebei
seinemBekenntnisbleibt, soll er mit Feuer vom Leben zum Tode gebracht
werden.

Ferner hat die Gertrud Kutzebeckenauf zwei Bürgerinnen ausgesagt,
die Probstorffscheund die Lindemannsche,daß siedieseZauberei gelehrthätte.

Diese Aussagewird zunächstan den Schöppenstnhl nach Magdeburg
geschicktund auf dessenSpruch hin werden die beiden Weiber eingezogen,
auch wird ihnen die Tortur zuerkannt. Aber der Herzog Adolf Friedrich
verhindertdie sofortigeVollziehung. Er verlangt zunächst Konfrontation
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im Beisein eines immatrikuliertenNotars. Diesegeschieht.Die Kutzebeckeu
sagt beidenWeibern ins Angesichtund hat bis ans Ende dabei beharrt,
daß diesevon ihr das Zaubern gelernthatten. Aber dieWeiberverneinen
alles, von ihren Ehemännern zum Negieren informiert. Es liegt auf
Grund von Zeugen-AussagenVermutung vor, daß sie uicht die Wahrheit
gesagt. Trotzdem verlangt der Fürst die Verschickungder Akten an eine
unparteiischeJuristen-Faknltät. Solche geschieht,und die Greisswalder
erkennen,daß beide Frauen zur Zeit noch nicht peinlich befragt werden
dürfen. Man muß zunächst Aussagen über ihr Leben, Handeln und
Wandeln aufnehmen, solche jeder insonderheitvorhalten, ihre Antwort
darüber hören und durch einen Notar verzeichnenlassen, und dann erst
kann man weiter sehen,was sichzu Rechtgebürt.

22.

(Amt) Goldberg d. 8. September1614. Meinen freundlichengrus
zuuor. Ernveste Ehrbare nnd hochgelartegroßgnnstigeliebe Herrn vnd
gute Freunde. Denselbenvorhalte ich nicht, daß in meinem anbenolenen
Ambt Goldbergeein dorff Brüze benandt belegen,in demselbenein Weib
Cathrina Ziegelers geheissenmit ihrem manne im Katen gewonet, nun
haben die EinwohnendePanern etzlicheJahre vielen schadenan ihrem
Viehe gehabt vnd gelitten, vnd gedachtenSchaden Keinen anders alß
gedachtenKathrinen Ziegelers zugelegt, vnnd beigemessen,vnd vor eine
öffentlicheZauberin geachtetvnd gehalten,Auchvor diesemVuderschiedtliche
male bei mir angehalten, dieselbegefenglichanzunehmen,vnd ihr recht
suchend,diese Person auch vergangenJahr vor der Erndte die Flucht ge-
uohmen, vnd biß an Martini weg gewesen,biß sie entlichwiedergekomen
vnd vorgemeldtzu rechtevorgleitet.

Wie nun die Panern ihrem berichtnach, abermals gemerket,daß sie
sichvon newenzur Flucht eingerichtet,haben siedieselbein der Pfingstwoche
in Haft gebracht, Ich auch sülwst darin Eonsentiret, vnd dieselbePerson
vssdas Haus Goldbergkin hafft angenohmen,gebürlicheinquisitiones an-
gestellet,daraus beigefügteArtikel gefertiget,die Zeugen darüber Eidtlich
gehöret, Auch die gefangenePerson daruff befragen lassen, die dan von
Keiner Zauberei wissenwollen, allein daß sie mit dem Küster zu Brüze,
alß beide Eheleute, vor etzlichenJahren Unzuchtgetrieben, den Küster
daranss auch gefenglichangenohmen,WelchersolcherAnzuchtnichtgestendig
gewesen.

Vnd ob nun wol solch vffgenohmenesZengnus vss die Vniversität
Rostogk verschicket,In fragen, ob dieselbezur Peinlichen Frage nicht
genugsamb vnd darbei berichtet, das das gefangeneWeib sich von der
Klappenvor demFstl. Haufe ab, in den graben gestürzetvnd sichersauffen
wollen, aber nichtgekont,Worauff nur die territion der beideugefangenen
Personen erkanndt, der actus auch vorgerichtet,vnd ferner vsf wieder
Jngefchickendteacta der bescheidternolget, wie aus beigefuegtebelehrnng
zu ersehen,Weil aber die Panern dieselbePerson ihren grossenVerdacht

Bet>er, Zaubereiund Hexenprozesse. 6
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nicht erlassen können, ihren albereit augewanten Anrechten, so wol auch

ferner die grosse gefahr, so daraus erfolgen konte, Weil sie albereit ge-

drewet, angezogen,Auch vorgewandt, daß ihnen befrembt vorkeme,daß der

Küster frei leddichausginge, Vnd das Weib gestraffetwürde, Vnd dahero

die Acta vff einenScheppenstnllalß Magdeburgkzu verschickenangehalten.

In dem ich ihnen gewilfahret, die acta dahin verschicket,vnd auch gleicher

gestaldtbeigefuegteBelehrungbekomm,nachdemaber diesegedachtebelehrnng
jegen einander lauffen, habe ich die nottnrfft zu sein erachtet, die Heren
darumb zu eousuliren,mit pitte dieselbewollenmit fleiß die Acta nochmalß
erwegen vnd wie Rechtesberichten,Welcherbelehrnngvornemblichvnd mit
guetem gewissenzu folgen vnd zu effeetnirenfei, hirin werden sich die
Hern gutwillicherzeigen,daß bin ich hinwieder mit erlegung dieser gebuer
zu uorschuldengeflissen. Vnd thn uns semtlichdemschützdeß Almechtigen
getrewlicheutdpfelen.

Datum Goldberg den 8. 7by,isAo 1614

Heinrich Sperlingk.

Antwort. Vnfern grüß benohr. Edtler Gestrengern. f. w. . ...
rechtsbelehrnngCatharinen Zieglers vnd Marten Polmann betreffend da-
rüber Ihr vnser bedenckenbegehret, erachten vnd sprechenwir Dechandt,
Senior u. s. w. for Recht, daß dehr Juristen Fakultät an der Universität
zu Rostockmit getheilteu Rechtsbelehrunggestalten Sachen nach zu folgen
vnd zu exequirensey. —

23.
Strelitz, den 7. December1616. Eine alte Magd Dorothea Kordes

diente in der Stadt uud verheiratete sichmit dem Wittwer Hans Karsten,
Bürger und Tagelöhner. Sie ist wegen Zauberei und Böterei sehr be-
rüchtigt, aber bisher war keineVeranlassungzum Einschreiten. Jetzt tritt
ein Anklägervor Gericht auf. Man erkundigtsichan anderen Orten des
fürstlichenAmtesStrelitz, wo sie gedienthat, forschtauch in Strelitz über
ihr Lebennach. Die Sache wird im ganzen Orte ruchbar, die Pastoren er¬
innern öffentlichvon der Kanzel Bürgermeister, Richter und Rat an ihre
Pflicht. — Letztere wenden sich an die Greisswalder Fakultät mit der
Anfrage, ob sie auf die Anklage und die eingezogenen Erkundigungen
hin, so wie rückfichtlichdes Ablengnens der Betreffenden, diese nicht in
Haft nehmenund zur Erkundigungder Wahrheit mit scharferFrage belegen
dürfen.

Erkenntniß: Vnsern freundlichenDienst zuvor. Erbare, wolweise,
gute freunde. Auf ewre vns zugefertigteAnfrage wegen Dorothea Cordes
verdächtigerZauberei fampt beigefügter Kundschafftmit pitte des rechtes
euchzu belehren,Erachten und sprechenwir D. S. u. s. w. der Universität
Gripswalde, daß beregteDorotheaCordes zu erkuudignngder Wahrheitmit
peinlicherFrage zu belegensei V. R. W.
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24.
Clara Krillups des Schmiedes zu Marloweheweibes be-

kentniß.
(Ohne Datum, jedochwahrscheinlichaus derZeit vor dem30jährigen

Kriege).
(Sie führt aus, wie sieals Unverehelichtemit HansArndesunzüchtig

gelebt,späterden Schmied,einenaltenMann, geheiratet,nachdemsieHans
Arndes vergeblichan seineZusage,sie zu heiraten,erinnert,dann sichehr-
lich gegen ihren Mann trotz aller Lockungendes Hans verhalten,bis die
alte Arndes sie ins Haus gelocktund mit allerlei Ränken selbstihrem
Sohne in dieArme getrieben. Beide,Mutter und Sohn, redetenihr dann
zu, ihrenMann zu vergiften,dieArndes wollteihm eineSuppe anrichten.
Als die Klara Krillup das ablehnte,verlangtenbeide, sie solle auf den
Namen ihres Mannes bei andern Geld aufleihenund dann mit Hans
Arndes fortziehen. Auchdas lehnt sie ab. Übrigensist Hans Arndesein
Dieb, der silberneLöffelgestohlenhat). Dann fährt die Urkundefort:

„Fernerhett sie auchbestendig,freywilligvnd vngemartertausgesagt,
daß sie nichtanders glaube»knute,den das es die Arnschemit Zaubereye
ihr augethan, Das sie zu solchemEhebruchgeraten, den sie were des
Vornembesgewesen,die weill die alte Arnschemit Ihren Shönen ja solch
bösegeschreyvnd also sehr mit Zaubereyeberüchtiget,das siemit nichten
HansenArndes wiederjhre ehre zugefallensein wolte: Aber als sie jn der
Arnschenhanß gekommen,weresieleiderdarznberedetvndvershuertworden.
Den die Arnscheknntewoll mher als brot essen.

Vnd sagtdaranffwie siegesehen,das die Arnscheals ihr Thon von
Marlow jn ein ander gesengknußsollen gefurt werden,drey lebendige
Immen jn einer Nußschalen gehabt vnd die jhren Shon Hansen
Arndes vff zu fressengegeben,vnd hettedie Arnschezu ihr gesagt,das sie
es auß Vrsachenthete, das er nicht vielbekennensolte,wenehr etwaPein-
lich befragetwurde.

So hatte sie auchvon lenten gehört, das die Arnschemit einer
Schwartzen Kr eye jn jhren garten sprachgehaltenvnd geredet,vndwere

davonein gemeingerüchtjm Stadtlein Marlow. Auchdie frawe es woll

gestendig,die es mit jhren angen gesehn. Vnd letztlichhatt sieaußgesagt,

das ihr Hans Arndes mit seinemMunde berichtet,wie jhm seineMutter

befohlen,das ehr den Bürgermeistervnd noch einen burgerzu Marlow

den Hals entzweischlan,vnd noch einen Burger sein hauß in der nacht

znpalen,mit seur anstickenvnd ihn mitt all denseinendarin vorbrennensolte.

Bey diesenbekentnnßwill sie vnwiederrufflichvorharren, auch das

Jenige was sie von der Arnschenaußgesagt,will sie weu es jhr gestattet

würde,der Arnschenjns angesichtreden. Es gelangeihr zum todt oder

zumlebeun.

25.
Aus der Geschichteeines im Jahre 1651 verbrannten 18jährigen

Mädchens,derenProzeß auchdeshalbals bemerkenswertgilt, weil er von
6*
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namhaftenJuristen geleitetist. (Nachvon Liebeherr). „Weil aus vorigen

Dispositionenso viel erscheint,daß nochMehreres dahinter stecke,und die

Gefangenemildem bösenFeinde ein Verbündnis haben müßte, so ist sie

deswegenWeiteresbefragtworden,und hat gutwilligbekanntund ausgesagt:
Frage: Ob sie nichtmit demTeufel ein Verbündnisgemacht?
Antwort: Sie hätte es gethau.
Frage: Wie und auf was sie dazu gekommen?
Antwort: Es hätte des SuperintendentenTochter sie bei ihrem

Knffergeführetund gesagt,daß sie sichzumTeufelbegebensollte,es würde
ihr nichts schaden,sie, besagtenSuperintendentenTochterwäre es nicht
allein, sie,Gefangenewürde es auchuicht allein sein, darauf sie ihr etliche
bittereMandeln gegeben,welchesie alsbaldessen,aber etlichekauenund auf
ein Tuch wieder speien, und sichdamit salbenmüssen. Selbigen Abend
wäre sie krankgewordenund hätte die schwereNot gekriegt.

Frage: Was dessenUrsacheund was sie zum Verbündnismit dem
bösenFeind vermöget?

Antwort: Das wüßte sie niemanden anders zuzulegen,als des
SuperintendentenTochter, welchegesagt,sie würde keinenMangel dabei
haben, sollteGeld und Gut genugsamhaben.

Frage: Wo das Verbündnisgeschehenund an welchemOrte sieden
bösenFeind zuerstgesehen?

Antwort: Auf des SuperintendentenGarten hätte sie vor drei
Jahren den Teufel zum erstenMal gesehen,auf dem Lusthausin Gestalt
eines schwarzenMannes, so nicht gar groß und einen ledernenKoller und
grauen Rockangehabt.

Frage: Ob sie dem Teufel einen Eid thuu müssen?
Antwort: Sie hätte müssenmit der rechtenHand an einen weißen

Stock,der gewesen,als wenn er von einer Weidengeschnittenund abge-
schülsertwäre, greifen, und zwei Finger an der linken Hand auf ihre
Brust legen, an einenBerg sichlehnen nnd also sagenmüssen:Hier greife
ich an diesenStock und verleugnehiemit unfern Herre Gott und seine
10 Gebott. Sie hätte sichan einen Berg gelehnt, der Teufel aber hätte
frei gestanden.

Frage: Ob wer mehr dabei gewesen?
Antwort: Es wäre Niemandals sie und der Teufel allein gewesen.
Frage: Wodurchsie der böse Feind bewogen, einen solchenEid

zu thnn?
Antwort: Hätte ihr gedroht, einenschmählichenTod anznthunund

in den Brunnen nichtweit davonzu werfen.
Frage: Ob sie dem Teufel beim Verbündnis mit ihm auch eine

Handschriftgeben?
Antwort: Sie hätte keine Handschriftvon sich gegeben,sie hätte

aber ihren Ring mit einemRubin, so ihre Mutter ihr gegeben,auf Befehl
des Teufels vor den Garten geworfen;hätte gesagt,er wolle ihn da schon
kriegen,und wiewohlsie sichzuerstentschuldigt,daß sie keinenRing hätte,
hätte er geantwortet,sie hätte einen Ring, das wüßte er gewiß,dawider
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sie gesaget,sie hätte so ein Ding, das wäre nirgendsnutz,zudemso wäre
es gauz in Stücken,weil sie sich es einmal vom Finger schneidenlassen
müssen. Darauf habe der Böse wider gesagt,es schadenichts,wenn es
nur ein Bischenvom Ring wäre, so wäre es zum Verbündnisgenug.

Frage: Was ihr der Böse dafür wiedergegeben?
Antwort: Er hätte ihr einen Ring wiedergebenwollen,als er ihr

im Garten zum viertenMal wiedererschienen,und wäre selbigernichtge-
Wesen,als ein Petschier,auch nicht wie ein andererRing mit Steinen.
Sie hätte ihn aber nichtnehmenwollen,deswegener alsbald verschwunden
und hätte sie alsdann den Ring bald wiederauf dem Tischein der Laube
gefunden,aber uichthingenommen.

Frage: Ob sienicht ihrer Taufe und dem Bündnis mit Christobei
ihremVerbündnismit dem Teufel ausgesaget?

Antwort: Damals, wie sie den Eid geschworen,hätte sie es nicht
getan. Als sie aber einstmalsvon einemFeldpfeifferzu Gevattergebeten
worden,wäre ihr zu Mute gewesen,als geradewenn sie das Kind um-
bringensolle. Da sie nun nach der Taufe in der Angstin den Garten
gegangen,so wäre der Teufel in der Gestalt wie vordemzu ihr gekommen
und habe zu ihr gesagt:warum sie das nicht getan hätte, was er ihr be-
fohlenund das Kind umgebracht? Da sie ihm geantwortet,es wäre ihr
ja nichtbefohlengewesen,habe er wiedergesaget,ob sie dennnichtwüßte,
daß er das, was er ihr in dieGedankengebe,befehleund sie selbigestun
müßte, auchgesagt,sie wüßte ja wohl,daß sie nunmehr viel zu tief da-
rinnen wäre, es wäre nun vergeblich,daß sie was Gutes täte, solltesich's
nicht einmal einbilden. Weiteressetztesie hinzu: Sie wüßte auchnicht,
ob sie bei derTaufe Ja gesagetoder nicht. Es wäre ihr aber so übelge-
wesen,als wenn sie umfallensollen. Ihrer eigenenTaufe aber hätte sie
ihres Wissensnichtabgesaget.

Frage: Ob ihr der Böse beim Bündnis mit ihm nicht verboten,
ihren christlichenNamen, so sie in der Taufe empfangen,zu führen?

Antwort: Nein. Es hätte der Teufel aber zu ihr gesagt,sie sollte
sichnichtmehrMargarethenennenund auf ihreWiedergeburtkeinenSpaß
und Gedankenmehr haben. Sie hätte damalenaber nochnichtgewußt,
daß die Wiedergeburtauch so viel heiße als die Taufe,nur daß sie es
aujetzohörete,das es einerleiwäre.

Frage: Ob sie bei ihrem Bündniß mit dem TeufelChristound
seinemheiligenVerdienstnichtabgesaget?

Antwort: Ja, siehätte vor zweiJahren demSuperintendentenKraut
holenmüssen,sowäresie über eineWiesegegangenundhabelaut gesungeu:
„Christ lag in Todesbandenn. s. w." Da wäre der Böseauf der Wiese
plötzlichzu ihr gekommen,und habe gesagt,sie solledas nichtsingenuud
bleibenlasse»,denn sie hätte damit nichtsmehr zu tun, wäre auch lauter
vergebens,da hätte sie müssensagen,daß, wenn sie es wüßte,daß sie es
nicht tun dürfe,wolltesiees künftigunterwegslassen. AuchhättederBöse
damals begehrt,daß sie mit dem, der droben säßeund seinemAnhang
nichtszu tun habenwollte,darauf sie also sageumüssen:sie schwörebei
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ihrem Leben und bei ihm, gegenwärtigenTeufel, so sichChristophe!ge-

heißen,daß sie mit dem, der drobensäße, und seinemAnhang, so ihm zu-

getan,nichts mehr wollte zu tun haben und demselbigennicht gehorchen,so

aber ohne Fingerauflegenauf die Brust geschehn.Er der Böse, hätte

ChristiNameuuichtnennenkönnenund ihn deswegenden, der drobensäße,

geheißen. Sie hätte es auchuicht sagenmüssen.
Frage: Wie oft ihr der Teufel erschienen?
Antwort: Wissees nichteigentlichzu sagen,wäreaberoft geschehen-

Frage: Ob sie den Teufel seit dem Verbündnis mit ihm bei sich

getragenund nochjetztbei sichtrage?
Antwort: Hätte ihn anjetzounter denArmen, vor diesemaber,kurz

darnachsie dem Teufel geschworen,hätte sie eine Wallnuß in dieTasche

bekommen,wußte nicht woher,und hätte selbigeZeit über immerGeld ge-

nugsamgehabt. Wenn sie auchnochso viel ausgegeben,so hätte sie doch

nochGeld behalten. Nachdiesemaber hätte sie solcheNuß, als sie einmal

Laetukenholen wollen,in das Wasserweggeworfen,Da wäre der Teufel

auf demGartenzu ihr gekommenund habezu ihr gesagt: warum sie ihn in

das Wassergeworfen? Da sie dann geantwortet,sie hätte ihn und Keinen

darein geworfen,sondernnur eine Wallnuß. Da hätteChristophelgesagt,

es wäre eben so viel, als wenn sie ihn selbsthineingeworfen,es würde ihr

nun wohl mangeln,was sie vorhin gehabt. Undhabeferner gesagt:»venu

sie ihn nicht in der Taschetragen wollen, so solltesie ihn nun unter den

Armentragen, und siedabei an dieArmegefaßtund dermaaßengeschüttelt,

daß sie wohl Zeterjo ausgerufen. Auchhätte ihr der Teufel ein Ding, wie

eine Spinne, so er aus einer Schachtelherausgeholt,in die linke Hand

gelegtund darin entzweigedrückt,alsdann ein Tuch darüber gebunden,da-

rauf sie dem, der drobensäße, und seinemAnhangevon Neuemabsagen

und selbigeganz verschwörenmüssen. Nachdemwäre ein schwarzerFleck
daraus gewordenund dies sei ihr Teufelsmal. Nun wäre ihr Fleckengelb

und säße ihr so ein Knötigen darinnen, als eine Laus groß, unterweilen
würde ihr die Hand ganz taub davon.

Frage: Ob ihr der böseFeind nicht auch also erschienenbei den
Feuersbrünstenallhier?

Antwort: Hätte ihn da nicht gesehen.
Frage: Was ihr der Teufel sonstfür einen Dienst zngesaget?
Antwort: Hätteihr versprochen,daß wennsie ihm gehorchte,sosollt

es ihr an Keinemmangeln."
Jnquisitin hat nach Ablegung des Geständnissesgebeten,daß ein

Feldscheergerufenwerdenmöchte,um ihr das Teufelsmal auszuschneiden.
DieserBitte ist gerichtswegeudeferirt, dochhat der Operateur den nötigen
Mut nichtaufbringenkönnen,indemihmdie Gefahr,daß der Teufelihmauf
derStelle denHals brechenkönnte,dochzu naheliegenderschienenist. Kurz
vor ihrer Hinrichtunghat die Jnquisitin nocheinen Brief an ihre Mutter
geschrieben,aus welchemdie folgendenStellen angeführt werden: „Ihr
wisseteuchuochwohl zu erinnern, liebe Mutter, als ich das erste Mal
die Krankheit kriegte, da bin ich znm ersten Mal dabei kommen,
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nämlichbei demTeufel, und nachmalsbin ichimmerweiterin dieSünde
gefallen. Gott sei es geklagt,aber ichhabenun Gnadefunden,demTeufel
und seinemAnhangganz uud gar wieder abgesaget,und habemichwieder
zu meinemHerrn Jesu Christbegeben. Bei dem will ich nun auch leben
und sterben.

26.

Ilse Mittags, die alte dicta, hatte (ScheudiusFrage 301) Anno
1655 vor ihremEnde unter andern auchaufs die jüngereIlse Mittags,
Andreas Görries Haußfrau, bekandtmit diesenUmbständen,daß 1) selbige
die Zauberkunstvon ihres Mannes Mutter Engel Lexowen gelernt,2)
daß die junge Ilse Mittags nebenstihr auff demTeusselsTautzein N. G.
Hauseauchgewesensey,daß sie 3) in besagtemTantzedie großeBaßfiedel
gestrichen,4) auff demPferde gesessenund dasselbezu tobt reitenhelffen
(Neun Hexenwaren mit ihren sociis in den Stall gekommen,hattendort
einen Tanz abgehaltenund das Pferd des Wirtes zu Grundegerichtet,
ohnedenStallknechtzu bemerken,der im Versteckallessah, uud dieAnzeige
bei der Obrigkeitmachte;die Hexenwurdenmit ihm confrontiertundbe¬
kanntenschließlich,worauf sie gerichtetwurden). Weil nun 5) sousteuihr
schleunigesReichthumb,6) Zufliehung und Entwöhnungeines feurigen
Drachen,und 7) unterschiedeneandereThaten sie suspektmachen,so dann
zwo andereHexenauf siegestorben,istbesagtejungeIlse Mittagsad. cons.
Dn. Gryphiswaldensium eingezogenund endlich torquiret worden, da dann
nachremittirter Tortur besagteIlse Mittags bekandt,daß siehexenkönne,
auf welchenBekäntnußsie auch14 Tage beharret. Nachgehendsaber hat
sie diesedeposition gäntzlichrevociret, und nochdarüberzu unterschiedenen
7 Zeugendiversis temporibusgesagt,wenn sie gewußt,daß sie nichtmehr
Pein im Urtheil gehabt,und mehr dann zweymaldaran sollen,ja wanns
auchgar dreymalgewesen,solte keinervonihr oder auß ihr etwasgebracht
haben. Ob wol nun alle 7 Zeugen ihr solcheAussageiu angestellter
Confrontation unter Augen gesaget, hat sie doch denselben allen beständig
wiedersprochen,und daß sie dergleichenniemalengeredet,beharrlichenbe-
stritten,deßwegenden 2. Juni 1656 die Tortur zum andernauff sie er-
kandtworden; sie hat aber dieselbegar hertzhafftaußgehalten,uund ob sie
wohl darüber gleichsamin eine Ohnmachtund tieftenSchlaffgesunken,hat
sie doch post remissioaem nichts bekennenwollen, sondernauff ihren
revocation beständig geblieben." Placuit autem Dom. Consiliariis
hoc cäsu ad tertium grädum torturae procedendam esse 1) quia delictum
esset atropissimum 2) quia mulier semel delictum fuerat confessa et
per dies 14 in confessione delicti perserveraverat 3) primam torturam
veluti jactibunda pro ludicra habuerat 4) in altera leviter obdormierat
et ultro expergefacta quasi vinculis et doloribus soluta, facunde ex
equuleo peroraverat, denique 5) ignem ipsum, qui ustulandae admotus
erat, non senserat 6) nullam variationis causam afferebat, sed solam
obstinatam et haud dubie a diabolo inditam, negandi. impudentiam.
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(Quem ad modum et malo letho, sine poenitentia obiit). Augenscheinlich

liegt hier der Fall vor, daß eine-Gefoltertein der Marter starb, ohneetwas

bekanntzu haben.

27.

NachAktender Registratur der RostvckerJustiz-Kanzleiberichtetvon
Liebeherr über eine Eingabe von Bürgermeister,Gericht und Rat in
Röbel d. d. 1659 Juli 5. an den Herzog Gustav Adolf (derForm

nach,in Wirklichkeitans Obergericht)folgendenInhalts: Ew. Durchlaucht
könnenwir in aller Unterthänigkeithiemit zu berichtenkeinenUmgang
nehmen,welcherGestalt es sichhier zugetragen,daß unser Hirte Jürgen
Zimmermann,das Vieh zu weidenam 9. Januar laufendenJahres in's
Feld getrieben,und bis an denAbendselbigesgehütet. Da es aber gegen
den Abend gegangen,kommtein Wolf unter das Vieh gelaufen,und will
ihm mit Gewalt aus der Heerde von seinen eignen Schafen eins weg-
nehmen,welchesdieserHirte, so viel er kauu, erwehret und auchendlich
nach dem Wolfe mit dem Beile wirst. Indem er den Wurf vollbracht,
schießetes ihm ins Leib, daß er auchzur Erde niederfällt,und also krank
wird, daß dessenHausfrau ihn zu Hauseholen lassenmuß. Wie er nun
zn Hausekommtund ins Bette gebrachtwird, sahendie Anwesenden,daß
es nichtrechtmit ihmbeschaffen,die weil er alsofortsichalso geberdetund
überaus übel anstellet,nicht anders, als wenn er (Gott behüteuns) mit
dem Teufel besessengewesen,welchesden folgenden Montag von vielen
Leutenangesehen,und seineGebärden,Reden und Plagen nicht andersals
eine Einweisungdes Teufels von bösenLeutengewesen.

SolcheKrankheitund Ängstigunghat bei dem Zimmermannetliche
Tage und Nächtecontinuiret,daß auchkeinMenschmit ihm umgehenund
redenkönnen. Nun aber ist derselbeGottlobdes Tags wiederumbeiguter
Vernunft und Verstände,ohnedaß die Krankheitund Ohnmachtihm sehr
znstoßetenund des NachtsannochgroßeAnfechtunghat. Wie nun besagtem
Jürgen ZimmermanndieseKrankheitzugestoßen,hat derselbenicht allein
zn Anfangin seinengroßenPlagen etlicheder ZaubereiberüchtigteWeiber
allhierauf derAltstadtöffentlichausgerufen,daß sieHexenwären,besonders
daß sie ihm ihre Teufel ins Leib gewiesen,die ihn quälen und plagen
müssen,offenbarherausgeredetund auchbis dato, da er wiederbei seinem
Verständeist, dabeyverbleibt, absonderlichaber bei einem Weibe, welche
sich der Böterei für allerhand Krankheiten und Schäden bei
Menschen und Vieh sehr gebraucht, welches ein merkliches
indicium veneficii ist, Namens Catharina Zimars, David
Richters Ehefrauenverbleibet,daß, weil dieselbeeinen Haß auf ihn ge-
worfenund auchsonstenStreitigkeitenmit ihm gehabt, hat diese Anstalt
bei ihm gemacht,und die Andern zu ihr zu Hülfe genommen,daß also
diesesWerkseinenEffektan ihm gehabt.— Wann aber, gnädigsterFürst
und Herr, Jürgen Zimmermanninständigdabeiverbleibt,daß ihm Catharina
Ziniars nebstAnderndiesesangetanund auchauf dieses Weib sonderliche
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AnzeigungensolcherThcit vorhanden, und auch unter Andern noch ein altes

Weib vorhanden, so Bademutter auf der Altstadt ist, Namens Trine
Albrecht, so mit in dieser Gesellschaft begriffen und von dem Jürgen
Zimmermann auch genannt, daß sie zaubern könne,welcheviel Jahr her

sichdes Bötens für allerhand Krankheiten und Schäden bei Menschenund
Vieh gleicher Gestalt sehr gebraucht und von Jedermann für eine
offenbare Hexe gehalten wird, welches denn auch ein angen-
scheinliches indicium veneficii ist, und wir nicht wissen, wie wir

uns hierin verhalten sollen, als gelangt an Ew. D. unsere nnterthänigste

Bitte, dieselbe wollen, uns gnädigst informiren, was wir bei dieser Sache

thnn und fürnehmen sollen".

Bescheid der Jnstiz-Kanzlei: Beide Weiber in Haft nehmen

und Untersuchung einleiten. —

Es geschieht.Zeugen werden vernomnien, die Böterei wird bestätigt.

Das Ergebuiß des Verhörs wird eingesandt mit dem Hinweis, daß die
Zimars aus Anlaß eines Streites mit dem Jürgen Zimmermann diesem
unterschiedlicheMale den Teufel ins Leib gefluchethabe, womit zusammen-

treffe, daß Zimmermann in seinerKrankheit immerzu geschrien,der Zimars

Teufel säße ihm hinterm Ohr und Plage ihn. — Die Albrecht, „eine alte

Kluke", hat bei ihrer Inhaftierung gesagt: „Das wäre nur das Geringste,

was sie bisher ausgeredet."
Frage, ob man mit der Tortur beginnen solle. —

Die Justiz-Kanzlei sendet die Akten an die jur. Facultät in
Greifswald. Informatorium von dort her lautet auf Fortsetzungder
Untersuchung mit Verbalterrition „mit Bedrohung der scharfenFrage, auch
von dem Angstmann vorgenommeneVorzeigung der zur Peinlichkeit ge-
hörigen Instrumente und Gebehrdnug, als wenn er sie damit angreifen
wollte, jedochdaß er ferner nicht verfahre. —

Die Zimars entflieht inzwischen.—

Die Territion nützt bei der Albrechts nichts, obgleichsie entkleidet,

auf die Leiter gestreckt,fest gebunden, dann wieder losgebundenist.
Abermals Sendung der Akten an die Justizkanzlei, und

später nach Greifswald; die Untersuchungwird gleichzeitigauf Elisa-

beth Karanks erstreckt, welche mehrfacher Böterei geständig ist, deren
Mutter und Vaterschwestern Zauberinnen gewesen sind. —

Greifswalder Gutachten: Die Albrechts ist mit der scharfenFrage
zimblicher Weise zu belegen, gegen die Karanks Real-Territion anzn-
wenden, d. h. es wird der erste Grad der Tortur angewandt. —

Mit der Karanks geschiehtes ohne Nutzen. Bitte, nun auchTortur
zu erkennen, weil das Verschicken der Akten sonst zu viel Geld
koste. — Inzwischen ist aber die Karauks gestorben.

Nicht lange vorher sind in Röbel schon drei Hexen hinge-
richtet. Man hält der Albrechts vor, daß sie mit diesen gute Freund-
schaft gepflogen. Sie bekennt,daß sie gebötet habe, also durch Besprechen
Gebrechenund Krankheit geheilt. Dabei gebrauchteFormeln:
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„Der Fund, den ich hier finde,
De schall verstnven und verschwinde."

oder „Feuersglut, du. sollt stille stahn,
Und nicht weiter gahn."

Dabei Nennung des göttlichen Namens. —

Sie wird vom Rathhaus nach der Fronerei geführt und da

sie in Güte nichts bekennenwill, wird sie der Tortur unterworfen, d. h.
sie wird vom Froner ausgezogen, es wird die Bande zugeschnürtund mit

der linea angezogen. Dazn werden ihr die Beinschraubeu angelegt und

zugeschrobeu„welches dann zu etlichen Malen von dem Frohner an der

Albrechts vollstreckt."
„Darauf captiva nach Wiedererlassnng der Tortur frei öffentlichbe-

kannt und ausgesagt hat: 1) bekannt,daß sie zaubern könnte, welcheZauber-

kunst ihr die Bengeftorff gelehrnt, der Teufel, welchenihr dieseBengestorff

anvertraut, heiße Chim, und wie er ihr vertraut worden, hätte sie sagen

müssen:
„Ick fat an dissen Witten Stock
Damit verlate ik unfern Herrn Gott."

Alsofort wäre dieser Teufel Chim in schwarzen Kleidern mit einem

schwarzenHnnd zu ihr gekommenund seithero sich zu ihr gehalten, hätte

ihr anch zur Handgift 1 Thlr. gegeben.

2) bekannt, dieser ihr anvertrauter Teufel hätte ihr nichts zugebracht,

sondern Alles, was er an Butter, Käse und Eiern geholt, das hätte er

selber verzehrt und ihr nichts davon gegeben.

3) bekannt, ihres anvertrauten Teufels Häude wären rund, die Hände

als Bärenklauen, desgleichenauch die Füße.

Und als sie gefraget, ob sie Einem und dem Andern auch an Vieh

durch ihren Teufel Etwas umbringen lassen, gibt sie zur Antwort, sie hätte

Jürgen Sievert eine Starke und ein Kalb umbringen lassen, weil er sie
gescholten.

„Bekennt, sie hätte dem Stadtvogt Lewin Schröder vor 2 Jahren ein

braun Pferd umbringen lassen, aus Ursachen, daß er ihr kein Brot leihen
wollen (verhält sich in der Nachfrage also). Bekennt, sie hätte Jochim
Behrend einen schwachenOchsenumbringen lassen, darum daß er ihr aus
ihrem Garten an Kirschen,Birnen und Kräutern Alles gestohlen (Ist nach-
gekundschaftetund vernommen,daß der Ochseum selbigeZeit umgekommen)."

Ähnliche Fälle gibt sie noch mehr an, bei denen die Nachforschung
feststellte,daß es sich so verhalte. —

„Wie nun captiva von Erwürgung des Viehes ein Mehreres nicht
bekennenwollen, ist ihr weiter gefraget, zn welcher Zeit sie letzlichauf 'm

Blocksbergegewesen, wer nebst ihr zaubern könnte, und wem sie diese
Zauberkraft hinwieder gelehret. Darauf sagt captiva,: sie hätten ihren
Blocksberg vor'm Jahre auf dem Sandberge vor Röbel ge-
halten; neben ihr wären daselbst gewesen, welche auch zaubern könnten,
nachfolgende(Namen folgen.)."
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Alle seien mit ihr auf einem schwarzenSchafbockezum Röbelschen
Blocksbergegeritten, hätten dort mit dem Teufel getanzet,gegessenund ge-
trunken und (nach wiederholt gebrauchten Ausdrucke) sich lustig erzeiget,
giebt auch verschiedeneOrte an, von wo sie durch ihre Teufel sich Bier,

Fleisch, Brod hätten holen laffen, und fügt eiue Erzählung hinzu, wie sie
ihrer eignen Tochter, die auch mit auf dem Blocksbergegewesen,einen
Teufel, namens Klaus, angetrauet habe.

Die denunzierten Weiber werden sogleich vorgeführt und mit der
Albrechtskonfrontiert, nehmen den Ritt auf dem Schafbockund alles Zaubern

in Abrede; vier ergreifen gleichhinterher die Flucht, eine fünfte ersäuft sich,
über die übrigen wird an die Justizkanzlei berichtet, aber nur wegen einer

einzigenwird genügenderGrund zur Einleitung der Untersuchungvorhanden

befunden,und diese stirbt bald darauf.
Des dritten Tages nach vorgesetzter Verrichtung ist die gefangene

Trine Albrechts abermals fürgefordert, mit derselben alle vorhergesetzteund

von ihr bekanntePunkte repetiret und vorgelesen,dabei sehr hart vermahnet,

da sie auf Einen oder Andern unschuldig bekannt, so sollte sie selbiges

anjetzonoch, da die Zeit vorhanden, revoeieren, und nichts mehr als die

reine Wahrheit bekennen,damit sie ihrer Seelen im künftigen Leben keine

Pein machenmöchte,darauf dieseinhaftierte Trine Albrechtsmit freimütigem

Herzen antwortete: Es wäre Allens wahr, was sie bekannt, darauf wollte

sie ein Kind des ewigen Lebens werden und seliglichsterben.

Abermals gehen die Akten an die Justizkanzlei, und es wird ohne

daß von einer Desension, oder der Möglichkeit eines Rechtsmittels die Rede

ist, erkannt:
„Daß Trine Albrechts wegen ihrer in scharfer Frage gethanen Be-

kenntnifsenAndern zum abscheulichenExempel und ihr selbst zur wohlver-

dienten Strafe mit dem Feuer vom Leben zum Tode gestraft werden soll."

Die Jnquisitiu bleibt bei allen ihren Aussagen trotz wiederholter

Ermahnung, und das Urteil wird an ihr vollstreckt.—

Prediger klagen, daß das Unwesen eher zu als abnehme.

28.

ad Frage 281 bei Freudius. Erkeuutniß der juristischenFakultät in

Rostock. (Nach 1658) Präm. praemitt: Als dieselbeaus bey geschlossnen,

wegen der zu Dargun Zauberey halber gefangenen Reimerschenverübte

Inquisitional-Acta zugesertigetund, wie uuumehro weiter in der Sache zu

verfahren, und ob besagte R. als deß abscheulichenLasters der Hexerei ge-

nugsam überführet, mit der ordentlichen Strafe des Thurns zu belegen,

oder noch ferner inquisition anzustellen sey, unser RechtlichesBedenkenein-

zusenden,gnädigst begehret. Demnach erkennen und sprechenwir Dechant,

Senior und andere Doetores der Juristen Fakultät in der Univer¬

sität zu Rostock nachsleissigerVerlesung und reiflicherErwegung sothanen
Inquisitional-Acten darauff vor Recht, daß zuforderstdie gefangenReimersche

durchihren Beicht-Vater (Remedium hoc compellationis per Reverend.
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Ministerium adeo fuit efficax, ut rea delicta omnia confessa et sie

supplicio tradita fuerit. Idem remedium salutare experti f'uimus in

exploranda veritate a testibus mulieribus valde obstinatis, quae reorum

opes et familiam reveritae, nec minis, nec careeris coercitione ad

veritatem confitendam potuerunt adduci: In actis de veneficio inquisiti

N. R. Mense Jul. et Aug. 1658) Mit Zuziehung eiues und

andern der benachbartenPrediger tä glich zu besuchen,in der rechtenErkänt-

und Bekäntnuß deß wahren Gottes und seligmachendenGlaubens an ihren

Erlöser Jesum fleissig zu unterrichten, zu wahrer Reue und Leid ihrer be-

gangenenSünde und ernstlicher,rechtschaffenerBußfertigkeit, mittelstschärffuug

Gottes gerechten Zorns und Straff, insonderheit, daß sie in dieser Be-

ZüchtigungGott die Ehre gebeu, und auff Erforderu der Obrigkeit die reine,

unverfälschteWarheit beständigaussagenmöge, treulich und ernstlich zu der-

mahnen, immittelst auch, und da solches geschieht,öffentlich in der Kirchen

vor der GefangeneuBekehrung zu bitten, und die Pastores von diesen allen

ihre nmbständliche gründliche Relation ad acta einzuschickenschuldig sein.

Würden dann nun die Pastores in ihrer Relation wegen rechtschaffener

Bekehrung der Gefangenen gründliche Anzeigung thnn, so ist daranff ferner

die Gretha Stocken absonderlichfür zu fordern und nach den Umbständen

der zwischenihr und Annen Dabermanns fürgegangenen Schlägerey,

in specie woher solcheSchlägerey entstanden, ob sie der Annen Dabermanns

mit diesenWorten (dor schölendi dreh düwel vör Halen) gedreuet und ge-

fluchet? ob sie die Schlägerey ihrer Großmutter (der Gefangenen) geklaget?

Was ihre Großmutter ihr darauff zur Autwort gegeben? fleissig und umb-

stündlich zu befragen, auch da nötig, mit der Annen Dabermanns über

einen oder andern Pnnet zu confrontiren, und was alsdann erknudiget,

in gewisse kurtze additional-articul zu verfassen und der gefangeneu

Reimerscheuso wol selbigeadditional als die in actis sub n. 24 befindliche
inquisitional-articul sambt sub n. 35 wegen der neuen angegebenen Lehr-

Meisterin Gerdrut zu Keußdorf eingezogene Nachfrage nochmalen in [güte

vorzuhalten. Da nun die gefangenen einen, oder mehr derselben Articul

ferner leugnen und nicht wahr bekennen würde; so ist sie nicht allein mit

Greth Stocken, sondern auch mit denen sub n. 24 in articulis inquisition-

alibus benannten Personen, als 1) mit Bicke von der Lühen über den

9. u. 19; 2) mit ihrem Sohu Peter Holtzen über den 13. 14. 15. 16. 17;

3) mit Christian Künger über den 18 n. s. w., jedocheinen jeden besonders,

gebührend zu confrontiren, und zum Fall sie auchin confrontatione beym

leugnen verbleiben, und nichts gründliches bekennen würde, alsdann auff

alle und jede Articul, wie auch insonderheit hierauff 1) von wem sie die
Zauberkunstgelernet. 2) n. 3) wie und welcherGestalt sie dieselbegelernet4) ob

sie darbey den wahren Gott verleugnet nnd mit dem leidigen Tenssel

einen Bund gemachet?5) auf was Art und Weise; mit was Worten,
Geberden und Umbständen solchesgeschehen? 6) ob der Satan öffters

zu ihr gekommen und mit ihr gemeinschafftgeflogen? 7) ob sie auch

auderu Leuten mit ihrer Zauberkunst an Viehe, Gut, Leib und Leben,
schaden gethan? 8) ob sie auchauderu die Zauberkunstwieder gelehret,
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und welchedieselben sein; die rechte lantere Warheit zu bekennen,mittelst

härterer und schärpfereuTortur u. s. tt>.anzuhalten, wenn solchesalles ge¬

schehen,auch fleissig und umbstäudlichverzeichnetworden, so ergehetalsdann

dieser gefangenen Reimerschen Bestrafung halber, ferner, was Recht ist.

29.
Zu Lütken Raduhn wird 1665 Trin Hallers, die Kuhhirtschever-

brannt wegen überwiesenerZauberey. Zu den Unkostenkonnte die Kirchen-

ökonomie nichts geben, weil sie nichts hatte, so mußte das ganze Dorf

zusammentreten, weil Trin Hallers gemeinschaftlicheHirtin war. Der

Pastor Bauer zu Groß-Raduhu gab zuvörderst 2 Thlr.
Spornitz 1668. Catharine Voigt ist wegen Zauberey eingezogen

und justificiret. Sie hat bei der Tortur selbstausgesagt, daß unter andern

eine Helmsche in Spornitz mit ihr auf dem Blocksberge gewesen; später

wiederruft sie es entschieden,sie hätte es nur unter der Marter gesagt.

30.
Jahrbücher für mecklenb.Geschichte,1887 S. 293 f.

Im Jahre 1671 wurde in Lage ein Manu Namens Michael Moyfes,

offenbar ein Fremder, vielleicht ein Jude, aufgegriffen und der Zauberei

angeklagt. Bald war sein Urteil beim Hofgerichte fertig. Im Mai kam

der Befehl vom Herzog Gustav Adolf zu Güstrow, daß der Pastor allen Fleiß

anwende, damit der Angeklagte zur wahren Reue und Buße über seine

große und abscheulicheSünde gebracht werde, und darauf wurde derselbe

in Lage verbrannt. Im Juli 1671 wurde Anna Holtzmann, Jochim Voets

Wittwe, dem Pastor Erasums zur „Seelenkur" überwiesen und dann

verbrannt. Im Oktober waren zwei Weibspersonen, die Schröderscheund

die Hoikeudorffschewegen des abscheulichenLasters der Zauberei in gefüng-

liche Haft geraten. „Wann denn dieselbensolcheUebelthaten umbständtlich

bekanndt und zugestanden und desfalls nunmehro dem Rechtenachabgestrafft

werden sollen", so werden sie dem Pastor Erasmus „zur Seelenkur" über-

wiesen. Im Novembertraf das Votum der Justizkanzleiüber die Elisabeth

Moltke (auch die Bülowsche genannt) ein, im December wurde Samuel

Mellendorfs Wittwe, Anna Wilckein Lage, wegen Zauberei durch Feuer

vom Leben zum Tode gebracht.
Wie mit diesen armen Frauen umgegangen wurde, wie das un-

geheuerlicheUrteil zu Stande kam und wie die Angeklagtenznm Geständnis

ihrer Schuld gebracht wurden, beweist uns am besten der Fall der Anna

Rhode, Peter Schmidt's Wittwe, die den Richtern von Mitte 1671 bis

ins Jahr 1672 hinein zu schaffenmachte, vielleichtnur, weil sievon etwas

besserer Constitution war. Wegen Hexerei verdächtig,wird sie eingezogen,

hat die Tortur bis zum dritten Grade bestanden und erklärt, daß sie von

der Langeschen,als der Lehrmeisterin,das Hexengelernt habe; am folgenden

Tage widerruft sie und nennt statt der Lange einen LehrmeisterJakab
Rogge in Kavelstorf, auchbezüchtigtsie die Biilowsche(vgl. oben) anfänglich,
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widerruft in confrontatione und sagt, sie habe sie auf dem Blocksberge

nicht gesehen.
Als sie extra torturam befragt wird, lacht sie viel, und es fragt sich,

ob turbata phantasia oder aus Spötterei oder Frechheit. Sie sagt, sie

habe in Güte und gegen den Prediger nichts bekennenwollen, weil sieden

Prediger nicht verstanden hätte. Man beschließt, sie noch einmal durch

geistliches Zureden prüfen zu lassen, und zwar durch zwei Pastoren.

Erasmus und sein Freund Haue in Recknitzbeginnenihre Seelenknr. Jetzt

antwortet sie, sie habe von jenen drei früher bezeichneten Anstiftern und

zwar zu verschiedenenZeiten gelernt; „die Mellendorfssche(siehe oben) hätte

ja von ihr gewußt, aber sie selbst wüßte nicht, ob sie hexenkönne, obwohl

sie einen Haufen böser Geister unter ihrem Bette in der Zeit ihres Ge-

sängnisses gesehen habe. Sie wüßte nicht, ob sie gelacht hätte," lacht

aber den Pastoren noch einmal ins Gesicht „unzweifelhaft auf des Satans

Antrieb".

31.
Nicolaus Putter (Dissertation), Was von der Hexen Bekäntniß zu

halten, daß sie aus schändlichenBeyschlaffmit dem Teufel Kinder erzeuget?

Rostockd. 19. Uov. 1698.
Lueie Bertitsch ist gefänglich eingezogen und im Oktober 1698 sind

die Akten nach Rostockan die Fakultät gesandt.
Sie hat extra torturam und sua sponte liberrime bekannt: sowohl

daß sie zu dreimahlen, zuerst zwölf-, dann fünfzehn-, dann sechzehnjährig

die Zauberei von verschiedenenLehrern gelernt, ihren heiligsten Bund mit

Gott gebrochenund sich dem Teufel zum Dienst zugesagt, als auch daß

sie mit allen den drei ihr von den gottlosen Lehrmeistern als Bräutigam

gegebenenGeistern viele Male den Beischlaf geübt, offenbar mit solchem

Ergötzen, daß sie selbst dann, als sie vor den Richter gebracht und auf die
Jnquisitionssragen zu antworten aufgefordert wurde, kaum ohne einiges

Gefühl der Freude sich dessenerinnern konnte. — Auf weiteres Befragen

gab sie an:
daß des folgenden Tages, wie den Tag vorher, die N. N. ihr das

Zaubern gelehret, und einen Bräutigam Nahmens Hanß ziemlichen Alters
zngefreyet, notabene um Vormittag wie keiner zu Hause gewesen, gemeldter
Hans im schwarzenHabit zu ihr vor die Thüre gekommen, und sich ge-
meldet, daß er der von der alten N. N. ihr angewiesener Bräutigam sey,
welchensie angenommen,und mit ihm in die Kammer gangen, und wäre
sie da wohl erst zwölf Jahre alt gewesen, Item; Wie sie ohngefehr
15 Jahr alt zum andernmahl wieder von der N. N. Zaubern gelernet,
und ihr abermahlen einen andern Bräutigam Nahmens Hans zugefreyet,
hätte sich dieser Bräutigam so gleich bey sie auf der Heyde, woselbst sie
die Kühe gehütet, nachdem ihr Lehrmeister nur nach Hause gangen, ein-
gefunden, anch noch daranff im Felde mit sie gebuhlet, auch nach 2 Tagen
des Abends in ihrem Hanse, allwo sie gedienet, in der Küchen zu sie ge-
kommen,unter Versprechungeines schwartzenTuchs (welches er aber nicht
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gehalten). Dieser Geist lt/äre allezeit in einem bunten SammtschenRocke,
von weiß, roth und schwartzenStreiften, mit grauen Strumpssen, schwartzen
an beyden Seiten aussgeschwäntztenHnthe mit einem seydenenschwartzen
Bande zu ihr gekommen,und dieser Bräutigam sei ihr angenehmsterGeist
gewesen. Doch wäre der Geist sehr kalt gewesen. Etporio: Wie sie zum
dritten mahl von der alten N. N. unter dem Versprechen,daß Sie ihr
noch mehr Künste, als Sie bereits wüste, lehren wolte, zaubern gelernet,
hätte auch die ihr einen Bräutigam Nahmens David zugesellet,der sich
auch gleich des Nachts drauf eingesunden, mit diesen hätte Sie auch noch
iin Gesäuguiß diese unmenschlicheUnzucht wiederholet, dieser wäre in
männlicherStatur und im schwartzenHabit ihr allemahl erschienen,sähe
aber sehr heßlich aus, und hätte solchetolle Hände und Füsse, als Pferde-
Füsse, und dieser wäre sehr hart gewesen,auch von Natur gantz kalt. Et
tandem: Sie hätte diese Zauber-Kunst zween wieder gelehret 1) einen
Jungen N N., dem sie eine glatte und schmuckeBraut, mit einen braunen
Rockund schwacherKappe zugesühret, Nahmens Anna Dorathie, so dieser
auch zu sich genommen, 2) einer Dirnen N. N., der sie einen Bräutigam
Nahmens Heinrich, im schwartzenKleide zugesellet, der gleich zur Hand
gewesen.

Sie hat ferner als Frucht solcher Verbindung, „einen schwartzen
rauhen Windwurm augegeben, den sie auff ihres Geistes Davids anraten
bay einem kleinen gemachtenFenr zu Pulver verbrand, welches Pulver
der David weckgenommen,folgendenTages in einem grauen Krämerhäuschen
ihr wieder zugebracht,und ihr Vieh damit umzubringen gelehret. Ferner
hat sie eine Frucht in Gestalt eines Mägdgens von einem Pott Krug groß
geboren, welches sie zwey Tage bei sich gehabt, des Tages in ihr Bette
verwahret, des Nachts aber zu sich geuommeu, auch mit ihren Brüsten
gestillet, und gemerket,daß es gesogen,ihr Geist David aber hätts ihr nach
zwey Tagen weg genommen.

Zum dritteumahl hätte sie wieder ein Mädchen mit ihrem andern
Geiste Hansen, dem sie am liebsten leiden mögen, eine Zeitlang darnach
gebohren, welches ihr Geist aber gleich weg genommen,und wie sie eine
geraume Zeit darnach von eben demselbenein Knäblein zur Welt getragen,
hätte ihr Geist ihr denselben nicht lassen wollen, sondern auch gleichweg
genommen. Et tandem: daß noch in dem Gefängniß ihr Geist Hanß und
David mit ihr gebuhlet, und sie von solcherVermischungam 21. September
dieses itzlauffenden1698sten Jahres des Abends im Schummern, nachdem
sie den Tag vorher der Frauen, bey der sie gefangen gesessen,daß ihr so
schlim, angst und bange sey, auch heftig friere, geklaget, auch die Exa¬
minatores ihr wohl anmercken können, daß sie grosses Leibes, Spiritu suo

obstetricante eine Frucht in Gestalt eines Mägdgens zur Welt gebracht,

welchesie auch in ihren Händen gehabt, und gesehen,wie es sichmit Kopf
Händen und Füssen geregt, auch endlich gehöret, wie es geweinet, und da
es ganz kalt gewesen, an ihre Brust gehalten, aber der Geist David habe
es anfänglich nicht haben wollen, endlich es zwar zugegeben,da sie dann
eigentlichmerckeuund empfinden können, daß es von ihr Milch gesogen,



— 96 —

welcheaber anjetzo verschwunden, doch eine halbe Stunde darauff es ihr

genommen,und damit sich weggemacht,welchessie gerne behalten hätte."

Die Dissertation stellt als Ergebnis fest, daß fleischlicherUmgang mit

dem Teufel möglich sei. Der Teufel könnte auch phantastische Gebilde

im Schlafe zuführen. Er könne aber auch Körper aus Luft uud Erde

und andern Elementen, Dünsten und leicht löslichen Dünftuugeu mischen,

kleiden, bewegen und sie den Hexen zuführen. Auch die guten Engel

hätten ja zuweilen Körper und in diesen Körpern gegessen und ge-

trunken. —
(Es fehlefreilichnicht an entgegenstehendenMeinungen; die Zusammen-

fünfte entsprängen einem krankenGeist, seien Phantasien, ähnlich denen im

Schlaf, oft sagten die Hexen ja, sie wüßten nicht, was mit ihnen ge-

schehensei).
Die RostockerFakultät entschied:
Lucia Bertitsch sei, gestärktdurch Reue und Abendmahl, wegen ihrer

bekannten Unzucht und Zauberei mit dem Feuer vom Leben zu Tode zu
bestrafen. —

32.

Rostock,den 23. Juni 1612. Ein Mann ist der Bigamie schuldig
geworden,zugleichder Dieberei. Die Ligamis giebt er zu, wendet aber
zu seiner Verteidigung ein „das ihme von einer Zauberschen der Zeit, wie

er sein Weib erst gefreyet, etwas solte eingegeben und beygebracht sein,

dadurch er den seiner damals gewesenenbraut, vndt hernach gewordenen
Ehesraw gram geworden . . . vnd von ihr ablaufseu müssen." Er gibt
auch an, das ihm seine Mutter etwas solte eingegebenhaben, dadurch sein
voriges Eheweib (Vnangeseheuein Andre Person vorhanden gewesen,womit
er sich lieber befreyet gehabt) Ihme lieb gewinnen sollen, auch alsbalt,
wie er solches ins leib bekommen,den vnrathe von sich geben müssen.

Erkenntnis: Er sei wegen Bigamie und Dieberei mit dem Schwerte
vom Leben zum Tode zu bringen.

33.

Die besessenenJungfrauen zu Wangelin 1691. Pastor Jonas Rümker
zu Poserin berichtetean den Herzog Christian Louis im Frühling 1691,
daß in seiner Gemeinde in Wangelin zwei adliche besesseneJungfrauen
wären, und erzählt, daß sie horrende Blasphemien ausstießen, ganz fürchter-
liche Lästerungen, die wahnsinnigen Hohn alles Heiligen und Göttlichen
bedeuteten. Er hat sie, um sie vom Teufel zu befreien, in sein Haus ge-
nommen. Beide behaupten, daß sie von Frauen aus der Gemeinde, die
sie namhaft machen, behext seien. Von Eonsorten des Satans wurde das
Haus des Pastors angezündet, und eine der Besessenenrettete ein Kind
des Pastors. Dieser aber beabsichtigtegegen die verfolgendenHexen vor-
zugehen, indem er hoffte, so ein Mittel zu finden, die Jungfrauen zu be¬
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freien. Der Herzog gab die Sache an die TheologischeFakultät in Rostock
zum Gutachten ab.

Die Antwort der Fakultät vom 11. Juui 1691 ist sehr besonnen
abgefaßt. Da sie geeignet ist, die mildere Ansicht in dem Vorgehen gegen
die Hexerei zu veranschaulichen, so folgt sie hier am Schluß. Die Jung-
fraueu wurden, wahrscheinlichin Folge der ruhigen Behandlung und nach
Beseitigung der Möglichkeit, ferner viel Aufsehen zu erregen, geheilt.

Der Pastor Jonas Rümker aber war mit der Antwort nicht zufrieden,
denn es heißt in den spätem Pfarrakten: „Leider sind durch diesenAber-
glauben zwei arme Frauen aus Wangelin, die man im Verdachtder Zauberei
gehalten hat, auf Requisition des Pastors Rümker gefänglich eingezogen
und nach Lübz gebracht, (eine war entflohen, was Rümker sehr verdächtig
fand, die theologischeFakultät jedoch nicht, denn diese sagte, man könne es
ihr nicht verdenken), anch selbst torquirt worden. Eine hat sich im Ge-
fängnifseerhängt, die andere ist zu Wangelin als Hexe verbrannt worden.
Die Kosten dieses Prozesses und der Execution hat die umherliegende
Landschaftdurch eine Subscriptiou zu Stande gebracht, die von dem Pastor

veranstaltet und vom damaligen Landesherrn autorisiert ist." Mutmaßlich
benutzteder Pastor die Abwesenheit des Herzogs, der ein Jahr darauf im
Haag starb, oder dessenzunehmende Altersschwäche,um die Erlaubniß zu
erhalten, denn daß Christian Louis der Hexeufrage gegenüber sehr frei
dachte,ist oben bewiesen.

Responsumder Fakultät (mitgeteilt in den Gelehrten und gemeinnützigen

Beiträgen. 1840, S. 120 ff. von Julius Wiggers).
Auff E. H. F. Gn. gnädigstes die beide besesseneAdelicheJungfrauen

zu Wangelin betreffendes teils am 15. Maji dnrch einen Bützowschen

Unterthan, teils gestern alß am 10. jun. von der Post uns gebessertes

Schreiben, darin unser theologischesBedenken über die Frage, wie und was

ahrt wir vermeinen, daß dem Satan weiter zn begegnen sey? gnädigst er-

fordert wird, haben wir unsere» untertänigsten Schuldigkeit nach nicht eher

antworten können, weil wir nicht alle miteinander zu Hause gewesen,

®- H, F. Gn. in dem ersten rescripto gnädigst begehret, diesen casum in

voller Versammlung gründlich zu ponderiren: gestalt denn derselbe casus

tanti rnornenti ist, daß er nicht könne noch solle praecipitanter ohne ge¬

nügsamedeliberation noch von Wenigen expediret worden: zumal da wir

uns erinnern, daß über dergleichenFragen an andern Ohrten viel Rathschläge

sind gepflogenund responsa von unterschiedlichencollegiis und ministeriis

eingeholetworden. Nachgehends aber hat das Gerücht uns erzehlet, als

hätte der bekannte Georg Frese von Hamburg die Gnade von Gott gehabt,

den Satan von solchenbesessenenJungfern auszutreiben,daher wir gedacht,

unser responsum oder consilium würde nicht mehr vonuötheu sehe. Alß

wir aber nunmehr aus E. H. F. Gn. gestrigenmit Schmertzenvernahmen,

daß der Satan sich an selbigem Ohrte wieder eingefundenund viel grau-

samer die obsession coritinuiret, So haben wir unsere consilia in der

Furcht Gottes zu'sammengesetzet. Ehe wir aber ans die Frage selbst

antworten, hätten wir nnterthänigst wünschen mögen, daß von allen Umb-

Beyer, Zauberei und Hexenprozesse. 7
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ständen, alß von dem Uhrsprung, Gelegenheit und Fortgang des morbi,

welchemmedicina soll bereitet werden, wir wären accurate informiret

worden, und solchesnach dem Exempel unseres Heilandes selbstMarc. 9, 21,

welcher nach der Zeit geforschet,wie lange den Besessenensolcheswider-

fahren, worauff dessenVater auch von der Besitzung,Natnr und Eigenschaft
Bericht gegeben v. 22. wiewoll wir nunmehr an der Wahrheit der Besitzung

fast nicht mehr zweifeln können. Wie den auch, wie alt die Jungfern sein,
wie sie vorhin sichim Lebeu verhalten, ob sie zur Erkenntniß ihrer selbst ge-
bracht, und in der Erkenntniß Gottes und ihres Heilandes woll gegründet,
und also auch durch eignen festen Glauben dem Satan wiederstehen,wissen
wir nicht so völlig, wie es woll zu wissen nötig wäre; znmahlen die Er-
fahrung bezeuget, daß allemahl diejenigeTheologie, welchean der Befreiung
solcherBesessenengearbeitet, sich dahin bemühet, daß sie zuvörderst die Be-
sesseuen zu solcher gründlichen Erkenntniß und waren Bekehrung durch
Gottes Hülfe gebracht haben, welches hier auch vorhoffentlich nicht wird
aus der acht gesetzetsein.

Was uuu die Frage selbst betrifft, so gehet unsere Meinung dahin,
daß weil der große Gott dergleichen Grausamkeit dem Satan zuläsfet uud
mit seiner Hülste in Austreibung verzeucht, theils damit durch Zeigung des
Satanischen Wütens die sicherenMenschen,welcheweder Gott noch Teuffel
wahrhafftig glauben, erschrekket,teils dieselbenzur Meidung der abscheulichen,
leider hin und wieder im Schwange gehendenund Gott zum Zorn reihenden,
den Satan aber ergötzendenSünden thätlich angemahnet und zu wahrer
Buße und Besserung angeleitet, theils unser Glauben und die Beständigkeit
im Beten geprüfet, theils die Ehre so woll der Gerechtigkeitalß Allmacht
und BarmhertzigkeitGottes redlich erweitert werden, so sein

1) keine andere schrifftmäßige und ordentliche Mittel den Satan zu
vertreiben(denn die außerordentlichePoteftät deu Satan auszutreiben, welche
von den Aposteln und andern Wenigen in der ersten Kirchen N. T. durch
wuuderthätigen Glauben, durchs Gebet und ApostolischeGebietung geschähe
Act. 16, 18 :e. hat heutige Tage, da das Evaugelium genug mit Wundern
bestätiget ist, auffgehöret,uud ist der wuuderthätige Glaube keine ordentliche
Gabe der Kirchen,obgleichnoch heutiges Tages etliche mit einem herrischen
Geist köunen gewassnetwerden, auch dann und wann gewaffnet zu werden
pflegen, welche,wenn sie in Gott eifrig werden, mit heiligem starkenMuht
dem Teuffel gebieten, daß Er weiche und nicht wiederkehre,welches wir
nicht tadeln, sondernvielmehr loben und solchemherrischenGeiste gratuliren,
wenn der Ausgang glücklichist). So sein denn, sagen wir, keine andern
ordentlicheMittel, alß anhalten mit dem Worte Gottes und mit ernstlichem
Gebet, welchesmit einem festen Glauben (ohn welchen nichts zu erhalten
Jac. 1, 7) und mit wahrer Buße und Fasten begleitet wird Matt. 17, 21.
Denn so wir in andern leiblichenso gemeinenalß privat Nöhten und Plagen,
wenn Gottes Hülsse verschoben wird, anhalten müssen mit dem Gebet,
Glauben und Buße, bis Gott erhöre, warumb auch nicht in diesemschweren
casu? Daher denn woll angeordnet, daß öffentlich Vorbitten im
Lande geschehen, uud zweisfelnnicht, es werde der Pastor, wie E. H.
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F. Gn, gnädigst melden, sich bißher tapffer bei den Besessenenbezeuget,
nicht allein daheim im Hanse, mit Zuziehung frommer Leute, kräfftige
Vorbitte thun, sondern auch in der Kirche fleißig Betstunden halten, bei
welchemsich auch diejenigen einfinden mögen, welche der Satan
der Zauberei beschuldigt. Hiernegst und zum

2) halten wir rahtsam und nöhtig zu sein, daß denen, welchean den
Besessenenarbeiten, noch mehr, es sein clerici oder Laien, Männer oder
Weiber, deren Gottseligkeit und fester Glaube, wie auch heilige Tapsserkeit
des Gemühts bekannt ist, zugefügt werden. Und weil

3) der Satan gräulich lästert, wird nöhtig sein, nicht allein von
öffentlichenKantzeln, sonderlich in der Nachbarschafft,umb abwenduug der

daraus entstandenen ärgernis und zur Befestigung der Einfältigen von
solcherMaterie und Besitzung gründlich zu lehren; zu welchemBehufs sich

dem?die Prediger mit probirten Autoribus versehen müssen: Sondern

auchdas gemeine Volk uud die Einfältigen (welcheleicht durch des

Satans Lästerungen geärgert werden können) von dem Ort, wo die

Besessenen sich befinden, abzuhalten, ja auch höchstes Fleißes

alles Gespräch mit dem Satan zu vermeiden, ohne daß man aus-

drücklicheSprüche der H. Schrisft ihnen zur Antwort entgegensetze,weil der

Satan jederzeitGelegenheit suchet-zu lästern und die Menschenzu betrügen:

wie denn unser Heiland mit seinen Exempel gewiesenhat, wie man des

Satans Gespräch nicht reitzen soll. Marc. 1,15. Da es heißt: Verstumme.

Absonderlichund zum

4) muß man sich woll vorsehen, daß man dem Teussel, wenn

er die Hexen anklagt, wie des Pastoris relation davon meldet, gar

nicht glaube, weil er ist ein Lügner und Mörder. Joh. 4, 44, dessen

Freude erfüllt wird, wenn er wider unschuldige Menschen wüten kann.

Billig wird solchemWahn, welcher des gemeinen Mannes Gemühter ein-

genommenhat, um des Satans Anklage glauben zu geben, entgegen gesetzet

der Spruch Christi: Ist denn der Satan auch mit Ihm selbst uneins, wie

will sein Reich bestehen? Luc. 11, 18. Was er vorgiebt, daß durch

Gottes Befehl er gezwungen werde, dergleichenvon den Hexen anzuzeigen,

ist gar ungereimt. Solte Gott den Satan zum internuncio gebrauchen,

mit uns zu handeln, welchen der Heiland und seine Apostel nicht einmahl

hören, da er auch wahre Dinge von ihnen redete? Marc. 1, 24. Act. 16,

17 SM. Ja, obgleichdiejenigen möchten Hexen sein, welcheder böseGeist

nennet, und aus andere indiciis dafür gehalten werden, so soll man

doch auf derselben Verbrennung, fürnehmlich nach des Satans

Wort und raht, keine Hoffnung setzen, daß sie ein Mittel sei,

die Besessenen zu befreien, welcher Aberglaub viel Menschen

leider! so woll vornehmen, als niedrigen Standes einge-

nommen, als wenn des Teuffelsmacht zugleich mit der Hexen

Untergang getilget werde, oder von ihnen krafft und wachs-

thumb empfange, welchen Aberglauben zu unterhalten des Satans

Interesse erfordert, umb desto eher die Einfältigen zur Zauberei zu ver-

führen und andere von der Furcht Gottes ab zu seiner und der Hexen
7*
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Furcht zu verleiten. In welcher Betrachtung Vormahls Hieronymus deu

Hilarionem rühmt in dessen vita, daß er nicht habe zugeben wollen, daß

des Satans Begehren zufolge nach den Zauberzeichengesuchtwerden softe,

ohn denn der Satan ausgetrieben wäre. Daher wir denn nicht gern sehen,

daß aufs Anhalten des Pastoris denen öffentlichen Gebeten für

die Besessenen angefüget werden die Befehl von samlnngen

der Almosen, nicht allein zu fe rner Verpflegung der Besessenen,

sondern auch zur Verbrennung der Hexen, welche iu Waugelin

sein. Denn es scheinet,alß ob damit öffentlichsoll bezeuget werden, daß

mau dem Satanischen raht folgen und dieses alß Mittel denselben auszu-

treiben erwehlen wolle. Wie wir denn auch uicht gut heißen, daß

auf leves conjecturae pro indiciis d er Zauberei sie alß

würdig der tortur angenommen werden, dergleichenauch die Flucht

eines Weibes ist, welches der Pastor in der ersten uns eommunicirten
relation nrgiret, weil warlich, wie sonst allezeit, also auch iu diesem casu,

nach allen J Ctorum Meinung bessereinemjeden, anchunschuldigen,ist, nicht

aus der Gefängniß zu antworten, und leider allzubekannt ist, daß in
dergleichen Berichtigungen die Armen keine clefension haben,

wodurch denn leichtlich Gottes Gericht über ein ganzes Land

gezogen wird. Unterdessenaber nnd «

5) so lange das Unglück annoch danert, muß man die besessenen

Jungfrauen mit dem Exempel des Apostels fleißig trösten. Denn ob er

gleich andere hohe offenbarnngen hatte, dennochleiden müssen, daß ihn des

Satans Engel mit Fäusten schlug, und seiner nicht loß werden könnte,

2. Cor. 11, 7—9, umb gleich mit ihm sich an der Gnade Gottes genügen

zu lassen. Andere aber müssen aufgerichtet werden mit dem Exempel,

welches zu Philippi vorgegangenAct. 16, 17, da man liefet, daß der Apostel

auch lange den unreinen Geist geduldet, ehe er durch Gotteskrafft ausge-

worfeu worden.
Dieses ist unsere in Gottes Wort gegründete Meinung von diesem

casu. Dabei wir endlich

6) auch unterthänigst E. H. F. Gn. zu erwegeu geben, ob nicht zu-
träglicher sei, die besessenenJungfrauen anderswo hinzubriugen, damit

nicht allein das traurige Spectaculum dem Pastori zu großen Poserin
nicht allezeit zu beschwerlichsei, sondern auch die Gelegenheit der Ärgerniß

aus der Nachbarschaftderer, welcheder Satan der Hexerei beschuldigt,ge-
meidet werde. Im übrigen Befehlen wir E. H. F. Gn. und dero Regierung
der Obhut Gottes usw. usw. Rostockd. 11. Juni A. 1691.

Unterzeichnetvon Decanus, Senior und andern Doetores der theol.
Fakultät.

34.

Sternberg 1718. Der bekannte Pastor Franck erzählt folgende
wunderlicheGeschichte,die er selbst als junger Pastor erlebt hat, und die
zeigt, wie weit die Angst uud Befangenheit die Beobachtung verwirren
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kann: Der Küster Lasch in Sternberg wollte eine Leinewebertochterehe-
lichen,welchejedochschoneinmal unehelichgeborenhatte. Man verbot es
ihm. Seine spätereFrau lebte mit ihm sehr unglücklich,weil er von jener
Dirne nicht ließ, zog sich solcheszn Gemüte und wurde endlichkrank. Es
äußerten sichbei ihr allerlei Zufälle, welcheeinigenatürlicherklärenwollten,
andereindessenfür nichtnatürlich hielten, weil auch ihre Mutter keingutes
Gerücht hatte. Nachdem ihre Krankheit schon etwas gewährt, kam um
Mitternachtder Küster zum Pastor Frauck und bat ihn, er möchtedochzn
seinerFrau kommen,die sich seltsam benähme. Der Pastor fand bei der-
selbendie Pastorin Susemihlen und einige andere Frauen. Die kranke
Küsterschelag auf dem Bette in großer Angst und mit kurzemAtem,fuhr
dm Pastor aber an: Was er wollte? Er wäre ihr Beichtvaternicht, sie
hätte ihn auch nicht verlangt. (Pastor Snsemihl war eigentlichihr Beicht-
Vater,sollte aber als alter Mann nicht in der Nacht mehrbemühtwerden).
Franckredete ihr freundlich zu, dabei ward ihr Athem allmählichkürzer

und blieb endlichganz weg, wie bei einer Todten. Da ließ sich plötzlich
ein höhnischesGelächter hören, daß alle Anwesendenerschraken,der Mann

aber fortging. Der Pastor hielt mit Beten an, sie kam wieder zu sichund

sprachvernünftig. Nach einer Viertelstunde kam der Anfall wieder, der

Atem stand ganzstill, da ließ sichaus ihr dieStimme einesbellendenHundes

deutlichvornehmen,worüberdieanwesendenFrauen sichnochvielmehrentsetzten.

DerPaster beteteweiter, die Frau kamzu sichund rief Gott um seineHülfean.

Wiedernach einer Viertelstundekam der dritte Anfall. Wie nun die Frau

in ihrer Erstarrung lag, hörte man eine Kukukstimmeetliche Male so

deutlich,daß alle Frauensleute entsetztin einen Winkel flohen und riefen:

„Herr Jesus, was ist das?" Die Kranke rührte dabei kein Glied, hatte

auchMund und Augen nicht anders offen, wie einer, der eben verschieden

ist. Der Pastor blieb indessenauf seinemStuhl und betete weiter, bis sie

zu sichkam und als gute Christin betete. Es kamder Zufall nichtwieder.

Sie starb nach etlichenTagen.



AnhangB.

i.

Gustav Adolf, Don Gottes Gnaden Herhogkzn Mecklenburgu. f. iu.

Unfern gnedigsten Gruß zuvor. Wolwiirdiger und Wolgelehrter!

Lieber Andechtigerund getrewer. Demnach wir zu gentzlichenanßtilgung

derer in diesemLandeleider häufigeingerißenenund im schwängegehenden
Superstitionen und abergläubischen Wehsen notig befunden, das über die

diesfals außgelassenen©biete annocheine besondereanßführlicheanordnung

dieser wegen an die semptlichenPrediger ergehe,alß werdet ihr ungesenmbt

und mit demsürderlichstenbei allen und Jeden euchuntergebenenPredigern

eine solcheChristeifsrigeanstatt und Verordnungmachen,das sie im nahmen

Gottes mit hertzinniglichengleubigengebetein ihren Kirchspielenalle ihre

Pfarrkinder anffs gewissenmit Christlicher Sanstmnth gute und ge-

limpflich,docha part und nichtöffentlichbefrage,ob sie etwa anß unwissen-

heit oder sonsteneinigenLnperstitionen und abergläubischen,das ist solcher

Dinge, welcheweder in der natnr noch in Gottes Wort gegründetsein, sich

gebrauchten,oder davon wüsten, und sich dann darauff «ach auleitnng

bekommenderforinnl inquirendi von einem Jeden erzehlenlassen, was

bei ihnen vorgehe,mit Segnen und Crentzmachen,mit Tage wehten, durchs

gantzeJahr, niit gefaßtenirrigen Einbildungenbeyden HeyligenSacramenten

der Tansfe und dem Nachtmahl des Herrn, und daranß entstandenenver-

kehrten gebräuchenoder GotteslesterlichenMißbräuchen. Mit Braut und

Eheleutenbey der Copulation oder Vertrawung, bei Hochtzeitenund Kirch-

gange. Itein was für observationes und anmerknngensie halten beim

Ackerbaw,Bepflautzungund wachßthnmbder Bäwme und Kräuter. In-
gleichenwas für remedia oder vermeinte Artzneymittel sie applioierten

und gebrauchtenin Krankheitenbey Menschenund Viehe, und was alles

und dergleichenmehr anhengig, also das nicht vor einigen verdechtigen,
abergläubischenVorbeygegangenund anßgelassenwerden, und dann, das ob
benannte Prediger, was sie in solchermit andechtigenGebet und anruffung
göttlichen Nahmens angefangenund in der Furcht Gottes angestellten
trewfleißigenInquisition und Nachfragen erfahren würden, solches alles
ordentlichverzeichnenund die Information in termino drey Wochen,wofern
das Kirchspielnicht zu groß, sonstender terniinns hiemit auff 5 Wochen
gesetztwird a dato intimationis, auchzu schleunigerein- und auheroschickung
zu fertigen, auch alle und jede gedruckten und geschriebenen
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Artzneybücher und recept für Menschen und Vieh von ihren
Parrkindern abfordern, und ein jeglicher dieselben Euch alß
seinen Superintendenten gleichfalls in eodem termino ein¬
reichen und da ein und ander dieselbezu intradieren und anzuliefern
sich weigern würde, solchesso forth den beambten anzeigen(welchedie
immorantes und widerspenstigen zu der extraäition und außantwortnug
ernstlichanzuhalten bereits befehligtsein) immittelstaber Sie die Prediger
die wanitesta 8uxerstitiosa und anderekundbahreabergläubischeDinge bey
ihren Pfarrkindern sowol alten alß Jungen, menlichenund weiblichen
geschlechts,Reich nnd armen ohne Unterschiedund ansehneiniger Persohn
vermittelst rechten gebranchs ihres hoch anbefohlenenAmpts, geistlicher
Gewalt und Kirchendisciplinso fort abschaffen,und die lente des zuvörderst
auß demWorte Gottes Deut 18 und andere örter der hl. Schrisftgründlich
informieren und in göttlicherliebe zur Seelen Seligkeit trewfleißigunter-
weisen. Sollten aucheinigePrediger alle Casuseigentlichnichtdijudicieren
und entscheidenkönnen(wie sichden bey ihrer etlichenleider! eine excessa
ignorantia findet), so soll ihnen nach beschehenerEinschiffung ihrer berichten
darin, will es Gott, mit behöriger information und erinnernng an Hand
gegangenwerden. Welchesalles Ihr bey ihnen fordersambstverfügenund
die documenta insinuationum so ewren untergebenenPredigern deßfalls
geschehen,nnß sogleichbey einschickungewrer Relation einlieffernwerdet.
An diesennallen geschiehstunser gttedigsterWille, und wir sein Euch mit
gnaden gewogen. Datum in unser resident? Gustrov

d. 29. Juny 1663
Gnstaff Adolph.

Formel Inc^uirendi.
1. Wie und wozu man den nahmenGottes, Christi, der H. Drei-

faltigkeit gebrauche,was man allerwegedabey gedenke,und ob man auch
denselbenzu verboteneuheillosenDingen mißbrauche?

2. Ob, wann und warumb und zu was andern man an die Thüereu,
über Vieh, Getreyde,Korn, Butter, Brodt, und andere lebloseund nnver-
uünfstigeDinge Kreutzeschreibe,schlageoder mache?

3. Was man bey dem sonstzulässigenKreutzmacheualso im Morgen
und Abendsegenk. für gedankenhabe, und ob man sothaneuäußerlichen
Zeichen (wobeyman sichnur des gekreutzigtenHeilandesund der geistlichen
Krentzigungerinnern solle), eine Wirkung zu eigne?

4. Ob und warumb man diesenoderjehnenTagen alß die12 zwischen
Weihnachtenund Epiphanias, it. 8. Stephan, S. Peterstage, Matthäiabend,
Marien Verkündigung,Walpurgis, S. Johannis, Petri Pauli, Margretha
S. Jacobi Tage und sofort, diese oder jehne Krafft der Witterung im
Jahre und sonstenzu eigeneund also einen Tag für den andern erwehle?

5. Was für nngebüerlicheHeillohseDinge man am Christabendund
in der Christnachtfürnehme, ob man sichzu Mitternacht nackendaußziehe,
und was man dadurchzu erforschensuchet?
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6. Ob waß und warumb man dieses aufs die Donnerstage,Freytage

Sonnabende thne oder lasse?

7. Ob und warumb man den Nachbarenkein sewr gebe, so laiige

ein ungetaufft Kind im Hanse?

8. Ob und wozu man außerhalb der h. Taufhandlung das Tauf-

Wassergebrauche,und was für Krafft man demselbenzuschreibe?

9. Ob und warumbman dafür halte, das schedlichsey, wen schwangere

Frawen Kinder anß der Taufse heben?

10. Was man mit den 6 WochenKindlein in anziehnng der Westen-

hemdichenan drehen Sonntagen und sonsten für phantasier» mehr treibe?

11. Zu Specificieren, was für Mißbräuche uud abergläubische

Wesen noch beh und nach der heil. Tanffe in schwanggehen?

12. Ob man mit dem im hlg. AbendmahlgesegnetenBrodte einige

nngebüerlicheDinge fürnehme,und was für Krafft und Wirkung außerhalb

der eiusetzuugdes h. Abendmahlsman demselbenbehlege?
13. Alle andern Mißbräucheund abergläubischeDinge mehr, so vor

bey und nach Verrichtung des hl. Abendmahls vorgenommenund geübt

werden, in specie anzuzeigen.
14. Ob und warumb man bey der Copulation und trawung des

Bräntigambs und der Braut vorm altar anmerket,welchervon ihnen zuerst

niederknieoder auffsteheoder davou gehe.
15. Ob oder zu welchenende Braut und Bräutigam im Kirchgang

und bey der Copulation alles von sich thnn, sonderlichkeine schlüsselbey

sichtragen, hingegenBraut dies und das bey sich steckenmüsse.
16. Ob und anß was nhrsacheman anmerke,was für ein Mann

oder Weibspersoneinem Kinde, wen es zur Taufe gelauge, zuvor begegne,

und was Nichtigkeitund Aberglaubenmehr dabey vorgehe.
17. Ob und warumb man in dem Wahn stehe, wenn einem früe

Morgens zu ersten Schritt und Tritt auß dem Hause eiu Priester, ein alt
Weib :c, begegue, it. wen ein Hase über den weg läufst, das solchesfür
ein böhsesZeicheneines uuglückseeligeuTages zu halten, (liest origo forte
fuerit jocus).

18. Ob und was für eine Deutung man daranß mache,wen etwa
schwangereWeiber unter einer Wagendeichseldurch kriechen(tametsi et sie
origo naturalem causam forte respicit).

19. Ob und warumb inan in dem wahu stehe, wenn einmahl ab-
gesetzteund entwehnte Kinder wieder an die brüste gelegt und gestiuget,.
das sie darnach gotteslestererwerden, böse mänler haben und ein Ding
leicht beschreyeuund zu uudegenbringen können.

20. Ob Nativitäten stellen. Christallen guckeu, Zeichendeuten uud
dergleichengescheuißvorhanden und wer selbe nmb nachfrageund daranff
einigermaßenacht habe.

21. Ob und was von Kehseschneidenund essen,wie auchvon andern
heillohsenMitteln umb verlohrenn und gestohlennfachen,dadurchzu er-
kundigen,bei wehmeselbigezu finden, im schwängegehen?
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22. Was für Gedanken man habet) habe, wen das saltzverschüttet
wird (quanquam et sie opinio (— ? —) nata forte ex modo oeconomico)
und was dergleichenmehr fürgehe.

23. Ob und was für phantasiert beim Buttermachen und Brawwerk
im Schwange gehe, und was man im hertzendabey gedenke?

24. Man einemOhren klingen,oder einer des morgensim Anßgehen
aus dem Hanse nieset, was für ein merkmalman daranß nehme?

25. Ob und was für abergläubischesheylloses Teuffelswerkmit
qwitzeu,abgöttischsegeu,böten und dergleichengetriebenwerde.

26. Ob man beim Ackerbaweinige nngebüerlicheDinge gebrauche
nnd wie dieselbennahmen haben.

27. Ob und was für nnbegrüudeteaumerkungeuund Zeichendeutung
dabey fürgehe?

28. Ob und was man nmb die Bäume binde, wie man dabei ge-
behrde nnd zu welchemendeman dieses oderjehnes mit denselbenvornehme.

29. Ob und was man mit Holnnderbeumeu,blumen und andern
gewechsenan gewissentagen vor den Häuseru für Narrenspiel treibe und
auß was uhrsachensolchesgeschehn.

39. Ob und was man mit Kreutern, über welcheetlicheMessen
und segengesprochen,mit taw, welcherzu gewißerZeit auffgenommen(alß
Walpnrg taw) In gleichenmit Holunder Körnern, welche anff Michaelis-
tage vor anffgangder sonnengebrochenund vieler ander dergleichenNarrens-
werkenfür große Macht und Tugend beweisenwill?

31. Wie und welchergestalterstlichalle Medicamenteund vermeinte
Artzneymittelbeschaffen? Anff was weysedieselbenzubereitet? In Krank-
heiten bei Menschen und Vieh adhibiret und warumb man diesesoder
jehnes stillschweigendgebrauche?

32. Ob und was ein Jeder für gedruckteuud geschriebeneArtznei-
bücherund reeept habe?

33. Wie man dabey gekommen,und von wehme man dieselben
empfangen?

34. Von welchemman dieses oder jehnes ^beschriebenermaffenund
sonstengelernet und gehöret habe?

Nota 1. Si quid eorum, quae sie consignata, huic illive prorsus

incognitum esse certo constiterit, intermittendum id in examine pro

prudentia et circumspectione christiana.
2. De cetero inherenda et addenda his omnia alia superstitiosa,

quae praeter haec pastoribus aut aliis ullo modo cognita, ita ut

nihil retineatur vel omittatur in inquisitione et exploratione con-

scientiarum.
Tantam proh dolor! Superstitionum ac inde emergentium criminum

impietatem perversitatemque hominum novissimis his temporibus esse,

ubi multi discedunt a fide attendentes spiritibus et eorum credentes

mendaeiis, ut multis lacrymis non satis deplorari possit, vobis, reverendi,

Praestantissimi et Doctissimi Domini Pastores in Christo et amici

amanter colendi et dilectissimi, notissimum, cum plerique vestrum si
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non omnes (utinam tandem per virtutem spiritus Jesu Christi rädices
haec amarissimae impietatis eradicari possint) etiam in suis participes

U. f. W.
Güstrow, d, 14. Juli 1667.

Daniel danus, 8up.

2.

Ivstriivtio Für die FürstlicheMecklenburgischeZeamptenniid Stadt
Richtern,wie wieder die deß Zanberlnstersund AberglänbischerDinge be-
rüchtigtePersohnenzu verfahre». Güstrow,gedrucktdurchJohann Spierling,
Anno 1681.

Demnachder durchleuchtigsterFürst und Herr, Herr GustaffAdolph,
Hertzogzu Mecklenburg,Fürst usw. nebst dein, das Ihr Hochfürstl.Durchl.
in dero Herrtzogtnmbund Landen in allen so wol kriminal- als civil-
Sachen die adrninistration der heilsahmenjustitz in guter vdacht haben
uud halten lassen wollen, also und insonderheitChristlöblichbedachtsein,
zur beförderungder Ehren Gottes und zu möglichemgegeustaudewiederdie
betreibung des bösenFeiudes, das eine weile hero diesen Orter sehr niit
eiugerisseneverzweiffelt-gottlosesZauberlaster allermöglichkeitnach außzu-
rotten. So habensie nick)tallein vor guht befunden,ein besonderesJudicium
delegatum gnädigstanzuordnen,welchesdieInquisition in diesemenorrnissirno
Nagiae crimine, und auch fünften in allerhandt vorgehendemAber-
glänbischemwesenund haudelungeumöglichstbesoderunnd betreibenhelssen
soll, sondern auch für nöhtig erachtet, dero Beampten aufm Lande und
Richtern in den Städten eine gewisseinstruction, wie sie in obgedachten
Sachenzn verfahren, nnd also auchIhres Ohrtes dieses tafter zu extirpiren
beflissensein sollen, vorzuschreiben;Wie sie dann selbige in nachfolgenden
puncten abfassenlassen,welcheein jeder, der Richters stelle vertrit, gehörig
in acht zn nehmen hat.

1) Als Erstlich, ob schon vorerwehntes judicium delegatum selbst
vermögehabenderInstruktion, hin und wieder eine General Inquisition,
ob einige Persohnen der Hexereyoder anderenAbergläubischenHändel ver-
dächtig vorhanden, anzustellen,nnd wieder dieselberechtlichzu verfahren
wissenwird. So sollendochdie Beampten und Stadt Richters oder Stadt-
Voigte nebenstIhren Assessorendabey nicht müssig, sondern auch für sich
mit dergleichenInquisition aller örten sorgfältig sehn; Und weil sie dar-
zu redlicheund aufrichtigeDiener vonnöhtenhaben, sich damit beh Zeiten
versehen.

2) Und wenn denn solche verdächtigePersohnen vorhanden, sind
selbige, so viel Böter und Wahrsager und mit andern abergläubischen
Händeln umgehendebetrifft, von Ihnen vorznfodernnnd zurede zu stellen:
Anff den leuchnungssall auch zeugenwieder sie Eydlich abzuhören. Da
dann zwar, delicto probate, selbigePersohnen mit gehörigerStraffe, welche
in den gemeinenRechtenund in Ihr Hoch-Fürstl.Durchl. constitutionibus
darüber enthalten, zu belegen. Es sollaber dochfür effectuirung derselben
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das Gerichte,für welchemselbigeUntersuchungvorgangen,hierüberdie er-
gangeneacta, nebenst Ihrem berichte in daß delegatumcollegiumzuvor
einsendenund dessenRechtensbefindnngdarüber erwarten.

3) Würde sich den auch wieder einen und andernein verdachtder
HexereiHerfürthun,ist auch so wollbey denenAempternalß Stadt Gerichte
in geheimbSummarischeZeugenkundtschafftvonderselbenlebenundWandel
und ob etwaß verdächtigesad crimen Magiae anzielendesvon Ihnen be-
gangen,darüber aufzunehmen.

4) Und haben Sie denn die auß denenSummarischenattestatis sich
Herfürthnnde indicia, nach denen Rechtenund der peinlichenhalßgerichts
Ordnung Caroli Quinti woll zu ponderiren, ob nemblichselbigeso be¬
schaffen,daß wieder die BerüchtigtepersohnenInquisitio Specialis stat
habenkönne.

5) Da dann auf diesen fall sie die befindlicheIndicia in gewisse
articulosinquisitionaleshabenzuverfassen,denInquisitum oderInquisitam
(welchein hofft oder Verwahrungzu briugeu)darüber zu vernehmen,die
zeugeneydlichabzuhörenund mit Ihnen zu Confrontiren.

6) Sölten Sie auch befahren,weil die aufnähmeder Summarischen
Zeugenknndschasftnicht eben so geheimbgeschehenkann, daß die berüchtigte
Persohneninmittelstflüchtigwerdenmöchten,haben sie selbigezur caution
de judicio sisti anzuhalten und in deren ermangelungnachbefindensich
sofortIhrer zu bemächtigen.

7) NachaufgenommenereydlicherZeugen kundschafftund beschehenen
Confrontation muß das Gericht die Inquisitam oder den Inquisitum

befragen:
Ob sie auch contra dicta et personas Testium etwas mit bestände

einzuwendenoder sonst Ihrer defension anzuführen und beizubringen
haben,damit sie den zuhören,und solchesfideliter ad protocollumist zu
setzen!Solte auchder Inq. communicationemindiciorum et attestatorum

zu Ihrer Defension führung begehren,ist Ihnen selbige,jedochzu rechter
Zeit, und wennes die jura erfordern(damitnichtdurchunzeitigecommuni-
cation die führendeinquisition unsrnchtbahrwerde) entlich zu verstatten,
auchauf verlangenund nachbefindungwollex officioIhnen ein Advocatus

zu zuordnenuud zu adjungiren! jedoch daß alle tergiversationes und
geflifseneVerzögerungenverhindertbleiben!wozu deu mit dienenkann,daß
demAdvocato die inspectio uud Vorlesungder Originalacten zwar ver¬
gönnet,keineabschlifftaber davon ohne wichtigenhrsachenertheiletwerde.

8) Wenn nun obig-bezeichnetermassenbey denenAmpt und Stadt-
gerichtenin processu möglichstenmassenist verfahren nnd die Acta ge-
schlössen,und es darauff nur beruhet,daß ein Schluß zu machen,ob die
Inquisiteu mit der Scharffenfrage zu belegen,oder wie sonsteumit Ihnen
weiter zu procediren, hat zwar das Gerichtedie acta in pleno auchzu
verlesen,merita causae reiflich zu erwegeu und sein Bedenkendarüber
mit zu entwerffen:jedochdarausintegra Acta wollverschlossen,nebenstseiner
relation an das Fürstl. ludicium delegatum anhero ohnseumigein zu-
schickenund des fernern procediiens halber weitere information und ver¬
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ordnungzu gewarten. Wie den sonstendemselbenauch unbenommenist,
wenn mittelst wehrenderund vorgehenderobiger inquisitions handelung
einigesDubium beysiele,gleichfalßjeder Zeit deß besagtenCollegii recht¬
licheInformation darüber zu suchen.

9) Zu beobachtenkömptauch noch sonst hier bey, daß, wenn solche
unter die Inquisition gekommenePersohnencaptiviret und eingezogen,die¬
selbe nicht alleine allewege in sicherengewahrsamboder hasstzuhalten,
sondern auch nicht sey zu verstatten,daß jemaudt,wer der auchsey,mit
Ihnen alleinerede, sondern da nöhtig, jemandtzu Ihnen zu lassen,daß
allezeiteiner anß dem gerichteoder wehnigstder Notarius causae mit
dabehsey.

10) Wenn dann nun ferner von mehr besagtenCoIIegioDelegato
die erkendnnßezur Tortur erfolget,hat nachdem grade, so von demselben
für gnht und rechtlichbefunden,daß Ampt oder Stadt Gerichtebehutsamb-
lich zu verfahrenund selbigein Ihrer alß des Richters und der Assessoren
gesambtengegeuwartverrichtenzu lassenund die inquisiten über die ge¬
wöhnlicheinterrogatoria und knrtzein actis verfasset?indicionales habet)zu
befragen,vorher aber aä dicendamveritatem fleifsigzu vermahnen. Und
wo sie dann die Mißethat in Tortura bekennen,dritten Tages hernach
Ihnen solchebekendnißein gühteextra locumtorturae et remotoCarnifice
wiedervorzuhalten,und selbigealso von Ihnen ratificieren zu lassen.

11) WürdeNUNdie ratification geschehenund der Inqu. das Crimen
bestendigstbekennen,soll daß Gerichtdieselbenachden umbstenden,und ob
mehr complices vorhanden, annoch ferner befragen, jedochihnen keine
Persohnenin specievorhalten,viel wenigeretwaß Snggeriren, sondernsie
vielmehrernstlichvornehmen,auf keinennschüldigeLeute anß zusagen,und
da sie mit Ihrer Zanberey schadengethan, ob solcher Schade würklich
geschehen,nachfrageanstellen,und wenn alles fleißigprotrocolliret, acta
integra cm mehr Besagtes Collegium remittiren. Woranff alßdann, wann
von demselbenCoIIegiound zugleichauch bey der Fürst!. Kantzeleydie
gantzeSache nochmalsreiflicherwogenund deünitive darauff erkaudt,von
denBeampteuund Stadt Gerichtendieerkändnüffezu gebührenderLxecution
sollbefodertwerden.

12) Wenn sonstenauch zwar küudlich,daß die Stadt Gerichtesich
nichtebenweitextendiren, es sichaber zutragenkann, daß anß Ihren be-
nachbartenÖrtern allerhandgerüchtebei denenselbigeneinlauffeu,znmahlen
wenndergleichenschuldigePersohnenunter Ihren Gerichtenbetroffenwerden,
dieselbemit denen vicinis gemeiniglichin consortio sichbefinden;Alß
wird allen und jedenStadt Richternwie auch den Beampten, wenn der-
gleichenbei Ihnen vorkömpt,hiemitauchanbefohlen,daß, wennvonsolchen
PersohnenSie glanbhafsteNachrichterlangen,Sie mögenunter benachbarten
vomAdel oder Aempternsichaufhalten, sie dem judicio delegato dessen
anzeigethuu sollen.

13) Wennschließlichaucheinesondereangelegenheitbey dieseminqui-
sition processu mit ist, das, wenn einige Persohnen sind in captur gebracht,
dieselbein sicherengewahrsambmüssenerhalten werden, so sollenso wol
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die Beamptendazu nötigelogimenter auff denenAmpts Häusernzubereitet
habenund sichderselbenbedienen,als auch, wenn etwa bei denenStadt-
gerichten,sonderlichin denenkleinenStädten, wieauch,nachdemsichshinzu-
fügen möcht,Dörffern, dafern es sonst an sicherengewahrsanibermangelt,
die custodia durch sonderebewachnng,so Bürger und Bauern unter sich
umbgeheulassen,geschehenmuß.

Nochsollenauchdie Beambteuund Stadt Richteregute achthaben,
das so wol in den Städten, als auff dem Lande in denDörffern,beyden
Curen an Menschen und Vieh keine AbergläubischeDinge gebraucht werden,

wie sie dann absonderlichbey allen Schmiedensolcheswol zu observiren

und zu mehrer und besser Erkundigungdessen,von demselbendie Roß-
ArtzneyBücheralle abzufoderuuud solchefleissigdurchzu sehenhaben.

Und als denn obiges alles Ihr Hochfürstl.Dnrchl.gnädigstenWillen

nnd Verordnung nach denen Beampten und Stadt-Gerichtensainptund

sonderspro Instructions hiemit ist angezeiget,Als haben sie sichdarnach

zurichten. UhrkuudtlichunterevorgedrucktemFürstlichenKantzley-Jnsiegel.

Güstrow,den 3. Juni Anno 1681.

3.
Fürst Meckleub. (Güftrowsche) Anderweite Instruktion

und Verordnung, Wie von denen Beampten, E. E. Ritterschaft,
Gerichts-Verwaltern,Bürgermeistern,Richternund Rüthen und ins gemein
andernGerichtsvorweseruwieder die, deß Zauberlasters und aber-
gläubischeu Dinge berüchtigte Persohnen und deren complices

zu verfahren sey,
Güstrow8. März 1683.

Von Gottes Gnaden Gustaff Adolphu. s. w. Wir wollen keines-
weges in einigen Zweiffel ziehen, es werden Unsere Beamptenwie auch
die von der Ritterschaft,Gerichts-Verwaltere,Bürgermeistere,Richtereund
Rähte in den Städten, Pfandes-Jnhabere und sonstenalle diejenige,so in
UnsernHertzogthmUuud Lande» einigeJurisdiction und Gerichtezu ver-
waltenhaben,annochin frischenAndenkenführen,was wir den16.Decembr.

des abgewichenen1682. uud dann den 1. Febr. des nochlanffenden1683.

Jahres, mittelstpublicirung gewisserinsonderheitdahinzielenderVerordnung
gnädigstbefohlen,welchermaffenuemlichdieselbemit denen der Zanberey

halber gefänglicheingezogenenPersonen,sonderlichniittelstadhibirter tortur

wegenihrer ComplicumvorzunehmenderBefragungmit schuldigerBehut-
samkeitzu verfahren,solchesbey vorgekommenendergleichencasibus sorg¬

fältig beobachtet,darnachin deren vorgehabtenExaminibus sichgerichtet,

auchmit aller Gefliffenheit,was zu Entdeckungder zanberfchenComplicum

dienlichgewesen,vorgenommenhaben; Weil wir aber annochdie fürsich-
tiglicheBeysorgetragen, daß durchdenleider! allzusehreingerissenenMiß-

brauchbey den Gerichtenin UnserenLanden ohnereifflicherund genug-
famerÜberlegungdes hiebet)nothwendigzu observirendenUnterschiedes,Ob
Inquisitus oder Inquisita ihre Wissenschafftaus der Suggestion des Satans,

welchesalß gottloßund verwersflichgäntzlichabgeschafsetist und bleibet,
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oder auchaus natürlichen,sinnlichenund begreifflichenUrsachenhaben,anff
die blosseDenunciationes sagarum besonderereflection genommen,und
deroselbenUnterschiedgethanendonkessionibus,mit Benennungverschiedener
cornplivurn, einiger Glauben beygelegt werden wolle, als ob daraus wider
die beklagteund bekandtePersonengewisseIndicia ad inquireridumformiret
werdentönten, welchesdenn, so ferne die denuntiatio von den Inquisitis
ex suggestione Satanae gehöret und angenommen wird, nichts anders ist
als ob man magiamper magiamerforschenund von demTenffelselbstein
Zeugniß der Wahrheitsuchenwolte, welchesnichtallein abscheulich,sondern
auchunschuldigePersonendadurchin Gefahr dero Ehr und Leumuht,ja
Leibesund Lebens,leichtlichgerathenmöchten. So wollen Wir und ge-
bietennochmalsernstlich,auch bey hoher Wilkührlicherund nachBefinden
Leibes-Straffe,daß hinführoin denen,in UnserenHertzogthnmund Landen
gehegetenund hergebrachtenpeinlichenGerichten,bey angestelltenscharssen
Verhör der wegen Zanberey inhafftirten und der Tortur untergebenen
delinquenten, so wenig von den zu der peinlichen Befragung adhibirten
Richternund Beysitzerngefragetwerdensolle;ob Reus oder Rea auf dem
BlocksBerge gewesen,daselbstgegessen,getruncken,getantzetoder anderes
TenffelischesGauckelwerkgetriebenund dieseoderjene Personenmit gesehen
und erkaudthabe,nochauch,so die Gepeinigtevon selbstobigesalles er-
zehleu und für die Warheit berichtenwolten, deroselbigenBekenntnisse
einigenGlaubenbeylegeu,nochzu protocoll bringen und der Beklagten
Nahmenverzeichnenlassensollen,znmahlenalle dergleichendeiranciationes
ex fönte malo hersliessen,also billig zu abominiren und zu keinem Grunde
rechtschaffenerBeweisungzu legenseyn. Damit abergleichwoldie sichetwa
befindendeComplicesnicht freyausgehenund dero Unthatenund Boßheiten
nichtverborgenbleiben und nngestrafsetalso hingehenmögen; So haben
wir aus Fürst-guädigsterSorgfalt und Abwendungder hiedurchsonstent-
stehenderSeelen-Gefahrund abscheulicherSünden Äusser-und Vermeidung
bedachtseynwollen,wie so wol alle und jede UnsereUnterthanen,denen
die GerichtsGewalt anvertraut und Rechts wegenzustehet,bey dergleichen
vorkommendenFällen sichin genere, als auchin specie, wenn zur Tortur
müssegeschrittenwerden,mit demExamine zu verhalten,insonderheitaber,
wenn Reus oder Rea zu dero eigenenBekäntnißgebrachtworden,wie in
die compliceszu inquiriren und wie durchErforschunggewisserUmstände
ohne einiges Rücksehenoder Gedankenauf der Sagarum denunciation,
vielmehrmittelst sinnlicherund begreiflicherBeweisungsolchecomplices
zu entdeckenund nachmalszu convinciren seyn; zu solchemAbsehenund
Grundzweckhabeu wir die zu dem Ende verfasseteFragestückebegreiffen,
zu männiglichesnotitz und Nachrichthie beyfügen,abdruckenund publiciren
lassen,damit sichkeinerder Unwissenheithalber zu entschuldigen,vielmehr
danachgehorsamlichzu achtenund für Schaden und UnsereUngnadesich
zu hüten habe. Publicatum in UnsererResidentz Güstrow,den 8. Martii
Anno 1683.

Fragestücke, deren Unsere Beambte usw. bey vorzunehmenden
special-Inquisition in vorkommenden zauber- und abergläubischen Sachen
sichzu gebrauchenhaben.
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1. Wie Jnquisit mit Tauff- und ZunahmeHeisse?
2. Wie alt Er oder sie sey und an was Ohrt gebohren?
3. Wie sein oder ihr Vater imd Mutter geheissen,wo dieselbesich

Heußlichanffgehalten,gestorbenund begrabenseyn?
4. Ob Jnquisit durch die heilige Tausfe der christlichenKirchen

einverleibetund an was Ohrt solchesgeschehen?
5. Ob er oder sie wol wissen, daß der Teufslingin der heiligen

Taufe absagedem Teufel allen seinen Werkenund allen seinemAnhange?
6. Wo er oder sie mehrenteilsder Zeit und bey was für Leuten

sichanffgehaltenund was für Handtirung er oder sie gebrauchthabe?
7. Warumb Jnquisit anhero geholetund für Gerichtgestellet?
8. Ob er oder siemit jemandin Feindschaftgelebetoder nochlebe?
9. Ob Jnquisit uicht diesem oder jenem gedrewetund gefluchet

habe?
10. Auß was Ursachensolchesgeschehn?
11. Ob Jnquisit nichtSegnen und Böten könne?
12. Ob Jnquisit des WahrsagensChristallensehensundSiebelanssens

sichgebraucht?
13. Ob er oder sie gesehenoder gehöret, das andere damit um-

gegangen,wer solcheseynund wie sie heissen?
14. Ob Jnquisit an Menschenund Viehe abergläubischeEuren

verrichtet.
15. Wie uud wormit solchesgeschehenund bei wemsolcheEuren

gebrauchetseyn?
16. Was für Worte er oder sie darbey.gebrauchetund was daranff

erfolget?
17. Ob Jnquisit wisse, was Spiritus familiaris sey?

18. Ob Jnquisit solchenerkansset,wann ehr und von Weme?
19. Warumb und aus was Ursachener solchengekaussethabe?
20. Ob er solchenan jemandanders vereussert,und werderselbesey?
21. Ob nichter oder sie selbstbekennenmüssen,daß er oder sieder

Zaubereyhalber von andern langezeitverdächtiggehaltenworden?

22. Woher solches gerächt entstanden sey?

23. Ob nicht Jnquisit von jemand wegen Hexerey,Zaubereyund
abergläubischenSachen sey anrüchiggemachtund gescholtenworden?

24. Ob Jnquisit sichdessenverantwortetund Klagegeführet?
25. Wo uud an welchem Orte solches geschehen?

Hierbey ist dem Jnquisiteu mit Richterlichenernst zuzusprechen,
Jnquisit solleGott die Ehre geben,seineSünde bekennenund srey herauß
sagen,

26. Ob er oder Sie sichvon Gott nicht abgewendet, durch den Bösen

Feiud sichverführenlassenund Gott gar verlenchnet?
27. Wann ehr und wie solchesgeschehen?

- 28. Wer Jnquisiteu darzn verführet und zu solchenabfall verleitet
habe?
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29. Waß bey solchemabfall und verleuchuungGottes für Worte
gebrauchetund durchwas mittel solchesgeschehen?

30. Was für nutzenund vortheilJuquisit dadurcherlangetund was
der Böse-FeindIhm oder Ihr versprochenhabe?

31. Ob er oder sie mit dem Bösen-FeindUnmenschlicheilnzncht
getriebenund mit ihm sichvermischethabe?

32. Ob nicht Juquisit Meuschenoder Wiehe schade»zngefüget,
wie offt und wan solchesgeschehen?

33. Ob nicht Er jemand gedrenwetund darauff bald etwas böses
und Unglückerfolgetsey?

34. Ob nichter oder sie jemandGifftige güfsegegossenund darauff
Krankheit,Lämnis und Todt bey einen oder andern erfolget?

35. Wer solchessey, wan es geschehen,an welchemOrt und aus
was Ursachen?

36. Ob er oder sie einige Perfohnen, so der Hexereyund aber¬
gläubischenWesenshalberberüchtiget,verdamptund verbraudfeyn, gekennet
und mit ihnen nmbgangen?

37. Ob nichtJnqnisit müssebekennen,daß er oder siednrchsolchen
abfalldenTaufbundverlassen,Gott verleugnet,und demTeuffelangehangen?

Wann nun Jnquisitus oderJuquifita gutwillignichtbekennenwollen,
dieselbejedochder Zauberey durch unverwerflicheZeugen in soweitüber-
wunden,daß anff erkennnngder Rechtsgelartenzur Peinlichenfrage könne
geschrittenwerden. So werdenunsereBeampteund andereGerichtshaltere
solcherDiscretion sichzugebrauchenwissen,daß den Jnquisitus uicht über-
flüssigeund zur Sachennicht dienendeFragstückvorgehaltenwerden,sondern
die Fragen nur auff das Haubtwerkund die darauß herrürrendennmb-
stendeRichtenund ad praesens factum und Crimen applicieren:

1. ob Jnqnisit nichtZaubern könne?
2. Von wemer oder sie solchesgelernt?
3. Wie es damit zugegangen?
Worbeyin alle nmbstendemuß Jnquiriret werden.
4. Ob Juquisit jemandan seinemLeibe,Gütern oderVieh,Schaden

gethan,wan solchesgeschehen?
5. Wie solcheLent heissendenensolcherSchadengeschehen?
6. Womitund aus was Ursachensolchesgeschehensey?
7. Ob Jnqnisit andere wieder Hexenoder Zaubern gelehret,wenn

ehr solchesgeschehenund wie solcheLeute heissenund wie es damit zu-
gangenund was darauff erfolget?

Wobeyin alle nmbständeweiter muß inquirieret werden.
Sollte nun Jnqnisit sagen,sie were hier oder dar auff dem Blocks-

Berge gewesen,getanzetund andereTeuffelschegauckelspielbetrieben,diese
oder jene Persohndaselbstgesehen,so werden die GerichtsverwalternzMr
hieraus keinindicium wiederdiebeklagtePersohnenanzuziehenhaben,weil
solchedenunciationes et ConfessionesSagarum ohne Grund ab ipso
Diabolo et ejus mancipiis herrühren und also ganz verwerflich, jedoch
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werden sie von selbsten anlaß nehmen, dochnicht weiter als vergönneter
Massennach Anfragen,dabey aber ernstlichzu ermahnen nicht unterlassen,
auf keine UnschuldigeLeute zu bekennen. Ob Jnqnisit oder Jnquisita
gegenandere Leute sich wol vermerkenlassen, daß Er oder Sie Zaubern
könnte.

9. Welchergestalt solchesgeschehen?
10. Ob die Leute hernachmit Ihm oderIhr srenndschasstgehalten?
11. Ob andereLeute inquisito wol offenbahret,oderEr aus Ihren

Reden oder thaten wahrgenommen,daß sie Zaubern könnten?
12. Waß das für Reden oder Thaten gewesen?
13. Ob sie allein miteinander geredet,und wie sie zu solchenReden

gekommen,oder was sie vor anlaß dazu gehabt?
14. Ob Jnqnisit mehr Leute kenne,welchesagen, daß dieseoderjene

Persohn mit Zanberey und abergläubischenfachennmbgehe?
15. Ob den solcheLeute gewisseUrsachenund nmbständeangeführet

oder erzehlet,daher sie es wissen?
16. Ob Jnqnisit selbst von andern gehöretoder etwas gesehen,daß

dieseoder jene Persohn gethan, oder bey Viehe oder Menschenzu werke
gerichtet,das Zauberey auff sichhabe?

17. Was denn eigentlichdieses oder jenes, was er gesehenoder ge-
merket,gewesensey?

Endlich wann bey den Schärften verhöremehrnmbständesichhervor-
thnn, so werden die Richter und Beysitzernach anleitnng derselben,und
befindlichenfacti qualitate mehr dienliche fragen, so die Complices zu
erkundigenauch zur beitragung des beweifesnötig, formiren, welchesdero
wissenschafftund gewissenWir vertrauen und heimstellen.

4.

Fiirstl.Weckl.Edictum wegenGehörigeSestraffnngdeß also genandten

Döthensnnd Segensprechens,auch anderenAbergläubischenDingen: Güstrow,

Spierling, 1683.
Von Gottes Gnaden Gustafs Adolph usw. — DemnachLeider! wie

die tägliche erfahrung es gibt, das AbergläubischeWesendes also genandten

Böhtens und Segen Sprechens und dergleichenandere verboteneHändel

und actionen iu Unserem Lande sonderlich bey gemeinenBürgern und

Bauersleuten ungeachtetdes Ihnen dawiederin Unsern vorigen publicirten

VerordnungenbeschehenenVerbots, noch immer im schwängegehen; Und
Wir dann solchenUnheilnach allem vermögen zu wehren und es gäntzlich
auszurotten uns schuldigerkennen,umb so viel mehr, da es ein ansangzu
dem abscheulichenZauberlaster ist und mit demselbenGemeinschaffthat, ja
gar für ein theil desselbenzu achten.

A's befehlen Wir hiemit allen und jeden Unsern Hauptleuten und
Beambten, wie auch denen von der Ritterschafft, Gerichts-Verwaltern,
Bürgermeistern,Richtern und Rähten in den Städten usw. hiermit gnädigst

nnd bey willkürlicherStraffe gantzernstlich,auff solcheUnthatensleissigzu
Bever, Zauberei und Hexenprozesse. 8



— 114 —

inquiriren, und darunter keineu Verzug, weniger einige conniventz zu¬

gebrauchen; wollen auch uud setzenund verordnen hiemit, daß die daran

Schuldig befundenenfürnemblich wenn bei den Böhlen und andern Aber-

glaubischenDingen der hochheiligeRahme und das liebe Wort Gottes mit
wäre adhibiret und solcher gestalt gautz unveraudtwortlichMißbrauchet

worden, wiewol auch ohne dem, nicht nur mit Gefäuguiß uud stellung

ans Halß-Eiseu, wie bißhero gemeiniglichgeschehen,sondern mit harter
fustigation und schwerer Leibes-, auch nach befindung Lebens-Strafse, ohn

einige milteruug belegetwerden sollen. Damit aber der Sachen von einem
zum andern nicht zu viel oder zu wenig geschehenmöge, so ist Unser
gnädigster wil und besehl, daß die acta in solchen fällen zu eiuhohlung
eines rechtlicheninformats allemahl an unser Kanzley-Gericht,jedochkeinen
an seinerhabendenJurisdiction nachtheilich,geschicket,daselbstauchschleunigst
expediret uud wieder zurück gesandt werden sollen.

Wornach sichalso ein jeder Gehorsahmlichzu richten usw. Datum
Güstrow den 1. Octobris Anno 1683.



2. Unter den Elendenund Ehrlosen.

Die mittelalterlicheKirche hatte durch ihre Verherrlichungder frei-
willigenArmut die goldeneZeit für die Bettler heraufgeführt,diese bildeten
einen geachtetenStand und schloffensich endlichnach dem Vorbilde der
großen städtischen Gliederungen zu einem besonderenOrden, den Jakobs-
brüdern, zusammen. Da der Bettler den um ihre Seligkeit besorgten
Deutschen klar machte, daß er durch seine Fürbitten und überschüssigen
frommen Werke ein rechter Wohltäter derer, die ihn unterstützten,sei, so

umgab ihn ein Heiligenschein,und er verstand vorzüglichseine geachtete

Stellung im Nichtstun und Wohlleben auszubeuten. Die Reformation

aber bekämpftedie Ansichtder besonderenVerdienstlichkeitfreiwilligerArmut

durch den Grundsatz,daß fleißigeArbeit im Beruf ein bessererGottesdienst

sei. Da bei der raschenVerbreitungder neuenLehre das stärksteLockmittel

zum Wohltun, das Einkaufen in eine Seligkeits-Versicherung,wegfiel, so

stockteauch die Willigkeit zum Geben, und die Reformatoren, welchedie

Pflicht erkannten, die redlichen, ehrlichenArmen vor dem Untergangezu

bewahren, stellten aller Orten bei Gelegenheit der Kirchen-Ordnnngen
Grundsätze einer rechten Armenpflege ans, die durch weiten Blick und

praktischeTiefe sowie die MöglichkeitleichterHandhabung noch heute unsere

Bewunderung erregen. Ihrer Durchführungstemmte sich freilich zunächst

die Schwerfälligkeitder Masse entgegen, es war nicht möglich,in einigen

Jahrzehnten die durch jahrhundertlangen Irrtum bestimmten Volks-An-

schauungenund Sitten umzugestalten. Das Volk tat eifrig das ab, was

nicht sein sollte, weil es den Mißstand selbst längst empfundenhatte, aber

es tat nicht alsbald, was sein sollte. Und endlichunterbrach der große

Krieg jede Arbeit an einer ruhigen Entwicklung.
So findet man denn in den protestantischenLändern nach demKriege

äußerst selten richtig geleitete Einrichtungen, um Arme zu pflegen. Die

Güter der Klösterund mildenStiftungen waren in schnellerwachterHabgier

schon lange von den Fürsten, dem Adel, den Städten eingezogen, die

Armenhäuser waren durch die Soldaten verbrannt oder in Baufälligkeit

eingestürzt,und bei der allgemeinen Not dachteniemand an ihre Wieder-

anfrichtnng. Wer nicht stark genug zum Widerstaudewar, verkam; wo

die ganze Masse des Volkes im Elende lag, achtete man der einzelnen

Armen nicht. Mit der Schaffung friedlicher Zustände aber traten die

herumziehendenBettler auf, und deren Erscheinungbietet in mancher Be-

ziehung viel Auffallendes,so daß es der Mühe wert ist, der Sache genauere
8*
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Aufmerksamkeitzu schenken. Ich lenkedie Blickeder Leser im Folgenden
besondersauf jene Bettler, die durch Mecklenburgin der zweiten Hälfte
des siebzehntenJahrhunderts zogen, durch die Dörfer und jene kleinen
Landstädte,die ja oft nur wie ein größeres Dorf aussahen. Die Pastoren
haben durch sorgsamgeführte Register über Unterstützungenerwünschten
Stoff zurückgelassen,und es bedarf nur der Sammlung und Sichtung.

Es ist einewunderlichgemischteGesellschaft,die an uns vorüberzieht.
An der Spitze stehen Männer ans vornehmern Geschlecht(ich folge bei
solchenBezeichnungenimmer nur deu Registern), Barone und Leute aus
hohem oder niederm Adel in nicht kleinerZahl; Offiziere, Adjutanten,
Leutnants, Kapitäns des armes, Cornets, Wachtmeister,Unteroffiziere,
Heerpauker, Trompeter und einfacheSoldaten treten ans, nicht im stolzen
Bewußtsein der Macht, wie im Kriege, sondern als armselige, demütig
Bittende. Mitleid heischendklopfenan die Türen Pastoren, Feldprediger,
Rektoren, Küster, Hofmeister, Pädagogen, Sprachmeister, Rechenmeister,
Arithmetiei,Lndimagisterund Schulmeister,unter ihnen mancher,der sichin
den schlimmenZeiten in seinemLebennoch niemals recht satt gegessenhat.
Durch welcheungestümeFlut ist der Professorvon seinemKathedergeworfen
an die Schwelledes Bauernhauses,der Doktor,der Magister? Bei Studenten
und Schülern ist ein Bittgang alter Brauch; hinter ihnen drein schleicht
der hungrigePoet mit demausgemergeltenKanzlei-Kopisten. Der Bürger-
meister gibt durchseinBeispiel demStückgießer,demBergmann, Kürschner,
Musikus, Schneider,Handwerkernund Handwerksgesellendie Ermunterung
zum Gang unter die Elenden. Der Kaufmann, der einst auf Ostindien
fuhr, sein Händler, Schiffer und Bootsleute streifen die Strandgegenden ab
oder ziehendie Straße, die vor ihnen vielleicht Knechte,Bärenführer und
Polacken,Rabbiner und Juden bettelnd gingen und stehen vor denselben
Türen, dazu Frauen, die in der Welt keinen Versorger mehr haben und
keineHeimat, Edelfranen,Pastorenwitwen, auchSoldatenfrauen und zuletzt
sogarunmündige,heimatloseKinder, von allen verlasseneWaisen.

Wir möchtenwohl diese alle fragen: „Warum zogt ihr von dannen?"
Aber wenn sie auch alle antworten, wir werden sie nicht alle verstehen.
Denn abgesehendavon, daß uns die heimischeMundart der Mecklenburger,
die selbstder Fürst damals noch meistensspricht,heute fremdklingt,mischen
sichdie Sprechweisenaus allen deutschenGauen drein. Aus Preußen und
Schlesien,Brandenburg und Sachsen, Pommern und Pfalz, Westfalenund
Niederösterreich,Braunschweig und Schwaben, Lausitz und Thüringen,
Steiermark und Lüneburg,Holstein und Rheinland — wer zählt die Völker,
nennt die Namen? Ja, alle um DeutschlandherumliegendenLänder sind
durchBettler wie durchAbgesandtevertreten,Dänen und Slavonier, Russen
und Holländer,Ungarn und Schweden,Liefländer und Polen heben ihre
Rede an, und wenn wir kopfschüttelndvor ihnen stehen und ihrer Sprache
vergebens zu folgen versuchen,reckensie ihre Hände gen Himmel, wir
brauchenoft nur einenBlick in ihre Augen zu tun, auf ihre hagern Züge,
um mehr erschüttertzu werden als durch die beredtesteSprache.
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Was unsere stärkstePhantasie nur an Gründen,die ins Elendtreiben,
erdenken kann - hier finden wir es vertreten. Es mag uns nochnicht
gerade besondersnahe gehen, daß Akademici,welchenach Königsberg in
patriam reisen wollen, versuchen,dem Bauern einigeGroschenzu entlocken.
Sie sind auch mit einer Wurst zufrieden, die sie im Weigerungsfallesehr
gewandt aus dem Rauchfangezu stibitzenwissen,im Sommer nächtigensie
im Grünen — wer weiß, ob ihnen an der Heimat mehr liegt, als am
freien Leben. Mancher will nur etwas „kolligieren, um es auf der
Universität zu konsumieren". Es ist der Studenten Brauch, auf der
Wanderung von und nach den Universitätensichallerlei auf den Dörfern
zu erbetteln, und darum kommensie zu bestimmtenZeiten im Jahr, nach
Schluß oder vor Anfang des Semesters, sehrzahlreich. Aberdie Wanderung
geht selbstfür diese lustigen Brüder nicht immer ohne Gefahren ab. Wer
unterwegs erkrankte,mochtesichglücklichpreisen,wenn er beim Landpastor
Aufnahmefand; der drückte ihm beim Weiterziehen ein Zehrgeldin die
Hand und schrieb in sein Register: „Einem Studioso, welcher sehr
miserabel". Wiederholt kommt es vor, daß das rasch Erworbene durch
rascheGewalttat entrissenwird, es giebtja überall in Deutschlandgesunkene
Menschen,die nichtarbeitenund nicht bettelnmögenund somitzum Rauben
greifen und sichan der Landstraße aus die Lauer legen. Zigeuner hausen
in den Wäldern in ihren Taterlöchern. Darum kommenoft fpoliirte
Studenten trübselig zurück in Gegenden, die sie kaum verlassen haben.
Auch ein Rektor ist auf seinerReise, zu der er sich wohl ausgerüstet hat,
überfallen und beraubt, wer hilft dem gänzlichMittellosen in der Fremde?
Wer leiht ihm auf sein Wort und seine gute Rede hin? Er muß sehen,
daß er sichdurch Anrufen Mildtätiger in die Heimat zurückbringt. Ein
Beraubter und lahm GeschossenervomAdel wird ebensoraschin der Fremde
zum Bettler, wie der Übel verwundeteKnecht, nnd ein reisenderMensch
aus Danzig aus vornehmemGeschlechte,welcherdurch Räuber um all das
Seine gebracht war und nun bei den Bauern anklopfenmußte, geriet
deswegenin Desperation.

Jeder Unfall, der in der Heimat einen Unbemitteltentraf und ihn
erwerbsunfähigmachte,konnte ihn zugleichauf die Landstraßeund hinter die
Zäune werfen. Die Blinden, der im Haupt Verirrte, der vom Schlage
Gerührte, der Lahme mit krummen Füßen, der Besessene,der mit der
schwerenNot Behaftete, der in venetianifchenDiensten zum Krüppel ge-
schosseneSoldat, der Zimmergeselle,der sichbeimTurmbau zunichtegefallen,
der schwedischeEoruet, der auf der Reise verunglückt— sie alle waren,
wenn sie nicht gerade in einer verwandten Familie Aufnahmefanden oder
durch eine größere Stadt ernährt wurden, in den bittern Zeiten, wo jeder
Gesuude genug mit sichund seiner Familie zu tun hatte, gar zu bald zu
Bettlern herab gesunken,ja siezogendie Ihrigen, die anfangs alles aufboten,
für sie zu sorgen, auch nach sich in das Elend. Eine arme Frau mit ihren,
von,Schlage gerührtenSohne, eineMutter mit einemwassersüchtigenKinde,
einMagistermit seinemin Delirio gehendenSohne — was für Kämpfemögen
bei diesen vorhergegangensein, ehe sie zum Äußersten sichtreiben ließen.
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Jene fieberkrankeSoldatenfrau, die mit vier Kindern ihre Straße

wandert, die Pastorsche,die hinter sich her einen kleinen Wagen zieht, in

den, etliche Kinder sitzen,während andere der Mutter durch Schieben des

Wagens zu helseu suche» — sie schleppensich um der Kinder willen

nur vorwärts, denn wenn sie liegen bleiben, am Wege sterben, was wird

dann aus den Kleinen? Und es sind keine seltenen Erscheinungen,die

armen Witwen, die also dnrch die Laude ziehen.
Zwei Ereignisse sind es hauptsächlich,welche Massenverarmungen

schaffen,Brand und Krieg. Der Bauer freilich,dem sein Gehöft abbrannte,

war deswegennoch nicht gerade an den Bettelstab gemiesen,weil seinHerr

ja die Hofwehr wieder herrichten mußte, um deu rechtenNutzen von ihm

zu haben. Aber in den kleinernund mittlem Landstädten war es anders;

auch dort trugen alle Häuser ein Stroh- oder Rohrdach,und mochteauch

früher schonunsagbaresUnglückdurchrascheVerbreitungdes Feuers entstanden

sein, man ließ sichnichtvon der altüberliefertenBauart abbringen, und oft

noch in der Mitte des achtzehntenJahrhunderts kämpftendie Landesfürsten

einen vergeblichenKampf gegendie weicheBedachungin den Städten.
Ganz unglaublichrasch verbreitetesichein aufkommendesFeuer über

die Nachbarschaft. Wenn nun noch „heulend kommtder Sturm geflogen,

der die Flamme brausendsucht", dann sanken im Verlauf einer Stunde

ganzeStädte in Asche. Boll weiß von 70 großenStadtbränden im kleinen
Mecklenburgaus jener Zeit von 50 Jahren, und daß im übrigen Deutsch-
laud das Elend durch Feuersbrünste nicht minder groß war, beweist

die Fälle der Bettler, die aus allen Gegendenherangezogen,weil sie durch

Brand verarmt waren. Es waren nicht nur geringe Leute, die so dahin-

gingen mit Stab und Tasche. Ein abgebrannter Ludimagister, ein Edel-

mann, so zweimalnach einander abgebrannt, ein abgebrannterPastor, eine
abgebrannteadlige Frau — so kliugt es oft aus dem Register, und nn-
glaublich groß ist die Masse der geringer» Leute. Oft tritt auch eine
Schar auf, die gemeinsamsammelt, Abgesandte der in Aschegesunkenen
Heimatstadt. Bei dem raschum sichgreifendenFeuer war an ein Retten
der Habe unter dem bald niederschießendenStrohdach heraus fast niemals
zu denken. Selten genug ist es wohl vorgekommen,daß

„einenBlickuachdemGrabe seinerHabe sendetnoch der Mensch
zurück,greift fröhlich dann zum Wanderstabe",

öfter griff er in verzweifelterWut nach dem vermeintlichenBrandstifter
und schleuderteihn in die Flammen, oder er griff zum Bettelstabe, um zu
versuchen,anderswo so viel zusammenzu bringen, daß er sein Haus wieder
aufbauen konnte.

Oft anch war es der Krieg, der ein Haus, eiueu Ort iu Aschelegte.
In der Zeit vom westfälischenFrieden bis zum Ende des Jahrhunderts
verlief ja kein Jahrzehnt für Deutschlandin Ruhe. Zunächst bekämpften
im NordenPolen, Dänen und Brandenburgerdie Schweden, es ist bekannt,
daß dieserKrieg Wismar und somit Mecklenburg traf. Im Südosten
drangen die Türken hernach1664 vor, bis ihnen durch den Sieg Monte-
cnenlis einstweilenStillstand geboten wurde. Dann begannen die Kriege



gegenden nach Holland und dem Elsaß verlangendenLudwigXIV., die
mit kurzenUnterbrechungenbis 1697 dauerten und trotz der viele Siege
den Deutschendie dreimaligeVerwüstungder Pfalz und den Verlustvon
Lothringen und Elsaß mit Straßburg brachten. Inzwischenwaren die
SchwedenwiedergegenBrandenburg vorgegangenund bei Fehrbellinzu-
rückgeworfen,und dieTürken hatten ganzUngarn überschwemmtund Wien
belagert. Alle drei Feinde DeutschlandsSchweden,Türkenund Frauzosen
bezeichnetendie Wege ihrer Heere durchPlünderung, Mord und Brand.

In den Jahren der SchwedenkriegebliebendieBettlervonMecklenburg
fern, denn die Bewohnerdes Landes wurden an vielenOrten selbstbettel-
arm gemacht. Sobald sieindessenbegonnenhatten, sichmit zäherdeutscher
Kraft wieder emporzuriugen,begann das Zuströmender Bettler, bis der
letzteTürkenkriegund die Besetzungdes Elsaß und die Verwüstungender
Pfalz eine wahre Flut von Elendenheraufführten.

Da kommt,um unter denVielennur einigehervorzuheben,ein Boots¬
mann aus Holland, welcherseinenBruder, der in der Türkye gefangen,
rautzionierenwollen,oder es wird gesammeltzur Rantzioniernngdes in der
Barbarie (Berbern) gefangenenSohnes eines Pastors, dann folgen Edel-
fraueu aus Deutschlandund Polen, deren Männer von den Türkenge-
fangen,Polnischevon Adel zur Liberierung des Vaters oder des Bruders
aus der Türkei u. s. w. endlichkommendie aus der GefangenschaftEnt¬
ronnenen selbst, z. B. ein vor Wien von den Türken gefangenerund
wiederentronnenerLentnant. 1699 nochsammeltein Edelmannfür seinen
in dem TürkenkriegegefangenenBruder. Daun brichtdieseReihe ab. Im
Gemischdamit sindinzwischenaber andere gekommen,die vonnochgrößerm
Elende unmittelbarauf deutschemBodeu erzählenkönnen.

LudwigXIV hat große Eile, das Elsaßfest an Frankreichzn binden,
darnm muß er alle Männer, die wegendeutscherGesinnnngbei solchem
Werke im Wege sind, vertreiben. Und Männer finden sich noch,die
Verständnis für deutscheTreue haben und sie üben. Der Bischofvon
Straßbnrg, von hohem Adel stammend,betet freilichden fremdenKönig
wie seinenGott an, aber vieleprotestantischePastoren und Edellentestehen
fest znmReich,und da das Reichsie schutzlospreisgiebt,sogehensie in das
Elend. Durch Laage ziehenGaben sammelndzwei Brüder, ein Prediger
und ein Amtmann,mit Weibern und sieben Kindern; zwei Prediger und
ein Ratsverwandtermit Weibernund Kindern; es wird von einemBoten
gesammeltfür 6 Prediger mit ihren Familien (27 Kindern),die aus dem
Elsaß vertriebensind und in der Stadt Kemptensichaufhalten. Edellente,
vertriebenund dabeiübel traktieret, folgen. Dann kommendie Flüchtigen

ans der Pfalz, Lothringenund Luxemburg,Adeligeund Bürgerliche,Ab-

gebrannte, Geplünderte,Exilierte, grausam Mißhandelte. Ihnen folgen

wiederdie, die für die Befreiungder Gefangenensammeln,eine Frau aus

der Gegend von Cöln (zur Rantzionierungihrer von den Franzosenge-
fangenenSöhne), ein Abgesandteraus der Stadt Wiesenbergfür einen
alten Joachim Neumann,dessenSöhne von den Franzosennach Philipps-
bürg weggeschleppt.
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Osterreichhatte seinesWächteramtesan denMarkenschlechtgewaltet,

es horchtezu sehr auf die Hetzpredigtender fanatisiertenJesuiten. Einst
hatte der Kaiser dort die große Zeit der Reformationnicht verstandenund
die Folge war später die VerwüstungDeutschlandsim großenKriege.Jetzt

hatte er das Land, das eigentlichdas Bollwerkgegendie Türkenseinsollte,

Ungarn, sichselbstentfremdetund denTürkenin die Armegetriebendadurch,
daß er erbarmungsloseJesuitenhordengegen die Protestanten der Grenz-
länder losließ.

Ein großer Teil des Adels in Ungarn und Massendes Landvolkes
waren evangelisch.Der Kaiser ließ 250 protestantischePrediger absetzen
und als Ruderknechtefür die neapolitanischenGaleerenverkaufen,der Adel,
der seinemGlauben treu bleibenwollte, wurde gerichtetoder verjagt, es
Hubeine großeFlucht an in Ungarn,Schlesienund Steiermark,und Massen
der Vertriebenen,die Bettler gewordenwaren, ergossensich nach Nord-
deutschland,in die Gegenden,wo Glanbensbrüderwohnten, so besonders
seit 1680. Die Listensind voll von ungarischenExilierten. Es heißt da:
Einem ans UngarnVertriebenenvom Adel, welcherhierot)melancholisiret;
Carl Alexander de Hay; Einem nmb der evangelischenLehre willen ver-
triebenen Baron anß Steyermarkt; Einer hochbetrübtenPastorschederen
Herr nmb ChristiBekenntnißwillen enthauptet"; und sonstaußerordentlich
häufig: „Einem aus Ungarn(Schlesien,Steyermark)vertriebenenGlaubens-
genossen". Der große Kurfürst bemühtesich, gewaltsamseinen Unions-
gedankenin seinenLandendurchzuführen,und darum muß in Mecklenburg
auchgelegentlichein Pastor aus der Mark betteln, welcherabgesetzt,weil
er gegendie Calvinistengepredigt.

Um des Glaubens willen in die Fremde weichenist auchdas Loos
derer, die ein in ihrer Heimat nicht eingebürgertesBekenntnisannehmen.
„Einem vorgewehsenenkatholischenProfessore,nunmehrzuwahreOrthodoxie
getreten, einem zu Dantzig getauften Juden, einen: bekehrtenFranzosen,
einemSchneider,so vom Pabstthumübergetreten".

Jedesmal nachFriedensschlußwerdendie geworbenenHeereentlassen,
denn nochdenktman anderswonicht daran, das brandenburgischeBeispiel
zu befolgen. Dann wanderndie Abgedankten,die nichtverstandenhaben,
Beute auf dieSeite zu bringenund zusammenzu halten, alsbald umherund
suchenneues Unterkommen. Der Wachtmeister,welcher „in dänischen
Dienstengewehsen,resigniret, will kaiserlicheConditio»nehmengegendie
Türken" und suchtnun Unterstützungans seinerReise. AbgedankteOffiziere
sind nicht selten, Unteroffiziereund Trompeter suchensichbis zu neuem
KriegedurchGabensammelndurchzubringen.

Naturereignisse,wie Wasserfluten, Stürme treiben die dadurch
Ruinierten,Verunglückten,Schiffbrüchigen,die alles verlorenhaben, in die
Fremde.

Endlichwandertwohl eine Frau, „die Hab und Gut in der Eontri-
bntion und Soldatenpfleguugzugesetzet",„beider dähnischeuEinquartierung
das Ihre zugesetzet",ein Prediger,derdurchBequartiernugmit französischen
Völkern ruinieret, sonderlichan seinerNase lädieret,zum Schluß gar ein
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Bürger, der wider Bürgermeisterund Rat seinerHeimatstadteinen harten
process geführetund dabey verarmt.

Feuers- und Wassersnot,Krieg, Beraubungund Plünderung,Vater-
landstreueuud Glanbenstreue,Krankheitund Unfall, Bedrückungund Tod
des Versorgers,Fürsorge für Angehörigeund Leichtsinn— alles das wirkte
zusammen,um die Straßen mit Elenden zu überfüllen; und alle diese
Bettler suchtenmit Vorliebe das flacheLand uud die kleinenLandstädte
auf, weil da nocham meistenWilligkeitzum Gebenzu findenwar.

Selbstverständlichgab es unter diesenMassenvieleUnwürdige,zahl-
reicheBetrüger und Heuchler, die nur die Arbeit scheutenund die Ein-
sältigkeitder Bauern ausbeuteten. Denn es muß auffallen, daß manche
Vorwändezum Betteln, die mau damals gebrauchte,schonzweiJahrhunderte
vorher den Jakobsbrüdern, dem Bettelorden des Mittelalters, sich als
zugkräftigbewiesenhatten. Unter den 28 Namen, die zur Bezeichnungder
verschiedenenProfessioueuder Bettler aus der Zeit vor der Reformation
überliefertsind, finden sichdie Loßner, die vorgeben,in der Fremdeunter
Ungläubigengefangengewesenzu sein, die Camisirerund Vagirer, herab-
gekommenefahrendeSchüler; die Grandtner taten, als wären sie mit der
fallendenSucht behaftet,die Zickischenwaren unterwegs von Räubern ge-
plündert, Voppen führten ihre besesseneFran mit sich,Übersontzengänger
gabenvor, im Streite gefangeneEdellente zu sei», Raudirer waren auf

dem Meere um das Ihre gebracht,Vernarie waren getaufte Jüdinnen,

Seffer und Schwiger trugen Krankheitenzur Schau — kurz,man findet

damals gauz ähnlicheVorwände zum Umherschweifenbei Berufsbettlern.

Dennochaber liegt kein Grund vor zur Annahme,daß der größere Teil

der oben BesprochenenBetrüger gewesensei. Sehr viele gingen zunächst,

bevorsie das offeneLand betraten, an den Fürstenhofund versuchten,in-

demsie sichlegitimierten,ein fürstlichesMandat zu ihrer willigenUnter-

stützuugzu erwirken,andere brachten zum Beweise ihrer Würdigkeiteiu

Zeugnis des zuständigenSuperintendenten,Empfehlungsbriefevom Rektor

einer Universität, Rekommandationenvon Standespersonen,Jntercessions-

schreibenvon Pastoren, testimonia ordinationis nnd was für Papiere sonst

ihnen leichtenZutritt verschaffenkonnten. Ferner ist zu bedenke»,daß der

Pastor in den meistenListen nur diejenigenaufschrieb,die er mit Geldans

seiner Kirchenkasseunterstützthatte, über die von ihm aus eigner Tasche

oder SpeisekammerVersorgtenführt er nur gelegentlichBemerkungenauf,

und die als unwürdig Abgewiesenenerwähnteer garnicht;er war aberein

nüchterner,praktischerMann, der von früher her die Welt kannteund von

seinenMitteln zum Lebensunterhalt,die er oft nur durchschwerekörper-

licheArbeit gewonnenhatte, nicht ohne jede Prüfung dem Ersten Besten

austeilte.
Aus seinengelegentlichenZwischenbemerkungenund Beiwörternist zu

ersehen,wie der Landpastor sich zu den für würdig befundenenFremden

stellte. Sie sind ihm „arm, elend,blutarm, abgelebt,eisgrau, hochbetagt,

hochbetrübt,sehrmiserabel,übel traktiret", er fühlt mit ihnen und läßt sie

nichtnur an die Kasse,sondernauch an seinHerz reichen,und das drängte
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ihnzur Aufnahmein das Haus undzur Beherbergungauf einigeTage, damit
der Kranke genesen,der Erschöpftesicherholen, der Verzagte Tröstung
findenkonnte. Die Barunterstützungenaus der Kircheukassefallen bei den
zerrüttetenVerhältnissenkärglichgenugaus, siebewegensichmeistenszwischen
1 Schillingund 1 Mark, aber der täglicheLebensunterhaltkvstet wegen
der Natnralverpfleguugnichts.

Der Fremde nahm nichtallein,er gab auch,er spendetesogar äußerst
Willkommenes,denn er war die lebendigeZeitung, die Kundebrachte,wie
es draußen in der Welt ansfah. Der Student mußte sich gefaßthalteu,
daß er von dem bibelfestennnd lateinkundigenGeistlichenscharfauf seine
Wissenschafthin geprüftwurde,und durfte gewiß sein, daß, wenn er an-
gemessenbestand, ins Register eine günstigeBemerkungüber ihn einfloß,
etwa: „Einem armen Studioso, der doch sehr gelehrtgewesen4 Schl."
Dafür aber konnte und sollte er auch erzählenvou der Universität,den
jetzigenProfessoren,und im Gesprächemit ihm erinnertesichder Pastor
seinereignenStudienzeitund wollte wissen,ob man die Pennäler nochso
sehr tribulierte,ob das scharfeEdikt gegendie SchönstenErfolg gehabt
— Der alte exilierteRektor,der seinenZusammenhangmit dem Chytrae-
ischenGeschlechtenachweisenkonnte,wecktedas Andenkenan den höchsten
Stolz derRostockerUniversität,denDavivChyträns,den großenTheologen^
wiederauf, der eigentlichVeranlassunggegeben,daß die RostockerUniver-
sität nachderReformationsoraschaufgeblühtwar. AnderebrachtenKunde,
wie es im Reiche herging, beschriebeneingehenddie Türkengefahroder
trugen die Trauer über den Verlustdes deutschenWesttoresmit sich. Da
wachteder Deutschewiederauf iu demLandpastor,der so vieleJahre über
Not und Drangsal und Kampf mit der Böswilligkeitund Hartnäckigkeit
der Gemeindegliederzurückgedrängtwar, mit höchsterErbitterungrichtete
sichseil?ehrlichesGemüt gegenden falschenund gewissenlosenfranzösischen
König,und die Bewegungüber die Schmach,daß Deutscheso jämmerlich
sichum ein edelstesGut hatten bringen lassen,zitterte in ihm lange nach.
Der Pfälzer, Westfale und Rheinländer war sein deutscherBruder, die
Trauer um des ReichesFall uud das Verlangennach einemstarkenKaiser,
der die Schanderächenkonnte,wurde mächtigin ihm.

DieseWirkungdes Bettlerzugesist auchzugleichvon Bedeutungfür
den Bauern. Wenn der voll höchstenMißtrauens war gegen jeden,der
über ihm stand,und voll rohen Hochmutesgegen den, der aus dem Orte
selbstoder der Nachbarschaftseine Hülfe in Anspruchnehmen mußte, so
war er dochdem weit gereistengewandtenFremden gegenüber,der die
wunderbarstenDinge zu erzählenwußte und fremdeMundart redeteuud
— demnächstweiter zog, wohl auf Nimmerwiedersehen,merkwürdigzu-
gänglich. DiesesredendeBuchgefielihm,Türkenund Franzmännertrieben
ihm Schauerüber die Haut, dafür ließ sichschonein Stück Brot, ein Ei,
einStückWurst opfern,freilichnie und nimmerein Pfennig baren Geldes.
Am Sonntage darauf ging er sicherzur Kirche,dennder Pastor war dafür
bekannt,daß er außerordentlicheEreignissealsbald auf die Kanzelbrachte.
Die Predigt erging sichdenn auch des Breitern über Dinge, die in der
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Ferne Deutschlanderschütterten,das Gehörtewurde genau zunächstwieder
erzählt, sodannbeleuchtetund zu einer erbaulichenNutzanwendungansge-
beutet, die ans die furchtbaren Gerichtedes Herrn Bezugnahm und zur
Frömmigkeitund rechtemWandel gar beweglichermahnte,auchzumGebet
für den Kaiser und die heimgesuchte»Gegenden, um Schutz gegendie
Türkenund Franzmänner.

Es knüpfte so der Deutsche,ohne sichdessenklar bewnßt zu sei»,
beimDeutschenwieder an, und daß man bis in die spätem Jahrhunderte

in denOstseegegeudenum den schmachvollenVerlustStrasburgs nichtminder
trauerte, wie an der Donau, ist gewiß dem Einflüssejener herumziehenden
Bettler zum guteu Teil zuzuschreiben.

Wenn wir am Wege abseits stehen und sehen die oben geschilderte

Schar der Elendenan uns vorüberziehen,ist es uns fast so, als ob wir

einer besondern Art von Totentanz zusähen — ein Gerippe vorauf

und in dessen Gefolge die Verkrüppelten,Verwundeten,Verstümmelten,

Beraubten,Verhungerten,Kranken, Abgehärmten,Vertriebenenin buntem

Gemisch,alt und jung, vom Greise, der mit einemFuß im Grabe steht

bis zu dem Kinde, das auf deu Armen getragenwird, Mann und Weib,

Hochund Niedrig. Was mag das Ende dieserLeute gewesensein?

Wir sind nicht ganz ohneKundedarüber. EiueuKapitän des armes

finden wir gelegentlichals Znpfleger oder Handlanger im Diensteeines

Maurermeisterswieder; die Abgebranntentragen das gesammelteGeldnach

Hause, und es kann sein, daß es ihnen gelingt,wenn ihnen das Holz aus

dem Stadtwalde umsonstüberliefertwird, daß sie ein Haus im Fachwerk

mit Klehmstakeuund Rohrbedachungwieder ausrichten. Ob den zum

LoskaufenGefangenerSammelndengelungenist, die nötigen Gelder auf-

zubringen,erscheintzweifelhaft,beliefsichdocheinmal die geforderteSumme

auf 5000 Thaler. Der Professor,Magister, Doktor und mancherPastor
— sie finden am Ende hier und da eineStelle, wo siesichernährenkönnen,

wenn die erstenbittern Notjahre nicht die Gesundheitallzusehrgeschädigt

haben, der Offizier und die Soldaten lassen bei erneuertemKriege sich

wiederumanwerben. Wie seltsamdas SchicksaldenMenschendamalshin-

und herwirft, lehrt uns ein genanüberliefertes,aus demLebeugenommenes

Beispiel. In einemKirchenbuche(Polchow) erzählt uns ein Pastor, daß

er eines Tages ausging, um einen entfernter wohnendenMüller seiner

Gemeindezu besuchen. Als er nahe an das Hans kam,hörte er schönen

Gesang und traf einen zugewandertenMenschenin abgerissenerKleidung,

der die Kinder des Müllers im Singen unterwies. Der Fremde stand

hier schon etliche Wochenals Hauslehrer im Dienste gegen Essen und

Trinkenund mußte nachden Schulstundenarbeiten,zäunen u. dgl. mehr.

Sein Benehmenweckteunwillkürlichdie Teilnahmedes Pastors, und nach

etlichenFragen erzählte der Fremde sein Schicksal. Er hieß Benck,war

in Schlesiengeborenals Sohn eines Doctor medicinae, hatte sehr guten

Unterrichtin seinerJugend erhaltenund war durchseinenAbentenerdrang

dazu gebracht,Schreiberauf einemholländischenSchiffezu werden. Das

Schiff war auf der Fahrt nach Ostindienverbrannt, die wenigenaus der
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Mannschaft,diegerettetwaren, unter ihnenBeuck,hatteneineInsel erreicht,
wo sie von dem Häuptling langegefangengehaltenund zu allerleiDiensten
verwendetwaren, bis endlichdurch ein englischesSchiff ihre Freilassung
herbeigeführtwar. Arm und bloß zurückgekehrtfand Beuckalle seine
Verwandtentot, bei der Weiterreiseerkrankteer und mußte darnachbe-
ginnenmit Betteln sein Dasein zu fristen. So war er von Schlesiennach
Mecklenburgund zu dem Müller gekommen,der seineFähigkeitenerkannte
und auszunutzenverstand. Der Pastor aber besorgteihm, nachdemer ihn
geprüfthatte, eine gute Juformatorstelle,auf der er neben freier Station
5OThlr. erhielt, empfahlihn später auf einer Synode seinenAmtsbrüdern
und erreichteso seine festeAnstellungals Küster und Dorfschulmeister.
In dieserStellung mußte Beuckwiederholtin Kirchenangelegenheitenweite
Botengängetun, verirrte einst im Schneegestöberauf dem Wege, geriet
in die Recknitzniederungund ertrank. Seine Leichewurde erst im Frühjahr
gefundenund auf dem benachbartenKirchhofebeerdigt.

Nicht vielen Bettlern mag sich ihr Schicksalso verhältnismäßig
günstiggestaltethaben. Die Registerlassenuns erkennen,wie mancheoft
jährlich rundum wanderten und also bis an das Lebensendedarauf an-
gewiesenwaren, die Mildtätigkeitanderer anzurufen,sie pilgerten weiter
und weiter, bis endlicheinmal auf einemGange die Kraft versagte; dann
lagen und starbensie vielleichtam Wege,die Vorübergehendensahenscheu
auf die zerlumpteGestalt, brachtenden Fall bei der nächstenOrtschaft
zur Anzeige,und die Bauern kamenund gruben an Ort und Stell? ein
Grab und senktendenLeichnamhineinund ebnetendie Stelle ein, höchstens
setzteman einen Pfahl, einen Ast.voni nächstenBaum zu Häupteu ein.
So wurde der Ertrunkene,dessenLeichevon den Wellenangespültwurde,
mitten in denDünen verscharrt,oderman versenkteihn in denbenachbarten
Morast. Man liest zuweilenjetzt in den Zeitungen, daß hier und dort
im Walde, am Wege, im Moore die Überresteeines Menschengefunden
seien, und die Berichterstatterknüpfenallerlei schauerlicheGerüchte von
Mord daran, während man das viel Traurigere daraus entnehmenkann,
daß es eine Zeit gab, in der man die Elenden, die Namenlosen,die
Heimatlosen, die wandernden Bettler allgemein in Dorf und Stadt
für Ehrlose und Anrüchigehielt, denen man ein rechtes Begräbnis bei
frommerChristenGrab nicht geben dürfte. In manchenStädten ging
man soweit,daß man dieLeichenselbstjenerStadtarmen, diesichvonihren
Mitbürgern hatten Gaben erbettelnmüssen,um leben zu können,auf be-
sonderenArmenkirchhöfenohne Sang und Klang wegsetzteund ihnen
höchstensdie Selbstmörderzu Genossengab. Den Todten tat es nichts
mehr, wennder Heidewindfrei über ihr Grab wegstrich,ob sie gleichim
Lebenmit Trauern oft an ein solchesEnde gedachthatten. Aber an den
Lebendenrächte es sich, deren Herz verrohte und verhärtetesich immer
mehr. Anfangsschiedman sich von den Armen und Elenden, dann von
denen,die überhauptniedrigerstanden,und selbstsüchtighielt nur nochder
Standesgenossezum Standesgenossen.

DieseZurückhaltunggegendie Bettler, ihre Ausschließungaus der



Gesellschaftder ehrbaren Leutehatte sichallmählichund iu einemgewissen
Zwange der Not vollzogen,und das Volklud nur dadurchschwereSchuld
auf sich,daß es, als dieseNot vorüberwar, sichnicht wieder von seinem
Vorurteile trennenkonnte,ja, man kannmit nochengererBegrenzungsagen,
daß die Hauptschulddie eigentlichenFührer im Volketrifft, die, statt sich
über die Masse zu erheben, sich zu ihr wiedereinmalherniederziehen
ließen. Denn noch 1746 gab die juristischeFakultät iu Rostockauf die
Frage, wie mit dem Körper eines in der Untersuchungshaftgestorbenen
fremden, zugezogenenMenschenzn verfahrensei, den offiziellenBescheid,
„daß der Körper des dermaßen verstorbenenChristian Schultzein einige
schlechte,nnbehobelteBretter zn schlagenoder auchnur iu einBund Stroh
zu wickelnnnd von des hochlöblichenGerichtes schlechtestenBedienten,die
Frohnknechteausgeschlossen,oderwoferndieselbennichtzu langen, von andern
gedungenenschlechtenLeuten,nachdemer vondemPförtner au dieselbenab-
geliefert, auf besondersdazu aptierteu Stangen wegzutragenund außer
der Stadt in der NachbarschafteinesArmenkirchhofs,oder falls dergleichen
nicht vorhanden, sonstan einemabseitigen,jedochan sichnichtunehrlichen
Orte, wo es der Ökonomieunschädlich,beh später Abends- oder früher
vortägigeuZeit einzuscharren. V. R. W," — Der Zwang der Not, von
dem oben geredet, findet sich erklärt ans den Zeitverhältnissen. In der
katholischenZeit, in der freiwillige Armut eine hohe Tugend war und
zwei hochgeschätzteMönchsordenrein vomBetteln lebten,umgabdenMann,
der, nach seinemBeruf gefragt,frank und frei antwortete: „Ich bin ein
Bettler" vielfachnoch etwas vom Schein der Heiligen. Aber bei dem
zunehmendenVerfall des Volkes, den man schonlange vor dem großen
Kriegeerkennenkann,hatte der Bettler bald seineHarmlosigkeitverloren.
Wiederholtwurden auf den Landtagendes sechzehntenJahrhunderts die
Klagen über gardeudeKnechte,herrenlosesGesindelund Bettler erhoben,
die heimlichoder offenGewalttatenverübten,die Straßen unsichermachten
und das Land geradezu brandschatzten;offenbarwaren die Rotten ent-
laffener,erwerbsloser,gewalttätigerLandsknechteeineLandplagegeworden,
das Volk war gewissermaßenberechtigtzu der Anschauung,daß der rohe
Landstreichermit den verwitterten Zügen, dem von Leidenschaftenzer-
furchten Gesichteein Verbrechersei, der mancheruchloseGewalttat auf
dem Gewissenhatte. DieselbeScheu, die es beim Anblickdes Körpers
eines gerichtetenMissetäters,^der am Rabensteineverscharrtwurde, hatte,
erwachte,so oft ein unbekannterBettler oder überhaupt ein Unbekannter
tot am Wege gefundenwurde. So entstand der Trieb, nach dem Tode
nochsolchenMenschenvon der Gemeinschaftreiner Christenzu scheiden,so
lernte der Fromme, wenn er an sein Ende dachte,beten:

Dem Leib ein Räumlein gönn' bei frommerChristenGrab,
Auf daß er seineRuh an ihrer Seite Hab.

Nur dieprivilegiertenBettler warenvon demMißtrauenausgenommen
und erhieltenein ehrlichesBegräbnis. In Rostockwnrde im Jahre 1571
festgesetzt,daß niemandBettler, sonderlichStudenten und Schreiber,unter-
stützensollte,wenn sie nicht einen Schein vom Bürgermeisterhätten; auch
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andern fremdenBettlern solltenichts gegebenwerden,es sei denn, daß sie

das Zeichenauf den Kleiderntrügen, welchesder Rat denSchwachenund

Notdürftigenzu gebenpflegte.
Von der Schande,welchedie offenenoder heimlichenVerbrecheraus

der Gemeinschaftder ehrlichenMenschenausschied,ging nun, wie leicht
begreiflich,manchesüber auf dieMenschen,diedurchihrenBeruf gezwungen
waren, sichmit den Ehrlosenzu bemengenoder gar den Körper der vom
Gericht Verurteilten mit Gewalt anzufassen. Zu den Anrüchigenund
Ehrlosengehörte also in erster Linie der Scharfrichter. Er erhielt für
sein Werkbezahlt,*)so daß er hier und dort Reichtümersammelnkonnte,
vielleichthielt er selbstseinenBeruf hoch,denn alle greulichenWerke,die
er zu vollbringenhatte, erforderten eine gewisseWissenschaftund konnten
nur durcheine längereLehrzeit erlernt werden, das Geheimnisvolle,mit
dem er sichumgab, verlieh ihm in den Augen harmloserMenscheneinen
düsternSchein, einen unheimlichenGlanz. Er holte den Jnqnisiten von
der Fronerei und brachteihn zum Verhör, legte die Marter-Justrnmente
an und verscharrteden Körper des zu Tode Gemarterten. Gestorbeue
Anrüchigeund Ehrlose,derenNamenan denGalgengeschlagenwaren,Leute,
die man als Betrügererst nachihrem Tode erkannte,begruber unter dem

I
Tropfenfall,an inhonettenOrten, schleifteauch den Selbstmörderhinaus

' und warf ihn in die Gruft an der Mauer, indemer ihn auf einemBrett
über die Einfriedigungschob. Er mußte genau mir der Hinrichtungdurch
Schwert,Strang, Rad undFeuer vertrautseiu,Staupenschlag,Brandmarkung,
Prangerstellung,Landesverweisung,Entgegennahmeder Urfehde auf das
Schwert,Ablieferungauf die Festung, Abnehmungeines Pasquills, Ver-
brennung einer Schrift, Zwickendurch glühendeZangen und Vierteilen
kennen,mußte verstehen,eine Hand richtigabzuschlagenund an den Pfahl
zu nageln, einen Körper auf das Rad zu flechtenoder den aus dem
Galgen gefallenenKörper wieder anzuheulen,und was dergleichenHand-
lungenmehr waren. Er konntesichersein, daß er bei jedemöffentlichen
Werkeeinen großenKranz von Zuschauernauch aus den bestenStänden
um sichsammelte,auchdaß er, wenn er etwas Schwierigesrechtglatt und
gehörigvollbrachthatte, deswegenAnerkennungfand. Ebensogewißdurfte
er sein,daß aus der großenMassejeder sichdurcheinezufälligeBerührung
mit demHenker entehrt fühlte, und daß, selbst wenn er in das größte
Elend geriet, auchnicht ein Einziger sichfand, der Mitleid mit ihm hatte.
Er gehörteim Leben und im Sterben zu den Ausgestoßenen,geradeso
auchnach seinemTode, denn er war selbst ein Anrüchigerund Ehrloser
durchseineHantierunggeworden.

Wenn wir diese Haltung des Volkes noch verständlichfinden, so
müssenwir dochstutzigwerdenvor deu Folgerungen,die die große Masse
zog. Vielfachwar der Scharfrichterauch zugleichder Abdecker,der das
gefalleneVieh ablederteund einscharrte,aber selbst da, wo das nicht

*) Für Exekution durch Schwert, Strang, Rad und Feuer jedesmal 1t)
Rthlr., dazu für jeden seiner Knechte 1 Rthlr.; für alle übrigen Handlungen
jedesmal 5 Rthlr., sobald er ein Urteil vollstreckte.
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Brauchwar, schiedsichdas Volk von den Männern, die die Beschäftigung
mit den Kadavern zum Lebensberufmachten,das ging soweit, daß der
Knechtdes Bauern sich weigerte, dem gefallenenVieh das Geschirroder
die Ketten abzunehmen,weil das Abdecker-Arbeitsei, ja, daß der Bauer,
der sein Eigentum sichern wollte und selbstHand anlegte, sich bei seinen
StandesgenossenVorwürfen aussetzteund angesehenwurde als einer, der
bedenklichenMakel auf sichgeladenhatte. Selbstverständlichwurdenauch
die Knechte der Henker und Schinder in die Ehrlosigkeitdes Berufes
hineingezogen. In der engherzigenWeiterentwicklungdieser Anschauung
erschienenbald alle diejenigen,die bernfsweisemit Bettlern, Dieben oder
Verbrechernaller Art sichbefassen,wohlaucheinemMenschenmit Prügeln
u. s. w. Gewalt antun mußten, befleckt,und so sankendie Gerichtsdiener,
Stadt- und Steckenknechte,Prososse,Bettelvögte,Schließer und Pförtner
schnellzu den Anrüchigenuud Ehrloseuhiuab, mit denenzu verkehrensich
dem Bauern und Bürger von selbst verbot, deren Berührung man sogar
zu vermeidenhatte. Mne durchsie vollzogeneStrafe entehrtenichtgerade,
wenn sie nicht öffentlicham Pranger geschah,der Bauer schütteltealsodie
Prügel ab. Aber daß der Mann, der sich zu solchemWerkehergeben
mochte,auch nach dem Tode nicht unter die Ehrbaren gehörteund kein
ehrlichesBegräbnis erhalten durfte, war jedemvon Jugeud auf gleichsam
ins Herz geschrieben. Wer sich mit solcherLeichebefaßte, wurde selbst
ehrlos. Ja, man ging so weit, die verhaßten Zöllner und Torschreiber,
die nachsuchenund nach verbotener Ware spionieren mußten, Meldung
erstatten, cousisciereuund Strafe besorgen,gleichfallszu denen rechnete,
um die ein Bannkreis zu ziehen war. Die Viehverschneiderentgingen
diesemSchicksalenicht. Zu den Infamen gehörten endlichalle diejenigen,
die ihren eigenenKörper zu irgend einer Schaustellunghergaben,also die
SchauspieleruudPossenreißer,dieRinger, Kämpfer,Seiltänzer,Spielleute,
Pfeiffer, lange auch die Bader und Barbiere. Die Zigeuner gar waren
nach landläufiger Ansicht völlig vogelfrei, es konntesie erschlagen,wer
sie fand.

Gegendie nichtsnutzigenBettler, auch gegendas loseGesindelkonnte

die Obrigkeitallmählichmit Erfolg vorgehenund so das Land säubern.

Kein Bauer durfte einen ihm unbekanntenMann ausnehmenbei starker

Leibesstrafe,die Krüger aber und die Herbergswirtein den Vorstädten

(das Gesindelübernachtetenicht gern in der Stadt selbst,weil es dort zu

genau beobachtetwerdenkonnte)mußten Obachtgeben,ob der Gast nachts

ausging, mit andern sichin der Gegendtraf, sichstellte,als kennteer sie

nicht. Jeder Jude mußte einen Reisepaßaufweisen,sonst wurde er sofort

über die Grenze zurückgeschoben,so auch ein Bettler, der kein gültiges

Attest hatte. Gegen die Räuber-, Diebes-, Zigeuuer-Baudeu,die sichin

Wäldern und Dickichtenund Brüchenverbarg, wurdedie Gegendaufgeboten,

im Notfalle Garnison erbeten, das Alarmzeichen(Schlageneines auf dem

Dorfplatze aufgestelltenBrettes mit zwei hölzernenHaminern) flog bei

etwaigeinEinbruchvon Dorf zu Dorf.
Weit schwereraber war der Kampf gegen das Vorurteil. Bei



— 128 —

kräftigemVorgehen brach zuweilen geradezuAufruhr aus. Es war in

Parchim des Ratsdieners RichterTochteram 21. Juni 1705 gestorben.

Der Vater wandtesichan das Anit der Schuster,das für Geld sonstdie

Leichentrug, und als dieses ihn abwies, an die Tuchmachermit gleichem

Erfolg, und er beschwertesicham 22. Juni bei dem Rate. Dieser wies

ans die Konstitutionvom 4. November1701 hin, drang aber nicht durch

und gab die Sache an die herzogl.Regierungab, die am 24. Juni ver-

ordnete, daß 6 Träger von den Schustern, Tuchmachernnnd Schneidern,

vonjederZunft 2 Mann, tragensollten.Da diesesichweigern,sowird immer

demÄltestenund Jüngstendes Amteseine Exekntionvon 2 Mann in das
Haus gelegt. Darob große Erregung und Anrufung der Regierung durch
die Ämter, mit dem Erfolge, daß statt der drei sechsÄmter mit je einem
Manne zum Tragen bestimmtwerden. Im Weigerungsfallesoll jedes
Amt 25 Thlr. zahlenund oerdoppelteExekutiontragen. Zukünftig haben
sichdann die folgendenÄmter mit dem Tragen zu befassen. Abermals
geht eine Bittschriftder Gewerkean dieRegierungab mit der Vorstellung,
daß durchdes Leichentragenihre Kinder, wenn sie nach auswärts zögen,
unglücklichgemacht(selbstunehrlich)würden,jedochohne Erfolg.

Immer stand die Leicheüber der Erde.
Am 17. Juli begann die Bürgerschaftzu tumnltuieren. Sie setzte

eine Schrift auf, worin dem Herzogedie Jagd anf dem Sonnenbergeab-
getretenwerdensollte, nur müßte er die Exekntionzurückziehen;der Rat
sollteunterschreiben,aber brauchteAusreden. Da drang der Führer der
Aufrührer,SchneiderJoachim Döbelin in den Ratssaal und kündigtedem
MagistrateseineGefangenhaltungbei Hunger und Durst an, bis er unter-
zeichnethabe; die Türen wurdenverschlossenund mit Wachenbesetzt. Nur
dem alten BürgermeisterBusseließ man eineNachtmütze,Pfühl und Kopf-
kifseuverabfolgen. Jeder Verkehr war völlig abgeschnittenund einem
Advokaten,der im Auftrageder Ehefrauender RatsmitgliedernachSchwerin
reiste,jagte man nach.

Am 21. Juli endlichkamder Major Kohlhaasmit einemKommando
Soldaten und befreite den Rat. Bei Leib- und Lebensstrafewurde Ab-
lassenvoniWiderstandegeboten. Aber nochstanddie Leicheüber der Erde.

Es wurde nun von den herzoglicherseitsabgeordnetenKommissarien
verordnet,daß für diesmal wegender großenHitze (es war der 25. Juli
herangekommen)solltendie Totengräberzur Beerdigung,im Notfalle durch
Gewalt, angehaltenwerden. Um der Ehre der Verstorbenenund dem
Ansehenihres Vaters nichts zu vergeben,sollte das Schusteramtgehalten
sein, den Ratsdiener auf seinen Antrag in das Amt aufzunehmen. Die
Exekutionwurde aufgehoben. Der Rat aber, der ja unterlegenwar, hatte
den Verdacht,daß dieKommissarienvon den Bürgern, die bei ihnen aus-
und eingegangenwaren, unerlaubt beeinslusstseien.

Im Jahre 1671 starb in Schwerindie Frau des ScharfrichtersFlor,
und da der Mann keineTräger finden konnte, bat er den Magistrat um
Hülfe. Diesererklärte,er könnteniemand zwingen und wüßte uur, daß
die ZippendorferBauern früher solcheLeichenum Geld getragenhätten,
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aber die Bauern genügtendemSchafrichternicht,er beschwertesichbei dem
HerzogeChristianLouis, und so ergingBefehl an die Schützenzunftzum
Tragen. Aber diesesowiealleHandwerkerzünfteweigertensichzu gehorchen,
weilsiesonstniemalswiederZunftleichenwürdentragendürfen.Endlichfand
der Magistrat, gegendie Zusicherungselbstzu folgen,achtStadttagelöhnerzu
dem Werk.

3747 war der SchafrichterEichenfeldin Schweringestorben.Die
Witwe, die eine Beerdigungdurchdie Mitglieder der Schützenzunftnicht
erlangen konnte, wandte sich an den HerzogChristianLudwig(II), der
einen deutlichenBefehlan die Widerstrebendenerließ. Diese entgegneten,
daß sie bisher nur Standespersonenbestattethätten, erhieltenaber den
Bescheid,daß ein UnterschiedzwischenStandespersonenund andern,wieer
im bürgerlichenLebengemachtwürde,auf die Kirchenichtanzuwendensei,
wo man ohneAnsehender Person zu verfahrenhabe,derSchafrichterhabe
keinen Makel. Nun halfen sich die Bedrängten dadurch,daß sie eine
größereAnzahl neuer Mitglieder aufnahmen,die sichverpflichteten,nur
Scharfrichterleichenzu tragen,diejedochnichtzur BegleitungandererLeichen
und zumZunftschießenzugelassenwerdeusollten;eigentlichalso geschahnur
eine Scheiuaufnahme,uud die gut Bezahlten wurden sicherlichnach der
Beerdigungwiederentlassen. Die Witwe lehnte das ab, sah sichwegen
der Verzögerunggenötigt, ihren Mann (ein halbes Jahr hatte er über
der Erde gestanden)begrabenzu lassen,verlangtenun, daß derSarg sollte
von der Zunft, nicht von den Scheinmitgliedern,solennaus der Erde ge-
hoben und in vollen Ehren beigesetztwerden. Sie erhobeinenProzeß.
Das Erkenntnisfiel dahin aus: Die Beklagtenachtensichnichtfür ver-
buuden(cum observantia loci, auchseien solcheLeichenbegleitungenund
Darleihung des Leichenlakenszu den rebus merae facultatis, zu welchen
niemandgezwungenwerdenkann,zu rechnen;die Schützenbrüder-Beliebung,
Schneider-und SchusterzünfteseienPrivatgesellschaften,derenEndzwecknicht
allgemein,sondernauf Begräbnis der Zunftangehörigengerichtetsei),den
Eichenfeldzu beerdigen. Ein Scharfrichtersei nun nichtinfamis oder levis
robae macula laborierend, doch geringen Standes, könne also nicht ver-

langen, wie eine vornehmePerson begrabenzu werden, sondernes sei
genug, wenn er honestam, sed minus solennemsepulturam erhalte,es
genüge,wenn er vonStandesgenossengetragenwerde. Klägerinkönnealso
nicht verlangen,daß der Sarg, nur aus Eigensinn,wiederaufgenommen
werde,besondersda Klägerinnichtgleichanfangs,wieBeklagtesicherboten
und Serenissimusgebilligt,die Bestattunggeschehenlassen,zumaldie zum
LeichentragenbestimmtenLeutewirklicheBürger gewesen.—

Durch die Erfahrung belehrt erließ nun der HerzogfolgendeVer-
ordnuug,die zukünftigalle Schwierigkeitenaus demWegeräumensollte:
„Wir Christian Ludwig v. G. Gn. usw. fügen mit Entbietungunseres
gnädigstenGrussesallen und jedenunfern fürstlichenCollegiis,Haupt-und
Amtleuten,Verwalternund Küchenmeistern,auch dehnenvon der Ritter-
fchaft,Bürgermeistern,Richternund Rathen in unfernStädten, auchsonst
allen unfernUnterthanen,Landes-Eingefessenenund Pflichtverwandten,hier¬
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mit zu wissen,wasmassenwir bißher allerhand Unordnungenund Miß-
folgen darans entstehenfinden, daß den Gerichts- Stadt- und Stöcken-
Knechten,Profossen,Bettelvoigten,Schliessern,Pförtnern und dergleichen,
ihres Berufs und Diensteshalber, welchensie dein gemeinenWesenleisten,
eine Anrüchigkeitbeygemessenwerdenwill, wodurchman sie,demgemeinen
Wahnenach, sowohldes gemeinenbürgerlichenUmganges, als auch gar,
einer ehrlichenBegräbniß unfähig zu schätzenkein Bedenkenträgt. Wan
aber im Grunde keine vernünftigeUrsacheabzusehenist, worümb diese
Leute,welchein dem gemeinenWesenunentbehrlich,und nicht anders als
nöthige Werkzeugezu Handhabungder heilsamen Gerechtigkeit,auch der
öffentl.Ruhe und guterOrdnunganzusehensind, ihres öffentlichenDienstes
wegenEhr- und Rechtloßund der bürgerlichenGesellschaftunwürdig ge-
halten werdenkönnen. So habenwir diesemIrrwahn durchunserelandes-
fürstlicheErklähruugzu verdammen,und die Einbildung einer auf dem
Betrieb abgedachtenLeuteund auf ihrer PersonenhaftendenBefleckunghier-
mit öffentlichzu vernichtennicht länger Anstandnehmenmögen.

Wollen,verordnenund befehlendemnachhiermit gnädigstund erust-
lich,daß dieserWahn und Vorwurfs fürderhinin Unsem Landengäntzlich
abgethanseyn,der Bernsund Dienst dieserLeutedurchausnntadelhastund
unbescholtenbleiben,und ihnenvonniemandendaraus an ihrer Ehre einiges
Nachtheilzugefügetwerdensoll,gestaltsiein Sterbfällen auf dem Fuß, wie
andere Christl. Bürger in Städten und Einwohner auf dem Laude zur
Erden zu bestätigen, und die auf Beerdigung der Todten gewidmeten
Gilden,Zünfte oder Brüderschaften,bey Verlust ihrer Gerechtigkeitund
Privilegien, zur Beerdigung mehr besagten Leute von ihrer Obrigkeit an-
zuhaltensind.

Es hat also jedeOrts Obrigkeithierüberzn halten, und der bisherige
Wahn uud Vorwurf von nun an gäntzlichaufhören,so viel an ihm zu be-
sorgen,mithin,nichtnur in öffentlichenBegebenheiten,ihre eigeneEntfernung
von den gemeinenWahn thätig zu bezeugen,sondernauchin allen vor-
kommenden,besondersaber Beerdigungsfällen,selbst mit gutem Exempel
vorzugehen,folglichdieContravenientennachUnterschied,deroPersonenuud
Umständemitzehn,zwanzig,fünfzig,hundert,und mehrThaler zu bestraffen.
An dem geschiehtunseregnädigsteund ernstlichsteWillensmeinung".

Urkundlichunter unsermhertzöglichenHand-Zeichen,und aufgedrückten
Jnsiegelgegebenauf unsererVestungSchwerind. 18. Aug. 1753.

Nun lassensichso eingewurzelteVorteilenicht durcheinen einfachen
Befehlbeseitigen,sondernnur durchdieAufklärung,die allmählichdieZeit
bringt. Wo manversuchte,die Verordnungdurchzusetzen,zeigtesichWider-
streben,ja wohl auchAufruhr.

Noch1772 wurdedieFrau einesScharfrichterknechtes,die in Schwerin
niemandzu Grabe tragen wollte,durch aus Grabow verschriebeneScharf-
richterknechtein der Nacht still über den See gebracht und in Hohen
Wiechelnbeerdigt. Und als 1776 der TorschreiberLüders in Schwerin
starb, sträubten sich alle Zünfte unter allen möglichenVorwändengegen
die vom HerzogeenergischbefohleneBeerdigung,die Leichestand mehrere
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Tage im Torfstall,weil man sieder Verwesunghalbernichtin der Wohnung
lassenkonnte. Endlicherzwang der Magistrat Gehorsam,jedocherst, nach-
dem versprochenwar, daß sechs Unteroffizieremit Soldaten zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung zum Leicheukondnktgeschicktwerden sollten. Je
drei Ältesteder vier Zünfte, die sonstBeerdigungenbesorgten,trugen den
Sarg, der Magistrat, die Steuerbeamten,zweiGeistlicheund soustigeange-
scheueBürger folgten. Das Volkwar in Massenzugeströmt,tumnltuierteund
schrie,so daß von Gesang nichts zn hören war. Dochwar das Vorurteil
durchbrochen,und ähnlicheAuftritte kehrtennicht wieder.

In wie manchenOrten aber blieb nochein sogenannterArmenkirchhof,
und wielangehat es gedauert,bis mandieLeichenfremderBettler in dieReihe
der Grüber auf demFriedhofeaufnahm,und gar wie lange, bis man einer
mildern und gerechternAnschauungüber die Selbstmöder nachgab. Ich
habe es erlebt, daß Angehörigesichweigerten, ihren Toten neben einem
in der Reihe begrabenenSelbstmörderbeisetzenzn lassen, weil jener sonst
keineRuhe im Grabe finden würde.
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aber ungeachtet, so ließ sich doch die Frau Haupt-
dieser Ehe nicht länger entgegen zu sein, welches
wissen ließ. Darauf am 19. September die Verorduu
Heinrich Hiutze sich eidlich verbinden sollte, als ein Erb-Ui
zu bleiben, Maria Foisans von ihrem Vermögen 50 sl
nach Schwerin liefern, die Prediger aber einen Revers von
wenn dergleichen Fall sich zutrüge, hinwieder es mit ihi
falls also zu halten. Die Hauptmannin ließ daraus Hein
kommen, der ihr anlobte, dem fürstlichen Mandats nachzu
an den Senioren Schwaben d. 19. October schrieb und l
lassen, wessen sich Hintze auch gegen ihn erkläret, um
mittelst Vorzeigung des Brieses ihre Endschaft durch r
Gägelow geben zu lassen. „Womit also diese Ehe zur
Pfarre zu einem Untertan und Maria Foisans um ihr 6

Schein, so Daniel Ladwich gegeben, als er sich der Pfarre

Zu wissen sey hiermit, daß, nachdem Daniel Ladwu
keinem mit Erb-Unterthänigkeit verwanter Mensch, mit Tr
Claus Leven gewesenen Pfarbaneni zu Wattmannshag
Tochter, in den hlg. Ehestand zu treten ihm vorgenommer
Endesbenannten Prediger zu Wattmannshagen, angegeben
Gestalt erboten:

Weil er, Daniel Ladewich, seine Braut uicht lohs!

sich dem Pastori vud der Pfarre zu Wattmannshagen
anheißig gemacht haben, daß, so bald er oder seine Kino
höchsteIhnen etliche bescheren würde) von dem pro tempoi

Hagen seienden Pastoren gefordert werden, eine zu der Pfar

als ein Hausmann zu bewohnen, oder fonsten in seinen '

er vnd seine Kinder dazn gehorsamlich sich bequemen w

So lange er aber vom Pastore eine State zu bewohne'

seinen Dienst zu treten, nicht würde begehret werden, w -

Kinder (so der höchste ihn mit solchen begaben würde) ihr

vnd wie sie fönten, vnd zum Besten vermochten. Vnd

keinem, er möchte sehn, wer er wolte, deswegen daß er -

unterthänig gemacht, eilt ander Gehöfte, als blos im Hiesic 7

zu wohueu, können gezwungen werden.

Im Übrigen wollen er und die Seinigen Wattm

Unterthanen, wo sie auch wären, sehn und bleiben.

Als nun dieses angenommen, ist anff sein Bitten i,

mitgetheilet, vnd nachdem er ins Kirchenbuch, von Sehl, z

wich Ano Christi 1668 aufgerichtet, an? 65 Blade einge

ihm ausgeliefert, vnd zu mehrer Bekräftigung, von S

dem Hr. Superintendenten zu Güstrow, H. Herm.
oi
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